
BUNDESABGABENORDNUNG
Bundesgesetz über allgemeine Bestimmungen und das Verfahren für die von den Abgabenbehörden

des Bundes, der Län der und Gemeinden verwalteten Abgaben (Bundesabgabenordnung - BAO), BGBl.
Nr. 194/1961, zuletzt geändert mit BGBl. I Nr. 52/2009, 135/2009, 9/2010, 34/2010, 58/2010, 105/2010,
111/2010, 76/2011, 112/2011 (Art. 9), 22/2012, 112/2012, 14/2013 (Art. 2), 70/2013 (Art. 17), 13/2014
(Art. 17), 40/2014 (Art. 18), 105/2014 (Art. 9), 118/2015 (Art. 8), 160/2015 (Art. 6), 163/2015 (Art. 7),
77/2016, 117/2016, 40/2017 (Art. 4), 136/2017 (Art. 9), 3/2018 (Kdm. VfGH), 32/2018 (Art. 70),
62/2018 (Art. 9), 104/2018.

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich des Gesetzes
§ 1. (1) * Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten in An gelegenheiten der öffentlichen

Abgaben (mit Ausnahme der Ver waltungsabgaben des Bundes, der Länder und der Gemeinden)  so wie
der auf Grund unmittelbar wirksamer Rechtsvorschriften der Eu  ropäischen Union zu erhebenden
öffentlichen Abgaben, in An     ge  legenheiten der Eingangs- und Ausgangsabgaben jedoch  nur insoweit,
als in den zollrechtlichen Vorschriften nicht anderes be stimmt ist, soweit diese Abgaben durch
Abgabenbe hör den des Bundes, der Länder oder der Gemeinden zu  erheben sind. 

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten überdies in Angelegenheiten der Beiträge  an
öffentliche Fonds oder an Körperschaften des öffentlichen Rechts, die nicht  Gebietskörperschaften
sind, soweit diese Beiträge durch Abgabenbehörden des Bundes zu erheben  sind.

* I.d.F. des Art. 10 Z 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010) [Entfall der Worte „und Beiträge“]

§ 2. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten, soweit sie hierauf nicht unmittelbar anwend-
bar sind und nicht anderes bestimmt ist, sinngemäß in Angelegenheiten

a) der von den Abgabenbehörden des Bundes zuzuerkennenden oder rückzufordernden bundesrecht-
lich geregelten
1. Beihilfen aller Art und
2. Erstattungen, Vergütungen und Abgeltungen von Abgaben und Beiträgen;

b) des Tabak-, Salz- und Alkoholmonopols, soweit die Abgabenbehörden des Bundes nach den
diese Monopole regelnden Vorschriften behördliche Aufgaben zu besorgen haben; 

c) der von den Abgabenbehörden der Länder und Gemeinden zuzuerkennenden oder rückzufordern-
den landesrechtlich geregelten Erstattungen von Abgaben.

§ 2a.1 Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten sinngemäß im Verfahren vor den Verwal-
tungsgerichten, soweit sie im Verfahren der belangten Abgabenbehörde gelten. In solchen Verfahren
ist das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) nicht anzuwenden. § 54 VwGVG gilt jedoch
sinngemäß für das Verfahren der Verwaltungsgerichte der Länder.2

1 Eingefügt gem. Art. 2 Z 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)2 Letzter Satz angefügt gem. Art. 17 Z 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 3. (1)1 Abgaben im Sinn dieses Bundesgesetzes sind, wenn nicht anderes bestimmt ist, neben den
im § 1 bezeichneten öffentlichen Abgaben und Beiträgen auch die im § 2 lit. a und c angeführten An -
sprüche sowie die in Angelegenheiten, auf die dieses Bundesgesetz an zuwenden ist, anfallenden sonsti-
gen Ansprüche auf Geldleistungen einschließlich der Nebenansprüche aller Art. 

(2) Zu den Nebenansprüchen gehören insbesondere 
a) die Abgabenerhöhungen, 
b)1A der Verspätungszuschlag, die Beschwerdezinsen 1B und die Anspruchszinsen, 
c) 2 die im Abgabenverfahren auflaufenden Kosten und die in diesem Verfahren festgesetzten

Zwangs-, Ordnungs- und Mutwillensstrafen, Verwaltungskostenbeiträge sowie die Kosten der
Ersatzvornahme, 

d) die Nebengebühren der Abgaben, wie die Stundungszinsen, die Aussetzungszinsen, die Säum-
niszuschläge und die Kosten (Gebühren und Auslagenersätze) des Vollstreckungs- und Siche-
rungsverfahrens. 
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(3) Abgabenvorschriften im Sinn dieses Bundesgesetzes sind die Bundesabgabenordnung sowie
alle Abgaben im Sinn des Abs. 1 und Monopole (§ 2 lit. b) regelnden oder sichernden 

a) unmittelbar wirksamen Rechtsvorschriften der Europäischen Union, 
b) Bundesgesetze, 
c) Landesgesetze und 
d) auf Grund des freien Beschlussrechtes ergangene Beschlüsse der Gemeindevertretungen (§ 7

Abs. 5 und § 8 Abs. 5 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948). 
(4) Die von den Abgabenbehörden des Bundes zu Beiträgen zu erhebenden Nebenansprüche sind

Einnahmen des Bundes. 
(5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bun desgesetze verwiesen wird, sind

diese Bestimmungen in ihrer je weils geltenden Fassung anzuwenden. 
(6) Soweit sich die in diesem Bundesgesetz verwendeten Be zeich nungen auf natürliche Personen

beziehen, gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.
1 I.d.F. des Art. 10 Z 2 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010) [Ersatzweise Einfügung des Zitates „§ 2 lit.

a und c“]1A I.d.F. des Art. 10 des Gesetzes BGBl. Nr. 76/2011 (mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2012).
1B Wort „Beschwerdezinsen“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 2 Z 2 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)2 I.d.F. des Art. 77 Z 1des Gesetzes BGBl. I Nr. 111/2010

§ 3a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt ergänzend zu § 3 Folgendes: 
1. Mahngebühren (§ 227a) sind Nebengebühren (§ 3 Abs. 2 lit. d), 
2. Nebenansprüche (§ 3 Abs. 1 und 2) sind Einnahmen der sie erhebenden Körperschaften öffent-

lichen Rechts. 
A. Entstehung des Abgabenanspruches.

§ 4. (1) Der Abgabenanspruch entsteht, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz
die Abgabepflicht knüpft. 

(2) Der Abgabenanspruch entsteht insbesondere
a) bei der Einkommensteuer und bei der Körperschaftsteuer

1. für die Vorauszahlungen mit Beginn des Kalendervierteljahres, für das die Vorauszahlungen
zu entrichten sind, oder, wenn die Abgabepflicht erst im Lauf des Kalendervierteljahres
begründet wird, mit der Begründung der Abgabepflicht;

2. für die zu veranlagende Abgabe mit Ablauf des Kalenderjahres, für das die Veranlagung vor-
genommen wird, soweit nicht der Abgabenanspruch nach Z. 1 schon früher entstanden ist,
oder wenn die Abgabepflicht im Lauf eines Veranlagungszeitraumes erlischt, mit dem Zeit-
punkt des Erlöschens der Abgabepflicht;

3. für Steuerabzugsbeträge im Zeitpunkt des Zufließens der steuerabzugspflichtigen Einkünfte;
b)  (entf. gem. Art. 2 Z 3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2013
c) bei der Vermögensteuer und bei sonstigen jährlich wiederkehrend zu entrichtenden Abgaben und

Beiträgen mit dem Beginn des Kalenderjahres, für das die Abgabe (der Beitrag) erhoben wird.
(3) In Abgabenvorschriften enthaltene Bestimmungen über den Zeitpunkt der Entstehung des

Abgabenanspruches (der Steuerschuld) bleiben unberührt. 
(4) Der Zeitpunkt der Festsetzung und der Fälligkeit einer Ab gabe ist ohne Einfluß auf die Entste-

hung des Abgabenanspruches. 

§ 5. Soweit der Zeitpunkt des Todes einer Person nach den Abgabenvorschriften für die Entste-
hung, den Umfang oder den Wegfall eines Abgabenanspruches von Bedeutung ist, gilt als Todestag 

a) im Fall der Todeserklärung der im gerichtlichen Beschluß als Tag des vermuteten Todes und 
b) im Fall der Beweisführung des Todes der im gerichtlichen Beschluß als bewiesener Todestag

oder nicht überlebter Tag angegebene Zeitpunkt. 

B. Gesamtschuld, Haftung und Rechtsnachfolge.
§ 6. (1) Personen, die nach Abgabenvorschriften dieselbe abga ben rechtliche Leistung schulden,

sind Gesamtschuldner (Mitschuldner zur ungeteilten Hand, § 891 ABGB.). 
(2) Personen, die gemeinsam zu einer Abgabe heranzuziehen sind, sind ebenfalls Gesamtschuldner;
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dies gilt insbesondere auch für die Gesellschafter (Mitglieder) einer nach bürgerlichem Recht nicht
rechtsfähigen Personenvereinigung (Personengemeinschaft) hinsichtlich jener Abgaben, für die diese
Personenvereinigung (Personengemeinschaft) als solche abgabepflichtig ist. 

§ 7. (1) Personen, die nach Abgabenvorschriften für eine Abgabe haften, werden durch Geltendma-
chung dieser Haftung (§ 224 Abs. 1) zu Gesamtschuldnern. 

(2) Persönliche Haftungen (Abs. 1) erstrecken sich auch auf Nebenansprüche (§ 3 Abs. 1 und 2). 

§ 8. Wenn Abgabenvorschriften eine sachliche Haftung für eine Abgabe für sich allein oder neben
einer persönlichen Haftung vorsehen, kann die Abgabenbehörde bis zur vollständigen Entrichtung der
Abgabe sowohl den Abgabepflichtigen in Anspruch nehmen als auch persönliche sowie sachliche Haf-
tungen geltend machen. 

§ 9. (1) Die in den §§ 80 ff. bezeichneten Vertreter haften neben den durch sie vertretenen Abgabe-
pflichtigen für die diese treffenden Abgaben insoweit, als die Abgaben infolge schuldhafter Verletzung
der den Vertretern auferlegten Pflichten nicht eingebracht werden können. 

(2) Notare, Rechtsanwälte und Wirtschaftstreuhänder haften wegen Handlungen, die sie in Ausü-
bung ihres Berufes bei der Beratung in Abgabensachen vorgenommen haben, gemäß Abs. 1 nur dann,
wenn diese Handlungen eine Verletzung ihrer Berufspflichten enthalten. Ob eine solche Verletzung der
Berufspflichten vorliegt, ist auf Anzeige der Abgabenbehörde im Disziplinarverfahren zu entscheiden. 

§ 9a. * (1) Soweit Personen auf die Erfüllung der Pflichten der Abgabepflichtigen und der in den
§§ 80 ff bezeichneten Vertreter tatsächlich Einfluss nehmen, haben sie diesen Einfluss dahingehend
auszuüben, dass diese Pflichten erfüllt werden.

(2) Die in Abs. 1 bezeichneten Personen haften für Abgaben insoweit, als die Abgaben infolge ihrer
Einflussnahme nicht eingebracht werden können. § 9 Abs. 2 gilt sinngemäß.

* I.d.F. des Art. 17 Z 1 des Gesetzes BGBl.I Nr. 112/2012

§ 10. (entf. gem. Art. 2 Z 4 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2013

§ 11. Bei vorsätzlichen Finanzvergehen und bei vorsätzlicher Verletzung von Abgabenvorschriften
der Länder und Gemeinden haften rechts kräftig verurteilte Täter und andere an der Tat Beteiligte für
den Betrag, um den die Abgaben verkürzt wurden.  

§ 12. Die Gesellschafter von als solche abgabepflichtigen und nach bürgerlichem Recht voll oder
teilweise rechtsfähigen Personenvereinigungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit haften persönlich für
die Abgabenschulden der Personenvereinigung. Der Umfang ihrer Haftung richtet sich nach den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechtes. 

§ 13. Juristische Personen, die dem Willen eines anderen Un ternehmens (Unternehmers) derart
untergeordnet sind, daß sie keinen eigenen Willen haben (Organgesellschaft), haften für diejenigen
Abgaben des beherrschenden Unternehmens (Unternehmers), bei denen die Abgabepflicht sich auf den
Betrieb des beherrschten Unternehmens gründet. 

§ 14. (1) Wird ein Unternehmen oder ein im Rahmen eines Unternehmens gesondert geführter
Betrieb im Ganzen übereignet, so haftet der Erwerber 

a) für Abgaben, bei denen die Abgabepflicht sich auf den Betrieb des Unternehmens gründet,
soweit die Abgaben auf die Zeit seit dem Beginn des letzten, vor der Übereignung liegenden
Kalenderjahres entfallen; 

b) für Steuerabzugsbeträge, die seit dem Beginn des letzten, vor der Übereignung liegenden Kalen-
derjahres abzuführen waren. 

Dies gilt nur insoweit, als der Erwerber im Zeitpunkt der Übereignung die in Betracht kommenden
Schulden kannte oder kennen mußte und insoweit, als er an solchen Abgabenschuldigkeiten nicht
schon so viel entrichtet hat, wie der Wert der übertragenen Ge genstände und Rechte (Besitzposten)
ohne Abzug übernommener Schulden beträgt. 
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(2) * Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten nicht bei einem Erwerb im Zuge eines Vollstreckungs-
verfahrens, bei einem Erwerb aus einer Insolvenzmasse im Sinne des § 2 Abs 2 der Insolvenzordnung
(IO) oder bei einem Erwerb während der Überwachung durch eine im Sanierungsplan bezeichnete Per-
son als Treuhänder der Gläubiger (§§ 157 bis 157f IO). 

* I.d.F. des Gesetzes BGBl. I Nr. 58/2010 (Art. 23a) mit Wirksamkeit vom 1. Juli 2010.

§ 15. (1) Personen, die als Erben, Kuratoren, Liquidatoren oder sonst bei Wegfall eines Abgabe-
pflichtigen zur Verwaltung seines Vermögens berufen sind und erkennen, daß Erklärungen, die der
Abgabepflichtige zur Festsetzung von Abgaben abzugeben hatte, unrichtig oder unvollständig sind
oder daß es der Abgabepflichtige pflichtwidrig unterlassen hat, solche Erklärungen abzugeben, haften
für die vorenthaltenen Abgabenbeträge wenn sie den erkannten Verstoß nicht binnen drei Monaten,
vom Zeitpunkt der Kenntnis an gerechnet, der Abgabenbehörde erster Instanz 1 anzeigen. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für die Erwerber von Unternehmen, auf deren Betrieb sich eine Abgabe-
pflicht gründet, sowie bei einem Wechsel in der Person des gesetzlichen Vertreters. 

(3) Trifft die Verpflichtung zur Anzeige gemäß Abs. 1 oder 2 mehrere Personen, so bewirkt die
rechtzeitige Erstattung der An zei ge durch eine dieser Personen das Erlöschen der Haftung für alle
Anzeigepflichtigen. 

1 Durchgestrichener Text entf. gem. Art. 2 Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 16. Stehen Wirtschaftsgüter, die einem gewerblichen oder einem land- und forstwirtschaftlichen
Unternehmen dienen, nicht im Eigentum des Unternehmers, sondern im Eigentum einer an der Körper-
schaft wesentlich beteiligten Person, so haftet der Eigentümer der Wirtschaftsgüter mit diesen Gütern
für die Abgaben, bei denen sich die Abgabepflicht auf den Betrieb des Unternehmens gründet. Eine
Person gilt als wesentlich beteiligt, wenn sie zu mehr als einem Viertel am Kapital der Körperschaft
beteiligt ist. 

§ 17. Gegenstände, die einer Verbrauchsteuer unterliegen, haften ohne Rücksicht auf die Rechte
Dritter für den Betrag der darauf ruhenden Abgaben. Die Haftung beginnt mit der Entstehung des
Abgabenanspruches und endet mit seinem Erlöschen. 

§ 18. Sonstige in Abgabenvorschriften enthaltene Bestimmungen, die eine persönliche oder sachli-
che Haftung festlegen, bleiben unberührt. 

§ 19. (1) Bei Gesamtrechtsnachfolge gehen die sich aus Abgabenvorschriften ergebenden Rechte
und Pflichten des Rechtsvorgängers auf den Rechtsnachfolger über. Für den Umfang der Inan-
spruchnahme des Rechtsnachfolgers gelten die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes. 

(2) Mit der Beendigung von Personenvereinigungen (Personengemeinschaften) ohne eigene
Rechtspersönlichkeit gehen deren sich aus Abgabenvorschriften ergebende Rechte und Pflichten auf
die zuletzt beteiligt gewesenen Gesellschafter (Mitglieder) über. Hinsichtlich Art und Umfang der
Inanspruchnahme der ehemaligen Gesellschafter (Mitglieder) für Abgabenschulden der Personenverei-
nigung (Personengemeinschaft) tritt hiedurch keine Änderung ein. 

C. Abgabenrechtliche Grundsätze 
und Begriffsbestimmungen. 

1. Ermessen. 
§ 20. Entscheidungen, die die Abgabenbehörden nach ihrem Er messen zu treffen haben (Ermes-

sensentscheidungen), müssen sich in den Grenzen halten, die das Gesetz dem Ermessen zieht. Inner-
halb dieser Grenzen sind Ermessensentscheidungen nach Billigkeit und Zweckmäßigkeit unter Berück-
sichtigung aller in Be tracht kommenden Umstände zu treffen. 

2. Wirtschaftliche Betrachtungsweise. 
§ 21. (1) Für die Beurteilung abgabenrechtlicher Fragen ist in wirtschaftlicher Betrachtungsweise

der wahre wirtschaftliche Gehalt und nicht die äußere Erscheinungsform des Sachverhaltes maßge-
bend. 

(2) Vom Abs. 1 abweichende Grundsätze der Abgabenvorschriften bleiben unberührt. 
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§ 22. (1) Durch Mißbrauch von Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechtes
kann die Abgabepflicht nicht umgangen oder gemindert werden. 

(2) Liegt ein Mißbrauch (Abs. 1) vor, so sind die Abgaben so zu erheben, wie sie bei einer den
wirtschaftlichen Vorgängen, Tatsachen und Verhältnissen angemessenen rechtlichen Gestaltung zu
erheben wären. 

HINWEIS:
Auf Sachverhalte, die erstmals nach dem 1.1.2019 verwirklicht werden, ist § 22 in der folgenden Fas-
sung des BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 1) anzuwenden: 

„§ 22. (1) Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des privaten Rechts kann die Abgabe-
pflicht nicht umgangen oder gemindert werden. 

(2) Missbrauch liegt vor, wenn eine rechtliche Gestaltung, die einen oder mehrere Schritte umfassen
kann, oder eine Abfolge rechtlicher Gestaltungen im Hinblick auf die wirtschaftliche Zielsetzung unan-
gemessen ist. Unangemessen sind solche Gestaltungen, die unter Außerachtlassung der damit verbunde-
nen Steuerersparnis nicht mehr sinnvoll erscheinen, weil der wesentliche Zweck oder einer der wesentli-
chen Zwecke darin besteht, einen steuerlichen Vorteil zu erlangen, der dem Ziel oder Zweck des gelten-
den Steuerrechts zuwiderläuft. Bei Vorliegen von triftigen wirtschaftlichen Gründen, die die wirtschaftli-
che Realität widerspiegeln, liegt kein Missbrauch vor.

(3) Liegt ein Missbrauch (Abs. 1) vor, so sind die Abgaben so zu erheben, wie sie bei einer den wirt-
schaftlichen Vorgängen, Tatsachen und Verhältnissen angemessenen rechtlichen Gestaltung zu erheben
wären.“

3. Scheingeschäfte, Formmängel, Anfechtbarkeit.
§ 23. (1) Scheingeschäfte und andere Scheinhandlungen sind für die Erhebung von Abgaben ohne

Bedeutung. Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt, so ist das verdeckte
Rechtsgeschäft für die Abgabenerhebung maßgebend. 

(2) Die Erhebung einer Abgabe wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß ein Verhalten (ein Handeln
oder ein Unterlassen), das den abgabepflichtigen Tatbestand erfüllt oder einen Teil des ab -
 gabepflichtigen Tatbestandes bildet, gegen ein gesetzliches Ge bot oder Verbot oder gegen die guten
Sitten verstößt. 

(3) Ist ein Rechtsgeschäft wegen eines Formmangels oder we gen des Mangels der Rechts- oder
Handlungsfähigkeit nichtig, so ist dies für die Erhebung der Abgaben insoweit und so lange ohne
Bedeutung, als die am Rechtsgeschäft beteiligten Personen dessen wirtschaftliches Ergebnis eintreten
und bestehen lassen. 

(4) Die Anfechtbarkeit eines Rechtsgeschäftes ist für die Erhebung von Abgaben insoweit und so 
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lange ohne Bedeutung, als nicht die Anfechtung mit Erfolg durchgeführt ist. 
(5) Von den Anordnungen der Abs. 2 bis 4 abweichende Grund sätze der Abgabenvorschriften blei-

ben unberührt. 
4. Zurechnung.

§ 24. (1) Für die Zurechnung der Wirtschaftsgüter gelten bei der Erhebung von Abgaben, soweit in
den Abgabenvorschriften nicht anderes bestimmt ist, folgende Vorschriften: 

a) Wirtschaftsgüter, die zum Zweck der Sicherung übereignet worden sind, werden demjenigen
zugerechnet, der die Sicherung einräumt. 

b) Wirtschaftsgüter, die zu treuen Handen übereignet worden sind, werden dem Treugeber zuge-
rechnet. 

c) Wirtschaftsgüter, die zu treuen Handen für einen Treugeber erworben worden sind, werden dem
Treugeber zugerechnet. 

d) Wirtschaftsgüter, über die jemand die Herrschaft gleich einem Eigentümer ausübt, werden die-
sem zugerechnet. 

e) Wirtschaftsgüter, die mehreren Personen ungeteilt gehören, sind diesen so zuzurechnen, als
wären sie nach Bruchteilen berechtigt. Die Höhe der Bruchteile ist nach den Anteilen zu
bestimmen, zu denen die beteiligten Personen an dem Vermögen ungeteilt berechtigt sind, oder,
wenn die Anteile nicht feststellbar sind, nach dem Verhältnis dessen, was den beteiligten Perso-
nen bei Auflösung der Gemeinschaft zufallen würde. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch für wirtschaftliche Einheiten im Sinn des Bewer-
tungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 148. 

5. Angehörige.
§ 25.* (1) Angehörige im Sinne der Abgabenvorschriften sind 

1. der Ehegatte; 
2. die Verwandten in gerader Linie und die Verwandten zweiten, dritten und vierten Grades in der

Seitenlinie; 
3. die Verschwägerten in gerader Linie und die Verschwägerten zweiten Grades in der Seitenlinie; 
4. die Wahl-(Pflege-)Eltern und die Wahl-(Pflege-)Kinder; 
5. Personen, die miteinander in Lebensgemeinschaft leben, sowie Kinder und Enkel einer dieser

Per sonen im Verhältnis zur anderen Person. 
6. der eingetragene Partner.

(2) Die durch eine Ehe begründete Eigenschaft einer Person als Angehöriger bleibt aufrecht, auch
wenn die Ehe nicht mehr be steht. 

(3) Abs. 1 Z 3 gilt für eingetragene Partner sinngemäß. Die durch eine eingetragene Partnerschaft
begründete Eigenschaft einer Person als Angehöriger bleibt aufrecht, auch wenn die eingetragene Part-
nerschaft nicht mehr besteht.

* I.d.F. des Art. 33 des Gesetzes BGBl. I Nr. 135/2010 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2010)

6. Wohnsitz, Aufenthalt, Sitz.
§ 26. (1) Einen Wohnsitz im Sinn der Abgabenvorschriften hat jemand dort, wo er eine Wohnung

innehat unter Umständen, die da rauf schließen lassen, daß er die Wohnung beibehalten und be nutzen
wird. 

(2) Den gewöhnlichen Aufenthalt im Sinn der Abgabenvorschriften hat jemand dort, wo er sich
unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, daß er an diesem Ort oder in diesem Land nicht nur
vorübergehend verweilt. Wenn Abgabenvorschriften die unbeschränkte Abgabepflicht an den gewöhn-
lichen Aufenthalt knüpfen, tritt diese jedoch stets dann ein, wenn der Aufenthalt im Inland länger als
sechs Monate dauert. In diesem Fall erstreckt sich die Abgabepflicht auch auf die ersten sechs Monate.
Das Bundesministerium für Finanzen ist ermächtigt, von der Anwendung dieser Bestimmung bei Per-
sonen abzusehen, deren Aufenthalt im Inland nicht mehr als ein Jahr beträgt, wenn diese im Inland
weder ein Gewerbe betreiben noch einen anderen Beruf ausüben.

(3) In einem Dienstverhältnis zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes stehende österreichi-
sche Staatsbürger, die ihren Dienstort im Ausland haben (Auslandsbeamte), werden wie Personen
behandelt, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt am Ort der die Dienstbezüge anweisenden Stelle haben.
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Das gleiche gilt für deren Ehegatten, sofern die Eheleute in dauernder Haushaltsgemeinschaft leben,
und für deren minderjährige Kinder, die zu ihrem Haushalt gehören. 

§ 27. (1) Körperschaften, Personenvereinigungen sowie Vermögensmassen haben ihren Sitz im
Sinn der Abgabenvorschriften an dem Ort, der durch Gesetz, Vertrag, Satzung, Stiftungsbrief und der-
gleichen bestimmt ist. Fehlt es an einer solchen Bestimmung, so gilt als Sitz der Ort der Geschäftslei-
tung. 

(2) Als Ort der Geschäftsleitung ist der Ort anzunehmen, an dem sich der Mittelpunkt der geschäft-
lichen Oberleitung befindet. 

7. Gewerbebetrieb, Betriebsstätte, wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb, Vermögensverwaltung. 

§ 28. Eine selbständige, nachhaltige Betätigung, die mit Ge winnabsicht unternommen wird und
sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb im Sinn der
Abgabenvorschriften, wenn die Betätigung weder als Aus übung der Land- und Forstwirtschaft noch als
Ausübung eines freien Berufes noch als eine andere selbständige Arbeit im Sinn des Einkommensteu-
errechtes anzusehen ist. Ein Gewerbebetrieb liegt, wenn seine Voraussetzungen im übrigen gegeben
sind, auch dann vor, wenn das Streben nach Gewinn (die Gewinnabsicht) nur ein Nebenzweck ist. 

§ 29. (1) Betriebsstätte im Sinn der Abgabenvorschriften ist je de feste örtliche Anlage oder Einrich-
tung, die der Ausübung ei nes Be triebes oder wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes (§ 31) dient. 

(2) Als Betriebsstätten gelten insbesondere 
a) die Stätte, an der sich die Geschäftsleitung befindet; 
b) Zweigniederlassungen, Fabrikationsstätten, Warenlager, Ein- und Verkaufsstellen, Landungs-

brücken (Anlegestellen von Schiffahrtsgesellschaften), Geschäftsstellen und sonstige Geschäft-
seinrichtungen, die dem Unternehmer oder seinem ständigen Vertreter zur Ausübung des
Betriebes dienen; 

c) Bauausführungen, deren Dauer sechs Monate überstiegen hat oder voraussichtlich übersteigen
wird. 

§ 30. (1) Ein Eisenbahnunternehmen hat eine Betriebsstätte nur in den Gemeinden, in denen sich
der Sitz der Verwaltung, eine Station oder eine für sich bestehende Werkstätte oder eine sonstige
gewerbliche Anlage befindet, ein Bergbauunternehmen nur in den Ge meinden, in denen sich oberirdi-
sche Anlagen befinden, in denen eine gewerbliche Tätigkeit entfaltet wird. 

(2) Ein Unternehmen, das der Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme, Kälte,1 Erdöl oder
dessen Derivaten dient, hat keine Be  triebsstätte in den Gemeinden, durch die nur eine Leitung ge führt
wird, in denen aber Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme, Kälte,1 Erdöl oder dessen Derivate nicht abgege-
ben werden. 

1  Wort „Kälte,“ eingefügt gem. Art. 7 Z 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 163/2015

§ 31. Eine selbständige, nachhaltige Betätigung, die ohne Ge winnabsicht unternommen wird, ist
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb im Sinn der Abgabenvorschriften, wenn durch die Betätigung Ein-
nahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden und die Betätigung über den Rahmen einer
Vermögensverwaltung (§ 32) hinausgeht. 

§ 32. Vermögensverwaltung im Sinn der Abgabenvorschriften liegt insbesondere vor, wenn Ver-
mögen genutzt (Kapitalvermögen verzinslich angelegt oder unbewegliches Vermögen vermietet oder
verpachtet) wird. Die Nutzung des Vermögens kann sich aber auch als Gewerbebetrieb oder als land-
und forstwirtschaftlicher Betrieb darstellen, wenn die gesetzlichen Merkmale solcher Betriebe gegeben
sind. 

§ 33. Von den Grundsätzen der §§ 28 bis 32 abweichende Bestimmungen der Abgabenvorschriften,
insbesondere die im Bewertungsgesetz 1955, BGBl. Nr. 148, enthaltenen Anordnungen über die
Zusammenfassung von Wirtschaftsgütern zu wirtschaftlichen Einheiten, bleiben unberührt. 
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8. Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke.
§ 34. (1) Die Begünstigungen, die bei Betätigung für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche

Zwecke auf abgabenrechtlichem Gebiet in einzelnen Abgabenvorschriften gewährt werden, sind an die
Voraussetzungen geknüpft, daß die Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, der die
Begünstigung zu kommen soll, nach Gesetz, Satzung, Stiftungsbrief oder ihrer sonstigen Rechtsgrund-
lage und nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar der Förderung der
genannten Zwecke dient. Auf Verlangen der Abgabenbehörde haben Körperschaften, Personenvereini-
gungen und Vermögensmassen, die im Inland weder ihren Sitz noch ihre Geschäftsleitung (§ 27) ha -
ben, nachzuweisen, daß sie die Voraussetzungen des ersten Satzes er  füllen. 

(2) Die in den §§ 35 bis 47 für Körperschaften getroffenen Anordnungen gelten auch für Personen-
vereinigungen, Vermögensmassen und für Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentli-
chen Rechtes. 

§ 35. (1) Gemeinnützig sind solche Zwecke, durch deren Erfüllung die Allgemeinheit gefördert
wird. 

(2) Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nur vor, wenn die Tätigkeit dem Gemeinwohl auf gei-
stigem, kulturellem, sittlichem oder materiellem Gebiet nützt. Dies gilt insbesondere für die Förderung
der Kunst und Wissenschaft, der Gesundheitspflege, der Kinder-, Jugend- und Familienfürsorge, der
Fürsorge für alte, kran ke oder mit körperlichen Gebrechen behaftete Personen, des Kör persports, des
Volkswohnungswesens, der Schulbildung, der Er ziehung, der Volksbildung, der Berufsausbildung, der
Denkmalpflege, des Natur-, Tier- und Höhlenschutzes, der Heimatkunde, der Heimatpflege und der
Bekämpfung von Elementarschäden. 

§ 36. (1) Ein Personenkreis ist nicht als Allgemeinheit aufzufassen, wenn er durch ein engeres
Band, wie Zugehörigkeit zu einer Familie, zu einem Familienverband oder zu einem Verein mit
geschlossener Mitgliederzahl, durch Anstellung an einer bestimmten Anstalt und dergleichen fest abge-
schlossen ist oder wenn infolge seiner Abgrenzung nach örtlichen, beruflichen oder sonstigen Merkma-
len die Zahl der in Betracht kommenden Personen dauernd nur klein sein kann. 

(2) Der Umstand, daß die Erträge eines Unternehmens einer Gebietskörperschaft zufließen, bedeu-
tet für sich allein noch keine unmittelbare Förderung der Allgemeinheit. 

§ 37. Mildtätig (humanitär, wohltätig) sind solche Zwecke, die darauf gerichtet sind, hilfsbedürftige
Personen zu unterstützen. 

§ 38. (1) Kirchlich sind solche Zwecke, durch deren Erfüllung gesetzlich anerkannte Kirchen und
Religionsgesellschaften gefördert werden. 

(2) Zu den kirchlichen Zwecken gehören insbesondere die Er richtung, Erhaltung und Aus-
schmückung von Gottes(Bet)häusern und kirchlichen Gemeinde(Pfarr)häusern, die Abhaltung des
Gottesdienstes, von kirchlichen Andachten und sonstigen religiösen oder seelsorglichen Veranstaltun-
gen, die Ausbildung von Geistlichen und Ordenspersonen, die Erteilung von Religionsunterricht, die
Beerdigung und Pflege des Andenkens der Toten in religiöser Hinsicht, ferner die Verwaltung des Kir-
chenvermögens, die Besoldung der Geistlichen und der kirchlichen Dienstnehmer, die Al ters- und
Invalidenversorgung dieser Personen und die Versorgung ihrer Witwen und Waisen einschließlich der
Schaffung und Führung besonderer Einrichtungen (Heime) für diesen Personenkreis. 

§ 39. Ausschließliche Förderung liegt vor, wenn folgende fünf Voraussetzungen zutreffen: 
1. Die Körperschaft darf, abgesehen von völlig untergeordneten Nebenzwecken, keine anderen

als gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen. 
2. Die Körperschaft darf keinen Gewinn erstreben. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile

und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körper-
schaft erhalten. 

3. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung der Körper-
schaft nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer Sacheinl-
Wagen zurückerhalten, der nach dem Zeitpunkt der Leistung der Einlagen zu berechnen ist. 

4. Die Körperschaft darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck der Körper-
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schaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen (Vorstandsgehälter oder
Aufsichtsratsvergütungen) begünstigen. 

5. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zweckes
darf das Vermögen der Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder
und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, nur für
ge mein nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verwendet werden. 

§ 40. (1) Unmittelbare Förderung liegt vor, wenn eine Körperschaft den gemeinnützigen, mildtäti-
gen oder kirchlichen Zweck selbst erfüllt. Dies kann auch durch einen Dritten geschehen, wenn dessen
Wirken wie eigenes Wirken der Körperschaft anzusehen ist. 

(2) Eine Körperschaft, die sich auf die Zusammenfassung, insbesondere Leitung ihrer Unterverbän-
de beschränkt, dient gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken, wenn alle Unterverbände
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen. 

§ 40a.1 Eine Körperschaft verliert ihre wegen Betätigung für gemeinnützige, mildtätige oder kirch-
liche Zwecke zustehenden Begünstigungen auf abgabenrechtlichem Gebiet nicht dadurch, dass sie für
die Verwirklichung zumindest eines der von ihr verfolgten begünstigten Zwecke

1. teilweise oder ausschließlich Mittel (insbesondere Wirtschaftsgüter und wirtschaftliche Vortei-
le) begünstigten Einrichtungen im Sinne des §  4a Abs.  3 bis 6, des §  4b oder des §  4c
EStG 1988 zur unmittelbaren Förderung dieses Zweckes zuwendet,

2. teilweise, aber nicht überwiegend Lieferungen oder sonstige Leistungen entgeltlich, aber ohne
Gewinnerzielungsabsicht an andere gemäß §§ 34 bis 47 abgabenrechtlich begünstigte Körper-
schaften erbringt.

Dabei hat zumindest einer der von der empfangenden Körperschaft verfolgten Zwecke in einem der
von der zuwendenden oder leistungserbringenden Körperschaft verfolgten Zwecke Deckung zu finden
(Zwecküberschneidung). Eine abweichende territoriale Ausrichtung der beiden Körperschaften ist
dabei unbeachtlich.

1 I.d.F. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 2) mit Wirksamkeit vom 15.8.2018

§ 40b.1 §  40b. (1) Eine Körperschaft verliert ihre wegen Betätigung für gemeinnützige Zwecke
zustehenden Begünstigungen auf abgabenrechtlichem Gebiet nicht dadurch, dass sie für die Verwirkli-
chung zumindest eines der von ihr verfolgten begünstigten Zwecke, Mittel teilweise oder ausschließ-
lich für die Vergabe von Stipendien oder Preisen zum Zweck der Förderung

1. von der Wissenschaft dienenden Forschungsaufgaben sowie von damit verbundenen wissen-
schaftlichen Publikationen und Dokumentationen,

2. von der Erwachsenenbildung dienenden Lehraufgaben,
3. von Studierenden an Einrichtungen im Sinne des § 4a Abs. 3 Z 1 oder 3 EStG 1988 oder an

einer Fachhochschule,
4. eines der in § 4a Abs. 2 Z 3 oder 5 EStG 1988 genannten Zwecke oder
5. von Grund- und Menschenrechten oder von demokratischen Grundprinzipien,

verwendet.
1 I.d.F. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 3) mit Wirksamkeit vom 15.8.2018. Diese Fassung ist auf alle offenen Verfahren anzuwen-

den. Ist zur Erfüllung der Voraussetzungen des § 40b eine Änderung der Rechtsgrundlage erforderlich, ist die geänderte Sat-
zung entgegen § 43 für das offene Verfahren zu berücksichtigen, wenn die Änderung vor dem 30. Juni 2019 erfolgt

(2) Die Entscheidung über die Vergabe von Stipendien oder Preisen hat durch ein Organ der Kör-
perschaft zu erfolgen, das zumindest zu einem Drittel aus Personen zusammengesetzt ist, denen eine
Lehrbefugnis gemäß § 103 UG 2002 (venia docendi), eine vergleichbare Lehrbefugnis durch eine
akkreditierte Privatuniversität (§ 2 Privatuniversitätsgesetz) oder eine vergleichbare ausländische Lehr-
befugnis erteilt wurde. Dem gleichzuhalten ist die Mitgliedschaft in der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften oder einer vergleichbaren ausländischen Einrichtung.

(3) Abweichend von Abs. 2 kann die Entscheidung über die Vergabe von Stipendien oder Preisen
gemäß Abs. 1 an Studierende oder Wissenschaftler an Einrichtungen im Sinne des § 4a Abs. 3 Z 1 oder
3 EStG 1988 oder an einer Fachhochschule, an eine solche Einrichtung übertragen werden.

(4) Die Entscheidung über die Vergabe von Stipendien oder Preisen gemäß Abs. 1 Z 5 kann bei
Stiftungen oder Fonds, auf die das Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015 (BStFG 2015), BGBl.  I
Nr.  160/2015 anwendbar ist oder die nach diesem Bundesgesetz entsprechenden, landesgesetzlichen
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Regelungen errichtet wurden, auch durch ein nicht entsprechend Abs. 2 zusammengesetztes Organ der
Körperschaft nach im Vorhinein schriftlich festgelegten, objektiven und transparenten Kriterien erfol-
gen. Eine solche Entscheidung bedarf einer schriftlichen Begründung, die den Entscheidungsprozess
objektiv und transparent nachvollziehbar darstellt. Sowohl der Kriterienkatalog als auch die Entschei-
dung über die Vergabe samt Begründung sind im Internet zu veröffentlichen.

§ 41. (1) Die Satzung der Körperschaft muß eine ausschließliche und unmittelbare Betätigung für
einen gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweck ausdrücklich vorsehen und diese Betäti-
gung genau umschreiben; als Satzung im Sinn der §§ 41 bis 43 gilt auch jede andere sonst in Betracht
kommende Rechtsgrundlage einer Körperschaft. 

(2) Eine ausreichende Bindung der Vermögensverwendung im Sinn des § 39 Z. 5 liegt vor, wenn
der Zweck, für den das Vermögen bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall
ihres bisherigen Zweckes zu verwenden ist, in der Satzung (Abs. 1) so genau bestimmt wird, daß auf
Grund der Satzung geprüft werden kann, ob der Verwendungszweck als gemeinnützig, mildtätig oder
kirchlich anzuerkennen ist. 

(3) Wird eine Satzungsbestimmung, die eine Voraussetzung der Abgabenbegünstigung betrifft,
nachträglich geändert, ergänzt, eingefügt oder aufgehoben, so hat dies die Körperschaft binnen einem
Monat  jenem Finanzamt bekanntzugeben, das für die Festsetzung der Umsatzsteuer der Körperschaft
zuständig ist oder es im Falle der Umsatzsteuerpflicht der Körperschaft wäre. 

§ 41a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
Die Anzeigepflicht gemäß § 41 Abs. 3 besteht gegenüber den Abgabenbehörden, denen die Erhe-

bung der betroffenen Abgaben obliegt. 

§ 42. Die tatsächliche Geschäftsführung einer Körperschaft muß auf ausschließliche und unmittel-
bare Erfüllung des gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweckes eingestellt sein und den
Bestimmungen entsprechen, die die Satzung aufstellt. 

§ 43. Die Satzung (§ 41) und die tatsächliche Geschäftsführung (§ 42) müssen, um die Vorausset-
zung für eine abgabenrechtliche Begünstigung zu schaffen, den Erfordernissen dieses Bundesgesetzes 
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bei der Körperschaftsteuer und bei der Gewerbesteuer * während des ganzen Veranlagungszeitraumes,
bei den übrigen Abgaben im Zeitpunkt der Entstehung der Abgabenschuld entsprechen.

* Entf. gem. Art. 2 Z 6 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2013 

§ 44. (1) Einer Körperschaft, die einen Gewerbebetrieb oder einen land- und forstwirtschaftlichen
Betrieb unterhält, kommt eine Begünstigung auf abgabenrechtlichem Gebiet wegen Betätigung für
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke nicht zu. 

(2) Das für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständige Finanzamt  kann auf Antrag des Abgabe-
pflichtigen von der Geltendmachung einer Abgabepflicht in den Fällen des Abs. 1 ganz oder teilweise
absehen, wenn andernfalls die Erreichung des von der Körperschaft verfolgten gemeinnützigen,
mildtätigen oder kirchlichen Zweckes vereitelt oder wesentlich gefährdet wäre. Eine solche Be -
willigung kann von Bedingungen und Auflagen abhängig ge macht werden, die mit der Erfüllung der
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecke zusammenhängen oder die Erreichung dieser
Zwecke zu fördern geeignet sind. 

§ 44a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
Für Bescheide gemäß § 44 Abs. 2 sind die Abgabenbehörden zuständig, denen die Erhebung der

betroffenen Abgaben obliegt. 
§ 45. (1) Unterhält eine Körperschaft, die die Voraussetzungen einer Begünstigung auf abgaben-

rechtlichem Gebiet im übrigen erfüllt, einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 31), so ist sie nur hin-
sichtlich dieses Betriebes abgabepflichtig, wenn er sich als Mittel zur Erreichung der gemeinnützigen,
mildtätigen oder kirchlichen Zwecke darstellt. Diese Voraussetzung ist gegeben, wenn durch den wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb eine Abweichung von den im Gesetz, in der Satzung, im Stiftungsbrief
oder in der sonstigen Rechtsgrundlage der Körperschaft festgelegten Zwecken nicht eintritt und die
durch den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erzielten Überschüsse der Körperschaft zur Förderung
ihrer gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecke dienen. Dem wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb zugehöriges Vermögen gilt je nach der Art des Betriebes als Betriebsvermögen oder als land- und
forstwirtschaftliches Vermögen, aus dem wirtschaftlichen Ge schäfts betrieb erzielte Einkünfte sind wie
Einkünfte aus einem gleich artigen in Gewinnabsicht geführten Betrieb zu behandeln.

(1a)1 Ein Geschäftsbetrieb im Sinn des Abs. 1 liegt auch dann vor, wenn eine gesellige Veranstal-
tung von einer oder von mehreren Körperschaften getragen wird, die die Voraussetzungen einer
Begünstigung auf abgabenrechtlichem Gebiet im Übrigen erfüllen. Dies ist dann der Fall, wenn die
Organisation und Durchführung der geselligen Veranstaltung im Wesentlichen durch die Mitglieder
der Körperschaft (Körperschaften) oder deren Angehörige erfolgt. Eine Mitarbeit fremder Dritter ist
allerdings nur dann unschädlich, wenn diese ebenfalls unentgeltlich erfolgt. Auftritte von Musik- oder
anderen Künstlergruppen sind dann unschädlich, wenn diese für Unterhaltungsdarbietungen höchstens
1 000 Euro pro Stunde erhalten. Wird die Verpflegung (Abgabe von Speisen und Getränken) einem
Unternehmer zur Gänze oder zum Teil übertragen, stellt dies keinen Bestandteil der geselligen Veran-
staltung dar. Solche Veranstaltungen dürfen insgesamt eine Dauer von 72 Stunden im Jahr nicht über-
schreiten. Die Gesamtdauer der geselligen Veranstaltung pro Kalenderjahr ist für jede territoriale
Untergliederung ohne eigene Rechtspersönlichkeit der Körperschaft gesondert zu bemessen. Die klein-
ste territoriale Untergliederung umfasst die Katastralgemeinde. 

(2) Die Abgabepflicht hinsichtlich des wirtschaftlichen Ge schäfts betriebes entfällt, wenn dieser
sich als ein zur Erreichung des begünstigten Zweckes unentbehrlicher Hilfsbetrieb darstellt. Dies trifft
zu, wenn die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb muß in seiner Gesamtrichtung auf Erfüllung der gem-
einnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecke eingestellt sein. 

b) Die genannten Zwecke dürfen nicht anders als durch den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
erreichbar sein. 

c) Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb darf zu abgabepflichtigen Betrieben derselben oder ähnli-
cher Art nicht in größerem Umfang in Wettbewerb treten, als dies bei Erfüllung der Zwecke
unvermeidbar ist. 

(3) Unterhält eine Körperschaft einen wirtschaftlichen Ge schäftsbetrieb, auf den weder die Voraus-
setzungen des Abs. 1 noch jene des Abs. 2 zutreffen, so findet § 44 Anwendung. 

1 Eingefügt gem. Z 3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 77/2016

§ 45a. Übersteigen Umsätze gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes 1994, die von

BUNDESABGABENORDNUNG
3401

3 - 15
407. Erg. 



einer Körperschaft im Rahmen von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, Gewerbebetrieben und
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben gemäß § 45 Abs. 3 ausgeführt werden, im Veranlagungszeitraum
insgesamt nicht den Betrag von 40 000 Euro, so gilt unbeschadet der Ermächtigung des § 44 Abs. 2 eine
Bewilligung im Sinne der letztgenannten Bestimmung insoweit als erteilt, als die Abgabepflicht hin-
sichtlich dieser Betriebe zwar bestehen bleibt, die Begünstigungen der Körperschaft auf abgabenrechtli-
chem Gebiet jedoch nicht berührt werden. Voraussetzung dafür ist, daß erzielte Überschüsse dieser Be -
trie be zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke der Körperschaft dienen.

§ 46. Betreibt eine Körperschaft, die die Voraussetzungen für eine Begünstigung auf abgabenrecht-
lichem Gebiet im übrigen er füllt, eine Krankenanstalt (Heil- und Pflegeanstalt), so wird diese An stalt
auch dann als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb gemäß § 45 Abs. 1 behandelt, wenn sich die Körper-
schaft von der Absicht leiten läßt, durch den Betrieb der Anstalt Gewinn zu erzielen. Die An stalt ist
gleich einem unentbehrlichen Hilfsbetrieb gemäß § 45 Abs. 2 abgabefrei, wenn es sich um eine im
Sinn des jeweils geltenden Krankenanstaltengesetzes gemeinnützig betriebene Krankenanstalt handelt. 

§ 47. Die Betätigung einer Körperschaft für Zwecke der Verwaltung ihres Vermögens (§ 32) steht
der Gewährung von Begünstigungen auf abgabenrechtlichem Gebiet (§ 34) nicht entgegen. 

D. Verhältnis zum Ausland.
§ 48. Das Bundesministerium für Finanzen kann bei Abgabepflichtigen, die der Abgabenhoheit

mehrerer Staaten unterliegen, soweit dies zur Ausgleichung der in- und ausländischen Besteuerung
oder zur Erzielung einer den Grundsätzen der Gegenseitigkeit entsprechenden Behandlung erforderlich
ist, anordnen, bestimmte Gegenstände der Abgabenerhebung ganz oder teilweise aus der Abgabepflicht
auszuscheiden oder ausländische, auf solche Gegenstände entfallende Abgaben ganz oder teilweise auf
die inländischen Abgaben anzurechnen. Dies gilt nur für bundesrechtlich geregelte Abgaben, die von
Abgabenbehörden des Bundes einzuheben sind. 

E. Abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht. 
§ 48a. (1) Im Zusammenhang mit der Durchführung von Abgabenverfahren, Monopolverfahren

(§ 2 lit. b) oder Finanzstrafverfahren besteht die Verpflichtung zur abgabenrechtlichen Ge heim haltung. 
(2) Ein Beamter (§ 74 Abs. 1 Z 4 Strafgesetzbuch) oder ehemaliger Beamter verletzt diese Pflicht,

wenn er 
a) der Öffentlichkeit unbekannte Verhältnisse oder Umstände eines anderen, die ihm ausschließ-

lich kraft seines Amtes in einem Abgaben- oder Monopolverfahren oder in einem Finanzstraf-
verfahren anvertraut oder zugänglich geworden sind, 

b) den Inhalt von Akten eines Abgaben- oder Monopolverfahrens oder eines Finanzstrafverfahrens
oder

c) den Verlauf der Beratung und Abstimmung der Senate im Abgabenverfahren oder Finanzstraf-
verfahren 

unbefugt offen bart oder verwertet. 
(3) Jemand anderer als die im Abs. 2 genannten Personen verletzt die abgabenrechtliche Geheim-

haltungspflicht, wenn er der Öffentlichkeit unbekannte Verhältnisse oder Umstände eines anderen, die
ihm ausschließlich 

a) durch seine Tätigkeit als Sachverständiger oder als dessen Hilfskraft in einem Abgaben- oder
Monopolverfahren oder in einem Finanzstrafverfahren, 

b) aus Akten(inhalten) oder Abschriften (Ablichtungen) eines Abgaben- oder Monopolverfahrens
oder eines Finanzstrafverfahrens oder 

c) durch seine Mitwirkung bei der Personenstands- und Be triebsaufnahme 
anvertraut oder zugänglich geworden sind, unbefugt offenbart oder verwertet. 

(4) Die Offenbarung oder Verwertung von Verhältnissen oder Umständen ist befugt, 
a) wenn sie der Durchführung eines Abgaben- oder Monopolverfahrens oder eines Finanzstrafver-

fahrens dient, 
b) wenn sie auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung erfolgt oder wenn sie im zwingenden
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öffentlichen Interesse gelegen ist, 
c) wenn ein schutzwürdiges Interesse offensichtlich nicht vorliegt oder ihr diejenigen zustimmen,

deren Interessen an der Geheimhaltung verletzt werden könnten oder
d)1 soweit sie nach § 48b Abs. 3 befugt ist. 
1 Angefügt gem. Art. 4 Z 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 40/2017

§ 48b. (1) Die Abgabenbehörden sind verpflichtet, von ihnen aufgegriffene Umstände über Perso-
nen, die unter § 4 Abs. 4 oder 5 ASVG fallen könnten, im Wege des Austausches von Nachrichten für
Zwecke der Durchführung des Versicherungs-, Melde- und Beitragswesens den örtlich zuständigen
Gebietskrankenkassen mitzuteilen.

(2) Die Abgabenbehörden sind berechtigt, die zuständigen Behörden zu verständigen, wenn sie im
Rahmen ihrer Tätigkeit zu einem begründeten Verdacht gelangen, dass eine Übertretung arbeitsrechtli-
cher, sozialversicherungsrechtlicher, gewerberechtlicher oder berufsrechtlicher Vorschriften oder eine
Übertretung der vorgeschriebenen Auflagen für die Zulassung oder Bewilligung einer Probe- oder
Überstellungsfahrt oder eine widerrechtliche Verwendung von Kraftfahrzeugen und Anhängern mit
ausländischem Kennzeichen vorliegt. 

(3)1 1. Der Bundesminister für Finanzen ist zur Übermittlung des bei der Stammzahlenregisterbehör-
de gemäß § 10 Abs. 2 des E-Government-Gesetzes, BGBl. I Nr. 10/2004, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2016, angeforderten verschlüsselten bereichsspezifischen Per-
sonenkennzeichens Zustellungen (vbPK-ZU) an
a)2 einen Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs (§ 26 Abs. 1 des Datenschutzgesetzes,

BGBl. I Nr. 165/1999 – DSG),
b) einen zugelassenen Zustelldienst (§ 30 des Zustellgesetzes – ZustG),
c) ein Unternehmen, das einen Universaldienst (§ 3 Z 4 des Postmarktgesetzes, BGBl. I Nr.

123/2009, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 134/2015) betreibt, und
d) einen Betreiber eines Anzeigemoduls (§ 37b ZustG)
berechtigt. Voraussetzung dafür ist, dass der Bundesminister für Finanzen zur Anforderung
und Übermittlung des vbPK-ZU unter Verwendung der einem Teilnehmer an FinanzOnline
von den Abgabenbehörden gemäß § 1 der FinanzOnline-Verordnung 2006 – FOnV 2006,
BGBl. II Nr. 97/2006, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 46/2016, erteilten Teilneh-
meridentifikation, Benutzeridentifikation und des persönlichen Passworts in der dafür vorge-
sehenen Weise elektronisch aufgefordert wurde.

2. (Entf. gem. Z 1 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 104/2018)
3. Im Zug einer elektronischen Zustellung kann der Bundesminister für Finanzen dem Betreiber

eines Anzeigemoduls die in den Datenbeständen der Finanzverwaltung aktuell erfassten elek-
tronischen Verständigungsadressen des Empfängers übermitteln.

4.3 Wird ein Dokument über FinanzOnline elektronisch zugestellt, hat der Bundesminister für
Finanzen zum Zweck der Anzeige der das Dokument beschreibenden Daten und der Abho-
lung des Dokuments im Anzeigemodul (§ 37b ZustG) nach Maßgabe der technischen Vor-
aussetzungen dem Betreiber des Anzeigemoduls die das Dokument beschreibenden Daten
sowie die elektronische Information für die technische Möglichkeit der elektronischen identi-
fizierten und authentifizierten Abholung des Dokuments zu übermitteln und die Anzeige des
Dokuments direkt an zur Abholung berechtigte Personen zuzulassen. In diesem Fall gilt Fol-
gendes:

a) Zur Abholung berechtigte Personen sind der Empfänger und, soweit dies nicht ausgeschlossen
worden ist, eine zur Empfangnahme bevollmächtigte Person.

b) Der Betreiber des Anzeigemoduls ist gesetzlicher Auftragsverarbeiter im Sinn des Art. 4 Z 8
DSGVO für den Bundesminister für Finanzen insbesondere zum Zweck der Identifikation und
Authentifikation von zur Abholung berechtigten Personen.

c) Das Anzeigemodul hat sämtliche Daten über die Abholung durch den Empfänger zu protokol-
lieren und an den Bundesminister für Finanzen elektronisch zu übermitteln.“

1 Angefügt gem. Art. 4 Z 2 des Gesetzes BGBl. I Nr. 40/20172 I..d.F. gem. Art. 70 Z 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 32/20183 I.d.F. gem. Z 1 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 104/2018
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§ 48c. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
1. § 48a gilt auch für in einem abgabenrechtlichen Verwaltungsstrafverfahren anvertraute oder

zugänglich gewordene Verhältnisse oder Umstände sowie für den Inhalt von Akten eines abga-
benrechtlichen Verwaltungsstrafverfahrens. Die Offenbarung oder Verwertung nach § 48a
Abs. 4 ist weiters zulässig, wenn sie der Durchführung eines abgabenrechtlichen Verwaltungs-
strafverfahrens dient. 

2. Für Abgabenbehörden der Länder und Gemeinden gilt § 48b nicht. 

F. Datenschutz
§ 48d. (1) Die ganz oder teilweise automatisierte sowie die nichtautomatisierte Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten durch eine Abgabenbehörde ist zulässig, wenn sie für Zwecke der Abgabenerhe-
bung oder sonst zur Erfüllung ihrer Aufgaben oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die ihr übertragen
wurde, erforderlich ist.

(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1
der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1 (im Folgenden: DSGVO), durch eine Abgaben-
behörde ist zulässig, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 und ein erhebliches öffentliches Interesse
im Sinne des Art. 9 Abs. 2 lit. g DSGVO vorliegen.

§ 48e. (1) Die Pflicht der Abgabenbehörde, die betroffene Person gemäß Art.  14 Abs.  1 und 2
DSGVO über die Erhebung oder gemäß Art. 13 Abs. 3 oder Art. 14 Abs. 4 DSGVO über die beabsich-
tigte Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu informieren, besteht zusätzlich zu den in Art. 13
Abs. 4 und Art. 14 Abs. 5 DSGVO genannten Ausnahmen nicht, wenn durch die Erteilung der Infor-
mation

1. die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Abgabenbehörde oder ein Finanzstrafver-
fahren oder ein abgabenrechtliches Verwaltungsstrafverfahren gefährdet würde und das Inter-
esse an der Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen Person überwiegt,
insbesondere weil die Erteilung der Information
a) jemanden in die Lage versetzen könnte, die Abgabenbehörde bei der Erfüllung ihrer Auf-

gaben zu beeinträchtigen, oder
b) Rückschlüsse auf die Ausgestaltung automationsunterstützter Risikomanagementsysteme

zulassen könnte oder
c) Rückschlüsse auf geplante Ermittlungs-, Kontroll-, Überwachungs- oder Prüfungsmaßnah-

men zulassen könnte
und damit die Ermittlung der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse, die für die Abgabe-
pflicht und die Erhebung der Abgaben wesentlich sind, maßgeblich erschwert würde oder

2. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet würde oder
3. der Rechtsträger der Abgabenbehörde in der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung

zivilrechtlicher Ansprüche oder in der Verteidigung gegen ihn geltend gemachter zivilrechtli-
cher Ansprüche beeinträchtigt würde und die Abgabenbehörde nach dem Zivilrecht nicht zur
Information verpflichtet ist oder

4. im Falle einer Offenbarung von personenbezogenen Daten
a) zum Zweck der Durchführung eines Abgabenverfahrens, eines Finanzstrafverfahrens,

eines abgabenrechtlichen Verwaltungsstrafverfahrens oder eines Monopolverfahrens oder
b) auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung oder
c) im zwingenden öffentlichen Interesse
der Offenbarungszweck vereitelt oder wesentlich beeinträchtigt würde oder

5. gesetzliche Verpflichtungen zur Verschwiegenheit verletzt würden oder
6. überwiegende berechtigte Interessen Dritter geschädigt würden.

(2) Fällt der Grund für die Nichterteilung der Information weg, ist die Erteilung der Information
ohne unnötigen Aufschub nachzuholen, sofern das nicht unmöglich oder mit einem unverhältnismäßi-
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gen Aufwand verbunden ist.

§ 48f. (1) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO besteht gegen-
über einer Abgabenbehörde nicht, soweit

1. die betroffene Person nach § 48e Abs. 1 Z 1 bis 6 nicht zu informieren ist oder
2. die betroffene Person am Auskunftsverfahren nicht gemäß Abs. 3 mitwirkt.

(2) Soweit personenbezogene Daten in einem Akt enthalten sind, besteht für die betroffene Person
das Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO ausschließlich nach Maßgabe des § 90. Für das Ver-
fahren der Einsicht- oder Abschriftnahme (einschließlich deren Verweigerung) gelten die Regelungen
dieses Bundesgesetzes.

(3) Die betroffene Person hat am Auskunftsverfahren gemäß Art. 15 DSGVO in dem ihr zumutba-
ren Ausmaß mitzuwirken, um ungerechtfertigten oder unverhältnismäßigen Aufwand bei der Abgaben-
behörde zu vermeiden. Insbesondere hat sie zu präzisieren, auf welche Informationen oder Verarbei-
tungsvorgänge sich ihr Auskunftsersuchen bezieht, wenn von der Auskunftserteilung eine große
Menge personenbezogener Daten erfasst wäre oder dies aus sonstigen Gründen erforderlich ist.

(4) Im Falle der Nichterteilung der Auskunft gemäß Abs. 1 Z 1 hat die Begründung der Unterrich-
tung der betroffenen Person gemäß Art. 12 Abs. 4 DSGVO soweit zu unterbleiben, als sie dem mit der
Nichterteilung der Auskunft verfolgten Zweck zuwiderliefe.

§ 48g. (1) Das Recht gemäß Art. 16 DSGVO und die Pflicht gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO
besteht hinsichtlich einer Berichtigung, Aktualisierung oder Vervollständigung von personenbezoge-
nen Daten, die in einem Bescheid, einem Beschluss, einem Erkenntnis oder in einer Selbstberechnung
enthalten sind, nur insoweit, als dies in diesem Bundesgesetz oder anderen Abgabenvorschriften vorge-
sehen ist. Eine allfällige Berichtigung, Aktualisierung oder Vervollständigung hat nach Maßgabe die-
ses Bundesgesetzes oder anderer Abgabenvorschriften zu erfolgen.

(2) In den nicht von Abs. 1 erfassten Fällen hat eine Berichtigung, Aktualisierung oder Vervollstän-
digung mittels eines ergänzenden Vermerks zu erfolgen, soweit eine nachträgliche Änderung mit dem
Dokumentationszweck unvereinbar ist und in diesem Bundesgesetz oder sonstigen Abgabenvorschrif-
ten nicht anderes bestimmt ist. Ist die Berichtigung, Aktualisierung oder Vervollständigung nicht mög-
lich, ist dies zu vermerken.

(3) Wird die Richtigkeit personenbezogener Daten bestritten und lässt sich bei der Überprüfung der
Richtigkeit durch die Abgabenbehörde weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der personenbezo-
genen Daten feststellen, besteht ab diesem Zeitpunkt für die betroffene Person kein Recht mehr auf
Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 Abs. 1 lit. a DSGVO.

§ 48h. Die §§ 48d bis 48g gelten auch für Verantwortliche im Sinn des Art. 4 Z 7 DSGVO, soweit
ihnen abgabenrechtliche Aufgaben übertragen wurden, ohne selbst Abgabenbehörde zu sein.

§ 48i. Sofern gesetzlich nicht ausdrücklich anderes angeordnet ist, sind Protokolldaten über tatsäch-
lich durchgeführte Verarbeitungsvorgänge, wie insbesondere Änderungen, Abfragen und Übermittlun-
gen, zumindest drei Jahre lang aufzubewahren.
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2. ABSCHNITT. 
Abgabenbehörden und Parteien. 

A. Abgabenbehörden. 
1. Allgemeine Bestimmungen.

§ 49. (1) Abgabenbehörden sind die mit der Erhebung der im  § 1 bezeichneten öffentlichen Abga-
ben und Beiträge betrauten Behörden der Abgabenverwaltung des Bundes (§ 52), der Länder und
Gemeinden. 

(2) Unter Erhebung im Sinn dieses Bundesgesetzes sind alle der Durchführung der Abgabenvor-
schriften dienenden abgabenbehördlichen Maßnahmen zu verstehen. 

§ 50.* Die Abgabenbehörden haben ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit von Amts wegen
wahrzunehmen. Langen bei ihnen Anbringen ein, zu deren Behandlung sie nicht zuständig sind, so
haben sie diese ohne unnötigen Aufschub auf Gefahr des Einschreiters an die zuständige Stelle weiter-
zuleiten oder den Einschreiter an diese zu weisen.

* I.d.F. des Art. 10 Z 3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010) [Entfall der Absatzbezeichnung „(1)“ und
des Abs. 2]

§ 51. Entf. gem. Art. 10 Z 4 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 

2. Zuständigkeit der Abgabenbehörden des Bundes
§ 52.1 Soweit nicht anderes bestimmt wird, sind für die Zuständigkeit der Abgabenbehörden des

Bundes die Vorschriften des Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes 2010 – AVOG 2010 maßgeb-
lich.

1 § 52 und Überschrift i.d.F. des Art. 10 Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010)

§ 52a. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010. 
§ 52b. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 53. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 54. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 55. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 56. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 57. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 58. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 59. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 60. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 61. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 62. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 63. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 64. (Entf.)
§ 65. (Entf.)
§ 66. (Entf.)
§ 67. (Entf.)
§ 68. (Entf.)
§ 69. (Entf.)
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3. Subsidiarzuständigkeit 1

§ 70. 2 Soweit über die örtliche Zuständigkeit der Abgabenbehörden nicht anderes bestimmt wird,
richtet sich diese 

1. in Sachen, die sich auf ein unbewegliches Gut beziehen: nach der Lage des Gutes; 
2. in Sachen, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens oder einer sonstigen dauernden Tätig-

keit beziehen: nach dem Ort, von dem aus das Unternehmen betrieben oder die Tätigkeit aus-
geübt wird, worden ist oder werden soll; 

3. in sonstigen Sachen: zunächst nach dem Wohnsitz (Sitz) des Abgabepflichtigen, dann nach sei-
nem Aufenthalt, schließ lich nach seinem letzten Wohnsitz (Sitz) im Inland, wenn aber keiner
dieser Zuständigkeitsgründe in Betracht kommen kann oder Gefahr im Verzug ist, nach dem
Anlaß zum Einschreiten. 

1 Überschrift eingefügt gem. Art. 10 Z 8 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010)2 I.d.F. gem. Art. 10 Z 9 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010) [Entfall des letzten Satzes.]

HINWEIS: Die §§ 71 bis 75 treten gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 mit 1. Juli 2010 außer Kraft.

§ 71. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 71a. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 72. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 73. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 74. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010.
§ 75. Entf. gem. Art. 10 Z 6 i.V.m. Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010..
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4. Befangenheit von Organen der Abgabenbehörden. 
§ 76. (1) Organe der Abgabenbehörden und der Verwaltungsgerichte 2 haben sich der Ausübung

ihres Amtes wegen Befangenheit zu enthalten und ihre Vertretung zu veranlassen, 
a)1 wenn es sich um ihre eigenen Abgabenangelegenheiten oder um jene eines ihrer Angehörigen

(§ 25), oder um jene einer Person unter ihrer gesetzlichen Vertretung 5 handelt; 
b) wenn sie als Vertreter einer Partei (§ 78) noch bestellt sind oder bestellt waren; 
c) wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in

Zweifel zu ziehen; 
d)3 im Beschwerdeverfahren vor den Verwaltungsgerichten überdies, wenn sie an der Erlassung

des angefochtenen Bescheides oder der Beschwerdevorentscheidung (§ 262) mitgewirkt oder
eine Weisung im betreffenden Verfahren erteilt haben oder wenn einer der in lit. a genannten
Personen dem Beschwerdeverfahren beigetreten ist.

(2) Bei Gefahr im Verzug hat, wenn die Vertretung durch ein an deres Organ nicht sogleich bewirkt
werden kann, auch das be fangene Organ die unaufschiebbaren Amtshandlungen selbst vor zu nehmen.
Dies gilt nicht in den in Abs. 1 lit. a bezeichneten Fällen.4

1 I.d.F. des Art. 8 Z 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 34/20102 Wortfolge „und der Verwaltungsgerichte“ eingefügt gem. Art. 2 Z 8 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom
1.1.2014)3 I.d.F. gem. Art. 2 Z 8 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)4 Letzter Satz angefügt gem. Art. 2 Z 8 lit. c des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)5 Wortfolge „einer Person unter ihrer gesetzlichen Vertretung“ ersatzweise eingefügt gem. dem Gesetz BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 4)
mit Wirksamkeit vom 1.7..2018

B. Parteien und deren Vertretung. 
1. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 77. (1) Abgabepflichtiger im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, wer nach den Abgabenvorschriften
als Abgabenschuldner in Be tracht kommt. 

(2) Die für die Abgabepflichtigen getroffenen Anordnungen gelten, soweit nicht anderes bestimmt
ist, sinngemäß auch für die kraft abgabenrechtlicher Vorschriften persönlich für eine Abgabe Haften-
den. 

§ 78. (1)1 Partei im Abgabenverfahren ist der Abgabepflichtige (§ 77), im Beschwerdeverfahren
auch jeder, der eine Beschwerde einbringt (Beschwerdeführer), einem Beschwerdeverfahren beige-
treten ist (§§ 257 bis 259) oder, ohne Beschwerdeführer zu sein, einen Vorlageantrag (§ 264) gestellt
hat.

(2) Parteien des Abgabenverfahrens sind ferner, 
a) wenn die Erlassung von Feststellungsbescheiden vorgesehen ist, diejenigen, an die diese

Bescheide ergehen (§ 191 Abs. 1 und 2); 
b) wenn nach den Abgabenvorschriften Steuermeßbeträge oder Einheitswerte zu zerlegen oder

zuzuteilen sind, die Körperschaften, denen ein Zerlegungsanteil zugeteilt worden ist oder die
auf eine Zuteilung Anspruch erheben. 

(3) Andere als die genannten Personen haben die Rechtsstellung einer Partei dann und insoweit, als
sie auf Grund abgabenrechtlicher Vorschriften die Tätigkeit einer Abgabenbehörde in An spruch neh-
men oder als sich die Tätigkeit einer Abgabenbehörde auf sie bezieht.

1 I.d.F. gem. Art. 2 Z 0 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 79. Für die Rechts- und Handlungsfähigkeit gelten die Be stimmungen des bürgerlichen Rechtes.
§ 2 Zivilprozeßordnung ist sinngemäß anzuwenden. 

2. Vertreter.
§ 80. (1) Die zur Vertretung juristischer Personen berufenen Per  sonen und die gesetzlichen Vertre-

§§ 76 - 80BUNDESABGABENORDNUNG
3401

3 - 21
442. Erg.



ter natürlicher Personen ha ben alle Pflichten zu erfüllen, die den von ihnen Vertretenen obliegen, und
sind befugt, die diesen zustehenden Rechte wahrzunehmen. Sie haben insbesondere dafür zu sorgen,
daß die Abgaben aus den Mitteln, die sie verwalten, entrichtet werden. 

(2) Steht eine Vermögensverwaltung anderen Personen als den Eigentümern des Vermögens oder
deren gesetzlichen Vertretern zu, so haben die Vermögensverwalter, soweit ihre Verwaltung reicht, die
im Abs. 1 bezeichneten Pflichten und Befugnisse. 

(3) Vertreter (Abs. 1) der aufgelösten Gesellschaft mit be schränkter Haftung nach Beendigung der
Liquidation ist, wer nach § 93 Abs. 3 GmbHG zur Aufbewahrung der Bücher und Schriften der aufge-
lösten Gesellschaft verpflichtet ist oder zuletzt verpflichtet war. 

§ 81. (1) Abgabenrechtliche Pflichten einer Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne
eigene Rechtspersönlichkeit sind von den zur Führung der Geschäfte bestellten Personen und, wenn
solche nicht vorhanden sind, von den Gesellschaftern (Mitgliedern) zu erfüllen. 

(2) Kommen zur Erfüllung der im Abs. 1 umschriebenen Pflichten mehrere Personen in Betracht,
so haben diese hiefür eine Person aus ihrer Mitte oder einen gemeinsamen Bevollmächtigten der Abga-
benbehörde gegenüber als vertretungsbefugte Person nam haft zu machen; diese Person gilt solange als
zur Empfangnahme von Schriftstücken der Abgabenbehörde ermächtigt, als nicht ei ne andere Person
als Zustellungsbevollmächtigter namhaft ge macht wird. Solange und soweit eine Namhaftmachung im
Sinn des ersten Satzes nicht erfolgt, kann die Abgabenbehörde eine der zur Erfüllung der im Abs. 1
umschriebenen Pflichten in Betracht kommenden mehreren Personen als Vertreter mit Wirkung für die
Ge samtheit bestellen. Die übrigen Personen, die im Inland Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz haben,
sind hievon zu verständigen. 

(3) Sobald und soweit die Voraussetzungen für die Bestellung eines Vertreters durch die Abgaben-
behörde nachträglich weggefallen sind, ist die Bestellung zu widerrufen. Ein Widerruf hat auch dann
zu erfolgen, wenn aus wichtigen Gründen eine andere in Betracht kommende Person von der Abgaben-
behörde als Vertreter bestellt werden soll. 

(4) Für Personen, denen gemäß Abs. 1 oder 2 die Erfüllung abgabenrechtlicher Pflichten von Per-
sonenvereinigungen (Personengemeinschaften) ohne eigene Rechtspersönlichkeit obliegt, gilt § 80
Abs. 1 sinngemäß. 

(5) Die sich auf Grund der Abs. 1, 2 oder 4 ergebenden Pflichten und Befugnisse werden durch den
Eintritt eines neuen Gesellschafters (Mitglieds) in die Personenvereinigung (Personengemeinschaft)
nicht berührt. 

(6) In den Fällen des § 19 Abs. 2 sind die Abs. 1, 2 und 4 auf die zuletzt beteiligt gewesenen Gesell-
schafter (Mitglieder) sinngemäß anzuwenden. Die bei Beendigung der Personenvereinigung (Personen-
gemeinschaft) bestehende Vertretungsbefugnis bleibt, sofern dem nicht andere Rechtsvorschriften entge-
genstehen, insoweit und solange aufrecht, als nicht von einem der zuletzt beteiligt gewesenen Gesell-
schafter (Mitglieder) oder der vertretungsbefugten Person dagegen Widerspruch erhoben wird. 

(7) Werden an alle Gesellschafter (Mitglieder) einer Personenvereinigung (Personengemeinschaft)
ohne eigene Rechtspersönlichkeit in dieser ihrer Eigenschaft schriftliche Ausfertigungen ei ner Abga-
benbehörde gerichtet, so gilt der nach Abs. 1 bis 5 für die Personenvereinigung (Personengemein-
schaft) Zustellungsbevollmächtigte auch als gemeinsamer Zustellungsbevollmächtigter der Gesell-
schafter (Mitglieder). Ergehen solche schriftliche Ausfertigungen nach Beendigung einer Personenver-
einigung (Personengemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit, so gilt die nach Abs. 6 vertre-
tungsbefugte Person auch als Zustellungsbevollmächtigter der ehemaligen Gesellschafter (Mitglieder),
sofern ein solcher nicht eigens namhaft gemacht wurde. Die Bestimmung des Abs. 6 über die Erhebung
eines Widerspruches gilt sinngemäß. 

(8) Vertretungsbefugnisse nach den vorstehenden Absätzen bleiben auch für ausgeschiedene
Gesellschafter (Mitglieder) von Personenvereinigungen (Personengemeinschaften) ohne eigene Rechts-
persönlichkeit hinsichtlich der vor dem Ausscheiden gelegene Zeiträume und Zeitpunkte betreffenden
Maßnahmen bestehen, solange dem nicht von Seiten des ausgeschiedenen Gesellschafters (Mitglieds)
oder der vertretungsbefugten Person widersprochen wird. 

(9) Die Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß für Vermögensmassen, die als solche der Besteuerung unter-
liegen. 

(10)1 Namhaftmachungen und Bestellungen (Abs. 2) wirken auch im Beschwerdeverfahren.
1 Angefügt gem. Art. 17 Z 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 13/2014

BUNDESABGABENORDNUNG
3401

3 - 22
442. Erg.



§ 82. (1) Soll gegen eine nicht voll handlungsfähige Person, die eines gesetzlichen Vertreters ent-
behrt, oder gegen eine Person, deren Aufenthalt unbekannt ist, eine Amtshandlung vorgenommen wer-
den, so kann die Abgabenbehörde, wenn die Wichtigkeit der Sache es erfordert, auf Kosten des zu Ver-
tretenden die Betrauung eines gesetzlichen Vertreters (§ 1034 ABGB) 1 beim zuständigen Gericht (§
109 Jurisdiktionsnorm) beantragen. 

(2) Ist zweifelhaft, wer zur Vertretung einer Verlassenschaft 2 befugt ist, oder wer beim Wegfall
einer juristischen Person oder eines dieser ähnlichen Gebildes oder eines sonst verbleibenden Vermö-
gens vertretungsbefugt ist, gilt Abs. 1 sinngemäß. 

1 Wortfolge „eines gesetzlichen Vertreters (§ 1034 ABGB)“ ersatzweise eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 5 lit.a mit
Wirksamkeit vom 1.7.20182 Wortfolge „einer Verlassenschaft“ ersatzweise eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 5 lit. b mit Wirksamkeit vom
1.7.2018

§ 83. (1) Die Parteien und ihre gesetzlichen Vertreter können sich, sofern nicht ihr persönliches
Erscheinen ausdrücklich gefordert wird, durch natürliche voll handlungsfähige Personen 2, juristische
Personen oder eingetragene Personengesellschaften vertreten lassen, die sich durch eine schriftliche
Vollmacht auszuweisen haben. 

(2) Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnis des Bevollmächtigten richten sich nach der Voll-
macht; hierüber sowie über den Bestand der Vertretungsbefugnis auftauchende Zweifel sind nach den
Vorschriften des bürgerlichen Rechtes zu beurteilen. Die Abgabenbehörde hat die Behebung etwaiger
Mängel unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des § 85 Abs. 2 von Amts wegen zu veran-
lassen. 

(3) Vor der Abgabenbehörde kann eine Vollmacht auch mündlich erteilt werden; hierüber ist eine
Niederschrift aufzunehmen. 

(4) Die Abgabenbehörde kann von einer ausdrücklichen Vollmacht absehen, wenn es sich um die
Vertretung durch amtsbekannte Angehörige (§ 25) 1, Haushaltsangehörige oder Angestellte handelt und
Zweifel über das Bestehen und den Umfang der Vertretungsbefugnis nicht obwalten. 

(5) Die Bestellung eines Bevollmächtigten schließt nicht aus, daß sich die Abgabenbehörde unmit-
telbar an den Vollmachtgeber selbst wendet oder daß der Vollmachtgeber im eigenen Namen Erklärun-
gen abgibt. 

1 Wortfolge „Angehörige (§ 25)“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 2 Z 10 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom
1.1.20132 Wortfolge „natürliche voll handlungsfähige Personen“ ersatzweise eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 6 mit Wirksam-
keit vom 1.7.2018)

§ 84. (1) Die Abgabenbehörde hat solche Personen (Personengesellschaften)* als Bevollmächtigte
abzulehnen, die die Vertretung anderer geschäftsmäßig, wenn auch unentgeltlich betreiben, ohne hiezu
befugt zu sein. Gleichzeitig ist der Vollmachtgeber von der Ablehnung in Kenntnis zu setzen. 

(2) Das von einer abgelehnten Person (Personengesellschaft)* in Sachen des Vollmachtgebers nach
der Ablehnung schriftlich oder mündlich Vorgebrachte ist ohne abgabenrechtliche Wirkung.

* Klammerausruck eingefügt gem. Art. 10 Z 11 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010 

3. ABSCHNITT. 
Verkehr zwischen Abgabenbehörden, Parteien 

und sonstigen Personen. 
A. Anbringen. 

§ 85. (1) Anbringen zur Geltendmachung von Rechten oder zur Erfüllung von Verpflichtungen
(insbesondere Erklärungen, Anträge, Beantwortungen von Bedenkenvorhalten, Rechtsmittel) sind vor-
behaltlich der Bestimmungen des Abs. 3 schriftlich einzureichen (Eingaben). 

(2) Mängel von Eingaben (Formgebrechen, inhaltliche Mängel, Fehlen einer Unterschrift) berechti-
gen die Abgabenbehörde nicht zur Zurückweisung; inhaltliche Mängel liegen nur dann vor, wenn in
einer Eingabe gesetzlich geforderte inhaltliche Angaben fehlen. Sie hat dem Einschreiter die Behebung
dieser Mängel mit dem Hinweis aufzutragen, daß die Eingabe nach fruchtlosem Ab lauf einer gleichzei-
tig zu bestimmenden angemessenen Frist als zu rückgenommen gilt; werden die Mängel rechtzeitig
behoben, gilt die Eingabe als ursprünglich richtig eingebracht. 

(3) Die Abgabenbehörde hat mündliche Anbringen der im Abs. 1 bezeichneten Art entgegenzuneh-
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men, 
a) wenn dies die Abgabenvorschriften vorsehen, oder 
b) wenn dies für die Abwicklung des Abgabenverfahrens zweck mäßig ist, oder 
c) wenn die Schriftform dem Einschreiter nach seinen persönlichen Verhältnissen nicht zugemutet

werden kann. 
Zur Entgegennahme mündlicher Anbringen ist die Abgabenbehörde nur während der für den Parteien-
verkehr bestimmten Amtsstunden verpflichtet, die bei der Abgabenbehörde durch Anschlag kund -
zumachen sind. 

(4) Wird ein Anbringen (Abs. 1 oder 3) nicht vom Abgabepflichtigen selbst vorgebracht, ohne daß
sich der Einschreiter durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen kann und ohne daß § 83 Abs. 4
Anwendung findet, gelten für die nachträgliche Beibringung der Vollmacht die Bestimmungen des
Abs. 2 sinngemäß. 

(5) Der Einschreiter hat auf Verlangen der Abgabenbehörde eine beglaubigte Übersetzung einem
Anbringen (Abs. 1 oder 3) beigelegter Unterlagen beizubringen. 

§ 85a.1 Die Abgabenbehörden sind verpflichtet, über Anbringen (§ 85) der Parteien ohne unnötigen
Aufschub zu entscheiden.

1 Eingefügt gem. Art. 2 Z 11 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 86. Anbringen, die nicht unter § 85 Abs. 1 fallen, können mündlich vorgebracht werden, soweit
nicht die Wichtigkeit oder der Umfang des Anbringens Schriftlichkeit erfordert, in welchem Fall § 85
Abs. 3 mit Ausnahme von lit. a und b sinngemäß anzuwenden ist. 

§ 86a. (1) Anbringen, für die Abgabenvorschriften Schriftlichkeit vorsehen oder gestatten, können
auch telegraphisch, fernschriftlich oder, soweit es durch Verordnung des Bundesministers für Finanzen
zugelassen wird, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch
möglichen Weise eingereicht werden. Durch Verordnung des Bundesministers für Finanzen kann zuge-
lassen werden, daß sich der Einschreiter einer bestimmten geeigneten öffentlich-rechtlichen oder pri-
vatrechtlichen Übermittlungsstelle bedienen darf.  Die für schriftliche Anbringen geltenden Bestim-
mungen sind auch in diesen Fällen mit der Maßgabe anzuwenden, daß das Fehlen einer Unterschrift
keinen Mangel darstellt. Die Abgabenbehörde und das Verwaltungsgericht können 1 jedoch, wenn es
die Wichtigkeit des Anbringens zweckmäßig erscheinen läßt, dem Einschreiter die unterschriebene
Bestätigung des Anbringens mit dem Hinweis auftragen, daß dieses nach fruchtlosem Ablauf ei ner
gleichzeitig zu bestimmenden angemessenen Frist als zu rück genommen gilt. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung im Sinn des Abs. 1 erster Satz
bestimmen,

a) unter welchen Voraussetzungen welche Arten der Datenübertragung an Abgabenbehörden und
an Verwaltungsgerichte 2 zugelassen sind, 

b) daß für bestimmte Arten von Anbringen bestimmte Arten der Datenübertragung ausgeschlossen
sind und

c) welche Unterlagen wie lange vom Einschreiter im Zusammenhang mit bestimmten Arten der
Datenübertragung aufzubewahren sind.

1 Wortfolge „Die Abgabenbehörde und das Verwaltungsgericht können“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 17 Z 2 lit. a des Gesetzes
BGBl. I Nr. 13/20142 Wortfolge „und an Verwaltungsgerichte“ eingefügt gem. Art. 17 Z 2 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 13/2014

§ 86b. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt abweichend von § 86a Folgendes: 
Anbringen, für die Abgabenvorschriften Schriftlichkeit vorsehen oder gestatten, können in jeder

technisch möglichen Form eingebracht werden, mit E-Mail jedoch nur insoweit, als für den elektroni-
schen Verkehr zwischen der Behörde und den Parteien (§ 78) nicht besondere Übermittlungsformen
vorgesehen sind. Etwaige technische Voraussetzungen oder organisatorische Beschränkungen des elek-
tronischen Verkehrs zwischen der Behörde und den Parteien sind im Internet bekannt zu machen. 

B. Niederschriften. 
§ 87. (1) In den Fällen der unmittelbaren oder sinngemäßen Anwendung des § 85 Abs. 3 ist das

Anbringen, soweit nicht in Abgabenvorschriften anderes bestimmt ist, seinem wesentlichen Inhalt nach
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in einer Niederschrift festzuhalten. 
(2) Niederschriften sind ferner über die Einvernahme von Auskunftspersonen, Zeugen und Sach-

verständigen sowie über die Durchführung eines Augenscheines aufzunehmen. 
(3) Niederschriften sind derart abzufassen, daß bei Weglassung alles nicht zur Sache Gehörigen der

Verlauf und Inhalt der Amtshandlung richtig und verständlich wiedergegeben wird. Außerdem hat jede 
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von einer Abgabenbehörde aufgenommene Niederschrift zu enthalten: 
a) Ort, Zeit und Gegenstand der Amtshandlung und, wenn schon frühere, darauf bezügliche Amts-

handlungen vorliegen, erforderlichenfalls eine kurze Darstellung des dermaligen Standes der
Sache; 

b) die Benennung der Abgabenbehörde und die Namen des Leiters der Amtshandlung und der
sonst mitwirkenden amtlichen Organe, der anwesenden Parteien und ihrer Vertreter sowie der
etwa vernommenen Auskunftspersonen, Zeugen und Sachverständigen; 

c) die eigenhändige Unterschrift des die Amtshandlung leitenden Organs. 
(4) Jede Niederschrift ist den vernommenen oder sonst beigezogenen Personen vorzulegen und von

ihnen durch Beisetzung ihrer eigenhändigen Unterschrift zu bestätigen. Kann eine Person nicht oder
nur mittels Handzeichen unterfertigen, hat sie die Un terfertigung verweigert oder sich vor Abschluß
der Niederschrift oder des ihre Aussage enthaltenden Teiles der Niederschrift entfernt, so ist unter
Angabe des Grundes, aus dem die Unterfertigung nicht erfolgte, die Richtigkeit der schriftlichen Wie-
dergabe von dem die Amtshandlung leitenden Organ ausdrücklich zu bestätigen. 

(5) In der Niederschrift darf nichts Erhebliches ausgelöscht, hinzugefügt oder verändert werden.
Durchstrichene Stellen sollen noch lesbar bleiben. Erhebliche Zusätze oder Einwendungen des Ver-
nommenen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Niederschrift sind in einen
Nachtrag aufzunehmen und abgesondert zu bestätigen. 

(6) Die Behörde kann sich für die Abfassung der Niederschrift eines Schallträgers bedienen oder
die Niederschrift in Kurzschrift abfassen, wenn weder von der vernommenen noch von einer sonst bei-
gezogenen Person dagegen Einwand erhoben wird. Die Schallträgeraufnahme und die in Kurzschrift
abgefaßte Niederschrift sind nachträglich in Vollschrift zu übertragen. Die vernommene oder sonst bei-
gezogene Person kann spätestens bei Beendigung der betreffenden Amtshandlung die Zustellung einer
Abschrift der Niederschrift, zu deren Abfassung sich die Behörde eines Schallträgers bedient hat, bean-
tragen und innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung Einwendungen wegen behaupteter Unvollstän-
digkeit oder Un richtigkeit der Übertragung der Schallträgeraufnahme erheben. Wird eine solche
Zustellung beantragt, so darf die Schallträgeraufnahme frühestens einen Monat nach Ablauf der Frist
zur Erhebung von Einwendungen gelöscht werden; ansonsten darf sie frühestens einen Monat nach
erfolgter Übertragung gelöscht werden. 

(6a)1 Eine nachträgliche Übertragung der Schallträgeraufnahme in Vollschrift kann unterbleiben,
wenn keine der in Abs. 6 erster Satz genannten Personen spätestens bei Beendigung der betreffenden
Amtshandlung dagegen Einwand erhoben hat. Eine solche Schallträgeraufnahme ist auf einem Daten-
träger aufzubewahren.

(7) Niederschriften, die mittels automationsunterstützter Da ten verarbeitung, insbesondere unter
Einsatz von Textverarbeitungsprogrammen, erstellt worden sind, bedürfen nicht der Unterschrift des
Leiters der Amtshandlung und der beigezogenen Personen, wenn sichergestellt ist, dass auf andere
Weise festgestellt werden kann, dass der Leiter der Amtshandlung den Inhalt der Niederschrift
bestätigt hat. Die vernommene oder sonst beigezogene Person kann spätestens bei Beendigung der
Amtshandlung die Zustellung einer Abschrift einer solchen Niederschrift beantragen und innerhalb von
zwei Wochen ab Zustellung Einwendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit
der Niederschrift erheben. 

(8) Von der gemäß Abs. 1 aufgenommenen Niederschrift ist der Partei, von der gemäß Abs. 2 auf-
genommenen Niederschrift der vernommenen Person über Verlangen eine Abschrift auszufolgen. 

1 Eingefügt gem. Art. 17 Z 3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 13/2014

§ 88. Soweit nicht Einwendungen erhoben wurden, liefert eine gemäß § 87 aufgenommene Nieder-
schrift über den Gegenstand und den Verlauf der betreffenden Amtshandlung Beweis. 

C. Aktenvermerke. 
§ 89. (1) Amtliche Wahrnehmungen und Mitteilungen, die der Ab gabenbehörde telephonisch zuge-

hen, ferner mündliche Belehrungen, Aufforderungen und Anordnungen, über die keine schriftliche
Ausfertigung erlassen wird, schließlich Umstände, die nur für den inneren Dienst der Abgabenbehörde
in Betracht kommen, sind, wenn nicht anderes bestimmt und kein Anlaß zur Aufnahme ei ner Nieder-
schrift gegeben ist, erforderlichenfalls in einem Ak ten vermerk kurz festzuhalten. 

(2) Der Inhalt des Aktenvermerkes ist vom Amtsorgan durch Beisetzung von Datum und Unter-
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schrift zu bestätigen. Vom Erfordernis der Unterschrift kann jedoch abgesehen werden, wenn sicherge-
stellt ist, dass das Amtsorgan auf andere Weise festgestellt werden kann. 

D. Akteneinsicht. 
§ 90. (1) Die Abgabenbehörde hat den Parteien die Einsicht und Abschriftnahme der Akten oder

Aktenteile zu gestatten, deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer abgabenrechtli-
chen Interessen oder zur Erfüllung abgabenrechtlicher Pflich ten erforderlich ist. Blinden oder hochgra-
dig sehbehinderten Par teien, die nicht durch Vertreter (§§ 80 ff) vertreten sind, ist auf Verlangen der
Inhalt von Akten und Aktenteilen durch Verlesung oder nach Maßgabe der vorhandenen technischen
Möglichkeiten in sonst geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. 

(2) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind Beratungsprotokolle, Amtsvorträge, Erledigungsent-
würfe und sonstige Schriftstücke (Mitteilungen anderer Behörden, Meldungen, Berichte und derglei-
chen), deren Einsichtnahme eine Schädigung berechtigter Interessen dritter Personen herbeiführen
würde. 

(3) Gegen die Verweigerung der Akteneinsicht ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

§ 90a. (1) Soweit durch Verordnung zugelassen, kann die Abgabenbehörde Akteneinsicht (§ 90)
auch in automationsunterstützter Form gestatten. Diese Akteneinsicht ist so zu ermöglichen, daß die
Partei sowie die in den §§ 80 ff bezeichneten Vertreter auf Antrag der Partei berechtigt werden, Daten
dieser Partei im Wege einer automationsunterstützten Datenübertragung mit einem Datenendgerät
abzufragen und auszugeben.

(2) Die Bewilligung zur Abfrage darf nur unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt werden und
kann mit Bedingungen und Auflagen, die der Datensicherheit dienen, verbunden werden. Die Bewilli-
gung ist zu widerrufen, wenn sich die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse geändert haben, die
für die Erteilung der Bewilligung maßgebend gewesen sind, oder wenn das Vorhandensein dieser Ver-
hältnisse zu Unrecht angenommen worden ist.

(3) Der technische und organisatorische Ablauf des dabei anzuwendenden Verfahrens ist durch
Verordnung zu bestimmen. In der Verordnung kann vorgesehen werden, daß sich die Abgabenbehörde
einer bestimmten geeigneten öffentlich- rechtlichen oder privatrechtlichen Übermittlungsstelle bedie-
nen kann.

(4) Der Bund leistet keine Gewähr für die Richtigkeit der abgefragten Daten. 
§ 90b. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt abweichend von § 90a Folgendes: 
Nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten kann Akteneinsicht (§ 90) auch im

Weg automationsunterstützter Datenverarbeitung gestattet werden.

E. Vorladungen. 
§ 91. (1) Die Abgabenbehörde ist berechtigt, Personen, deren Erscheinen nötig ist, vorzuladen. 
(2) In der Vorladung ist außer Ort und Zeit der Amtshandlung auch anzugeben, was den Gegen-

stand der Amtshandlung bildet, in welcher Eigenschaft der Vorgeladene vor der Abgabenbehörde
erscheinen soll (Abgabepflichtiger, Zeuge, Sachverständiger und so weiter) und welche Behelfe und
Beweismittel mitzubringen sind. In der Vorladung ist ferner bekanntzugeben, ob der Vorgeladene per-
sönlich zu erscheinen hat oder ob die Entsendung eines Vertreters genügt und welche Folgen an ein
Ausbleiben geknüpft sind. In der Vorladung von Zeugen ist weiters auf die gesetzlichen Be -
stimmungen über Zeugengebühren (§ 176) hinzuweisen; dies gilt sinngemäß für die Vorladung von
Auskunftspersonen, die ge mäß § 143 Abs. 4 Anspruch auf Zeugengebühren haben. 

(3) Wer nicht durch Krankheit, Gebrechlichkeit oder sonstige be gründete Hindernisse vom Erschei-
nen abgehalten ist, hat die Verpflichtung, der Vorladung Folge zu leisten und kann zur Erfüllung dieser
Pflicht durch Zwangsstrafen verhalten werden. Die Verhängung dieser Zwangsstrafen ist nur zulässig,
wenn sie in der Vorladung angedroht und die Vorladung zu eigenen Handen zugestellt war. 

(4) Gegen die Vorladung ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 
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F. Erledigungen. 
§ 92. (1) Erledigungen einer Abgabenbehörde sind als Bescheide zu erlassen, wenn sie für einzelne

Personen 
a) Rechte oder Pflichten begründen, abändern oder aufheben, oder 
b) abgabenrechtlich bedeutsame Tatsachen feststellen, oder 
c) über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses absprechen. 

(2) Bescheide bedürfen der Schriftform, wenn nicht die Abgabenvorschriften die mündliche Form
vorschreiben oder gestatten. 

§ 93. (1) Für schriftliche Bescheide gelten außer den ihren Inhalt betreffenden besonderen Vor-
schriften die Bestimmungen der Abs. 2 bis 6, wenn nicht nach gesetzlicher Anordnung die öffentliche
Bekanntmachung oder die Auflegung von Listen ge nügt. 

(2) Jeder Bescheid ist ausdrücklich als solcher zu bezeichnen, er hat den Spruch zu enthalten und in
diesem die Person (Personenvereinigung, Personengemeinschaft) zu nennen, an die er er geht. 

(3) Der Bescheid hat ferner zu enthalten 
a) eine Begründung, wenn ihm ein Anbringen (§ 85 Abs. 1 oder 3) zugrunde liegt, dem nicht voll-

inhaltlich Rechnung getragen wird, oder wenn er von Amts wegen erlassen wird; 
b) eine Belehrung, ob ein Rechtsmittel zulässig ist, innerhalb welcher Frist und bei welcher Behör-

de das Rechtsmittel einzubringen ist, ferner, daß das Rechtsmittel begründet werden muß und
daß ihm eine aufschiebende Wirkung nicht zukommt (§ 254). 

(4) Enthält der Bescheid keine Rechtsmittelbelehrung oder keine Angabe über die Rechtsmittelfrist
oder erklärt er zu Unrecht ein Rechtsmittel für unzulässig, so wird die Rechtsmittelfrist nicht in Lauf
gesetzt. 

(5) Ist in dem Bescheid eine kürzere oder längere als die ge setzliche Frist angegeben, so gilt das
innerhalb der gesetzlichen oder der angegebenen längeren Frist eingebrachte Rechtsmittel als rechtzei-
tig erhoben. 

(6) Enthält der Bescheid keine oder eine unrichtige Angabe über die Abgabenbehörde, bei welcher
das Rechtsmittel einzubringen ist, so ist das Rechtsmittel richtig eingebracht, wenn es bei der Ab -
gabenbehörde, die den Bescheid ausgefertigt hat, oder bei der angegebenen Abgabenbehörde einge-
bracht wurde. 

§ 93a.1 Die für Bescheide geltenden Bestimmungen (insbesondere die §§ 198 Abs. 2, 200 Abs. 2,
210, 295, 295a, 303) sind, soweit nicht anderes angeordnet ist, sinngemäß auf Erkenntnisse und
Beschlüsse der Verwaltungsgerichte sowie auf in der Sache selbst ergangene Entscheidungen des Ver-
waltungsgerichtshofs anzuwenden. Maßnahmen gemäß den §§ 200 Abs. 2, 294, 295, 295a und 303
obliegen auch dann der Abgabenbehörde, wenn sie solche Erkenntnisse, Beschlüsse oder Entscheidun-
gen betreffen.

1 Eingefügt gem. Art. 2 Z 12 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 94. Verfügungen, die nur das Verfahren betreffen, können schriftlich oder mündlich erlassen wer-
den. 

§ 95. Sonstige Erledigungen einer Abgabenbehörde können mündlich ergehen, soweit nicht die
Partei eine schriftliche Erledigung verlangt. Der Inhalt mündlicher Erledigungen - mit Ausnahme sol-
cher der Zollämter im Reiseverkehr und kleinen Grenzverkehr - ist in Aktenvermerken festzuhalten. 

§ 96. Alle schriftlichen Ausfertigungen der Abgabenbehörden müssen die Bezeichnung der Behör-
de enthalten sowie mit Datum und mit der Unterschrift dessen versehen sein, der die Erledigung geneh-
migt hat. An die Stelle der Unterschrift des Genehmigenden kann, soweit nicht in Abgabenvorschriften
die eigenhändige Un ter fertigung angeordnet ist, die Beglaubigung treten, daß die Ausfertigung mit der
genehmigten Erledigung des betreffenden Ge schäftsstückes über einstimmt und das Geschäftsstück die
eigenhändig beigesetzte Genehmigung aufweist. Ausfertigungen, die mittels automationsunterstützter
Datenverarbeitung erstellt werden, bedürfen weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung und
gelten, wenn sie weder eine Unterschrift noch eine Beglaubigung aufweisen, als durch den Leiter der
auf der Ausfertigung bezeichneten Abgabenbehörde genehmigt. 
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§ 97. (1) Erledigungen werden dadurch wirksam, daß sie demjenigen bekanntgegeben werden, für
den sie ihrem Inhalt nach bestimmt sind. Die Bekanntgabe erfolgt 

a) bei schriftlichen Erledigungen, wenn nicht in besonderen Vorschriften die öffentliche Bekannt-
machung oder die Auflegung von Listen vorgesehen ist, durch Zustellung; 

b) bei mündlichen Erledigungen durch deren Verkündung. 
(2) Ist in einem Fall, in dem § 191 Abs. 4 oder § 194 Abs. 5 An wendung findet, die Rechtsnachfol-

ge (Nachfolge im Besitz) nach Zustellung des Bescheides an den Rechtsvorgänger (Vorgänger) einge-
treten, gilt mit der Zustellung an den Rechtsvorgänger (Vorgänger) auch die Bekanntgabe des Beschei-
des an den Rechtsnachfolger (Nachfolger) als vollzogen.

(3)1 An Stelle der Zustellung der schriftlichen Ausfertigung einer behördlichen Erledigung kann
deren Inhalt auch telegraphisch oder fernschriftlich mitgeteilt werden. Darüber hinaus kann durch Ver-
ordnung des Bundesministers für Finanzen die Mitteilung des Inhalts von Erledigungen auch im Wege
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise vorgese-
hen werden, wobei zugelassen werden kann, daß sich die Behörde einer bestimmten geeigneten öffent-
lich-rechtlichen oder privatrechtlichen Übermittlungsstelle bedienen darf. In der Verordnung sind tech-
nische oder organisatorische Maßnahmen festzulegen, die gewährleisten, daß die Mitteilung in einer
dem Stand der Technik entsprechenden sicheren und nachprüfbaren Weise erfolgt und den Erfordernis-
sen des Datenschutzes genügt. Der Empfänger trägt die Verantwortung für die Datensicherheit des mit-
geteilten Inhalts der Erledigung.2 § 96 letzter Satz gilt sinngemäß. 

1 I.d.F. des Art. 17 Z 2 des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/2012 (Entfall des vormaligen fünften Satzes und Änderung des vierten Satzes). 2 Letzter Satz i.d.F. gem. Art. 70 Z 3 des Gesetzes BGBl.I Nr. 32/2018

§ 97a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt abweichend von § 97 Abs. 3 Folgendes: 
1. Schriftliche Erledigungen können im Weg automationsunterstützter Datenübertragung oder in

jeder anderen technisch möglichen Weise dann übermittelt werden, wenn die Partei (§ 78) die-
ser Übermittlungsart ausdrücklich zugestimmt hat. Mit der Zustimmung übernimmt der Emp-
fänger auch die Verantwortung für die Datensicherheit des mitgeteilten Inhalts der Erledigung.
§ 96 letzter Satz gilt sinngemäß.1

2. Eine Übermittlung im Weg automationsunterstützter Da ten übertragung oder in jeder anderen
technischen Form ist weiters zulässig, wenn die Partei ein Anbringen in derselben Art einge-
bracht und dieser Übermittlungsart nicht ge genüber der Behörde ausdrücklich widersprochen
hat, sofern die Übermittlung spätestens zwei Werktage nach Einlangen des Anbringens erfolgt.
§ 96 letzter Satz gilt sinngemäß. 

1 Letzter Satz i.d.F. gem. Art. 70 Z 4 des Gesetzes BGBl.I Nr. 32/2018

G. Zustellungen. 
§ 98. (1)1 Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, sind Zustellungen nach dem

Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, vorzunehmen; das gilt nicht für den 3. Abschnitt des ZustG (Elek-
tronische Zustellung). 

(2) Elektronisch zugestellte Dokumente gelten als zugestellt, so bald sie in den elektronischen Ver-
fügungsbereich des Empfängers gelangt sind. Im Zweifel hat die Behörde die Tatsache und den Zeit-
punkt des Einlangens von Amts wegen festzustellen. Die Zu stellung gilt als nicht bewirkt, wenn sich
ergibt, dass der Empfänger wegen Abwesenheit von der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zustellvor-
gang Kenntnis erlangen konnte, doch wird die Zu stellung mit dem der Rückkehr an die Abgabestelle
folgenden Tag wirksam. 

1 I.d.F. gem. Z 2 des Gesetzes BGBl. I Nr. 104/2018.

§ 98a.* Für Landes- und Gemeindeabgaben ist abweichend von § 98 Abs. 1 für Zustellungen auch
der 3. Abschnitt des Zustellgesetzes (elektronische Zustellung) anzuwenden.

* Eingefügt gem. Art. 77 Z 2 des Gesetzes BGBl. I Nr. 111/2010.

§ 99. (Entf. gem. Z 3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 104/2018.)

§ 100.1 (1) Abweichend von § 98 Abs. 1 ist für Zustellungen vom Bundesminister für Finanzen
oder von Finanzämtern auch der 3. Abschnitt des ZustG (Elektronische Zustellung) anzuwenden, wenn
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1. die Voraussetzungen für eine elektronische Zustellung über FinanzOnline nicht vorliegen oder
2. eine elektronische Zustellung mit Zustellnachweis (§ 35 ZustG) erfolgen soll.
(2) In den Fällen des Abs. 1 ist eine elektronische Zustellung nur über ein Zustellsystem gemäß

§ 28 Abs. 3 ZustG zulässig.
1 I.d.F. gem. Z 4 des Gesetzes BGBl. I Nr. 104/2018.

§ 101. (1) Ist eine schriftliche Ausfertigung an mehrere Personen gerichtet, die dieselbe abgaben-
rechtliche Leistung schulden oder die gemeinsam zu einer Abgabe heranzuziehen sind, und haben
diese der Abgabenbehörde keinen gemeinsamen Zustellungsbevollmächtigten bekanntgegeben, so gilt
mit der Zustellung einer einzigen Ausfertigung an eine dieser Personen die Zustellung an alle als voll-
zogen, wenn auf diese Rechtsfolge in der Ausfertigung hingewiesen wird. 

(2) (entf. gem. Art. 8 Z 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 31.12.2016)
(3) Schriftliche Ausfertigungen, die in einem Feststellungsverfahren an eine Personenvereinigung

(Personengemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit gerichtet sind (§ 191 Abs. 1 lit. a und c),
sind einer nach § 81 vertretungsbefugten Person zuzustellen. Mit der Zustellung einer einzigen Ausfer-
tigung an diese Person gilt die Zustellung an alle Mitglieder der Personenvereinigung oder Personenge-
meinschaft als vollzogen, wenn auf diese Rechtsfolge in der Ausfertigung hingewiesen wird.

(4) Schriftliche Ausfertigungen, die nach Beendigung einer Personenvereinigung (Personengemein-
schaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit in einem Feststellungsverfahren (§ 188) an diejenigen erge-
hen, denen gemeinschaftliche Einkünfte zugeflossen sind (§ 191 Abs. 1 lit. c), sind einer nach § 81 ver-
tretungsbefugten Person zuzustellen. Mit der Zustellung einer einzigen Ausfertigung an diese Person
gilt die Zustellung an alle, denen der Bescheid gemeinschaftliche Einkünfte zurechnet, als vollzogen,
wenn auf diese Rechtsfolge in der Ausfertigung hingewiesen wird.

§ 102.1 (1) Bei Vorliegen wichtiger Gründe hat die Abgabenbehörde zu verfügen, dass schriftliche
Ausfertigungen mit Zustellnachweis zuzustellen sind. Liegen besonders wichtige Gründe vor, hat sie
die Zustellung zu eigenen Handen des Empfängers zu verfügen.

(2) Im Falle einer elektronischen Zustellung kann die Abgabenbehörde bei Vorliegen wichtiger
Gründe die Zustellung mit Zustellnachweis (§ 35 ZustG) verfügen. 

1 I.d.F. gem. Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 104/2018.

§ 102a. Für Landes und Gemeindeabgaben gilt § 102 nicht. 

§ 103. (1) Ungeachtet einer Zustellungsbevollmächtigung sind Vorladungen (§ 91) dem Vorgela-
denen zuzustellen. Im Einhebungsverfahren ergehende Erledigungen können aus Gründen der Zweck-
mäßigkeit, insbesondere zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens, trotz Vorliegens einer
Zustellungsbevollmächtigung wirksam dem Vollmachtgeber unmittelbar zugestellt werden. 

(2) Eine Zustellungsbevollmächtigung ist Abgabenbehörden und Verwaltungsgerichten1 gegenüber
unwirksam, wenn sie 

a) ausdrücklich auf nur einige dem Vollmachtgeber zugedachte Erledigungen eingeschränkt ist,
die im Zuge eines Verfahrens ergehen, oder 

b) ausdrücklich auf nur einige jener Abgaben eingeschränkt ist, deren Gebarung gemäß § 213 
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zusammengefasst verbucht wird. 
(3)2 Ungeachtet einer Zustellungsbevollmächtigung sind Vorabinformationen betreffend die Ent-

richtung von Abgaben im Wege der Einziehung (§ 211 Abs. 1 Z 2) dem Vollmachtgeber zuzustellen.
(4) (Aufgeh.) 

1 Wortfolge „und Verwaltungsgerichten“ eingefügt. gem. Art. 2 Z 13 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom
1.1.2014)2 Eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 7) mit Wirksamkeit vom 15.8.2018.

§ 104.1 Abgabenbehörden gegenüber besteht die Verpflichtung zur Mitteilung im Sinne des § 8
Abs. 1 des Zustellgesetzes für Abgabepflichtige auch so lange, als von ihnen Abgaben, ausgenommen
durch Einbehaltung im Abzugswege zu entrichtende, wiederkehrend zu erheben sind.    § 8 Abs. 2 des
Zustellgesetzes ist sinngemäß anzuwenden. 

1 I.d.F.gem. Art. 2 Z 14 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014) [Entfall der Wortfolge „erster Instanz“.]

§ 105. (Aufgeh.)
§ 106. (Aufgeh.)
§ 107. (Aufgeh.)

H. Fristen.
§ 108. (1) Bei der Berechnung der Fristen, die nach Tagen be stimmt sind, wird der für den Beginn

der Frist maßgebende Tag nicht mitgerechnet. 
(2) Nach Wochen, Monaten oder Jahren bestimmte Fristen enden mit dem Ablauf desjenigen Tages

der letzten Woche oder des letzten Monates, der durch seine Benennung oder Zahl dem für den Beginn
der Frist maßgebenden Tag entspricht. Fehlt dieser Tag in dem letzten Monat, so endet die Frist mit
Ablauf des letzten Tages dieses Monates. 

(3) Beginn und Lauf einer Frist werden durch Samstage, Sonntage oder Feiertage nicht behindert.
Fällt das Ende einer Frist auf einen Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag, Karfreitag oder 24.
Dezember, so ist der nächste Tag, der nicht einer der vorgenannten Tage ist, als letzter Tag der Frist
anzusehen. 

(4) Die Tage des Postenlaufes werden in die Frist nicht eingerechnet. 

§ 109. Wird der Lauf einer Frist durch eine behördliche Erledigung ausgelöst, so ist für den Beginn
der Frist der Tag maßgebend, an dem die Erledigung bekanntgegeben worden ist (§ 97 Abs. 1). 

§ 110. (1) Gesetzlich festgesetzte Fristen können, wenn nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist,
nicht geändert werden. 

(2) Von der Abgabenbehörde festgesetzte Fristen können verlängert werden. Die Verlängerung
kann nach Maßgabe der Abgabenvorschriften von Bedingungen, insbesondere von einer Sicherheitslei-
stung (§ 222), abhängig gemacht werden. 

(3) Gegen die Ablehnung eines Antrages auf Verlängerung einer Frist ist ein abgesondertes Rechts-
mittel nicht zulässig. 

J. Zwangs-, Ordnungs- und Mutwillensstrafen 
§ 111. (1) Die Abgabenbehörden sind berechtigt, die Befolgung ihrer auf Grund gesetzlicher

Befugnisse getroffenen Anordnungen zur Erbringung von Leistungen, die sich wegen ihrer besonderen
Beschaffenheit durch einen Dritten nicht bewerkstelligen lassen, durch Verhängung einer Zwangsstrafe
zu erzwingen. Zu solchen Leistungen gehört auch die elektronische Übermittlung von Anbringen und
Unterlagen, wenn eine diesbezügliche Verpflichtung besteht. 

(2) Bevor eine Zwangsstrafe festgesetzt wird, muß der Verpflichtete unter Androhung der Zwangs-
strafe mit Setzung einer angemessenen Frist zur Erbringung der von ihm verlangten Leistung aufgefor-
dert werden. Die Aufforderung und die Androhung müssen schriftlich erfolgen, außer wenn Gefahr im
Verzug ist. 

(3) Die einzelne Zwangsstrafe darf den Betrag von 5 000 Euro nicht übersteigen. 
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(4) Gegen die Androhung einer Zwangsstrafe ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig.
§ 112. (1) Das Organ einer Abgabenbehörde, das eine Amtshandlung leitet, hat für die Aufrechter-

haltung der Ordnung und für die Wahrung des Anstandes zu sorgen. 
(2) Personen, die die Amtshandlung stören oder durch ungeziemendes Benehmen den Anstand ver-

letzen, sind zu ermahnen; bleibt die Ermahnung erfolglos, so kann ihnen nach vorausgegangener
Androhung das Wort entzogen, ihre Entfernung verfügt und ihnen die Bestellung eines Bevollmächtig-
ten aufgetragen oder gegen sie eine Ordnungsstrafe bis 700 Euro verhängt werden. 

(3) Die gleiche Ordnungsstrafe kann die Abgabenbehörde ge gen Personen verhängen, die sich in
schriftlichen Eingaben einer beleidigenden Schreibweise bedienen. 

(4) Die Verhängung einer Ordnungsstrafe schließt die strafgerichtliche Verfolgung wegen dersel-
ben Handlung nicht aus. 

(5) Gegen öffentliche Organe, die in Ausübung ihres Amtes als Vertreter einschreiten, und gegen
Bevollmächtigte, die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugt sind, ist, wenn sie einem Diszipli-
narrecht unterstehen, keine Ordnungsstrafe zu verhängen, sondern die Anzeige an die Disziplinar-
behörde zu erstatten. 

§ 112a. Gegen Personen, die offenbar mutwillig die Tätigkeit der Abgabenbehörde in Anspruch
nehmen oder in der Absicht der Verschleppung der Angelegenheit unrichtige Angaben machen, kann
die Abgabenbehörde eine Mutwillensstrafe bis 700 Euro verhängen. 

K. Rechtsbelehrung. 
§ 113. Die Abgabenbehörden haben den Parteien, die nicht durch berufsmäßige Parteienvertreter

vertreten sind, auf Verlangen die zur Vornahme ihrer Verfahrenshandlungen nötigen Anleitungen zu
geben und sie über die mit ihren Handlungen oder Unterlassungen unmittelbar verbundenen Rechtsfol-
gen zu belehren; diese Anleitungen und Belehrungen können auch mündlich erteilt werden, worüber
erforderlichenfalls ein Aktenvermerk aufzunehmen ist. 

4. ABSCHNITT. 
Allgemeine Bestimmungen 

über die Erhebung der Abgaben. 

A. Grundsätzliche Anordnungen. 
§ 114. (1) Die Abgabenbehörden haben darauf zu achten, daß alle Abgabepflichtigen nach den

Abgabenvorschriften erfaßt und gleichmäßig behandelt werden, sowie darüber zu wachen, daß Ab ga -
beneinnahmen nicht zu Unrecht verkürzt werden. Sie haben alles, was für die Bemessung der Abgaben
wichtig ist, sorgfältig zu erheben und die Nachrichten darüber zu sammeln, fortlaufend zu ergänzen
und auszutauschen. 

(2) Hiefür darf eine elektronische Dokumentation angelegt wer den (Dokumentationsregister). Diese
Dokumentation hat insbesondere Daten betreffend die Identität des Abgabepflichtigen und die Klassifi-
zierung seiner Tätigkeit zu umfassen. 

(3) Die Abgabenbehörde kann Anbringen und andere das Verfahren betreffende Unterlagen mit
automationsunterstützter Datenverarbeitung erfassen. Diese Erfassung beeinträchtigt nicht die Beweis-
kraft, wenn sichergestellt ist, dass die so erfassten Unterlagen nachträglich nicht unbemerkbar verän-
dert werden können. 

(4)1 Abgabenbehörden dürfen personenbezogene und nicht personenbezogene Daten für Zwecke
des automationsunterstützten Risikomanagements und der Betrugsbekämpfung verarbeiten, soweit dies
nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben geeignet, erforderlich und
angemessen ist.

1 I.d.F.  gem. Art. 70 Z 5 des Gesetzes BGBl.I Nr. 32/2018
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§ 115. (1) Die Abgabenbehörden haben die abgabepflichtigen Fälle zu erforschen und von Amts
wegen die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse zu ermitteln, die für die Abgabepflicht und die
Erhebung der Abgaben wesentlich sind. Diese Verpflichtung wird durch eine erhöhte Mitwirkungs-
pflicht des Abgabepflichtigen, wie beispielsweise bei Auslandssachverhalten, eingeschränkt.1

(2) Den Parteien ist Gelegenheit zur Geltendmachung ihrer Rech te und rechtlichen Interessen zu geben.
(3) Die Abgabenbehörden haben Angaben der Abgabepflichtigen und amtsbekannte Umstände

auch zugunsten der Abgabepflichtigen zu prüfen und zu würdigen. 
(4) Solange die Abgabenbehörde nicht entschieden hat, hat sie auch die nach Ablauf einer Frist vor-
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gebrachten Angaben über tatsächliche oder rechtliche Verhältnisse zu prüfen und zu würdigen.
1 Letzter Satz angefügt gem. Art. 9 des Gesetzes BGBL. I Nr. 136/2017.

§ 116. (1) Sofern die Abgabenvorschriften nicht anderes be stimmen, sind die Abgabenbehörden
berechtigt, im Ermittlungsverfahren auftauchende Vorfragen, die als Hauptfragen von anderen Verwal-
tungsbehörden oder von den Gerichten zu entscheiden wären, nach der über die maßgebenden Verhält-
nisse gewonnenen eigenen Anschauung zu beurteilen (§§ 21 und 22) und diese Beurteilung ihrem
Bescheid zugrunde zu legen. 

(2) Entscheidungen der Gerichte, durch die privatrechtliche Vor fragen als Hauptfragen entschieden
wurden, sind von der Ab ga benbehörde im Sinn des Abs. 1 zu beurteilen. Eine Bindung besteht nur
insoweit, als in dem gerichtlichen Verfahren, in dem die Entscheidung ergangen ist, bei der Ermittlung
des Sachverhaltes von Amts wegen vorzugehen war. 

§ 117. (Aufgeh.)
B. Auskunftsbescheid, Forschungsbestätigung

Auskunftsbescheid 1

§ 118.2 (1) Das Finanzamt (Abs. 5) hat auf schriftlichen Antrag (Abs. 4) mit Auskunftsbescheid
über die abgabenrechtliche Beurteilung im Zeitpunkt des Antrages noch nicht verwirklichter Sachver-
halte (Abs. 2) abzusprechen, wenn daran in Hinblick auf die erheblichen abgabenrechtlichen Auswir-
kungen ein besonderes Interesse besteht. 

(2) Gegenstand von Auskunftsbescheiden sind Rechtsfragen im Zusammenhang mit Umgründun-
gen, Unternehmensgruppen und Verrechnungspreisen.

HINWEIS:
Abs. 2 i.d.F. des Gesetzes BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 8 lit.a) lautet hinsichtlich der einzelnen Ziffern
mit dem zu den einzelnen Ziffern jeweils angegebenen Wirksamkeitsbeginn:

„(2) Gegenstand von Auskunftsbescheiden sind Rechtsfragen im Zusammenhang mit
1.1 Umgründungen,
2.1 Unternehmensgruppen,
3.1 dem internationalen Steuerrecht,
4.2 dem Umsatzsteuerrecht,
5.1 dem Vorliegen von Missbrauch (§ 22).“

1 Wirksamkeitsbeginn: 1.1.2019
2 Wirksamkeitsbeginn: 1.1.2020

(3) Zur Stellung des Antrages (Abs. 1) befugt sind: 
a) Abgabepflichtige (§ 77), 
b) Personenvereinigungen (Personengemeinschaften) ohne eigene Rechtspersönlichkeit für Fest-

stellungen (§§ 185 ff), 
c) wenn der dem Antrag zugrunde liegende Sachverhalt durch eine im Zeitpunkt der Antragstel-

lung noch nicht rechtlich existente juristische Person oder Personenvereinigung (Personenge-
meinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit verwirklicht werden soll, Personen, die ein eige-
nes berechtigtes Interesse an der Zusage der abgabenrechtlichen Beurteilung haben. 

(4) Der Antrag hat zu enthalten: 
a) eine umfassende und in sich abgeschlossene Darstellung des zum Zeitpunkt der Antragstellung

noch nicht verwirklichten Sachverhaltes; 
b) die Darlegung des besonderen Interesses des Antragstellers; 
c) die Darlegung des Rechtsproblems; 
d) die Formulierung konkreter Rechtsfragen; 
e) die Darlegung einer eingehend begründeten Rechtsansicht zu den formulierten Rechtsfragen; 
f) die für die Höhe des Verwaltungskostenbeitrages (Abs. 10) maßgebenden Angaben. 

(5) Die Erlassung von Auskunftsbescheiden und die Erhebung des Verwaltungskostenbeitrages
obliegt dem Finanzamt, das für die Erhebung der betreffenden Abgabe oder für die Erlassung des
betreffenden Feststellungsbescheides (§§ 185 ff) zuständig ist oder mangels eines solchen Finanzamtes
jenem Finanzamt, das bei Verwirklichung des dem Antrag zugrunde gelegten Sachverhaltes voraus-
sichtlich zuständig wäre. Sind mehrere Finanzämter zuständig, so obliegt die Bescheiderlassung jenem
dieser Finanzämter, das als erstes Kenntnis vom Antrag erlangt. 
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(5a)5 Der Auskunftsbescheid ist tunlichst innerhalb von zwei Monaten nach der Antragstellung zu
erlassen.

(6) Der Auskunftsbescheid hat zu enthalten: 
a) den der abgabenrechtlichen Beurteilung zugrunde gelegten Sachverhalt, 
b) die abgabenrechtliche Beurteilung, 
c) die der Beurteilung zugrunde gelegten Abgabenvorschriften, 
d) die Abgaben oder Feststellungen und die Zeiträume, für die er wirken soll, 
e) den Umfang der Berichtspflichten, insbesondere darüber, ob und wann der dem Auskunftsbe-

scheid zugrunde gelegte Sachverhalt verwirklicht wurde bzw. welche Abweichungen von dem
dem Auskunftsbescheid zugrunde gelegten Sachverhalt erfolgt sind. 

(7) Es besteht ein Rechtsanspruch darauf, dass die im Auskunftsbescheid vorgenommene abgaben-
rechtliche Beurteilung der Erhebung der Abgaben zugrunde gelegt wird, wenn der verwirklichte Sach-
verhalt von jenem, der dem Auskunftsbescheid zugrunde gelegt worden ist, nicht oder nur unwesent-
lich abweicht. Dieser Anspruch besteht für: 

a) Antragsteller gemäß Abs. 3 lit. a und b und ihren Gesamtrechtsnachfolgern, 
b) Gesellschafter von Personenvereinigungen (Personengemeinschaften) ohne eigene Rechtsper-

sönlichkeit und deren Gesamtrechtsnachfolgern betreffend Auskunftsbescheiden, die an die
Personenvereinigungen (Personengemeinschaften) ergangen sind, 

c) 3 die juristische Person oder die Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne eigene
Rechtspersönlichkeit, die dies binnen einem Monat ab Beginn ihrer rechtlichen Existenz bean-
tragt, wenn der Antrag von einer Person gemäß Abs. 3 lit. c gestellt wurde.

(8) Der Rechtsanspruch (Abs. 7) erlischt insoweit, als sich in Folge der Aufhebung oder Änderung
der dem Auskunftsbescheid zugrunde gelegten Abgabenvorschriften die abgabenrechtliche Beurteilung
ändert. Die abgabenrechtliche Beurteilung (Abs. 6 lit. b) ist nicht bindend, soweit sie sich zum Nachteil
der Partei als nicht richtig erweist. 

(9) Der Auskunftsbescheid kann von Amts wegen oder auf Antrag der Partei aufgehoben oder
abgeändert werden, wenn sich der Spruch des Bescheides als nicht richtig erweist. Solche Aufhebun-
gen und Abänderungen dürfen jedoch, außer mit Beschwerdevorentscheidung (§ 262), mit Beschluss
(§ 278), mit Erkenntnis (§ 279) 4 oder auf Antrag der Partei, nur dann mit rückwirkender Kraft erfolgen, 

a) wenn die Voraussetzungen für eine Berichtigung gemäß § 293 vorliegen, 
b) wenn die Unrichtigkeit des Auskunftsbescheides offensichtlich ist oder 
c) wenn der Auskunftsbescheid durch eine strafbare Tat herbeigeführt worden ist. 

(10) Antragsteller haben für die Bearbeitung des Antrages (Abs. 1) einen Verwaltungskostenbeitrag
zu entrichten. Der Abgabenanspruch (§ 4) entsteht mit Einlangen des Antrages. Der Beitrag beträgt 

a) 1 500 Euro, hievon abweichend jedoch 
b) 3 000 Euro, wenn die Umsatzerlöse des Antragstellers in den zwölf Monaten vor dem letzten

Abschlussstichtag den Betrag von 400 000 Euro überschreiten, 
c) 5 000 Euro, wenn die Umsatzerlöse des Antragstellers in den zwölf Monaten vor dem letzten

Abschlussstichtag den Betrag von 700 000 Euro überschreiten, 
d) 10 000 Euro, wenn die Umsatzerlöse des Antragstellers in den zwölf Monaten vor dem letzten

Abschlussstichtag den Betrag nach § 221 Abs. 1 Z 2 UGB überschreiten, 
e) 20 000 Euro, wenn die Umsatzerlöse des Antragstellers in den zwölf Monaten vor dem letzten

Abschlussstichtag den Betrag nach § 221 Abs. 2 Z 2 UGB überschreiten oder wenn der Antrag-
steller oder einer von mehreren Antragstellern Teil eines Konzerns iSd UGB ist, für den eine
Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses gemäß § 244 iVm § 246 UGB besteht. 

Wird der Antrag von mehreren Parteien gestellt, so sind sie Gesamtschuldner. Für die Höhe des Beitra-
ges ist die Summe ihrer Umsatzerlöse maßgebend. 

(11) Der Verwaltungskostenbeitrag beträgt lediglich 500 Euro, wenn der Antrag 
a) zurückgewiesen, 
b) gemäß § 85 Abs. 2 als zurückgenommen erklärt oder 
c) vor Beginn der Bearbeitung zurückgenommen wird.

1 Überschriften geändert gem. Art. 2 Z 15 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 12.1.20132 Eingefügt samt Überschrift  gem. Art. 8 Z 2 des Gesetzes BGBl. I Nr. 34/2010 [mit Wirksamkeit vom 1.1.2011]3 I.d.F. gem. Art. 77 Z 3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 111/20104 Wortfolge „Beschwerdevorentscheidung (§ 262), mit Beschluss (§ 278), mit Erkenntnis (§ 279)“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 2 Z
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15b  des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)
5 Eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 8 lit.b) mit Wirksamkeit vom 1.7.2019

§ 118a*. (1) § 118 gilt sinngemäß für bescheidmäßige Bestätigungen über das Vorliegen der Vor-
aussetzungen des § 108c Abs. 2 Z 1 EStG 1988 im Rahmen der eigenbetrieblichen Forschung und
experimentellen Entwicklung, wenn nach der Antragstellung ein Gutachten bei der Forschungsförde-
rungsgesellschaft mbH angefordert und in der Folge dem Finanzamt übermittelt wird, welches die
Beurteilung zum Gegenstand hat, inwieweit unter Zugrundelegung der vom Steuerpflichtigen bekannt-
gegebenen Informationen die Voraussetzungen des § 108c Abs. 2 Z 1 EStG 1988 erfüllt sind. § 108c
Abs. 8 EStG 1988 gilt entsprechend.

(2) Der Verwaltungskostenbeitrag (§ 118 Abs. 10) beträgt 1 000 Euro. Im Fall des § 118 Abs. 11
beträgt der Verwaltungskostenbeitrag 200 Euro.

* I.d.F. gem. Art.17 Z 3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/2012
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C. Obliegenheiten der Abgabepflichtigen. 
1. Offenlegungs- und Wahrheitspflicht.

§ 119. (1) Die für den Bestand und Umfang einer Abgabepflicht oder für die Erlangung abgaben-
rechtlicher Begünstigungen bedeutsamen Umstände sind vom Abgabepflichtigen nach Maßgabe der
Abgabenvorschriften offenzulegen. Die Offenlegung muß vollständig und wahrheitsgemäß erfolgen. 

(2) Der Offenlegung dienen insbesondere die Abgabenerklärungen, Anmeldungen, Anzeigen,
Abrechnungen und sonstige Anbringen des Abgabepflichtigen, welche die Grundlage für abgaben-
rechtliche Feststellungen, für die Festsetzung der Abgaben, für die Freistellung von diesen oder für
Begünstigungen bilden oder die Berechnungsgrundlagen der nach einer Selbstberechnung des Abgabe-
pflichtigen zu entrichtenden Abgaben bekanntgeben. 

2. Schenkungsmeldung und andere Anzeigepflichten 1

§ 120. (1) 2 Die Abgabepflichtigen haben dem Finanzamt alle Umstände anzuzeigen, die hinsicht-
lich der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer, der Umsatzsteuer oder Abgaben vom Vermögen
die persönliche Abgabepflicht begründen, ändern oder beendigen. Sie haben dem Finanzamt auch den
Wegfall von Voraussetzungen für die Befreiung von einer solchen Abgabe anzuzeigen.

(2) Wer einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, einen gewerblichen Betrieb3 oder eine sonsti-
ge selbständige Erwerbstätigkeit begründet oder aufgibt, hat dies dem für die Erhebung der Umsatz-
steuer 4 zuständigen Finanzamt anzuzeigen.

(3) Weiters ist die Beseitigung einer im vorläufigen Bescheid ge nannten Ungewissheit (§ 200 Abs. 1)
und ein Eintritt eines im Be scheid angeführten, in Betracht kommenden rückwirkenden Er eig nisses
(§ 295a) der für die Erhebung der betreffenden Abgabe zuständigen Abgabenbehörde5 anzuzeigen.

1 Überschrift gem. Art. 2 Z 16 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 12.1.20132 I.d.F. des Art. 10 Z 12 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010)3 Klammerausdruck („eine Betriebsstätte)“ nach dem Wort „Betrieb“ entf. gem. Art. 2 Z 16 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit
Wirksamkeit vom 1.1.20134 Wort ersatzweise eingefügt gem. Art. 10 Z 12 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010)5 Wortfolge „erster Instanz“  nach dem Wort „Abgabenbehörde“ entf. gem. Art. 2 Z 16 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit
Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 120a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
Die Abgabepflichtigen haben der Abgabenbehörde alle Um stän de anzuzeigen, die ihre  Abgabe-

pflicht begründen, ändern oder beendigen. Sie haben auch den Wegfall von Voraussetzungen für eine
Befreiung von einer Abgabe anzuzeigen. 

§ 121. Die Anzeigen gemäß den §§ 120 und 120a sind binnen einem Monat, gerechnet vom Eintritt
des anmeldungspflichtigen Ereignisses, zu erstatten. 

§ 121a. (1) Schenkungen unter Lebenden (§ 3 Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955)
sowie Zweckzuwendungen unter Lebenden (§ 4 Z 2 Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955)
sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen dem Finanzamt (Abs. 7) anzuzeigen, 

1. wenn 
a) Bargeld, Kapitalforderungen, Anteile an Kapitalgesellschaften und Personenvereinigungen

(Personengemeinschaften) ohne eigene Rechtspersönlichkeit, Beteiligungen als stiller Gesell-
schafter, oder

b) Betriebe (Teilbetriebe), die der Erzielung von Einkünften gemäß § 2 Abs. 3   Z 1 bis 3 EStG
1988 dienen, oder

c) bewegliches körperliches Vermögen und immaterielle Vermögensgegenstände erworben
wurden und 

2. der Erwerber, Geschenkgeber, Zuwendende bei freigebiger Zuwendung, Be schwer te bei
Zweckzuwendung im Zeitpunkt des Erwerbes einen Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt,
den Sitz oder die Geschäftsleitung im Inland hatte.

(2) Von der Anzeigepflicht befreit sind:
a) Erwerbe im Sinn des Abs. 1 Z 1 zwischen Angehörigen (§ 25), wenn der gemeine Wert (§ 10

Bewertungsgesetz 1955) 50 000 Euro nicht übersteigt. Innerhalb von einem Jahr von dersel-
ben Person anfallende Erwerbe sind nur dann von der Anzeigepflicht ausgenommen, wenn
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die Summe der gemeinen Werte dieser Erwerbe den Betrag von 50 000 Euro nicht übersteigt.
b) Erwerbe im Sinn des Abs. 1 Z 1 zwischen anderen Personen, wenn der gemeine Wert (§ 10

Bewertungsgesetz 1955) 15 000 Euro nicht übersteigt. Innerhalb von fünf Jahren von dersel-
ben Person anfallende Erwerbe sind nur dann von der Anzeigepflicht ausgenommen, wenn
die Summe der gemeinen Werte dieser Erwerbe den Betrag von 15 000 Euro nicht übersteigt. 

c) Erwerbe im Sinn des § 15 Abs. 1 Z 1 lit. c, Z 2 sinngemäß, 6, 12, 14, 14a, 15, 20 und 21 Erb-
schafts- und Schenkungssteuergesetz 1955.

d) unter das Stiftungseingangssteuergesetz fallende Zuwendungen.
e) übliche Gelegenheitsgeschenke, soweit der gemeine Wert 1 000 Euro nicht übersteigt, und

Hausrat einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke.
Wird durch einen anzeigepflichtigen Vorgang die Betragsgrenze der lit. a oder b überschritten, so sind
in der Anzeige alle von der Zusammenrechnung erfassten Erwerbe anzuführen.

(3) Zur Anzeige verpflichtet sind zur ungeteilten Hand der Erwerber, Geschenkgeber, Zuwendende
bei freigebiger Zuwendung, Beschwerte bei Zweckzuwendung sowie Rechtsanwälte und Notare, die
beim Erwerb oder bei der Errichtung der Vertragsurkunde über den Erwerb mitgewirkt haben oder die
zur Erstattung der Anzeige beauftragt sind.

(4) Die Anzeige hat binnen dreier Monate ab Erwerb zu erfolgen. Wird die Anzeigepflicht durch
Zusammenrechnung mehrerer Erwerbe ausgelöst, ist der Erwerb für die Anzeigefrist maßgeblich, mit
dem die Betragsgrenze der lit. a oder b erstmals überschritten wird.

(5) Anzeigen sind auf elektronischem Weg zu übermitteln, es sei denn, dass die elektronische Über-
mittlung nicht zumutbar ist.

(6) Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung Form und Inhalt der Anzeige sowie
deren elektronische Übermittlung näher regeln.

(7)* Die Anzeige ist an ein Finanzamt mit allgemeinem Aufgabenkreis  zu übermitteln.
(8) Wird im Zuge von Abgabeverfahren eine Schenkung behauptet, die entgegen Abs. 1 bis 7 nicht

angezeigt wurde, so trägt der Abgabepflichtige die Beweislast für das Vorliegen der Schenkung.
(9) Verweise auf das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955 beziehen sich auf die Fassung

dieses Bundesgesetzes vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 85/2008.
* I.d.F. des Art. 10 Z 13 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010) [Entfall der Zitierung „gemäß § 3 Abs. 1

Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz“]

§ 122. (1)1 Wer Gegenstände herstellen oder gewinnen will, an deren Herstellung, Gewinnung,
Wegbringung oder Verbrauch eine Abgabepflicht geknüpft ist, hat dies der Abgabenbehörde vor Eröff-
nung des Betriebes anzuzeigen. 

(2) Wer Erzeugnisse oder Waren, für die eine Abgabenbegünstigung unter einer Bedingung
gewährt worden ist, in einer Weise verwenden will, die der Bedingung nicht entspricht, hat dies vorher
der Abgabenbehörde anzuzeigen. 

1 I.d.F. gem. Art. 2 Z 17 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014) [Entfall der Wortfolge „erster Instanz“]

§ 123. In Abgabenvorschriften enthaltene besondere Bestimmungen über die Anzeige von für die
Abgabenerhebung maßgebenden Tatsachen bleiben unberührt. 

3. Führung von Büchern und Aufzeichnungen, Belegerteilungsverpflichtung 
§ 124. Wer nach dem Unternehmensgesetzbuch oder anderen gesetzlichen Vorschriften zur Füh -

rung und Aufbewahrung von Büchern oder Aufzeichnungen verpflichtet ist, hat diese Verpflichtungen
auch im Interesse der Abgabenerhebung zu erfüllen. 1

1 Überschrift gem. Art. 8 Z 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 118/2015
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§ 125. (1) Soweit sich eine Verpflichtung zur Buchführung nicht schon aus § 124 ergibt, sind Unter-
nehmer für einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb oder wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 31), 

a) dessen Umsatz in zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren jeweils 550 000 Euro 3 überstie-
gen hat, oder

b) dessen Wert zum 1. Jänner eines Jahres 150 000 Euro überstiegen hat, 
verpflichtet, für Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Einkommen Bücher zu führen und auf Grund
jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßig Abschlüsse zu machen. Als Unternehmer im Sinn dieser
Bestimmung gilt eine Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als Mitunternehmer im Sinn der einkom-
mensteuerlichen Vorschriften anzusehen sind, auch dann, wenn ihr umsatzsteuerrechtlich keine Unter-
nehmereigenschaft zukommt; diesfalls sind die Umsätze des Gesellschafters maßgeblich, dem die
Unternehmereigenschaft zukommt.
Umsätze sind solche gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 Umsatzsteuergesetz 1994 zuzüglich der Umsätze aus im
Ausland ausgeführten Leistungen. Keine Umsätze sind jedoch nicht unmittelbar dem Betriebszweck oder
dem Zweck des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes dienende Umsätze, die unter § 6 Abs. 1 Z 8 und 9 und
§ 10 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 Z 3 4. Umsatzsteuergesetz 1994 fallen oder - wären sie im Inland ausgeführt
worden - fallen würden, Umsätze aus Geschäftsveräußerungen im Sinn des § 4 Abs. 7 Umsatzsteuergesetz
1994, bei der Erzielung von Entschädigungen im Sinn des § 32 Z 1 Einkommensteuergesetz 1988 ausge-
führte Umsätze und Umsätze aus besonderen Waldnutzungen im Sinn der einkommensteuerrechtlichen
Vorschriften.
Als Wert im Sinn der lit. b ist der um den Wert der Zupachtungen erhöhte und um den Wert der Ver-
pachtungen verminderte Einheitswert in seiner zuletzt maßgeblichen Höhe anzusetzen, wobei der
Ermittlung des Wertes der Zupachtungen und Verpachtungen der nach der Art der Nutzung der betrof-
fenen Flächen maßgebliche, bei der Feststellung des Einheitswertes des Betriebes angewendete Hektar-
satz und in Ermangelung eines solchen der bei der Fest stellung des Einheitswertes des Verpächterbe-
triebes für die verpachteten Flächen angewendete Hektarsatz, den das Finanzamt auf Anfrage dem
Pächter mitzuteilen hat, zugrunde zu legen ist. Im Einheitswertbescheid ausgewiesene Abschläge und
Zuschläge (§§ 35 und 40 Bewertungsgesetz 1955)1 sind entsprechend zu berücksichtigen. Ist auf den
Pachtgegenstand ein Hektarsatz nicht anzuwenden, so ist insoweit der darauf entfallende Ertragswert
zugrunde zu legen. Eine Berücksichtigung der Abschläge und Zuschläge sowie des Ertragswertes hat
bei der Wertermittlung nur insoweit zu erfolgen als das Finanzamt diese Werte auf Antrag, erforderli-
chenfalls von Amts wegen festgestellt hat.

(2) Sind die Voraussetzungen des Abs. 1 lit. a erfüllt, so tritt die Verpflichtung nach Abs. 1 mit
Beginn des darauf zweitfolgenden Kalenderjahres ein, sofern sie nicht gemäß Abs. 4 aufgehoben wird.
Eine nach Abs. 1 lit. a eingetretene Verpflichtung erlischt, wenn die dort genannte Grenze in zwei aufein-
anderfolgenden Kalenderjahren nicht überschritten wird, mit Beginn des darauffolgenden Kalenderjahres.

(3) Wird die Grenze des Abs. 1 lit. b am 1. Jänner eines Jahres überschritten, so tritt die Verpflich-
tung nach Abs. 1, sofern sie nicht gemäß Abs. 4 aufgehoben wird, mit Beginn des darauf zweitfolgen-
den Kalenderjahres ein, wobei für die Wertermittlung im Sinn des Abs. 1 nur solche Bescheide maß-
geblich sind, die vor dem genannten 1. Jänner ergangen sind. Dies gilt entsprechend bei Nichtüber-
schreiten der Grenze des Abs. 1 lit. b am 1. Jänner eines Jahres für das Erlöschen der Verpflichtung
nach Abs. 1 mit der Maßgabe, daß die Verpflichtung bereits mit Beginn dieses Kalenderjahres erlischt.

(4) Macht der Unternehmer glaubhaft, daß die Grenzen des Abs. 1 lit. a oder lit. b nur vorüberge-
hend und auf Grund besonderer Umstände überschritten worden sind, so hat das Finanzamt auf Antrag
eine nach Abs. 2 oder 3 eingetretene Verpflichtung aufzuheben.

(5) Bei einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb braucht sich die jährliche Bestandsaufnahme
nicht auf das stehende Holz zu erstrecken. Dies gilt sowohl in Fällen einer steuerlichen Buchführungs-
pflicht nach Abs. 1 und § 124 als auch im Fall einer freiwilligen Buchführung. Der Bundesminister für
Finanzen kann durch Verordnung bestimmen, welche besonderen Zusammenstellungen, Verzeichnisse
und Register von buchführenden Land- und Forstwirten für steuerliche Zwecke zu führen sind.

(6)* Zuständig für Bescheide gemäß Abs. 1 letzter Satz und Abs. 4 ist das Finanzamt, dem die
Erhebung der Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer oder die Feststellung der Einkünfte (§ 188)
des Unternehmers obliegt.

1 Klammerausdruck i.d.F. gem. Art. 17 Z 4 des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/20122 I.d.F. des Art. 10 Z 14 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010)3 I.d.F. des Art. 18 Z 11 des Gesetzes BGBl. I Nr. 40/20144 Zitat ersatzweise eingefügt gem. Art. 7 Z 2 des Gesetzes BGBl. I Nr. 163/2015
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§ 126. (1) Die Abgabepflichtigen und die zur Einbehaltung und Abfuhr von Abgaben verpflichteten
Personen haben jene Aufzeichnungen zu führen, die nach Maßgabe der einzelnen Abgabenvorschriften
zur Erfassung der abgabepflichtigen Tatbestände dienen. 

(2) Insbesondere haben Abgabepflichtige, soweit sie weder nach  §§ 124 oder 125 zur Führung von
Büchern verpflichtet sind, noch ohne gesetzliche Verpflichtung Bücher führen und soweit Abgaben-
vorschriften nicht anderes bestimmen, für Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Einkommen und
Ertrag ihre Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben aufzuzeichnen und zum Ende eines jeden Jahres
zusammenzurechnen.

(3) Abs. 2 gilt sinngemäß für die Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und
der sonstigen Einkünfte. 

§ 127. (1) Gewerbliche Unternehmer sind verpflichtet, für steuer liche Zwecke ein Wareneingangs-
buch zu führen. 

(2) Von der Verpflichtung zur Führung eines Wareneingangsbuches (Abs. 1) sind gewerbliche
Unternehmer befreit, 

a) die nach §§ 124 oder 125 zur Führung von Büchern verpflichtet sind, 
b) die Bücher ohne gesetzliche Verpflichtung führen und auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen

regelmäßig Ab schlüsse machen; 
c) die durch eine gesetzliche Vorschrift zur Führung von dem Wareneingangsbuch im wesentli-

chen entsprechenden Aufzeichnungen verpflichtet sind. 

§ 128. (1) In das Wareneingangsbuch (§ 127) sind alle Waren (ein schließlich der Rohstoffe, Hal-
berzeugnisse, Hilfsstoffe und Zu  taten) einzutragen, die der Unternehmer zur gewerblichen Weiterver-
äußerung, sei es in derselben Beschaffenheit, sei es nach vorheriger Bearbeitung oder Verarbeitung,
auf eigene oder auf fremde Rechnung erwirbt. Waren, die nach der Art des Betriebes üblicherweise zur
gewerblichen Weiterveräußerung erworben werden, sind auch dann einzutragen, wenn sie für betriebs-
fremde Zwecke verwendet werden. 

(2) Das Wareneingangsbuch muß für die im Abs. 1 bezeichneten Waren folgende Angaben enthal-
ten: 

a) fortlaufende Nummer der Eintragung; 
b) Tag des Wareneinganges oder der Rechnungsausstellung; 
c) Name (Firma) und Anschrift des Lieferanten; 
d) Bezeichnung, wobei eine branchenübliche Sammelbezeichnung genügt; 
e) Preis; 
f) Hinweis auf die dazugehörigen Belege. 

(3) Die Eintragungen sind in richtiger zeitlicher Reihenfolge vorzunehmen; die Beträge sind
monatlich und jährlich zusammenzurechnen. Die Eintragungen sind zeitgerecht im Sinne des § 131
Abs. 1 Z 2 lit. a 2, bezogen auf den Zeitpunkt des Bekanntwerdens der eintragungspflichtigen Angaben,
vorzunehmen. Gleichzeitig mit der Eintragung ist auf dem Beleg, wenn ein solcher erteilt worden ist,
die fortlaufende Nummer, unter der die Ware im Wareneingangsbuch eingetragen ist, zu vermerken. 

(4) * Das für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständige Finanzamt kann unter Abweichung von
den Bestimmungen des § 127 und der Abs. 1 bis 3 für einzelne Fälle Erleichterungen bewilligen, wenn
die übrigen Bücher und Aufzeichnungen des gewerblichen Unternehmens die Gewähr für eine leichte
Überprüfbarkeit des Wareneinganges bieten. 

1 I.d.F. des Art. 10 Z 15 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010) [Ersatzweise Einfügung der Wortfolge
„Das für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständige Finanzamt“]2 Zitat ersatzweise eingefügt gem. Art. 8 Z 2 des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 31.12.2016)

§ 129. (Außer Kraft getreten)

§ 130. Sonstige Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten werden durch die Bestimmungen der
§§ 127 bis 129 nicht berührt. 

§ 131. (1) Bücher, die gemäß den §§ 124 oder 125 zu führen sind oder die ohne gesetzliche Ver-
pflichtung geführt werden, und Aufzeichnungen der in den §§ 126 bis 128 bezeichneten Art dürfen,
wenn nicht anderes gesetzlich angeordnet ist, auch im Ausland geführt werden. Derartige Bücher und
Aufzeichnungen sind auf Verlangen der Abgabenbehörde innerhalb angemessen festzusetzender Frist
in das Inland zu bringen. Den Büchern und Aufzeichnungen zu Grunde zu legende Grundaufzeichnun-
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gen sind, wenn sie im Ausland geführt werden, innerhalb angemessener Frist in das Inland zu bringen
und im Inland aufzubewahren; diese Verpflichtung entfällt hinsichtlich jener Vorgänge, die einem im
Ausland gelegenen Betrieb, einer im Ausland gelegenen Betriebsstätte oder einem im Ausland gelege-
nen Grundbesitz zuzuordnen sind. Es muss gewährleistet sein, dass auch bei Führung der Bücher und
Aufzeichnungen im Ausland die Erforschung der für die Erhebung der Abgaben wesentlichen tatsäch-
lichen und rechtlichen Verhältnisse ohne Erschwernisse möglich ist. 

Die gemäß den §§ 124, 125 und 126 zu führenden Bücher und Aufzeichnungen sowie die ohne
gesetzliche Verpflichtung geführten Bücher sind so zu führen, dass sie einem sachverständigen Dritten
innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle vermitteln können. Die einzel-
nen Geschäftsvorfälle sollen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. Dabei gelten
insbesondere die folgenden Vorschriften: 1

1. Sie sollen in einer lebenden Sprache und mit den Schriftzeichen einer solchen geführt werden.
Soweit Bücher und Aufzeichnungen nicht in einer für den Abgabepflichtigen im Abgabenver-
fahren zugelassenen Amtssprache geführt werden, hat der Abgabepflichtige auf Verlangen der
Abgabenbehörde eine beglaubigte Übersetzung der vorgelegten Bücher, Aufzeichnungen,
hiezu gehörige Belege sowie der Geschäftspapiere und der sonstigen Unterlagen im Sinn des
§ 132 Abs. 1 beizubringen. Soweit es für die Durchführung einer abgabenbehördlichen Prü-
fung (§§ 147 bis 153) erforderlich ist, hat der Abgabepflichtige auf seine Kosten für die Über-
setzung der eingesehenen Bücher und Aufzeichnungen in eine für ihn zugelassene Amtsspra-
che Sorge zu tragen; hiebei genügt die Beistellung eines geeigneten Dolmetschers. 

2.2 a) Die Eintragungen sollen der Zeitfolge nach geordnet, vollständig, richtig und zeitgerecht
vorgenommen werden. Die Vornahme von Eintragungen für einen Kalendermonat in die für
Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Umsatz, Einkommen und Ertrag, ausgenommen
Abzugssteuern, zu führenden Bücher und Aufzeichnungen ist zeitgerecht, wenn sie späte-
stens einen Monat und 15 Tage nach Ablauf des Kalendermonats erfolgt. An die Stelle des
Kalendermonats tritt das Kalendervierteljahr, wenn dieses auf Grund umsatzsteuerrechtli-
cher Vorschriften für den Abgabenpflichtigen Voranmeldungszeitraum ist.

b) Soweit nach den §§ 124 oder 125 eine Verpflichtung zur Führung von Büchern besteht oder
soweit ohne gesetzliche Verpflichtung Bücher geführt werden, sollen alle Bareingänge und
Barausgänge in den Büchern oder in den Büchern zu Grunde liegenden Grundaufzeichnun-
gen täglich einzeln festgehalten werden.

c) Abgabepflichtige, die gemäß § 126 Abs. 2 und Abs. 3 verpflichtet sind, ihre Einnahmen und
Ausgaben aufzuzeichnen, sollen alle Bargeschäfte einzeln festhalten.

3. Die Bezeichnung der Konten und Bücher soll erkennen lassen, welche Geschäftsvorgänge auf
diesen Konten (in die sen Büchern) verzeichnet werden. Konten, die den Verkehr mit
Geschäftsfreunden verzeichnen, sollen die Na men und Anschriften der Geschäftsfreunde aus-
weisen. 

4. Soweit Bücher oder Aufzeichnungen gebunden geführt werden, sollen sie nach Maßgabe der
Eintragungen Blatt für Blatt oder Seite für Seite mit fortlaufenden Zahlen versehen sein. Wer-
den Bücher oder Aufzeichnungen auf losen Blättern geführt, so sollen diese in einem laufend
geführten Verzeichnis (Kontenregister) festgehalten werden. 

5. Die zu Büchern oder Aufzeichnungen gehörigen Belege sollen derart geordnet aufbewahrt wer-
den, daß die Überprüfung der Eintragungen jederzeit möglich ist. 

6.3 a) Die Eintragungen sollen nicht mit leicht entfernbaren Schreibmitteln erfolgen. An Stellen,
die der Regel nach zu beschreiben sind, sollen keine leeren Zwischenräume gelassen wer-
den. Der ursprüngliche Inhalt einer Eintragung soll nicht mittels Durchstreichens oder auf
andere Weise unleserlich gemacht werden. Es soll nicht radiert und es sollen auch solche
Veränderungen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit ungewiss lässt, ob sie bei
der ursprünglichen Eintragung oder erst später vorgenommen worden sind.

b) Werden zur Führung von Büchern und Aufzeichnungen oder bei der Erfassung der Ge -
schäfts vorfälle Datenträger verwendet, sollen Eintragungen oder Aufzeichnungen nicht in
einer Weise verändert werden können, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr ersichtlich
ist. Eine Überprüfung der vollständigen, richtigen und lückenlosen Erfassung aller
Geschäftsvorfälle soll insbesondere bei der Losungsermittlung mit elektronischem Auf-
zeichnungssystem durch entsprechende Protokollierung der Datenerfassung und nachträgli-
cher Änderungen möglich sein.

(2) Werden die Geschäftsvorfälle maschinell festgehalten, gelten die Bestimmungen des Abs. 1
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sinngemäß mit der Maßgabe, daß durch gegenseitige Verweisungen oder Buchungszeichen der Zu -
sammenhang zwischen den einzelnen Buchungen sowie der Zu sammenhang zwischen den Buchungen
und den Belegen klar nachgewiesen werden sollen; durch entsprechende Einrichtungen soll der Nach-
weis der vollständigen und richtigen Erfassung aller Ge schäftsvorfälle leicht und sicher geführt werden
können und sollen Summenbildungen nachvollziehbar sein. 

(3) Zur Führung von Büchern und Aufzeichnungen können Da tenträger verwendet werden, wenn
die inhaltsgleiche, vollständige und geordnete Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfrist jederzeit gewährleistet ist; die vollständige und richtige Erfassung und Wiedergabe aller
Geschäftsvorfälle soll durch entsprechende Einrichtungen gesichert werden. Wer Eintragungen in die-
ser Form vorgenommen hat, muß, soweit er zur Einsichtgewährung verpflichtet ist, auf seine Kosten
innerhalb angemessener Frist diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die
Unterlagen lesbar zu machen, und, soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare, dauerhafte Wiederga-
ben beibringen. Werden dauerhafte Wiedergaben erstellt, so sind diese auf Datenträgern zur Verfügung
zu stellen.

(4)4 Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung Erleichterungen bei der Führung von
Büchern und Aufzeichnungen, bei der Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungssystems nach
§ 131b und bei der Belegerteilungsverpflichtung nach § 132a, wenn die Erfüllung dieser Verpflichtun-
gen unzumutbar wäre und die ordnungsgemäße Ermittlung der Grundlagen der Abgabenerhebung
dadurch nicht gefährdet wird, festlegen. Eine derartige Verordnung kann auch rückwirkend in Kraft
gesetzt werden. 5

Solche Erleichterungen sind nur zulässig:
1.6 für Umsätze bis jeweils 30 000 Euro pro Kalenderjahr und Abgabepflichtigem (§ 77 Abs. 1), die

ausgeführt werden
a) von Haus zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder anderen öffentlichen

Orten, jedoch nicht in oder in Verbindung mit fest umschlossenen Räumlichkeiten,
b) in unmittelbarem Zusammenhang mit Hütten, wie insbesondere in Alm-, Berg-, Schi- und

Schutzhütten,
c) in einem Buschenschank im Sinne des §  2 Abs.  1 Z 5 der Gewerbeordnung 1994, BGBl.

Nr. 194/1994, wenn der Betrieb an nicht mehr als 14 Tagen im Kalenderjahr geöffnet ist,
d) durch eine von einem gemeinnützigen Verein geführte Kantine, die nicht mehr als 52 Tage

im Kalenderjahr betrieben wird (kleine Kantine),
treffen im Fall der lit.  a oder b diese Voraussetzungen nicht auf alle Umsätze eines Betriebes
oder wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes zu, dann gilt die Befreiung für denjenigen Teil des
Umsatzes, der die Voraussetzungen erfüllt,

2. für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe von abgabenrechtlich begünstigten Körperschaften im Sinn
des § 45 Abs. 1 und 2,

3. für bestimmte Warenausgabe- und Dienstleistungsautomaten oder
4. für Betriebe, bei denen keine Gegenleistung durch Bezahlung mit Bargeld erfolgt, dies unbe-

schadet einer Belegerteilungsverpflichtung nach § 132a. 
1 Zweiter Unterabsatz i.d.F. gem. Art. 8 Z 2 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 118/20152 Z 2 i.d.F. gem. Art. 8 Z 2 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 118/20153 Z 6 i.d.F. gem. Art. 8 Z 2 lit. c des Gesetzes BGBl. I Nr. 118/20154 Angefügt gem. Art. 8 Z 2 lit. d des Gesetzes BGBl. I Nr. 118/20155 Satz angefügt gem. Z 4 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 77/20166 I.d.F. gem. Z 4 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 77/2016

§ 131a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
1. Die Bestimmungen des § 131 Abs. 1 Z 2 lit. c 1 gelten nicht. Im Übrigen gilt § 131 auch für

Bücher und Aufzeichnungen, die nach landesgesetzlichen Bestimmungen zu führen sind oder
ohne eine solche ge setzliche Verpflichtung geführt werden. 

2. Die Abgabenbehörde kann Erleichterungen von der Pflicht zur Führung von Büchern und Auf-
zeichnungen bewilligen, wenn die Bücher und Aufzeichnungen des Abgabepflichtigen die
Gewähr für eine leichte Überprüfbarkeit bieten. 

1 Gesetzeszitat ersatzweise eingefügt gem. Art. 8 Z 3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 118/2015

§ 131b.1 (1) 1. Betriebe haben alle Bareinnahmen zum Zweck der Losungsermittlung mit elektroni-
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scher Registrierkasse, Kassensystem oder sonstigem elektronischen Aufzeichnungssystem unter
Beachtung der Grundsätze des § 131 Abs. 1 Z 6 einzeln zu erfassen.

2. Die Verpflichtung zur Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungssystems (Z 1) besteht
ab einem Jahresumsatz von 15 000 Euro je Betrieb, sofern die Barumsätze dieses Betriebes
7 500 Euro im Jahr überschreiten.

3. Barumsätze im Sinn dieser Bestimmung sind Umsätze, bei denen die Gegenleistung (Entgelt)
durch Barzahlung erfolgt. Als Barzahlung gilt auch die Zahlung mit Bankomat- oder Kredit-
karte oder durch andere vergleichbare elektronische Zahlungsformen, die Hingabe von Bar-
schecks, sowie vom Unternehmer ausgegebener und von ihm an Geldes statt angenommener
Gutscheine, Bons, Geschenkmünzen und dergleichen.

(2) Das elektronische Aufzeichnungssystem (Abs. 1 Z 1) ist durch eine technische Sicherheitsein-
richtung gegen Manipulation zu schützen. Dabei ist die Unveränderbarkeit der Aufzeichnungen durch
kryptographische Signatur bzw. durch kryptographisches Siegel jedes Barumsatzes mittels einer dem
Steuerpflichtigen zugeordneten Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheit zu gewährleisten und die Nach-
prüfbarkeit durch Erfassung der Signatur bzw. des Siegels auf den einzelnen Belegen sicherzustellen.2

(3) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 sowie Abs. 2 bestehen mit Beginn des viertfolgenden Monats
nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Grenzen des Abs. 1 Z 2 erstmals überschritten
wurden. Werden die Umsatzgrenzen (Abs. 1 Z 2) in einem Folgejahr nicht überschritten und ist auf-
grund besonderer Umstände absehbar, dass diese Grenzen auch künftig nicht überschritten werden,
fällt die Verpflichtung zur Losungsermittlung mit elektronischem Aufzeichnungssystem gemäß § 131b
BAO mit Beginn der nächstfolgenden Kalenderjahres weg.3

(4) Das für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständige Finanzamt hat auf Antrag des Unternehmers
mit Feststellungsbescheid die Manipulationssicherheit eines geschlossenen Gesamtsystems, das im
Unternehmen als elektronisches Aufzeichnungssystem verwendet wird, zu bestätigen, wenn eine sol-
che Sicherheit auch ohne Verwendung einer in Abs. 2 geforderten Signatur- bzw. Siegelerstellungsein-
heit 4 besteht.

Antragsbefugt sind nur Unternehmer, die ein solches geschlossenes Gesamtsystem verwenden und
eine hohe Anzahl von Registrierkassen im Inland in Verwendung haben. Dem Antrag ist ein Gutachten
eines gerichtlich beeideten Sachverständigen, in dem das Vorliegen der technischen und organisatori-
schen Voraussetzungen für die Manipulationssicherheit des geschlossenen Gesamtsystems bescheinigt
wird, anzuschließen.

Die Wirksamkeit des Feststellungsbescheides erlischt, wenn sich die für seine Erlassung maßgebli-
chen tatsächlichen Verhältnisse geändert haben.

Unternehmer haben jede Änderung der tatsächlichen Verhältnisse für die Erlassung des Feststel-
lungbescheides über die Manipulationssicherheit geschlossener Gesamtsysteme dem Finanzamt binnen
einem Monat, gerechnet vom Eintritt des meldepflichtigen Ereignisses, zu melden.

(5) Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung festlegen:
1.5 Einzelheiten zur technischen Sicherheitseinrichtung, zur Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheit,

zur kryptografischen Signatur bzw. zum kryptographischen Siegel, sowie zu anderen, der Daten-
sicherheit dienenden Maßnahmen,

2. Erleichterungen bezüglich der zeitlichen Erfassung der Bareinnahmen hinsichtlich betrieblicher
Umsätze, die außerhalb der Betriebstätte getätigt werden,

3. Einzelheiten über die Erlassung von Feststellungsbescheiden (Abs. 4), insbesondere über die
technischen und organisatorischen Anforderungen zur Gewährleistung der Manipulationssicher-
heit geschlossener Gesamtsysteme, die im Unternehmen als elektronische Aufzeichnungssyste-
me verwendet werden, sowie die im Abs. 4 genannte Anzahl von Registrierkassen,

4. Einzelheiten von Form und Inhalt der Meldungen nach Abs. 4 letzter Unterabsatz.
1 Eingefügt gem. Art. 8 Z 4 des Gesetzes BGBl. I Nr. 118/20152 Zweiter Satz i.d.F. gem. Z 5 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 77/20163 Satz angefügt gem. Z 5 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 77/20164 Wortfolge „Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheit“ ersatzweise eingefügt gem. Z 5 lit. c des Gesetzes BGBl. I Nr. 77/20165 I.d.F. gem. Z 5 lit. d des Gesetzes BGBl. I Nr. 77/2016

§ 132. (1) Bücher und Aufzeichnungen sowie die zu den Bü chern und Aufzeichnungen gehörigen
Belege sind sieben Jahre aufzubewahren; darüber hinaus sind sie noch so lange aufzubewahren, als sie
für die Abgabenerhebung betreffende anhängige Verfahren von Bedeutung sind, in denen diejenigen
Parteistellung haben, für die auf Grund von Abgabenvorschriften die Bücher und Aufzeichnungen zu
führen waren oder für die ohne gesetzliche Verpflichtung Bücher geführt wurden. Soweit Geschäftspa-
piere und sonstige Unterlagen für die Abgabenerhebung von Bedeutung sind, sollen sie sieben Jahre
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aufbewahrt werden. Diese Fristen laufen für die Bücher und die Aufzeichnungen vom Schluß des
Kalenderjahres, für das die Eintragungen in die Bücher oder Aufzeichnungen vorgenommen worden
sind, und für die Belege, Ge schäftspapiere und sonstigen Unterlagen vom Schluß des Kalenderjahres,
auf das sie sich beziehen; bei einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr laufen die Fristen
vom Schluß des Kalenderjahres, in dem das Wirtschaftsjahr endet. 

(2) Hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen kann
die Aufbewahrung auf Datenträgern geschehen, wenn die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche und
urschriftgetreue Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährlei-
stet ist. Soweit solche Unterlagen nur auf Datenträgern vorliegen, entfällt das Erfordernis der urschrift-
getreuen Wiedergabe. 

(3) Wer Aufbewahrungen in Form des Abs. 2 vorgenommen hat, muß, soweit er zur Einsichtge-
währung verpflichtet ist, auf seine Kosten innerhalb angemessener Frist diejenigen Hilfsmittel zur Ver-
fügung stellen, die notwendig sind, um die Unterlagen lesbar zu machen, und, soweit erforderlich, ohne
Hilfsmittel lesbare, dauerhafte Wiedergaben beibringen. Werden dauerhafte Wiedergaben erstellt, so
sind diese auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 

§ 132a.1 (1) Unternehmer (§ 2 Abs. 1 UStG 1994) haben unbeschadet anderer gesetzlicher Vor-
schriften dem die Barzahlung Leistenden einen Beleg über empfangene Barzahlungen für Lieferungen
und sonstige Leistungen (§ 1 Abs. 1 Z 1 UStG 1994) zu erteilen. Als Beleg gilt auch ein entsprechen-
der elektronischer Beleg, welcher unmittelbar nach erfolgter Zahlung für den Zugriff durch den die
Barzahlung Leistenden verfügbar ist. Erfolgt die Gegenleistung mit Bankomat- oder Kreditkarte oder
durch andere vergleichbare elektronische Zahlungsformen, so gilt dies als Barzahlung. Als Barzahlung
gilt weiters die Hingabe von Barschecks sowie vom Unternehmer ausgegebener und von ihm an Gel-
des statt angenommener Gutscheine, Bons, Geschenkmünzen und dergleichen.

(2) Die Belegerteilungsverpflichtung kann im Falle einer Organschaft (§ 2 Abs. 2 Z 2 UStG 1994)
auch von der Organgesellschaft, im Falle der Unternehmereinheit im Sinn des Umsatzsteuerrechtes
auch von einer der in der Unternehmereinheit zusammengeschlossenen Personengesellschaften (Perso-
nengemeinschaften) erfüllt werden.

(3) Die Belege haben mindestens folgende Angaben zu enthalten:
1. eine eindeutige Bezeichnung des liefernden oder leistenden Unternehmers oder desjenigen, der

gemäß Abs. 2 an Stelle des Unternehmers einen Beleg erteilen kann,
2. eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung des

Geschäftsvorfalles einmalig vergeben wird,
3. den Tag der Belegausstellung,
4. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die Art und

den Umfang der sonstigen Leistungen und 
5. den Betrag der Barzahlung, wobei es genügt, dass dieser Betrag auf Grund der Belegangaben

rechnerisch ermittelbar ist.
(4) Die im Abs. 3 Z 1 und 4 geforderten Angaben können auch durch Symbole oder Schlüsselzah-

len ausgedrückt werden, wenn ihre eindeutige Bestimmung aus dem Beleg oder anderen bei dem die
Lieferung oder sonstige Leistung erbringenden Unternehmer vorhandenen Unterlagen gewährleistet ist.
Die in Abs. 3 Z 4 geforderten Angaben können auch in anderen beim Unternehmer oder Leistungsemp-
fänger, soweit dieser ebenfalls Unternehmer ist, vorhandenen Unterlagen enthalten sein, wenn auf
diese Unterlagen im Beleg hingewiesen ist.

(5) Der Leistungsempfänger oder der an dessen Stelle die Gegenleistung ganz oder teilweise erbrin-
gende Dritte hat den Beleg entgegenzunehmen und bis außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten mitzu-
nehmen.

(6)
1. Vom Beleg ist eine Durchschrift oder im selben Arbeitsgang mit der Belegerstellung eine sonsti-

ge Zweitschrift anzufertigen und aufzubewahren. Als Zweitschrift im Sinn dieser Bestimmung
gilt auch die Speicherung auf Datenträgern, wenn die Geschäftsvorfälle spätestens gleichzeitig
mit der Belegerstellung erfasst werden. Die Aufbewahrungsverpflichtung gilt neben Zweit-
schriften auch für die in Abs. 4 genannten Unterlagen, beginnt mit der Belegerstellung und
beträgt sieben Jahre ab Schluss des Kalenderjahres, in dem der Beleg ausgestellt wurde.

2. Die Durchschrift (Zweitschrift) zählt zu den zu den Büchern oder Aufzeichnungen gehörigen
Belegen.

(7) Die Angaben des Abs. 3 Z 2 und 3 sowie die Anfertigung und Aufbewahrung einer Durch-
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schrift (Zweitschrift) können bei Berechtigungsausweisen (insbesondere bei Eintrittskarten und
Fahrausweisen) unterbleiben, wenn deren vollständige Erfassung gewährleistet ist.

(8) Bei Verwendung von elektronischen Registrierkassen, Kassensystemen oder sonstigen elektro-
nischen Aufzeichnungssystemen nach § 131b hat der Beleg zusätzlich zu den in Abs. 3 angeführten
Mindestangaben weitere Angaben, die insbesondere zur Nachvollziehbarkeit des einzelnen Geschäfts-
vorfalles und der Identifizierung des belegausstellenden Unternehmers dienen, zu enthalten. Der Bun-
desminister für Finanzen kann diese weiteren Angaben durch Verordnung festlegen.

1 Eingefügt gem. Art. 8 Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 118/2015
§ 132b.1 Auf Umsätze von Kreditinstituten im Sinne des §  1 Abs.  1 des Bankwesengesetzes –

BWG, BGBl. Nr.  532/1993, und von Zweigstellen von CRR-Kreditinstituten aus Mitgliedstaaten
gemäß § 9 BWG finden die Bestimmungen der §§ 131b und 132a keine Anwendung.

1 Angefügt gem. Z 6 des Gesetzes BGBl. I Nr. 77/2016

4. Abgabenerklärungen.
§ 133. (1) Die Abgabenvorschriften bestimmen, wer zur Einreichung einer Abgabenerklärung ver-

pflichtet ist. Zur Einreichung ist ferner verpflichtet, wer hiezu von der Abgabenbehörde aufgefordert
wird. Die Aufforderung kann auch durch Zusendung von Vordrucken der Abgabenerklärungen erfol-
gen. 

(2) Sind amtliche Vordrucke für Abgabenerklärungen aufgelegt, so sind die Abgabenerklärungen
unter Verwendung dieser Vordrucke abzugeben. Soweit Abgabenerklärungen, für die die Einreichung
im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise
zugelassen ist, in einer solchen Weise eingereicht werden, entfällt die Verpflichtung zur Verwendung
der amtlichen Vordrucke. Die Versicherungsnummer (§ 31 Abs. 4 Z 1 ASVG), die Firmenbuchnum-
mer (§ 30 Firmenbuchgesetz) und die Melderegisterzahl (§ 16 Meldegesetz 1991), sofern diese bekannt 
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ist, sind anzugeben, wenn dies für die Abgabenerklärungen vorgesehen ist. 

§ 134. (1) Die Abgabenerklärungen für die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Umsatz-
steuer sowie für die Feststellung der Einkünfte (§ 188) sind bis zum Ende des Monates April jeden Fol-
gejahres einzureichen. Diese Abgabenerklärungen sind bis Ende des Monates Juni einzureichen, wenn
die Übermittlung elektronisch erfolgt. Diese Fristen können vom Bundesminister für Finanzen allge-
mein erstreckt werden.

(2) Die Abgabenbehörde kann im Einzelfall auf begründeten Antrag die in Abgabenvorschriften
bestimmte Frist zur Einreichung einer Abgabenerklärung verlängern. Wird einem Antrag auf Verlänge-
rung der Frist zur Einreichung der Abgabenerklärung nicht stattgegeben, so ist für die Einreichung der
Abgabenerklärung eine Nachfrist von mindestens einer Woche zu setzen. 

§ 135. Abgabepflichtigen, die die Frist zur Einreichung einer Abgabenerklärung nicht wahren, kann
die Abgabenbehörde einen Zuschlag bis zu 10 Prozent der festgesetzten Abgabe (Ver spä tungs zu schlag)
auferlegen, wenn die Verspätung nicht entschuldbar ist; solange die Voraussetzungen für die Selbstbe-
rechnung einer Abgabe durch den Abgabepflichtigen ohne abgabenbehördliche Festsetzung gegeben
sind, tritt an die Stelle des festgesetzten Betrages der selbst berechnete Betrag. Dies gilt sinngemäß,
wenn nach den Abgabenvorschriften die Selbstberechnung einer Abgabe einem abgabenrechtlich Haf-
tungspflichtigen obliegt. Verspätungszuschläge, die den Betrag von 50 Euro nicht erreichen, sind nicht
festzusetzen. 

§ 135a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt der letzte Satz des § 135 nicht. 

§ 136. Wenn in Abgabenerklärungen Wertangaben zu machen sind und der angegebene Wert vom
Regelfall (Nennwert, Kurswert, Anschaffungs- oder Herstellungskosten) abweicht, hat der Abgabe-
pflichtige auf Verlangen der Abgabenbehörde die Tatsachen anzuführen, die für den in der Abgabener-
klärung ausgewiesenen Wert maßgebend waren. 

§ 137. Abgabepflichtige, die gemäß §§ 124 oder 125 zur Führung von Büchern verpflichtet sind oder
Bücher ohne gesetzliche Verpflichtung führen, haben, sofern die Abgabenvorschriften nicht anderes
bestimmen, auf Verlangen eine Abschrift der Vermögensübersicht (Jahresabschluß, Bilanz) und der
Gewinn- und Verlustrechnung einzureichen. Liegen Jahresberichte (Geschäftsberichte) oder Treuhand-
berichte (Wirtschaftsprüfungsberichte) vor, so sind auch diese auf Verlangen einzureichen. 

§ 138. (1) Auf Verlangen der Abgabenbehörde haben die Abgabepflichtigen und die diesen im       §
140 gleichgestellten Personen in Erfüllung ihrer Offenlegungspflicht (§ 119) zur Beseitigung von Zwei-
feln den Inhalt ihrer Anbringen zu erläutern und zu ergänzen sowie dessen Richtigkeit zu beweisen.
Kann ihnen ein Beweis nach den Umständen nicht zugemutet werden, so genügt die Glaubhaftmachung. 

(2) Bücher, Aufzeichnungen, Geschäftspapiere, Schriften und Urkunden sind auf Verlangen zur Ein-
sicht und Prüfung vorzulegen, soweit sie für den Inhalt der Anbringen von Bedeutung sind. 

§ 139. Wenn ein Abgabepflichtiger nachträglich aber vor dem Ablauf der Verjährungsfrist (§§ 207
bis 209a) erkennt, daß er in einer Abgabenerklärung oder in einem sonstigen Anbringen der ihm gemäß
§ 119 obliegenden Pflicht nicht oder nicht voll entsprochen hat und daß dies zu einer Verkürzung von
Abgaben geführt hat oder führen kann, so ist er verpflichtet, hierüber unverzüglich der zuständigen
Abgabenbehörde Anzeige zu erstatten. 

§ 140. Die Bestimmungen der §§ 119 und 139 gelten auch für Personen, die zur Einbehaltung und
Abfuhr von Abgaben oder zur Zahlung gegen Verrechnung mit der Abgabenbehörde verpflichtet sind.

5. Hilfeleistung bei Amtshandlungen. 
§ 141. (1) Die Abgabepflichtigen haben den Organen der Ab ga benbehörde die Vornahme der zur

Durchführung der Abgabengesetze notwendigen Amtshandlungen zu ermöglichen. Sie haben zu dul-
den, daß Organe der Abgabenbehörde zu diesem Zweck ihre Grundstücke, Geschäfts- und Betriebsräu-
me innerhalb der üblichen Geschäfts- oder Arbeitszeit betreten, haben diesen Organen die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen und einen zur Durchführung der Amtshandlungen geeigneten Raum sowie
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die notwendigen Hilfsmittel unentgeltlich beizustellen. 
(2) Die im Abs. 1 geregelten Verpflichtungen treffen auch Personen, denen nach den Abgabenvor-

schriften als Haftungspflichtigen die Entrichtung oder Einbehaltung von Abgaben obliegt sowie Perso-
nen die zur Zahlung gegen Verrechnung mit der Abgabenbehörde verpflichtet sind. 

§ 142. (1) Inhaber von Betrieben, die nach den Verbrauchsteuervorschriften der amtlichen Aufsicht
unterliegen, haben die dem Überwachungszweck dienenden Einrichtungen unentgeltlich beizustellen.

(2) Die im Abs. 1 bezeichneten Personen haben zu gestatten, daß verbrauchsteuerpflichtige Gegen-
stände oder Stoffe, die zu deren Herstellung bestimmt sind, sowie Waren, die verbrauchsteuerpflichtige
Gegenstände enthalten oder enthalten können, als Proben unentgeltlich entnommen werden. 

D. Befugnisse der Abgabenbehörden. 
1. Allgemeine Aufsichtsmaßnahmen. 

§ 143. (1) Zur Erfüllung der im § 114 bezeichneten Aufgaben ist die Abgabenbehörde berechtigt,
Auskunft über alle für die Erhebung von Abgaben maßgebenden Tatsachen zu verlangen. Die Aus-
kunftspflicht trifft jedermann, auch wenn es sich nicht um seine persönliche Abgabepflicht handelt. 

(2) Die Auskunft ist wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Ge wissen zu erteilen. Die Verpflich-
tung zur Auskunftserteilung schließt die Verbindlichkeit in sich, Urkunden und andere schriftliche
Unterlagen, die für die Feststellung von Abgabenansprüchen von Bedeutung sind, vorzulegen oder die
Einsichtnahme in diese zu gestatten. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 170 bis 174 finden auf Auskunftspersonen (Abs. 1) sinngemäß
Anwendung. 

(4) Die Bestimmungen über Zeugengebühren (§ 176) gelten auch für Auskunftspersonen, die nicht
in einer ihre persönliche Abgabepflicht betreffenden Angelegenheit herangezogen werden. 

§ 144. (1) Für Zwecke der Abgabenerhebung kann die Abgabenbehörde bei Personen, die nach
abgabenrechtlichen Vorschriften Bücher oder Aufzeichnungen zu führen haben, Nachschau halten.
Nachschau kann auch bei einer anderen Person gehalten werden, wenn Grund zur Annahme besteht,
daß gegen diese Person ein Abgabenanspruch gegeben ist, der auf andere Weise nicht festgestellt wer-
den kann. 

(2) In Ausübung der Nachschau (Abs. 1) dürfen Organe der Abgabenbehörde Gebäude, Grund-
stücke und Betriebe betreten und besichtigen, die Vorlage der nach den Abgabenvorschriften zu
führenden Bücher und Aufzeichnungen sowie sonstiger für die Abgabenerhebung maßgeblicher Unter-
lagen verlangen und in diese Einsicht nehmen. 

§ 145. (1) Für Zwecke der Erhebung der Verbrauchsteuern sowie der Eingangs- und Ausgangsab-
gaben unterliegen Gebäude, Grundstücke, Betriebe, Transportmittel und Transportbehältnisse auch
dann der Nachschau, wenn die Vermutung besteht, daß sich dort verbrauchsteuerpflichtige, eingangs-
oder ausgangsabgabepflichtige, aber diesen Abgaben nicht unterzogene Gegenstände oder daraus her-
gestellte Waren befinden.

(2) Eine Nachschau ist ferner in allen Fällen zulässig, in denen durch die Verbrauchsteuervorschrif-
ten Gegenstände unter amtliche Aufsicht gestellt sind.

§ 146. Die mit der Vornahme einer Nachschau beauftragten Organe haben sich zu Beginn der
Amtshandlung unaufgefordert über ihre Person und darüber auszuweisen daß sie zur Vornahme einer
Nachschau berechtigt sind. Über das Ergebnis dieser Nachschau ist, soweit erforderlich, eine Nieder-
schrift aufzunehmen. Eine Abschrift hievon ist der Partei auszufolgen. 

2. Außenprüfungen
§ 147. (1) Bei jedem, der zur Führung von Büchern oder von Auf zeichnungen oder zur Zahlung

gegen Verrechnung mit der Ab gabenbehörde verpflichtet ist, kann die Abgabenbehörde jederzeit alle
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für die Erhebung von Abgaben bedeutsamen tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse prüfen (Außen-
prüfung). 

(2) Auf Prüfungen, die nur den Zweck verfolgen, die Zahlungsfähigkeit eines Abgabepflichtigen
und deren voraussichtliche Entwicklung festzustellen, finden die Bestimmungen des § 148 Abs. 3 und
die §§ 149 und 150 keine Anwendung. 

§ 148. (1) Die von der Abgabenbehörde mit der Vornahme von Außenprüfungen beauftragten
Organe haben sich zu Beginn der Amtshandlung unaufgefordert über ihre Person auszuweisen und den
Auftrag der Abgabenbehörde auf Vornahme der Prüfung (Prüfungsauftrag) vorzuweisen. 

(2) Der Prüfungsauftrag hat den Gegenstand der vorzunehmenden Prüfung zu umschreiben. Soweit
es sich nicht um eine unter § 147 Abs. 2 fallende Prüfung handelt, hat der Prüfungsauftrag die den
Gegenstand der Prüfung bildenden Abgabenarten und Zeiträume zu bezeichnen. 

(3) Für einen Zeitraum, für den eine Außenprüfung bereits vorgenommen worden ist, darf ein neu-
erlicher Prüfungsauftrag ohne Zu stimmung des Abgabepflichtigen nur erteilt werden 

a) zur Prüfung von Abgabenarten, die in einem früheren Prüfungsauftrag nicht enthalten waren; 
b) zur Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme des Verfahrens (§ 303) gegeben sind;
c)1 im Beschwerdeverfahren auf Veranlassung (§ 269 Abs. 2) des Verwaltungsgerichtes, jedoch

nur zur Prüfung der Begründung der Bescheidbeschwerde (§ 250 Abs. 1 lit. d) oder neuer Tat-
sachen und Beweise (§ 270).

(3a)2 Für ein Veranlagungsjahr bzw. – bei nicht zu veranlagenden Abgaben – für ein Kalenderjahr,
für das ein Bescheid gemäß § 153c gilt, darf ein Prüfungsauftrag ohne Zustimmung des Abgabepflich-
tigen nur erteilt werden

1. zur Prüfung von Abgabenarten, die nicht von einem Auftrag zur begleitenden Kontrolle (§ 153f
Abs. 3) umfasst waren,

2. aufgrund eines Amts- oder Rechtshilfeersuchens oder einer grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit nach dem Recht der Europäischen Union,

3. im Zuge einer Gegenberichtigung anlässlich einer Verrechnungspreiskorrektur,
4. zur Überprüfung von Nachrichten im Sinne des § 114 Abs. 1 zweiter Satz,
5. in den Fällen des § 148 Abs. 3 lit. c,
6. in den Fällen des § 99 Abs. 2 FinStrG sowie
7. im Falle einer Selbstanzeige gemäß § 29 FinStrG.

(4) Gegen den Prüfungsauftrag ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 
(5) Außenprüfungen sind dem Abgabepflichtigen oder seinem Bevollmächtigten tunlichst eine

Woche vorher anzukündigen, sofern hiedurch der Prüfungszweck nicht vereitelt wird. 
1 I.d.F. gem. Art. 2 Z 18 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)2  Eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 9) mit Wirksamkeit vom 1.1.2019.

§ 149. (1) Nach Beendigung der Außenprüfung ist über deren Er gebnis eine Besprechung abzuhal-
ten (Schlußbesprechung). Zu die ser sind der Abgabepflichtige und, wenn bei der Abgabenbehörde ein
bevollmächtigter Vertreter ausgewiesen ist, auch dieser un ter Setzung einer angemessenen Frist vorzu-
laden. Über die Schluß besprechung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

(2) Die Schlußbesprechung kann entfallen, wenn sich nach dem Prüfungsergebnis entweder keine
Änderung der ergangenen Be scheide oder keine Abweichung gegenüber den eingereichten Erklärun-
gen ergibt oder wenn der Abgabepflichtige oder sein Vertreter in einer eigenhändig unterfertigten
Erklärung auf die Schlußbesprechung verzichtet oder wenn trotz Vorladung weder der Ab ga be pflichti -
ge noch dessen Vertreter zur Schlußbesprechung er scheint. 

§ 150. Über das Ergebnis der Außenprüfung ist ein schriftlicher Bericht zu erstatten. Die Abgaben-
behörde hat dem Abgabepflichtigen eine Abschrift des Prüfungsberichtes zu übermitteln. 

§ 151. Die §§ 148 bis 150 gelten nicht für Prüfungen der nach den Verbrauchsteuervorschriften zu
führenden Aufzeichnungen. 

§ 152. (Aufgeh.)
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§ 153. In Abgabenvorschriften geregelte Befugnisse zu besonderen Prüfungsmaßnahmen bleiben
unberührt. 

2a. Begleitende Kontrolle 1

Merkmale der begleitenden Kontrolle
§ 153a.1 Anstelle einer Außenprüfung gemäß § 147 Abs. 1 ist auf Antrag eine begleitende Kontrol-

le durchzuführen. Die begleitende Kontrolle kann einen einzelnen Unternehmer oder einen Kontroll-
verbund umfassen. Während der begleitenden Kontrolle besteht eine erhöhte Offenlegungspflicht nach
Maßgabe des § 153f Abs. 1 und ein laufender Kontakt zwischen den Unternehmern und den Organen
des Finanzamtes nach Maßgabe des §  153f Abs.  4. Das für die begleitende Kontrolle zuständige
Finanzamt hat dem einzelnen Unternehmer oder den Unternehmern des Kontrollverbunds Auskünfte
über bereits verwirklichte oder noch nicht verwirklichte Sachverhalte zu erteilen.

1 Eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 10) mit Wirksamkeit vom 1.1.2019.

Antrag auf begleitende Kontrolle
§ 153b. 1 (1) Einen Antrag auf begleitende Kontrolle kann stellen

1. ein Unternehmer gemäß § 1, 2 oder 3 UGB oder
2. eine Privatstiftung, die alleine oder gemeinsam mit anderen Privatstiftungen mit mehr als

50% des Kapitals und der Stimmrechte an Unternehmern gemäß Z 1 unmittelbar beteiligt ist.
Voraussetzung ist, dass die Geschäftsleitung, der Sitz oder der Wohnsitz im Inland liegt oder eine
inländische Betriebsstätte besteht.

(2) Der Antrag kann für den Antragsteller und für einige oder alle der mit diesem im Sinne des
Abs. 5 verbundenen Unternehmer mit Geschäftsleitung, Sitz oder Betriebsstätte im Inland gestellt wer-
den (Kontrollverbund). Ist einer der Unternehmer des Kontrollverbunds Gruppenträger oder Mitglied
einer Unternehmensgruppe im Sinne des § 9 KStG 1988, muss der Antrag alle inländischen Mitglieder
und den Gruppenträger der Unternehmensgruppe umfassen.

(3) Der Antrag ist vom obersten Unternehmer der Beteiligungskette bzw. vom Einfluss ausübenden
Unternehmer oder von der Privatstiftung gemäß § 22 Abs. 1 Z 2 PSG im Verfahren FinanzOnline zu
stellen. Er ist von den gesetzlichen Vertretern aller im Antrag angeführten Unternehmer im Verfahren
FinanzOnline zu bestätigen. Die letzte Bestätigung bestimmt den Zeitpunkt der Antragstellung.

(4) Der Antrag kann unter folgenden Voraussetzungen gestellt werden:
1. Jeder im Antrag angeführte Unternehmer ist nach dem UGB oder anderen gesetzlichen Vor-

schriften zur Führung von Büchern verpflichtet oder führt freiwillig Bücher und hat im Inland
seine Geschäftsleitung, seinen Sitz, seinen Wohnsitz oder eine Betriebsstätte.

2. Über keinen im Antrag angeführten Unternehmer ist in den fünf Jahren vor der Antragstellung
wegen eines in den letzten sieben Jahren vor der Antragstellung vorsätzlich oder grob fahrlässig
begangenen Finanzvergehens rechtskräftig eine Strafe oder Verbandsgeldbuße verhängt wor-
den.

3. Mindestens einer der im Antrag angeführten Unternehmer
- hatte in den beiden Wirtschaftsjahren vor der Antragstellung Umsatzerlöse gemäß § 189a Z 5

UGB von mehr als 40 Millionen Euro,
- ist ein Kreditinstitut im Sinne des § 1 Abs. 1 BWG oder eine Zweigstelle eines CRR-Kreditin-

stitutes aus einem Mitgliedstaat gemäß § 9 BWG oder
- ist ein Versicherungsunternehmen im Sinne des § 5 Z 1 oder ein Rückversicherungsunterneh-

men im Sinne des § 5 Z 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016, BGBl. I Nr. 34/2015.
4. Es liegt ein Gutachten eines Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters vor, dass jeder im Antrag

angeführte Unternehmer ein Steuerkontrollsystem gemäß Abs. 6 eingerichtet hat oder für den
Kontrollverbund insgesamt ein Steuerkontrollsystem gemäß Abs. 6 eingerichtet ist.

(5) Ein verbundener Unternehmer im Sinne des Abs. 2 liegt vor, wenn an diesem entweder eine
direkte oder eine indirekte Beteiligung von mehr als 50 % des Kapitals und der Stimmrechte besteht
oder wenn eine finanzielle Verbindung im Sinne des § 9 Abs. 4 KStG 1988 mit Bescheid festgestellt
worden ist.

(6) Das Steuerkontrollsystem umfasst die Summe aller Maßnahmen (Prozesse und Prozessschritte),
die gewährleisten, dass die Besteuerungsgrundlagen für die jeweilige Abgabenart in der richtigen Höhe
ausgewiesen und die darauf entfallenden Steuern termingerecht und in der richtigen Höhe abgeführt
werden. Es leitet sich aus der Analyse aller steuerrelevanten Risiken ab und wird an geänderte Rah-
menbedingungen laufend angepasst. Die Risikoanalyse, die daraus folgenden Prozesse und Prozess-
schritte sowie die erforderlichen Kontrollmaßnahmen sind überprüfbar dokumentiert. Die Dokumenta-
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tion wird laufend aktualisiert.
(7) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die Systematik, nach der bei der Erstellung

des Gutachtens des Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters über das Steuerkontrollsystem vorzugehen
ist und den Aufbau und die erforderlichen Mindestinhalte des Gutachtens des Wirtschaftsprüfers oder
Steuerberaters (Abs. 4 Z 4) mit Verordnung festzulegen. Das Gutachten des Wirtschaftsprüfers oder
Steuerberaters ist spätestens nach einem Zeitraum von drei Jahren zu erneuern, hat mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur oder einem qualifizierten elektronischen Siegel des Wirtschaftsprüfers
oder Steuerberaters versehen zu sein und ist im Verfahren FinanzOnline zu übermitteln. Die erstmalige
Übermittlung hat gleichzeitig mit der Antragstellung zu erfolgen.

1 Eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 10) mit Wirksamkeit vom 1.1.2019.

Prüfung des Antrags auf begleitende Kontrolle
§ 153c.1 (1) Das für den Antragsteller zuständige Finanzamt hat das Vorliegen der Voraussetzungen

des § 153b (ausgenommen § 153b Abs. 4 Z 1 und 2) zu prüfen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist
der Antrag unverzüglich an alle Finanzämter weiterzuleiten, die für die Erhebung der Einkommensteu-
er oder der Körperschaftsteuer oder die Feststellung von Einkünften (§ 188) eines Unternehmers des
Kontrollverbunds zuständig sind. Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, hat das Finanzamt mit
Bescheid den Antrag abzuweisen.

(2) Das für die Erhebung der Einkommensteuer oder der Körperschaftsteuer oder die Feststellung
von Einkünften (§ 188) eines Unternehmers des Kontrollverbunds jeweils zuständige Finanzamt hat
das Vorliegen der Voraussetzungen des § 153b Abs. 4 Z 1 und 2 zu prüfen. Ist eine dieser Vorausset-
zungen nicht erfüllt, hat das Finanzamt das Nichtvorliegen der Voraussetzung bzw. der Voraussetzun-
gen mit Bescheid festzustellen.

(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 vor, ist eine Außenprüfung (§ 147) des Unternehmers
betreffend die in § 153e Abs. 1 aufgezählten Abgabenarten durchzuführen, wenn für die letzten fünf
Jahre vor der Antragstellung nicht bereits eine Außenprüfung stattgefunden hat.

(4) Bei Erfüllung der Voraussetzungen des Abs. 2 hat das Finanzamt nach Abschluss der Außen-
prüfung (Abs. 3) das Vorliegen der Voraussetzungen für die begleitende Kontrolle mit Bescheid fest-
zustellen, wenn sich der Unternehmer als steuerlich zuverlässig erwiesen hat, andernfalls hat das
Finanzamt das Nichtvorliegen der Voraussetzung bzw. der Voraussetzungen mit Bescheid festzustel-
len. Bei der Prüfung der steuerlichen Zuverlässigkeit sind insbesondere zu berücksichtigen:

1. das Verhalten während der Außenprüfung gemäß Abs. 3 und die Feststellungen dieser Außen-
prüfung;

2. die Feststellungen der in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung durchgeführten Außen-
prüfungen;

3. das steuerliche Verhalten in den letzten fünf Jahren vor Antragstellung, insbesondere:
a) die bisherige Befolgung der Offenlegungs-, Wahrheits- und Anzeigepflichten,
b) die Anzahl der verspätet abgegebenen Abgabenerklärungen,
c) die Anzahl der vorgenommenen Schätzung(en) gemäß § 184,
d) die Häufigkeit des Umstandes, dass Abgaben nicht am Fälligkeitstag entrichtetet worden

sind, deren Betrag und die Dauer der Säumnis,
e) die Anzahl der Ansuchen um Stundung oder Ratenzahlung,
f) anhängige und noch nicht rechtskräftig abgeschlossene Finanzstrafverfahren,
g) eine Mitteilung eines Verdachts auf Vorliegen eines Scheinunternehmens gemäß § 8 des

Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes, BGBl. I Nr. 113/2015,
h) eine deutliche Verbesserung der Selbstkontrolle aus Anlass einer strafrechtlichen Verfol-

gung.
Der Bescheid tritt mit der Rechtskraft des Bescheides gemäß § 153d Abs. 1 außer Kraft.

1 Eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 10) mit Wirksamkeit vom 1.1.2019.

Wechsel in die begleitende Kontrolle
§ 153d.1 (1) Das für die begleitende Kontrolle zuständige Finanzamt hat unverzüglich nach dem

Eintritt der Rechtskraft aller Bescheide gemäß § 153c Abs. 4 den Wechsel jener Unternehmer des Kon-
trollverbunds, für die das Vorliegen der Voraussetzungen für die begleitende Kontrolle rechtskräftig
festgestellt worden ist, in die begleitende Kontrolle zu verfügen. Dieser Bescheid hat den Zeitpunkt zu
enthalten, ab dem eine begleitende Kontrolle stattfindet: Das ist bei zu veranlagenden Abgaben der
Beginn des der Bescheiderlassung folgenden Veranlagungsjahres, bei allen anderen Abgaben der
Beginn des der Bescheiderlassung folgenden Kalenderjahres.

(2) Der Bescheid ist gegenüber allen Unternehmern des Kontrollverbundes zu erlassen. Mit der
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Zustellung des Bescheides an den Antragsteller gilt die Zustellung an alle als vollzogen, wenn auf
diese Rechtsfolge in der Ausfertigung hingewiesen wird.

(3) Soll nach Rechtskraft des Bescheides gemäß Abs. 1 ein weiterer Unternehmer in die begleiten-
de Kontrolle einbezogen werden, hat der ursprüngliche Antragsteller einen Ergänzungsantrag zu stel-
len. Dabei gelten die §§ 153b, 153c sowie Abs. 1 und 2 sinngemäß.

1 Eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 10) mit Wirksamkeit vom 1.1.2019.

Umfang der begleitenden Kontrolle
§ 153e.1 (1) Die begleitende Kontrolle umfasst folgende Abgabenarten:
1. die Einkommensteuer, ausgenommen jene Bereiche, die von der Lohnsteuerprüfung gemäß § 86

EStG 1988 erfasst sind,
2. die Körperschaftsteuer,
3. die Umsatzsteuer,
4. die Kraftfahrzeugsteuer,
5. die Elektrizitätsabgabe,
6. die Erdgasabgabe,
7. die Kohleabgabe,
8. die Energieabgabenvergütung,
9. die Normverbrauchsabgabe,

10. die Werbeabgabe,
11. die Kammerumlage gemäß § 122 Abs.  1 und 2 des Bundesgesetzes über die Kammern der

gewerblichen Wirtschaft, BGBl. I Nr. 103/1998 und
12. die Stabilitätsabgabe sowie
13. die Forschungsprämien gemäß § 108c EStG 1988.
(2) Im Rahmen der begleitenden Kontrolle kann das Finanzamt jederzeit die von der begleitenden

Kontrolle umfassten Abgabenarten hinsichtlich der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse prüfen,
die für ihre Erhebung bedeutsam sind.

1 Eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 10) mit Wirksamkeit vom 1.1.2019.

Rechte und Pflichten während der begleitenden Kontrolle
§ 153f.1 (1) Ab der Rechtskraft des Bescheides gemäß § 153d Abs. 1 haben die Unternehmer des

Kontrollverbunds unbeschadet anderer abgabenrechtlicher Offenlegungspflichten jene Umstände
unaufgefordert vor Abgabe der Abgabenerklärungen offenzulegen, hinsichtlich derer ein ernsthaftes
Risiko einer abweichenden Beurteilung durch das Finanzamt besteht, wenn sie nicht unwesentliche
Auswirkungen auf das steuerliche Ergebnis haben können.

(2) Ab der Rechtskraft des Bescheides gemäß § 153d Abs. 1 darf eine Außenprüfung gemäß § 147
Abs. 1 ausschließlich nach Maßgabe des § 148 Abs. 3a erfolgen.

(3) Das Finanzamt hat einheitlich für alle Unternehmer des Kontrollverbunds die mit der Vornahme
der begleitenden Kontrolle beauftragten Organe und die den Gegenstand der begleitenden Kontrolle
bildenden Abgabenarten (Auftrag zur begleitenden Kontrolle) elektronisch im Verfahren FinanzOnline
bekannt zu geben. Der Antragsteller hat den Auftrag zur begleitenden Kontrolle im Namen aller Unter-
nehmer des Kontrollverbunds im Verfahren FinanzOnline zu bestätigen. Gegen den Auftrag zur beglei-
tenden Kontrolle ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig.

(4) Während der begleitenden Kontrolle haben zumindest vier Mal pro Kalenderjahr Besprechun-
gen zwischen Vertretern der Unternehmer des Kontrollverbunds sowie Organen des zuständigen
Finanzamtes stattzufinden. Über diese Besprechungen sind Niederschriften gemäß § 87 zu erstellen.

(5) Der Antragsteller hat dafür zu sorgen, dass rechtzeitig vor Ablauf der Frist gemäß § 153b
Abs.  7 oder im Fall von wesentlichen Veränderungen des Steuerkontrollsystems das Gutachten des
Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters über die Einrichtung erneuert wird und die bzw. das mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur oder einem qualifizierten elektronischen Siegel des Wirt-
schaftsprüfers oder Steuerberaters versehene Gutachten im Verfahren FinanzOnline zu übermitteln.
Das neue Gutachten und alle weiteren müssen Aussagen über die Wirksamkeit des Steuerkontrollsy-
stems enthalten. Das Finanzamt hat das Vorliegen und die Plausibilität des Gutachtens regelmäßig zu
überprüfen.

1 Eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 10) mit Wirksamkeit vom 1.1.2019.

BUNDESABGABENORDNUNG
3401

3 - 41/3
442. Erg. 



Beendigung der begleitenden Kontrolle
§ 153g.1 (1) Stellen sämtliche Unternehmer des Kontrollverbunds den Antrag, die begleitende Kon-

trolle zu beenden, hat das Finanzamt einen Bescheid zu erlassen, der die Geltungsdauer des Bescheides
gemäß § 153d Abs. 1

1. bei zu veranlagenden Abgaben mit dem letzten veranlagten Jahr,
2. bei allen anderen Abgaben mit dem zuletzt abgelaufenen Kalenderjahr

beendet.
(2) Stellt ein einzelner Unternehmer des Kontrollverbunds den Antrag, die begleitende Kontrolle zu

beenden, hat das Finanzamt den Bescheid gemäß § 153d Abs. 1 insoweit abzuändern, als die begleiten-
de Kontrolle für den antragstellenden Unternehmer

1. bei zu veranlagenden Abgaben mit dem letzten veranlagten Jahr,
2. bei allen anderen Abgaben mit dem zuletzt abgelaufenen Kalenderjahr

geendet hat.
(3) Wenn eines der Erfordernisse des § 153b oder § 153c nicht mehr erfüllt wird oder wenn ein

Unternehmer des Kontrollverbundes gegen die Pflichten des § 153f verstoßen hat oder wenn das Gut-
achten gemäß § 153b Abs. 4 Z 4 nicht (mehr) plausibel ist, kann das Finanzamt den Bescheid gemäß
§ 153d Abs. 1 insoweit abändern, als die begleitende Kontrolle für den betroffenen Unternehmer

1. bei zu veranlagenden Abgaben mit dem letzten veranlagten Jahr,
2. bei allen anderen Abgaben mit dem zuletzt abgelaufenen Kalenderjahr

geendet hat.
(4) Für Gruppenträger und sämtliche inländische Mitglieder einer Unternehmensgruppe im Sinne

des § 9 KStG 1988 kann ein Antrag gemäß Abs. 2 nur gemeinsam gestellt werden und eine Abände-
rung des Bescheides gemäß Abs. 3 nur gemeinsam ergehen.

1 Eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 10) mit Wirksamkeit vom 1.1.2019.

3. Besondere Überwachungsmaßnahmen.
§ 154. In den im § 122 Abs. 1 bezeichneten Betrieben können verbrauchsteuerpflichtige Gegen-

stände und deren Umschließungen sowie Geräte, die zur Herstellung verbrauchsteuerpflichtiger Gegen-
stände dienen, von der Abgabenbehörde für die Dauer einer in Ausübung der amtlichen Aufsicht vor-
genommenen Amtshandlung unter Verschluß gelegt werden. Hiedurch dürfen notwendige Maßnahmen
zur Sicherung der Gegenstände vor Verderb nicht behindert werden. 

§ 155. (1) Die im § 122 Abs. 1 bezeichneten Betriebe können von der Abgabenbehörde besonderen
Überwachungsmaßnahmen unterworfen werden, 

a) wenn Tatsachen vorliegen, die die verbrauchsteuerrechtliche Unzuverlässigkeit des Inhabers
des Betriebes oder des verantwortlichen Betriebsleiters dartun, oder 

b) wenn im Betrieb ein Verstoß gegen die Verbrauchsteuervorschriften begangen wurde, der
strafrechtlich als Finanzvergehen (mit Ausnahme einer Finanzordnungswidrigkeit) festgestellt
worden ist. 

(2) Die besonderen Überwachungsmaßnahmen (Abs. 1) können darin bestehen, daß der Betrieb
oder ein Teil des Betriebes unter ständige Überwachung gestellt oder angeordnet wird, daß Wegbrin-
gungen verbrauchsteuerpflichtiger Gegenstände erst nach vorheriger Anmeldung bei der zuständigen
Abgabenbehörde oder nach abgabenbehördlicher Behandlung oder nach Sicherheitsleistung für die ent-
fallenden Abgaben erfolgen dürfen. 

(3) Die Anordnung besonderer Überwachungsmaßnahmen ist aufzuheben, sobald die Umstände
weggefallen sind, die für die Anordnung maßgebend waren, in den Fällen des Abs. 1 lit. b, sobald aus-
reichende Gewähr gegeben ist, daß Zuwiderhandlungen gegen die Verbrauchsteuervorschriften nicht
mehr vorkommen. 

§ 156. (1) Die Abgabenbehörde kann verbrauchsteuerpflichtige Ge  genstände, deren Herkunft oder
Erwerb ungeklärt ist, samt ihren Umschließungen in amtliche Verwahrung nehmen. Befinden sich
diese Gegenstände in der Gewahrsame einer Person, so ist die Übernahme in amtliche Verwahrung
durch einen dieser Person zuzustellenden Bescheid anzuordnen. 

(2) Würde die amtliche Verwahrung unverhältnismäßige Kos ten verursachen, ist demjenigen, der
die im Abs. 1 bezeichneten Ge genstände in seiner Gewahrsame hat, ein Bescheid zuzustellen, durch
den das Verbot erlassen wird, über diese Gegenstände zu verfügen. 
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(3) Die gemäß Abs. 1 und 2 angeordneten Maßnahmen sind aufzuheben, wenn die Entrichtung der
Verbrauchsteuern nachgewiesen oder nicht binnen zwei Wochen die Beschlagnahme der Gegenstände
angeordnet wird. 

(4) Gegen die nach Abs. 1 oder 2 erlassenen Bescheide ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht
zulässig.

§ 157. In Abgabenvorschriften enthaltene Bestimmungen über besondere Überwachungsmaßnah-
men bleiben unberührt. 

E. Beistandspflicht. 
§ 158. (1) Die Abgabenbehörden sind für Zwecke der Abgabenerhebung berechtigt, mit allen

Dienststellen der Körperschaften des öffentlichen Rechtes (soweit sie nicht als gesetzliche Berufsver-
tretungen tätig sind) und mit der Oesterreichischen Nationalbank (in ihrer Eigenschaft als Überwa-
chungsstelle für die Devisenbewirtschaftung) unmittelbares Einvernehmen durch Ersuchschreiben zu
pflegen. Derartigen Ersuchschreiben ist mit möglichster Beschleunigung zu entsprechen oder es sind
die entgegenstehenden Hindernisse sogleich bekanntzugeben; erforderlichenfalls ist Akteneinsicht zu
gewähren. 

(2) Die Beantwortung von Ersuchschreiben gemäß Abs. 1 darf mit dem Hinweis auf gesetzliche
Verpflichtungen zur Verschwiegenheit nur dann abgelehnt werden, wenn diese Verpflichtungen Abga-
benbehörden gegenüber ausdrücklich auferlegt sind. 

(3) Die Dienststellen der Gebietskörperschaften sind ferner verpflichtet, den Abgabenbehörden jede
zur Durchführung der Abgabenerhebung dienliche Hilfe zu leisten. Insbesondere haben die Gerichte
Abschriften von abgabenrechtlich bedeutsamen Urteilen, Beschlüssen oder sonstigen Aktenstücken
nach näherer An ord nung des Bundesministeriums für Justiz, die im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Finanzen zu treffen ist, den zu stän digen Abgabenbehörden zu übermitteln. 

(4)3 Für Zwecke der Abgabenerhebung sind die Abgabenbehörden berechtigt, auf au to ma tions un ter -
stütz tem Weg Einsicht zu nehmen

1. in das automationsunterstützt geführte Grundbuch; die Berechtigung zur Einsicht in das Grundbuch
umfasst auch die Einsichtnahme in das Personenverzeichnis des Grundbuchs;

2. in das automationsunterstützt geführte Firmenbuch; die Berechtigung zur Einsicht in das Firmenbuch
umfasst auch die bundesweite Suche nach im Zusammenhang mit den Rechtsträgern gespeicherten
Personen;

3. in das zentrale Melderegister. Die Berechtigung zur Einsicht in das Zentrale Melderegister umfasst
auch Verknüpfungsanfragen im Sinne des § 16a Abs. 3 des Meldegesetzes 1991;

4. in das automationsunterstützt geführte Gewerbeinformationssystem Austria – GISA;
5. in das automationsunterstützt geführte zentrale Vereinsregister;
6. in das automationsunterstützt geführte zentrale Zulassungsregister für Kraftfahrzeuge gemäß § 47

Abs. 4 und § 47 Abs. 4a des Kraftfahrgesetzes 1967 – KFG 1967;
7. in die automationsunterstützt geführten KFZ-Genehmigungs- und -Informationsregister der Landesre-

gierungen oder der von den Landesregierungen beauftragten Stellen für Fahrzeuge gemäß §§ 28, 28a,
28b, 29, 31 bis 35 KFG 1967. Die Einsichtnahme in die KFZ-Genehmigungs- und -Informationsregi-
ster der Landesregierungen oder der von ihnen beauftragten Stellen umfasst auch eine automations-
unterstützte Weitergabe der Bescheiddaten (Name, Adresse, KFZ-Marke, Type, Fahrgestellnummer
und Fahrzeugidentifikationsnummer);

8. in das automationsunterstützt geführte Unternehmensregister (§ 25 des Bundesstatistikgesetzes 2000).
(4a)4 Der Bundesminister für Inneres ist verpflichtet, dem Bundesminister für Finanzen zum Zweck

der Erhebung von Abgaben in geeigneter elektronischer Form aus dem Zentralen Melderegister einmal
die Identitätsdaten sowie die personenbezogenen Daten zur Unterkunft aller im Bundesgebiet Ange-
meldeten und danach periodisch die Änderungen dieser personenbezogenen Daten zu übermitteln. Die
Stammzahlenregisterbehörde ist verpflichtet, dem Bundesminister für Finanzen zum Zweck der Erhe-
bung von Abgaben in geeigneter elektronischer Form

a) unverzüglich die Löschung einer Person aus dem Ergänzungsregister für natürliche Personen
gemäß § 1 der Ergänzungsregisterverordnung 2009 – ERegV 2009, BGBl. II Nr. 331/2009, oder
die Übernahme einer Person in das Melderegister gemäß § 14 des Meldegesetzes 1991, BGBl.
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Nr. 9/1992, sowie
b) vierteljährlich die geänderten personenbezogenen Daten gemäß § 3 der ERegV 2009, betreffend

Personen, für die ein bereichsspezifisches Personenkennzeichen für Steuern und Abgaben (bPK
SA) gespeichert ist,

zu übermitteln.
Personenbezogene Daten, die nicht mehr die aktuelle Wohnsitzsituation eines Menschen wiedergeben
oder für die Vollziehung der Abgabengesetze nicht mehr benötigt werden, sind im Datenbestand des
Bundesministers für Finanzen sofort zu löschen.

(4b) Das Bundesministerium für Inneres ist verpflichtet, in geeigneter elektronischer Form die im
Kraftfahrzeugzentralregister nach Kraftfahrgesetz 1967 gespeicherten Daten über die Zulassung von
Kraftfahrzeugen im Bundesgebiet dem Bundesministerium für Finanzen vierteljährlich zum Zwecke
der Erhebung von Abgaben zu übermitteln. 

(4c) Der Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs ist verpflichtet, in ge eig neter elektro-
nischer Form die in der Genehmigungsdatenbank und der Zulassungsevidenzdatenbank nach Kraftfahr-
gesetz 1967 geführten Daten über die Zulassung von Kraftfahrzeugen im Bundesgebiet dem Bundes-
ministerium für Finanzen zum Zwecke der Erhebung von Abgaben vierteljährlich zu übermitteln.

(4d)2 Zum Zweck der Durchführung von Abgaben- oder Monopolverfahren sind die Kriminalpoli-
zei, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte ermächtigt, nach der Strafprozeßordnung 1975 – StPO
ermittelte personenbezogene Daten, die für solche Verfahren bedeutsam sind, an die Abgabenbehörde
zu übermitteln, wenn Grund zur Annahme besteht, dass Abgabenvorschriften oder Monopolvorschrif-
ten verletzt worden sind oder sein können.

(4e)5 Der Bundesminister für Finanzen ist zur Eintragung, Abfrage und Speicherung von personen-
bezogenen Daten gemäß § 3 ERegV 2009 im Ergänzungsregister für natürliche Personen berechtigt.

(5) Die Vorschriften zum Schutz des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses bleiben unberührt.
1 Erster Satz i.d.F. gem. Art. 2 Z 19 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.20132 Angefügt gem. Art. 9 Z 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 105/20143 I.d.F. gem. Art. 4 Z 4 des Gesetzes BGBl. I Nr. 40/2017. 4 I.d.F. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 11 Lit. a) mit Wirksamkeit vom15.8.2018.5 Eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 11 Lit. b) mit Wirksamkeit vom15.8.2018.

§ 159. § 158 Abs. 1 gilt auch für Ersuchschreiben an Notare, soweit sich das Ersuchen auf die
Tätigkeit der Notare im Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungskreises als Gerichtskommissäre oder auf
Notariatsakte mit Ausnahme der noch nicht kundgemachten letztwilligen Anordnungen bezieht. Die
Beantwortung solcher Ersuchschreiben darf nicht mit dem Hinweis auf gesetzliche Verpflichtungen zur
Verschwiegenheit abgelehnt werden. 

§ 160. (1)1 Eintragungen in das Grundbuch, denen Rechtsvorgänge über den Erwerb von Grund -
stücken zugrunde liegen, mit Ausnahme von Vormerkungen sowie von Eintragungen gemäß § 13, 15
und 16 des Liegenschaftsteilungsgesetzes, dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn eine Beschei-
nigung des Finanzamtes vorliegt, dass der Eintragung hinsichtlich der Grunderwerbsteuer, der Stif-
tungseingangssteuer, sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuer Bedenken nicht entgegenstehen.
Solche Eintragungen dürfen auch vorgenommen werden, wenn eine Erklärung gemäß § 12 des Grun-
derwerbsteuergesetzes 1987, § 3 Abs. 4 des Stiftungseingangssteuergesetzes oder § 23a Abs. 6 des
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes 1955 vorliegt.

(2) (entf. gem. Z 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 77/2016)
(3) 2 Löschungen von Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Erwerbs- und

Wirtschaftsgenossenschaften und Privatstiftungen dürfen im Firmenbuch erst vorgenommen werden,
wenn eine Bescheinigung des für die Erhebung der Körperschaftsteuer zuständigen Finanzamtes vor-
liegt, daß der Löschung steuerliche Bedenken nicht entgegenstehen. 

(4) Das Finanzamt hat die Bescheinigung gemäß Abs. 1 oder 3 3 zu erteilen, wenn die maßgebenden
Abgaben entrichtet worden sind, wenn Sicherheit geleistet oder wenn Abgabenfreiheit gegeben ist. Es
kann die Bescheinigung auch in anderen Fällen erteilen, wenn die Abgabenforderung nicht gefährdet ist. 

1 I.d.F. gem. Art. 2 Z 20 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.20132 I.d.F. des Art. 10 Z 16 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010) [Ersatzweise Einfügung der Wortfolge „des
für die Erhebung der Körperschaftsteuer zuständigen Finanzamtes“]3 Wort „oder“ ersatzweise eingefügt gem. Z 2 des Gesetzes BGBl. I Nr. 77/2016
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5. ABSCHNITT. 
Ermittlung der Grundlagen für die Abgabenerhebung 

und Festsetzung der Abgaben. 

A. Ermittlungsverfahren. 
1. Prüfung der Abgabenerklärungen.

§ 161. (1) Die Abgabenbehörde hat die Abgabenerklärungen zu prüfen (§ 115). Soweit nötig, hat
sie, tunlichst durch schriftliche Aufforderung, zu veranlassen, daß die Abgabepflichtigen unvollständi-
ge Angaben ergänzen und Zweifel beseitigen (Ergänzungsauftrag). 

(2) Wenn die Abgabenbehörde Bedenken gegen die Richtigkeit der Abgabenerklärung hegt, hat sie
die Ermittlungen vorzunehmen, die sie zur Erforschung des Sachverhaltes für nötig hält. Sie kann den
Abgabepflichtigen unter Bekanntgabe der Bedenken zur Aufklärung bestimmter Angaben auffordern
(Bedenkenvorhalt). Erforderliche Beweise sind aufzunehmen. 

(3) Wenn von der Abgabenerklärung abgewichen werden soll, sind dem Abgabepflichtigen die
Punkte, in denen eine wesentliche Abweichung zu seinen Ungunsten in Frage kommt, zur vorherigen
Äußerung mitzuteilen. 

§ 162. (1) Wenn der Abgabepflichtige beantragt, daß Schulden, andere Lasten oder Aufwendungen
abgesetzt werden, so kann die Abgabenbehörde verlangen, daß der Abgabepflichtige die Gläubiger
oder die Empfänger der abgesetzten Beträge genau bezeichnet. 

(2) Soweit der Abgabepflichtige die von der Abgabenbehörde gemäß Abs. 1 verlangten Angaben
verweigert, sind die beantragten Absetzungen nicht anzuerkennen. 

§ 163. (1) Bücher und Aufzeichnungen, die den Vorschriften der §§ 131 und 131b 1 entsprechen,
haben die Vermutung ordnungsmäßiger Führung für sich und sind der Erhebung der Abgaben zugrunde
zu legen, wenn nicht ein begründeter Anlass gegeben ist, ihre sachliche Richtigkeit in Zweifel zu ziehen.

(2) Gründe, die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse Anlass geben, die sachliche Richtigkeit in
Zweifel zu ziehen, liegen insbesondere dann vor, wenn die Bemessungsgrundlagen nicht ermittelt und
berechnet werden können oder eine Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit wegen Verlet-
zung der Mitwirkungspflicht nicht möglich ist. 

§ 164. (1) Die Abgabenbehörde soll die Vorlage von Büchern, Aufzeichnungen und Geschäftspa-
pieren vom Abgabepflichtigen erst verlangen, wenn dessen Auskunft nicht genügt oder Bedenken
gegen ihre Richtigkeit bestehen. Unter den gleichen Voraussetzungen oder bei Gefahr im Verzug hat
der Abgabepflichtige auf Verlangen Wertsachen vorzulegen und Einsicht in verschlossene Be hältnisse
zu gewähren oder zu verschaffen. 

(2) Bücher, Aufzeichnungen und Geschäftspapiere sind auf Verlangen des Abgabepflichtigen tun-
lichst in seinen Geschäftsräumen oder in seiner Wohnung einzusehen. 

1 Ausdruck „der §§ 131 und 131b“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 8 Z 6 des Gesetzes BGBl. I Nr. 118/2015

§ 165. Andere Personen sollen erst dann befragt oder zur Vorlage von Büchern und Aufzeichnun-
gen herangezogen werden, wenn die Verhandlungen mit dem Abgabepflichtigen nicht zum Ziel führen
oder keinen Erfolg versprechen. Nur unter diesen Voraussetzungen sollen auch die in den §§ 169 bis
182 bezeichneten Beweismittel herangezogen werden. 

2. Beweise. 
a) Allgemeine Bestimmungen.

§ 166. Als Beweismittel im Abgabenverfahren kommt alles in Betracht, was zur Feststellung des
maßgebenden Sachverhaltes geeignet und nach Lage des einzelnen Falles zweckdienlich ist. 

§ 167. (1) Tatsachen, die bei der Abgabenbehörde offenkundig sind, und solche, für deren Vorhan-
densein das Gesetz eine Vermutung aufstellt, bedürfen keines Beweises. 

(2) Im übrigen hat die Abgabenbehörde unter sorgfältiger Be rücksichtigung der Ergebnisse des
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Abgabenverfahrens nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache als erwiesen anzunehmen
ist oder nicht. 

b) Urkunden.
§ 168. Die Beweiskraft von öffentlichen und Privaturkunden ist von der Abgabenbehörde nach den

Vorschriften der §§ 292 bis 294, 296, 310 und 311 der Zivilprozeßordnung zu beurteilen. Bezeugt der
Aussteller einer öffentlichen Urkunde die Übereinstimmung einer fotomechanischen Wiedergabe die-
ser Urkunde mit dem Original, so kommt auch der Wiedergabe die Beweiskraft ei ner öffentlichen
Urkunde zu. 

c) Zeugen.
§ 169. Soweit sich aus diesem Bundesgesetz nicht anderes ergibt, ist jedermann verpflichtet, vor

den Abgabenbehörden als Zeuge über alle ihm bekannten, für ein Abgabenverfahren maßgebenden
Tatsachen auszusagen. 

§ 170. Als Zeugen dürfen nicht vernommen werden 
1. Personen, die zur Mitteilung ihrer Wahrnehmungen unfähig sind oder die zur Zeit, auf die sich

ihre Aussage beziehen soll, zur Wahrnehmung der zu beweisenden Tatsache unfähig waren; 
2. Geistliche darüber, was ihnen in der Beichte oder sonst unter dem Siegel geistlicher Amtsver-

schwiegenheit zur Kenntnis gelangt ist; 
3. Organe des Bundes und der übrigen Gebietskörperschaften, wenn sie durch ihre Aussage das

ihnen obliegende Amtsgeheimnis verletzen würden, insofern sie der Pflicht zur Geheimhaltung
nicht entbunden sind. 

§ 171. (1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden 
a) wenn er ein Angehöriger (§ 25) des Abgabepflichtigen ist; 
b) über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen, seinen An ge hörigen (§ 25), einer mit seiner

Obsorge betrauten Person, seinem gesetzlichen Vertreter oder einer Person unter seiner
gesetzlichen Vertretung 2 die Gefahr einer strafgerichtlichen, finanzstrafbehördlichen oder
sonstigen abgabenstrafbehördlichen Verfolgung zuziehen würde; 

c) über Fragen, die er nicht beantworten könnte, ohne eine ihm obliegende gesetzlich anerkannte
Pflicht zur Verschwiegenheit, von der er nicht gültig entbunden wurde, zu verletzen oder ein
Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis 1 zu offenbaren. 

(2) Die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personen und ihre Angestellten können die
Zeugenaussage auch darüber verweigern, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Vertreter der Partei über
diese zur Kenntnis gelangt ist. 

(3) Will ein Zeuge die Aussage verweigern, so hat er die Gründe seiner Weigerung glaubhaft zu
machen.

1 Wortfolge ersatzweise eingefügt gem. Art. 2 Z 21 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.20132 Wortfolge „seinem gesetzlichen Vertreter oder einer Person unter seiner gesetzlichen Vertretung“ ersatzweise eingefügt gem.
BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 12) mit Wirksamkeit vom  1.7.2018.

§ 172. (1) Soweit jemand als Zeuge zur Aussage verpflichtet ist, hat er auf Verlangen der Abgaben-
behörde auch Schriftstücke, Urkunden und die einschlägigen Stellen seiner Geschäftsbücher zur Ein-
sicht vorzulegen, die sich auf bestimmt zu bezeichnende Tatsachen beziehen. 

(2) Wenn es zur Erforschung der Wahrheit unbedingt erforderlich oder wenn Gefahr im Verzug ist,
hat der Zeuge auch Wertsachen, die er für den Abgabepflichtigen verwahrt, vorzulegen und Einsicht in
verschlossene Behältnisse zu gewähren, die er dem Abgabepflichtigen zur Benützung überlassen hat.
Die Abgabenbehörde kann in einem solchen Fall verlangen, daß dem Abgabepflichtigen während einer
angemessenen kurzen Frist nur unter Zuziehung eines von der Abgabenbehörde zu bezeichnenden
Organes Zutritt zum Behältnis gewährt wird. 

§ 173. (1) Wenn die Abgabenbehörde das persönliche Erscheinen des Zeugen nicht für erforderlich
erachtet, kann die Aussage des Zeugen auch schriftlich eingeholt und abgegeben werden. 

(2) Einem Zeugen, der einer Vorladung (§ 91) ohne genügende Entschuldigung nicht Folge leistet
oder seinen Verpflichtungen gemäß § 172 ohne Rechtfertigung nicht nachkommt, kann, abgesehen von
Zwangsstrafen, die Verpflichtung zum Ersatz aller durch seine Säumnis oder Weigerung verursachten
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Kosten bescheidmäßig auferlegt werden. Durch die Verletzung einer Zeugenpflicht geht der Anspruch
auf Zeugengebühren (§ 176) verloren; dies gilt nicht, wenn die Pflichtverletzung entschuldbar oder
geringfügig ist. 

§ 174. Jeder Zeuge ist zu Beginn seiner Vernehmung über die für die Vernehmung maßgeblichen
persönlichen Verhältnisse zu befragen, über die gesetzlichen Weigerungsgründe zu belehren und zu
ermahnen, daß er die Wahrheit anzugeben habe und nichts verschweigen dürfe; er ist auch auf die
strafrechtlichen Folgen einer falschen Aussage aufmerksam zu machen. Entsprechendes gilt, wenn die
Vernehmung durch Einholung einer Zeugenaussage auf schriftlichem Weg erfolgt. 

§ 175. Hält die Abgabenbehörde die eidliche Einvernahme eines Zeugen über bestimmte Tatsachen
von besonderer Tragweite für unbedingt erforderlich, so kann der Zeuge durch den Leiter der Abgaben-
behörde oder durch einen ihr zugewiesenen rechtskundigen Bediensteten unter Beiziehung eines Schrift-
führers eidlich vernommen werden. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 3. Mai 1868, RGBl. Nr. 33,
zur Regelung des Verfahrens bei den Eidesablegungen vor Gericht, finden sinngemäß Anwendung. 

§ 176. (1) Zeugen haben Anspruch auf Zeugengebühren; letztere umfassen den Ersatz der notwen-
digen Reise- und Aufenthaltskosten und die Entschädigung für Zeitversäumnis unter den gleichen Vor-
aussetzungen und im gleichen Ausmaß, wie sie Zeugen im gerichtlichen Verfahren zustehen, sowie
den Ersatz der notwendigen Barauslagen. 

(2) Der Anspruch gemäß Abs. 1 ist bei sonstigem Verlust binnen zwei Wochen nach der Verneh-
mung oder dem Termin, zu welchem der Zeuge vorgeladen war, an welchem er aber ohne sein Ver-
schulden nicht vernommen worden ist, mündlich oder schriftlich bei der Abgabenbehörde geltend zu
machen, welche die Vernehmung durchgeführt oder den Zeugen vorgeladen hat. Diese Ab ga -
benbehörde hat auch über den geltend gemachten Anspruch zu ent scheiden.

d) Sachverständige. 
§ 177. (1) Wird die Aufnahme eines Beweises durch Sachverständige notwendig, so sind die für

Gutachten der erforderlichen Art öffentlich bestellten Sachverständigen beizuziehen. 
(2) Die Abgabenbehörde kann aber ausnahmsweise auch andere geeignete Personen als Sachver-

ständige heranziehen, wenn es mit Rücksicht auf die Besonderheit des Falles geboten erscheint. 
(3) Der Bestellung zum Sachverständigen hat Folge zu leisten, wer zur Erstattung von Gutachten

der erforderlichen Art öffentlich bestellt ist oder wer die Wissenschaft, die Kunst oder die Tätigkeit,
deren Kenntnis die Voraussetzung der Begutachtung ist, öffentlich als Erwerb ausübt oder zu deren
Ausübung öffentlich angestellt oder ermächtigt ist. 

§ 178. (1) Aus den Gründen, welche einen Zeugen zur Verweigerung der Aussage berechtigen
(§ 171), kann die Enthebung von der Bestellung als Sachverständiger begehrt werden. 

(2) Öffentlich Bedienstete sind überdies auch dann als Sachverständige zu entheben oder nicht bei-
zuziehen, wenn ihnen die Tätigkeit als Sachverständige von ihren Vorgesetzten aus dienstlichen Grün-
den untersagt wird oder wenn sie durch besondere Anordnungen der Pflicht, sich als Sachverständige
verwenden zu lassen, enthoben sind. 

§ 179. (1) Die Vorschriften des § 76 finden auf die Sachverständigen sinngemäß Anwendung. 
(2) Sachverständige können von den Parteien abgelehnt werden, wenn diese Umstände glaubhaft

machen, die die Unbefangenheit oder Fachkunde des Sachverständigen in Zweifel stellen. Die Ableh-
nung kann vor der Vernehmung des Sachverständigen, später aber nur dann erfolgen, wenn die Partei
glaubhaft macht, daß sie den Ablehnungsgrund vorher nicht erfahren oder wegen eines für sie unüber-
windlichen Hindernisses nicht rechtzeitig geltend machen konnte. Gegen den über die Ablehnung erge-
henden Be scheid der Abgabenbehörde ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

§ 180. (1) Ist der Sachverständige für die Erstattung von Gutachten der erforderten Art im allgemei-
nen beeidet, so genügt die Erinnerung an den geleisteten Eid. Ist er noch nicht vereidigt, so hat er, falls
es die Abgabenbehörde wegen der besonderen Tragweite des Falles für erforderlich hält, vor Beginn
der Beweisaufnahme den Sachverständigeneid zu leisten. 

(2) Die Vorschriften des § 175 finden auf die Sachverständigen sinngemäß Anwendung. 
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§ 181. (1) Sachverständige haben Anspruch auf Sachverständigengebühren; letztere umfassen den
Ersatz von Reise- und Aufenthalts kosten, die notwendigen Barauslagen, die Entschädigung für Zeit -
versäumnis und die Entlohnung ihrer Mühewaltung unter den gleichen Voraussetzungen und im glei-
chen Ausmaß, wie sie Sachverständigen im gerichtlichen Verfahren zustehen. 

(2) Der Anspruch (Abs. 1) ist bei sonstigem Verlust binnen zwei Wochen ab Erstattung des Gut-
achtens oder, wenn dieses entfällt, nach Entlassung des Sachverständigen mündlich oder schriftlich bei
der Behörde geltend zu machen, bei der der Sachverständige vernommen worden ist. Hierüber ist der
Sachverständige zu belehren. § 176 Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß. 

e) Augenschein.
§ 182. (1) Zur Aufklärung der Sache kann die Abgabenbehörde auch einen Augenschein, nötigen-

falls mit Zuziehung von Sachverständigen, vornehmen. 
(2) Die Abgabenbehörde hat darüber zu wachen, daß der Augenschein nicht zur Verletzung eines

Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses * mißbraucht wird.
* Wortfolge ersatzweise eingefügt gem. Art. 2 Z 22 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2013

f) Beweisaufnahme. 
§ 183. (1) Beweise sind von Amts wegen oder auf Antrag aufzunehmen. 
(2) Die Abgabenbehörde kann die Beweisaufnahme auch im Wege der Amtshilfe durch andere

Abgabenbehörden vornehmen lassen. 
(3) Von den Parteien beantragte Beweise sind aufzunehmen, so weit nicht eine Beweiserhebung

gemäß § 167 Abs. 1 zu entfallen hat. Von der Aufnahme beantragter Beweise ist abzusehen, wenn die
unter Beweis zu stellenden Tatsachen als richtig anerkannt werden oder unerheblich sind, wenn die
Beweisaufnahme mit un verhältnismäßigem Kostenaufwand verbunden wäre, es sei denn, daß die Partei
sich zur Tragung der Kosten bereit erklärt und für diese Sicherheit leistet, oder wenn aus den Umstän-
den erhellt, daß die Beweise in der offenbaren Absicht, das Verfahren zu verschleppen, angeboten wor-
den sind. Gegen die Ablehnung der von den Parteien angebotenen Beweise ist ein abgesondertes
Rechtsmittel nicht zulässig. 

(4) Den Parteien ist vor Erlassung des abschließenden Sachbescheides Gelegenheit zu geben, von
den durchgeführten Beweisen und vom Ergebnis der Beweisaufnahme Kenntnis zu nehmen und sich
dazu zu äußern. 

3. Schätzung der Grundlagen für die Abgabenerhebung. 
§ 184. (1) Soweit die Abgabenbehörde die Grundlagen für die Abgabenerhebung nicht ermitteln

oder berechnen kann, hat sie diese zu schätzen. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für
die Schätzung von Bedeutung sind. 

(2) Zu schätzen ist insbesondere dann, wenn der Abgabepflichtige über seine Angaben keine aus-
reichenden Aufklärungen zu geben vermag oder weitere Auskunft über Umstände verweigert, die für
die Ermittlung der Grundlagen (Abs. 1) wesentlich sind. 

(3) Zu schätzen ist ferner, wenn der Abgabepflichtige Bücher oder Aufzeichnungen, die er nach
den Abgabenvorschriften zu führen hat, nicht vorlegt oder wenn die Bücher oder Aufzeichnungen
sachlich unrichtig sind oder solche formelle Mängel aufweisen, die geeignet sind, die sachliche Rich-
tigkeit der Bücher oder Aufzeichnungen in Zweifel zu ziehen. 

B. Gesonderte Feststellungen. 
§ 185. Als Grundlage für die Festsetzung der Abgaben sind gesonderte Feststellungen vorzuneh-

men, soweit dies in den §§ 186 und 188 1 oder in den Abgabenvorschriften angeordnet wird.
1 Gesetzeszitat ersatzweise eingefügt gem. Art. 17 Z 4 des Gesetzes BGBl. I Nr. 13/2014

§ 186. (1) Unbeschadet anderer gesetzlicher Anordnungen sind die Einheitswerte für wirtschaftli-
che Einheiten oder Untereinheiten im Sinn des Bewertungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 148, gesondert
festzustellen, wenn und soweit diese Feststellung für die Geltendmachung von Abgabenansprüchen
von Bedeutung ist.

(2) Die gesonderten Feststellungen gemäß Abs. 1 sind einheitlich zu treffen, wenn an dem Gegen-
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stand der Feststellung mehrere Personen beteiligt sind.
(3) Mit der Feststellung des Einheitswertes sind Feststellungen über die Art des Gegenstandes der

Feststellung und darüber zu verbinden, wem dieser zuzurechnen ist (§ 24). Sind an dem Ge genstand
mehrere Personen beteiligt, so ist auch eine Feststellung darüber zu treffen, wie der festgestellte Betrag
sich auf die einzelnen Beteiligten verteilt.

(4) Die Gemeinden sind für Zwecke der Erhebung der Grundsteuer berechtigt, nach Maßgabe der
technischen Möglichkeiten auf automationsunterstütztem Weg Einsicht in die Berechnungsgrundlagen
des Einheitswertes zu nehmen. 

§ 187. (Entf. gem. Art. 2 Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2013)

§ 188. (1) Festgestellt werden die Einkünfte (der Gewinn oder der Überschuß der Einnahmen über
die Werbungskosten)

a) aus Land- und Forstwirtschaft,
b) aus Gewerbebetrieb,
c) aus selbständiger Arbeit,
d) aus Vermietung und Verpachtung unbeweglichen Vermögens, 

wenn an den Einkünften derselben Einkunftsart 1 mehrere Personen beteiligt sind.
(2) (Aufgeh.)
(3) Gegenstand der Feststellung gemäß Abs. 1 ist auch die Verteilung des festgestellten Betrages

auf die Teilhaber.
(4) Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung, wenn

a) das unbewegliche Vermögen (Abs. 1 lit. a und d) nicht im Inland gelegen ist,
b) in den Fällen des Abs. 1 lit. b und lit. c die Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne

eigene Rechtspersönlichkeit weder ihre Geschäftsleitung, noch ihren Sitz, noch eine Betriebs-
stätte im Inland hat.

c) im Falle des Abs. 1 lit. d hinsichtlich aller Grundstücksanteile Wohnungseigentum besteht,
sofern die Feststellung nur allgemeine Teile der Liegenschaft (§ 2 Abs. 4 Wohnungseigen-
tumsgesetz 2002) betreffen würde, oder

d) sich der alleinige Zweck bei einer nach bürgerlichem Recht nicht rechtsfähigen Personenver-
einigung (Personengemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit auf die Erfüllung eines
einzigen Werkvertrages oder Werklieferungsvertrages beschränkt, es sei denn, der mit dem
Auftraggeber bei Auftragsvergabe vereinbarte Auftragswert übersteigt 700 000 Euro (ohne
Umsatzsteuer).5

(5) Werden in einem Dokument, das Form und Inhalt eines Feststellungsbescheides hat, gemein-
schaftliche Einkünfte auch Personen oder Personenvereinigungen (Personengemeinschaften) ohne
eigene Rechtspersönlichkeit zugerechnet, die nicht oder nicht mehr rechtlich existent2 sind (insbeson-
dere infolge Todes, Beendigung der Gesellschaft, Gesamtrechtsnachfolge) oder die nicht oder nicht
mehr handlungsfähig 3 sind (zB infolge eines Genehmigungsvorbehalts bei Bestellung eines gerichtli-
chen Erwachsenenvertreters) 6, so gilt dies als Feststellung (Abs. 1) und steht der Wirksamkeit als Fest-
stellungsbescheid nicht entgegen. Ein solcher Bescheid wirkt lediglich gegenüber den Übrigen, denen
im Spruch des Bescheides Einkünfte zugerechnet bzw. nicht zugerechnet werden.4

1 Wortfolge „derselben Einkunftsart“ eingefügt gem. Art. 2 Z 24 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 12.1.20132 Wortfolge „nicht oder nicht mehr rechtlich existent“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 17 Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/20123 Wortfolge „nicht oder nicht mehr handlungsfähig“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 17 Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/20124 Letzter Satz i.d.F. gem. Art. 17 Z 2des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/2013 (mit Wirksamkeit vom 18.4.2013)5 Letzter Halbsatz angefügt. gem. Art. 9 Z 2des Gesetzes BGBl. I Nr. 105/20146 Wortfolge „(zB infolge eines Genehmigungsvorbehalts bei Bestellung eines gerichtlichen Erwachsenenvertreters)“ ersatzweise einge-
fügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 13) mit Wirksamkeit vom 1.7.2018. 

§ 189. (Entf. gem. Art. 2 Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2013) 
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§ 190. (1) Auf Feststellungen gemäß §§ 185 bis 188 * finden die für die Festsetzung der Abgaben
geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung. Die für die vorgenannten Feststellungen geltenden
Vorschriften sind sinngemäß für Bescheide anzuwenden, mit de nen ausgesprochen wird, daß solche
Feststellungen zu unterbleiben haben. 

(2) Gesonderte Feststellungen sind, auch wenn sie mit der Fest setzung eines Steuermeßbetrages
oder mit der Abgabenfestsetzung in einem Bescheid vereinigt sind, selbständig anfechtbar.

* Zitierung i.d.F. gem. Art. 2 Z 25 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2013

§ 191. (1) Der Feststellungsbescheid ergeht
a) in den Fällen des § 186: an denjenigen, dem die wirtschaftliche Ein heit (Untereinheit) zugerech-

net wird, wenn jedoch am Gegenstand der Feststellung mehrere beteiligt sind, an die Per so nen -
vereinigung (Personengemeinschaft) ohne eigene Rechts    persönlichkeit, an der die Beteiligung
im Feststellungs zeit punkt bestanden hat;

b) (entf. gem. Art. 2 Z 26 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2013)
c) in den Fällen des § 188: an die Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne eigene

Rechtspersönlichkeit, deren Gesellschaftern (Mitgliedern) gemeinschaftliche Einkünfte zu -
geflossen sind.

d) (entf. gem. Art. 2 Z 26 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2013)

(2) Ist eine Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit in dem
Zeitpunkt, in dem der Feststellungsbescheid ergehen soll, bereits beendigt, so hat der Bescheid an die-
jenigen zu ergehen, die in den Fällen des Abs. 1 lit. a am Gegenstand der Feststellung beteiligt waren
oder denen in den Fällen des Abs. 1 lit. c gemeinschaftliche Einkünfte zugeflossen sind.

(3)4 Einheitliche Feststellungsbescheide (§ 186) wirken gegen alle, die am Gegenstand der Feststel-
lung beteiligt sind. Feststellungsbescheide (§ 188) wirken gegen alle, denen im Spruch des Bescheides
Einkünfte zugerechnet bzw. nicht zugerechnet werden.

(4) Ein Feststellungsbescheid, der gemäß § 186 über eine zum Grundbesitz zählende wirtschaftli-
che Einheit (Untereinheit) oder über eine Gewerbeberechtigung erlassen wird, wirkt auch gegen den
Rechtsnachfolger, auf den der Gegenstand der Feststellung nach dem Feststellungszeitpunkt überge-
gangen ist oder übergeht. Das gleiche gilt bei Nachfolge im Besitz.

(5) Werden in einem Dokument 1, das Form und Inhalt eines Feststellungsbescheides (§ 188) hat,
gemeinschaftliche Einkünfte auch Personen oder Personenvereinigungen (Personengemeinschaften) ohne
eigene Rechtspersönlichkeit zugerechnet, die nicht oder nicht mehr rechtlich existent2 sind (insbesondere
infolge Todes, Beendigung der Gesellschaft, Gesamtrechtsnachfolge) oder die nicht oder nicht mehr
handlungsfähig3 sind (zB infolge Sachwalterbestellung), so steht dies der Wirksamkeit als Feststellungs-
bescheid nicht entgegen. Ein solcher Bescheid wirkt lediglich gegenüber den übrigen, denen Einkünfte
zugerechnet werden. Ein solcher Bescheid wirkt lediglich gegenüber den Übrigen, denen im Spruch des
Bescheides Einkünfte zugerechnet bzw. nicht zugerechnet werden.5

1 I.d.F. des Art. 10 Z 17 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010) [Ersatzweise Einfügung des Wortes „Doku-
ment“]2 Wortfolge „nicht oder nicht mehr rechtlich existent“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 17 Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/20123 Wortfolge „nicht oder nicht mehr handlungsfähig“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 17 Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/20124 I.d.F. gem. Art. 2 Z 26 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.20135 I.d.F. gem. Art. 17 Z3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/2013 (mit Wirksamkeit vom 18.4.2013)

§ 192. In einem Feststellungsbescheid enthaltene Feststellungen, die für andere Feststellungsbe-
scheide, für Meßbescheide oder für Abgabenbescheide von Bedeutung sind, werden diesen Bescheiden
zugrunde gelegt, auch wenn der Feststellungsbescheid noch nicht rechtskräftig geworden ist.

§ 193. (1) Wenn die Voraussetzungen für eine Wert-, Art- oder Zurechnungsfortschreibung nach
bewertungsrechtlichen Vorschriften vorliegen, so ist in den Fällen einer beantragten Fortschreibung auf
den sich aus der Anwendung des Abs. 2 ergebenden Zeitpunkt, in den Fällen einer amtswegigen Fort-
schreibung auf den 1. Jänner des Jahres, an dem die Voraussetzungen für eine Fortschreibung erstmals
vorliegen, ein Fortschreibungsbescheid zu erlassen. Da durch tritt der dem Fortschreibungsbescheid
zugrunde liegende Be  scheid über den Einheitswert einer wirtschaftlichen Einheit (Un tereinheit) mit
Wirkung ab dem Fortschreibungszeitpunkt insoweit außer Kraft, als der Fortschreibungsbescheid von
dem zu grunde liegenden Bescheid in seiner zuletzt maßgeblichen Fassung abweicht.

(2) Ein Fortschreibungsbescheid wird auf Antrag, erforderlichenfalls auch von Amts wegen erlas-
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sen. Der Antrag kann nur bis zum Ablauf des Kalenderjahres, auf dessen Beginn die neue Feststellung
beantragt wird, oder bis zum Ablauf eines Monates, seitdem der bisherige Feststellungsbescheid
rechtskräftig geworden ist, gestellt werden. Eine Erklärung zur Feststellung des Einheitswertes (§ 80
Bewertungsgesetz 1955, BGBl. Nr. 148) gilt als An trag auf Erlassung eines Fortschreibungsbeschei-
des. § 134 Abs. 2 gilt sinngemäß.

C. Steuermeßbeträge. 
1. Festsetzung der Steuermeßbeträge.

§ 194. (1) Wenn die Abgabenvorschriften die Festsetzung einer Abgabe auf Grund von Steuermeß-
beträgen anordnen, hat das Finanzamt durch Meßbescheid den Steuermeßbetrag festzusetzen. Die Fest-
setzung des Steuermeßbetrages ist, auch wenn sie mit der Abgabenfestsetzung in einem Bescheid ver-
einigt ist, selbständig anfechtbar. 

(2) Auf die Festsetzung der Steuermeßbeträge finden die für die Festsetzung der Abgaben gelten-
den Vorschriften sinngemäß Anwendung. 

(3) In der Festsetzung des Steuermeßbetrages liegt auch die Feststellung der sachlichen und persön-
lichen Abgabepflicht. 

(4)* Der Inhalt der Meßbescheide ist von Amts wegen denjenigen abgabe- oder beitragsberechtig-
ten Körperschaften mitzuteilen, denen die Festsetzung der Abgaben oder Beiträge obliegt. Die mitzu-
teilenden Daten können im Einvernehmen mit den genannten Körperschaften in geeigneter elektroni-
scher Form übermittelt werden.

(5) Ein Grundsteuermeßbescheid wirkt, soweit er die sachliche Abgabepflicht und die Höhe des
Steuermeßbetrages betrifft, auch gegen den Rechtsnachfolger, auf den der Steuergegenstand nach dem
Feststellungszeitpunkt übergegangen ist oder übergeht. Das gleiche gilt bei Nachfolge im Besitz. 

* Letzter Satz i.d.F. des Art. 8 Z 3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 34/2010

§ 195. Die Steuermeßbeträge und die anderen Feststellungen, die in den Meßbescheiden enthalten
sind (§ 194 Abs. 3), werden den Abgabenbescheiden zugrunde gelegt, auch wenn die Meßbescheide
noch nicht rechtskräftig geworden sind. 

2. Zerlegung und Zuteilung.
§ 196. (1) Einheitswerte und Steuermeßbeträge sind zu zerlegen, soweit die Abgabenvorschriften

dies anordnen. 
(2) Über die Zerlegung erläßt das Finanzamt einen Zerlegungsbescheid. Auf die Zerlegung finden

die für die Festsetzung der Abgaben geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung. 
(3) Der Zerlegungsbescheid muß enthalten 
a) die Höhe des zerlegten Einheitswertes oder Steuermeßbetrages; 
b) die Bestimmung darüber, welche Anteile am zerlegten Be trag den beteiligten Körperschaften

zugeteilt werden; 
c) die Angabe der Zerlegungsgrundlagen. 

(4) Der Zerlegungsbescheid hat an den Abgabepflichtigen und an die beteiligten Körperschaften
(§ 78 Abs. 2 lit. b) zu ergehen. 

§ 197. (1) Ist ein Steuermeßbetrag in voller Höhe einer Körperschaft zuzuteilen, besteht aber Streit
darüber, welche die berechtigte Körperschaft ist oder auf welche Zeit sich die Berechtigung er streckt,
so hat auf Antrag einer Partei das Finanzamt durch Zuteilungsbescheid zu entscheiden. 

(2) Besteht Streit darüber, ob und ab welchem Zeitpunkt ein An teil am Steuermeßbetrag, der einer
Körperschaft zugeteilt war, auf eine andere Körperschaft übergegangen ist, hat auf Antrag der am Zerle-
gungsverfahren nicht beteiligten Körperschaft das Fi nanz  amt durch Zuteilungsbescheid zu entscheiden.

(3) Die Vorschriften, die für das Zerlegungsverfahren (§ 196) gelten, finden auf das Zuteilungsver-
fahren sinngemäß Anwendung. 

BUNDESABGABENORDNUNG
3401

3 - 48



D. Festsetzung der Abgaben. 
§ 198. (1) Soweit in Abgabenvorschriften nicht anderes vorgeschrieben ist, hat die Abgabenbehör-

de die Abgaben durch Abgabenbescheide festzusetzen. 
(2) Abgabenbescheide haben im Spruch die Art und Höhe der Abgaben, den Zeitpunkt ihrer Fällig-

keit und die Grundlagen der Ab ga ben festsetzung (Bemessungsgrundlagen) zu enthalten. Führen Ab      ga -
ben bescheide zu keiner Nachforderung, so ist eine Angabe über die Fälligkeit der festgesetzten Abga-
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benschuldigkeiten entbehrlich. Ist die Fälligkeit einer Abgabenschuldigkeit bereits vor deren Festset-
zung eingetreten, so erübrigt sich, wenn auf diesen Umstand hingewiesen wird, eine nähere Angabe
über den Zeitpunkt der Fälligkeit der festgesetzten Abgabenschuldigkeit. 

§ 199. Sind zur Entrichtung einer Abgabe mehrere Personen als Gesamtschuldner verpflichtet, so
kann gegen sie ein einheitlicher Abgabenbescheid erlassen werden, und zwar auch dann, wenn nach
dem zwischen ihnen bestehenden Rechtsverhältnis die Abgabe nicht von allen Gesamtschuldnern zu
tragen ist. 

§ 200. (1) Die Abgabenbehörde kann die Abgabe vorläufig festsetzen, wenn nach den Ergebnissen
des Ermittlungsverfahrens die Abgabepflicht zwar noch ungewiß, aber wahrscheinlich oder wenn der
Umfang der Abgabepflicht noch ungewiß ist. Die Ersetzung eines vorläufigen durch einen anderen
vorläufigen Bescheid ist im Fall der teilweisen Beseitigung der Ungewißheit zulässig. 

(2) Wenn die Ungewißheit (Abs. 1) beseitigt ist, ist die vorläufige Abgabenfestsetzung durch eine
endgültige Festsetzung zu ersetzen. Gibt die Beseitigung der Ungewißheit zu einer Berichtigung der
vorläufigen Festsetzung keinen Anlaß, so ist ein Bescheid zu erlassen, der den vorläufigen zum endgül-
tigen Abgabenbescheid erklärt. 

(3) Die Bestimmungen des Erbschafts- und Schenkungssteuerrechtes über die vorläufige Festset-
zung der Erbschafts- und Schenkungssteuer bleiben unberührt. 

(4) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für Bescheide, mit denen festgestellt wird, daß eine Veran-
lagung unterbleibt, oder die aussprechen, daß eine Abgabe nicht festgesetzt wird. 

(5)1 Die Erlassung gemäß Abs. 2 endgültiger oder endgültig erklärender Bescheide obliegt der
Abgabenbehörde, die für die Erlassung des vorläufigen Bescheides zuständig war oder vor Übergang
der Zuständigkeit als Folge einer Bescheidbeschwerde oder einer Säumnisbeschwerde (§ 284 Abs. 3)
zuständig gewesen wäre. Ist die diesbezügliche Zuständigkeit auf eine andere Abgabenbehörde überge-
gangen, so obliegt die Erlassung des endgültigen oder endgültig erklärenden Bescheides der zuletzt
zuständig gewordenen Abgabenbehörde.

1 Angefügt gem. Art. 2 Z 27 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 201. (1) Ordnen die Abgabenvorschriften die Selbstberechnung einer Abgabe durch den Abgabe-
pflichtigen an oder gestatten sie dies, so kann nach Maßgabe des Abs. 2 und muss nach Maßgabe des
Abs. 3 auf Antrag des Abgabepflichtigen oder von Amts wegen eine erstmalige Festsetzung der Abga-
be mit Abgabenbescheid erfolgen, wenn der Abgabepflichtige, obwohl er dazu verpflichtet ist, keinen
selbst berechneten Betrag der Abgabenbehörde bekannt gibt oder wenn sich die bekanntgegebene
Selbstberechnung als nicht richtig erweist. 

(2) Die Festsetzung kann erfolgen, 
1. von Amts wegen innerhalb eines Jahres ab Bekanntgabe des selbstberechneten Betrages, 
2. wenn der Antrag auf Festsetzung spätestens ein Jahr ab Bekanntgabe des selbstberechneten

Betrages eingebracht ist, 
3.3 wenn kein selbstberechneter Betrag bekannt gegeben wird oder wenn bei sinngemäßer Anwen-

dung des § 303 2 die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme des Verfahrens vorliegen wür-
den, 

4. (Entf.)
5. wenn bei sinngemäßer Anwendung des § 293b oder des § 295a die Voraussetzungen für eine

Abänderung vorliegen würden. 
(3) Die Festsetzung hat zu erfolgen, 

1. wenn der Antrag auf Festsetzung binnen einer Frist von ei nem Monat ab Bekanntgabe des
selbst berechneten Betrages eingebracht ist,  

2. Entf.gem. Art. 17 Z 4 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)
3.1 wenn bei sinngemäßer Anwendung des § 295 die Voraussetzungen für eine Änderung vorlie-

gen würden. 
(4) Innerhalb derselben Abgabenart kann die Festsetzung mehrerer Abgaben desselben Kalender-

jahres (Wirtschaftsjahres) in ei nem Bescheid zusammengefasst erfolgen. 
1 Angefügt gem. Arrt. 10 Z 2 des Gesetzes BGBl. Nr. 76/2011 (mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2012)2 Zitat „Abs. 1“ zunächst ersatzweise eingefügt gem. Art. 2 Z 28 lit.a des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom
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1.1.2014); dann Entfall des Zitates „Abs. 1“ gem. Art.17 Z 4 des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)3 I.d.F. gem. Art. 17 Z 4 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014) [Entfall der Wortfolge „von Amts
wegen “]

§ 201a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
Liegen die Voraussetzungen für eine bescheidmäßige Festsetzung gemäß § 201 vor, so ist von der

Festsetzung abzusehen, wenn der Ab gabepflichtige nachträglich die Selbstberechnung berichtigt.

§ 202. (1) Die §§ 201 und 201a gelten sinngemäß, wenn nach den Abgabenvorschriften die Selbst-
berechnung einer Abgabe einem abgabenrechtlich Haftungspflichtigen obliegt. Hiebei sind Nachforde-
rungen mittels Haftungsbescheides (§ 224 Abs. 1) geltend zu machen. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit ein zu Unrecht einbehaltener Be trag gemäß § 240 Abs. 3 zurückgezahlt
wurde oder im Fall einer Antragstellung nach dieser Bestimmung zurückzuzahlen wäre. 

§ 203. Bei Abgaben, die nach den Abgabenvorschriften in Wertzeichen (Stempelmarken) zu ent-
richten sind, ist ein Abgabenbescheid nur zu erlassen, wenn die Abgabe in Wertzeichen nicht vor-
schriftsmäßig entrichtet worden ist. 

§ 204. (1) Der festgesetzte Abgabenbetrag oder die Summe der in einem Bescheid festgesetzten
Abgabenbeträge ist auf volle Cent abzurunden oder aufzurunden. Hiebei sind Beträge unter 0,5 Cent
abzurunden, Beträge ab 0,5 Cent aufzurunden. 

(2) Für die Selbstberechnung von Abgaben (§ 201) gilt Abs. 1 sinngemäß. 
(3) Obliegt einem abgabenrechtlich Haftungspflichtigen die Selbst berechnung und Abfuhr einbe-

haltener Steuerabzugsbeträge (§ 202), gilt Abs. 1 sinngemäß für die Endsumme des abzuführenden
Betrages. 

(4)1 Zinsen, hinsichtlich derer der Abgabenanspruch laufend entsteht, sind mit einem Tageszinssatz
zu berechnen, wobei ein Jahr mit 365 Tagen zugrunde zu legen ist. Der Tageszinssatz ist auf vier Kom-
mastellen zu runden.

1 Angefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 14) mit Wirksamkeit vom 15.8.2018.

Anspruchszinsen1

§ 205. (1) Differenzbeträge an Einkommensteuer und Körperschaftsteuer, die sich aus Abgabenbe-
scheiden unter Außerachtlassung von Anzahlungen (Abs. 3), nach Gegenüberstellung mit Vorauszah-
lungen oder mit der bisher festgesetzt gewesenen Abgabe ergeben, sind für den Zeitraum ab 1. Oktober
des dem Jahr des Entstehens des Abgabenanspruchs folgenden Jahres bis zum Zeitpunkt der Bekannt-
gabe dieser Bescheide zu verzinsen (Anspruchszinsen). Dies gilt sinngemäß für Differenzbeträge aus

a) Aufhebungen von Abgabenbescheiden,
b) Bescheiden, die aussprechen, dass eine Veranlagung unterbleibt, 
c) auf Grund völkerrechtlicher Verträge oder gemäß § 240 Abs. 3 erlassenen Rückzahlungsbe-

scheiden.
(2) Die Anspruchszinsen betragen pro Jahr 2% über dem Basiszinssatz. Anspruchszinsen, die den

Betrag von 50 Euro nicht erreichen, sind nicht festzusetzen. Anspruchszinsen sind für einen Zeitraum
von höchstens 48 Monaten festzusetzen.

(3) Der Abgabepflichtige kann, auch wiederholt, auf Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer
Anzahlungen dem Finanzamt bekannt geben. Anzahlungen sowie Mehrbeträge zu bisher bekannt gege-
benen Anzahlungen gelten für die Verrechnung nach § 214 am Tag der jeweiligen Bekanntgabe als fäl-
lig. Wird eine Anzahlung in gegenüber der bisher be kannt gegebenen Anzahlung verminderter Höhe
bekannt gegeben, so wirkt die hieraus entstehende, auf die bisherige Anzahlung zu verrechnende Gut-
schrift auf den Tag der Be kanntgabe der verminderten Anzahlung zurück. Entrichtete Anzahlungen
sind auf die Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerschuld höchstens im Ausmaß der Nachforde-
rung zu verrechnen. Soweit keine solche Verrechnung zu erfolgen hat, sind die Anzahlungen gutzu-
schreiben; die Gutschrift wird mit Bekanntgabe des im Abs. 1 genannten Be scheides wirksam. Mit
Ablauf des Zeitraumes des Abs. 2 dritter Satz sind noch nicht verrechnete und nicht bereits gutge-
schriebene Anzahlungen gutzuschreiben.

(4) Die Bemessungsgrundlage für Anspruchszinsen zu Lasten des Abgabepflichtigen (Nachforde-
rungszinsen) wird durch Anzahlungen in ihrer jeweils maßgeblichen Höhe vermindert. Anzahlungen
(Abs. 3) mindern die Bemessungsgrundlage für die Anspruchszinsen nur insoweit, als sie entrichtet sind.
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(5) Differenzbeträge zu Gunsten des Abgabepflichtigen sind nur insoweit zu verzinsen (Gut-
schriftszinsen), als die nach Abs. 1 gegenüberzustellenden Beträge entrichtet sind.

(6)2 Auf Antrag des Abgabepflichtigen sind Nachforderungszinsen insoweit herabzusetzen bzw.
nicht festzusetzen, 

a) als der Differenzbetrag (Abs. 1) Folge eines rückwirkenden Ereignisses (§ 295a) ist und die Zin-
sen die Zeit vor Eintritt des Ereignisses betreffen oder 

b) als ein Guthaben (§ 215 Abs. 4) auf dem Abgabenkonto bestanden hat.
1 Überschrift eingefügt gem. Art. 2 Z 29 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 12.1.20132 I.d.F. gem. Art. 2 Z 29 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

Beschwerdezinsen 1

§ 205a.1 (1) Soweit eine bereits entrichtete Abgabenschuldigkeit, deren Höhe unmittelbar oder mit-
telbar von der Erledigung einer Bescheidbeschwerde abhängt, herabgesetzt wird, sind auf Antrag des
Abgabepflichtigen Zinsen für den Zeitraum ab Entrichtung bis zur Bekanntgabe des die Abgabe herab-
setzenden Bescheides bzw. Erkenntnisses festzusetzen (Beschwerdezinsen). 

(2) Der Antrag (Abs. 1) hat zu enthalten: 
a) die Bezeichnung der Bescheidbeschwerde, von deren Erledigung die Abgabenhöhe unmittelbar

oder mittelbar abhängt; 
b) die Bezeichnung des Bescheides bzw. Erkenntnisses, mit dem die entrichtete Abgaben-

schuldigkeit herabgesetzt wurde; 
c) die für die Höhe der Bemessungsgrundlage der Zinsen maßgebenden Angaben. 

(3) Zinsen sind nur insoweit festzusetzen, als ein Bescheid in Punkten angefochten wird, in denen
er von dem ihm zugrunde liegenden Anbringen abweicht oder ein Bescheid angefochten wird, dem
kein Anbringen zugrunde liegt. 

(4) Die Zinsen betragen pro Jahr 2% über dem Basiszinssatz. Zinsen, die den Betrag von 50 Euro
nicht erreichen, sind nicht festzusetzen.

1 I.d.F. gem. Art. 2 Z 30 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

Abstandnahme von der Abgabenfestsetzung 1

§ 206. (1)2 Die Abgabenbehörde kann von der Festsetzung von Abgaben ganz oder teilweise
Abstand nehmen, 

a) soweit Abgabepflichtige von den Folgen eines durch höhere Ge walt ausgelösten Notstandes
betroffen werden, vor allem soweit abgabepflichtige Vorgänge durch Katastrophenschäden (ins-
besondere Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden) veranlasst worden sind; 

b) soweit im Einzelfall auf Grund der der Abgabenbehörde zur Verfügung stehenden Unterlagen
und der durchgeführten Erhebungen mit Bestimmtheit anzunehmen ist, dass der Ab gabenan -
spruch gegenüber dem Abgabenschuldner 3 nicht durchsetzbar sein wird; 

c) wenn in einer Mehrheit von gleichgelagerten Fällen der be hördliche Verwaltungsaufwand außer
Verhältnis zur Hö he der festzusetzenden Abgabe steht.

(2)4 Durch die Abstandnahme (Abs. 1) erlischt der Abgabenanspruch (§ 4) nicht. Die Abstandnah-
me berührt nicht die Befugnis, diesbezügliche persönliche Haftungen gegenüber Haftungspflichtigen
geltend zu machen.

1 Überschrift eingefügt gem. Art. 2 Z 31 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.20132 Absatzbezeichnung gem. Art. 2 Z 31 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.20133 Wortfolge „gegenüber dem Abgabenschuldner“ eingefügt gem. Art. 2 Z 31 lit. c des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit
vom 1.1.20134 Angefügt gem. Art. 2 Z 31 lit. d des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2013

E. Verjährung. 
§ 207. (1) Das Recht, eine Abgabe festzusetzen, unterliegt nach Maßgabe der nachstehenden

Bestimmungen der Verjährung. 
(2) Die Verjährungsfrist beträgt bei den Verbrauchsteuern, bei den festen Stempelgebühren nach

dem II. Abschnitt des Gebührengesetzes 1957, weiters bei den Gebühren gemäß § 17a des Verfas-
sungsgerichtshofgesetzes 1953 und § 24a des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 drei Jahre, bei
allen übrigen Abgaben fünf Jahre. Soweit eine Abgabe hinterzogen ist, beträgt die Verjährungsfrist
zehn 1 Jahre. Das Recht, einen Verspätungszuschlag, Anspruchszinsen, Säumniszuschläge oder Abga-
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benerhöhungen festzusetzen, verjährt gleichzeitig mit dem Recht auf Festsetzung der Abgabe. 
(3) Das Recht zur Verhängung von Zwangs-, Ordnungs- und Mutwillensstrafen sowie zur Anforde-

rung von Kostenersätzen im Abgabenverfahren verjährt in einem Jahr. 
(4) Das Recht, den Ersatz zu Unrecht geleisteter oder die Rück  zahlung zu Unrecht bezogener Bei-

hilfen zu fordern, sowie das Recht auf Rückforderung zu Unrecht zuerkannter Erstattungen, Vergütun-
gen oder Abgeltungen von Abgaben verjährt in fünf Jahren. Abs. 2 zweiter Satz gilt sinngemäß. 

(5) Abs. 2 zweiter Satz gilt sinngemäß für Abgaben, deren vorsätzliche Verkürzung nicht in den
Anwendungsbereich des Finanzstrafgesetzes fällt. 

1 Wort „zehn“ eingefügt gem. Art. 3 Z 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 105/20102 Gesetzeszitat ersatzweise eingefügt gem. Art. 17 Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 13/2014

§ 208. (1) Die Verjährung beginnt 
a) in den Fällen des § 207 Abs. 2 mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Abgabenanspruch ent-

standen ist, soweit nicht im Abs. 2 ein anderer Zeitpunkt bestimmt wird; 
b) in den Fällen des § 207 Abs. 3 mit dem Ablauf des Jahres, in dem die Voraussetzung für die

Verhängung der genannten Strafen oder für die Anforderung der Kostenersätze entstanden ist; 
c) in den Fällen des § 207 Abs. 4 mit dem Ablauf des Jahres, in dem die rückzufordernden Beihil-

fen, Erstattungen, Vergütungen oder Abgeltungen geleistet wurden; 
d) in den Fällen des § 200 mit dem Ablauf des Jahres, in dem die Ungewißheit beseitigt wurde; 
e) in den Fällen des Eintritts eines rückwirkenden Ereignisses im Sinn des § 295a mit Ablauf des

Jahres, in dem das Ereignis eingetreten ist.
f) (Entf. gem. Art. 17 Z 6 des Gesetzes BGBL. I Nr. 112/2012)

(2) Bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer unterliegenden Erwerben von Todes wegen oder
Zweckzuwendungen von Todes wegen beginnt die Verjährung frühestens mit Ablauf des Jahres, in
dem die Abgabenbehörde vom Erwerb oder von der Zweckzuwendung Kenntnis erlangt.

*Angefügt gem. Art. 10 Z 4 des Gesetzes BGBl. Nr. 76/2011 (mit Wirksamkeit vom 1. September 2011)

§ 209. (1) Werden innerhalb der Verjährungsfrist (§ 207) nach außen erkennbare Amtshandlungen
zur Geltendmachung des Ab gabenanspruches oder zur Feststellung des Abgabepflichtigen (§ 77) von
der Abgabenbehörde unternommen, so verlängert sich die Verjährungsfrist um ein Jahr. Die Ver-
jährungsfrist verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn solche Amtshandlungen in einem Jahr
unternommen werden, bis zu dessen Ablauf die Verjährungsfrist verlängert ist. Verfolgungshandlun-
gen (§ 14 Abs. 3 FinStrG, § 32 Abs. 2 VStG 1) gelten als solche Amtshandlungen. 

(2) Die Verjährung ist gehemmt, solange die Geltendmachung des Anspruches innerhalb der letz-
ten sechs Monate der Verjährungsfrist wegen höherer Gewalt nicht möglich ist. 

(3) Das Recht auf Festsetzung einer Abgabe verjährt spätestens zehn Jahre nach Entstehung des
Abgabenanspruches (§ 4). In den Fällen eines Erwerbes von Todes wegen oder einer Zweckzuwen-
dung von Todes wegen verjährt das Recht auf Festsetzung der Erbschafts- und Schenkungssteuer
jedoch spätestens zehn Jahre nach dem Zeitpunkt der Anzeige.

(4) 2 Abweichend von Abs. 3 verjährt das Recht, eine gemäß § 200 Abs. 1 vorläufige Abgabenfest-
setzung wegen der Beseitigung einer Ungewissheit im Sinn des § 200 Abs. 1 durch eine endgültige
Festsetzung zu ersetzen, spätestens fünfzehn Jahre nach Entstehung des Abgabenanspruches.

(5)3 In den Fällen, in denen aufgrund der Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes 1988 oder
des Umgründungssteuergesetzes über die entstandene Einkommen- oder Körperschaftsteuerschuld
abgesprochen, aber die Steuerschuld nicht festgesetzt worden ist, verjährt das Recht auf Festsetzung
der genannten Abgaben insoweit jedoch spätestens zehn Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem das
rückwirkende Ereignis eingetreten ist.

1 Zitat ersatzweise eingefügt gem. Art. 10 Z 18 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010)2 Eingefügt gem. Art. 3 Z 2 des Gesetzes BGBl. I Nr. 105/20103 Angefügt gem. Art. 7 Z 3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 163/2015

§ 209a. (1) Einer Abgabenfestsetzung, die in einer Beschwerdevorentscheidung oder in einem
Erkenntnis 2 zu erfolgen hat, steht der Eintritt der Verjährung nicht entgegen.

(2) Hängt eine Abgabenfestsetzung unmittelbar oder mittelbar von der Erledigung einer Be schwer -
de 3 oder eines in Abgabenvorschriften vorgesehenen Antrages (§ 85) ab, so steht der Abgabenfestset-
zung der Eintritt der Verjährung nicht entgegen, wenn die Beschwerde3 oder der Antrag vor diesem
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Zeitpunkt, wenn ein Antrag auf Aufhebung gemäß § 299 Abs. 1 vor Ablauf der Jahresfrist des § 302
Abs. 1 oder wenn ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens rechtzeitig im Sinn des § 304 einge-
bracht wurde.

HINWEIS:
Der Absatz 2 erhält gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 15) mit Wirksamkeit vom 1.1.2019 folgende Fas-
sung:

„(2) Hängt eine Abgabenfestsetzung unmittelbar oder mittelbar von der Erledigung einer Beschwer-
de oder eines in Abgabenvorschriften vorgesehenen Antrages (§ 85) ab, so steht der Abgabenfestsetzung
der Eintritt der Verjährung nicht entgegen, wenn die Beschwerde oder der Antrag vor diesem Zeitpunkt
eingebracht wird. Die Verjährung steht der Abgabenfestsetzung auch dann nicht entgegen, wenn eine
Aufhebung gemäß § 299 Abs. 1 vor Ablauf der Jahresfrist des § 302 Abs. 1 oder wenn eine Wiederauf-
nahme des Verfahrens gemäß § 303 Abs. 1 vor Ablauf der Frist des § 304 lit. b beantragt oder durchge-
führt wird.“

(3) Sofern nicht Abs. 1 oder 2 anzuwenden ist, darf in einem an die Stelle eines früheren Beschei-
des tretenden Abgabenbescheid, soweit für einen Teil der festzusetzenden Abgabe bereits Verjährung
eingetreten ist, vom früheren Bescheid nicht abgewichen werden. 

(4)1 Abgabenerklärungen gelten als Anträge im Sinn des Abs. 2, wenn die nach Eintritt der Ver-
jährung vorzunehmende Abgabenfestsetzung zu einer Gutschrift führen würde.

(5)4 Soweit die Verjährung der Festsetzung einer Abgabe in einem Erkenntnis (§ 279) nicht entge-
genstehen würde, steht sie auch nicht der Abgabenfestsetzung in dem Bescheid der Abgabenbehörde
entgegen, der den gemäß § 278 oder § 300 aufgehobenen Bescheid ersetzt, wenn dieser Bescheid bin-
nen einem Jahr ab Bekanntgabe (§ 97) des aufhebenden Beschlusses bzw. innerhalb der Frist des § 300
Abs. 1 lit. b ergeht.

(6)5 Wird eine Bescheidbeschwerde oder ein Vorlageantrag nach Eintritt der Verjährung gemäß
§ 209 Abs. 3 erster Satz zurückgenommen, so steht der Eintritt der Verjährung der Festsetzung einer
Abgabe, soweit sie hinterzogen ist, nicht entgegen, wenn diese Festsetzung innerhalb eines Jahres ab
Zurücknahme der Bescheidbeschwerde oder des Vorlageantrages erfolgt.

1Angefügt gem. Art. 10 Z 5 des Gesetzes BGBl. Nr. 76/2011 (mit Wirksamkeit vom 1. September 2011)2 Wortfolge „Beschwerdevorentscheidung oder in einem Erkenntnis“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 2 Z 32 lit. a des Gesetzes BGBl. I
Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)3  Wort „Beschwerde“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 2 Z 32 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)4 Angefügt gem. Art. 2 Z 32 lit. c des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)5 Angefügt gem. Art. 8 Z 3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 31.12.2016)

§ 209b. Entf. gem. Art. 2 Z 33 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

6. ABSCHNITT. 
Einhebung der Abgaben. 

A. Fälligkeit, Entrichtung und Nebengebühren im 
Einhebungsverfahren. 

1. Fälligkeit und Entrichtung. 
§ 210. (1) Abgaben werden unbeschadet der in Abgabenvorschriften getroffenen besonderen Rege-

lungen mit Ablauf eines Mo nates nach Bekanntgabe (§ 97) des Abgabenbescheides fällig. Wenn bei
mündlicher Verkündung eines Bescheides auch eine schriftliche Ausfertigung zuzustellen ist, wird die
Monatsfrist erst mit der Zustellung der schriftlichen Ausfertigung in Lauf gesetzt. 

(2) Wird ein Bescheid, der eine sonstige Gutschrift (§ 213 Abs. 1) zur Folge hatte, ohne gleichzeiti-
ge Neufestsetzung der Abgabe aufgehoben, so ist die sich hiedurch ergebende, dem Gegenstand des
aufgehobenen Bescheides zuzuordnende Abgabenschuldigkeit am Tag der Aufhebung fällig. Für die
Entrichtung einer solchen Abgabenschuldigkeit steht jedoch eine Nachfrist von einem Monat zu. 

(3) Werden Abgaben, ausgenommen Eingangs- oder Aus gangs abgaben, an einem Samstag, Sonn-
tag, gesetzlichen Feiertag, Karfreitag oder 24. Dezember fällig, so gilt als Fälligkeitstag der nächste
Tag, der nicht einer der vorgenannten Tage ist. 

(4) Werden Abgaben, ausgenommen Nebenansprüche, später als einen Monat vor ihrer Fälligkeit
festgesetzt, so steht dem Abgabepflichtigen für die Entrichtung der Abgabennachforderung eine Nach-
frist von einem Monat ab der Bekanntgabe des maßgeblichen Bescheides zu. 
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(5) In den im § 228 angeführten Fällen des Wiederauflebens einer Abgabenschuldigkeit steht dem
Abgabepflichtigen für deren Entrichtung eine Nachfrist von einem Monat ab Bekanntgabe der Umbu-
chung, Rückzahlung oder Richtigstellung der Gebarung zu. 

(6) Soweit eine Abgabe nur deswegen als nicht entrichtet anzusehen ist, weil vor dem Ablauf einer
zur Entrichtung einer anderen Abgabenschuldigkeit zur Verfügung stehenden Zahlungsfrist eine Ver-
rechnung gemäß § 214 auf diese andere Abgabenschuldigkeit erfolgte, steht dem Abgabepflichtigen für
die Entrichtung der erstgenannten Abgabe eine Nachfrist bis zum Ablauf der später endenden Zah-
lungsfrist für eine der genannten Abgaben zu. 

§ 211. (1) Abgaben gelten in nachstehend angeführten Fällen als entrichtet: 
a) bei Barzahlungen am Tag der Zahlung, bei Abnahme von Bargeld durch den Vollstrecker am

Tag der Abnahme; 
b) bei Einzahlungen mit Erlagschein am Tag, der sich aus dem Tagesstempel des Aufgabepostam-

tes ergibt; 
c) bei Einzahlung durch Postanweisung, 

1. wenn der eingezahlte Betrag der empfangsberechtigten Kasse bar ausgezahlt wird, am Tag der
Auszahlung, 

2. wenn der eingezahlte Betrag auf das Postscheckkonto der empfangsberechtigten Kasse über-
wiesen wird, am Tag der Überweisung durch das Abgabepostamt; 

d) bei Überweisung auf das Postscheckkonto oder ein sonstiges Konto der empfangsberechtigten
Kasse am Tag der Gutschrift; 

e) bei Einziehung einer Abgabe durch Postauftrag am Tag der Einlösung; 
f) bei Zahlung mit Scheck an dem in lit. a oder lit. d bezeichneten Tag, je nachdem der Scheck bar

oder im Verrechnungsweg eingelöst wird; 
g) bei Umbuchung oder Überrechnung von Guthaben (§ 215) eines Abgabepflichtigen auf Abga- 

benschuldigkeiten eines anderen Abgabepflichtigen am Tag der nachweislichen Antragstellung,
frühestens jedoch am Tag der Entstehung der Guthaben; 

h) bei Entrichtung in Wertzeichen (Stempelmarken) mit der vorschriftsmäßigen Verwendung der
Wertzeichen. 

(2) Erfolgt in den Fällen des Abs. 1 lit. c die Auszahlung oder Überweisung durch das Abgabepost-
amt oder in den Fällen des Abs. 1 lit. d die Gutschrift auf dem Postscheckkonto oder dem sonstigen
Konto der empfangsberechtigten Kasse zwar verspätet, aber noch innerhalb von drei Tagen nach
Ablauf der zur Entrichtung einer Abgabe zustehenden Frist, so hat die Verspätung ohne Rechtsfolgen
zu bleiben; in den Lauf der dreitägigen Frist sind Samstage, Sonntage, gesetzliche Feiertage, der
Karfreitag und der 24. Dezember nicht einzurechnen. 

(3) Erfolgt in den Fällen des Abs. 1 lit. f die Gutschrift auf Grund eines Schecks im Verrechnungs-
weg, so gilt Abs. 2 sinngemäß. 

(4) Die Entrichtung von Abgaben durch Hingabe von Wechseln ist unzulässig. 
(5) 1 Erfolgt die Entrichtung im Wege der Überweisung gemäß Abs. 1 lit. c oder d, so hat die Beauf-

tragung mittels Electronic-Banking zu erfolgen, wenn dies dem Abgabepflichtigen zumutbar ist. Die
nähere Regelung kann der Bundesminister für Finanzen durch Verordnung treffen. In der Verordnung
kann auch festgelegt werden, dass bestimmte Formen einer Electronic-Banking-Überweisung zu ver-
wenden sind.

1 Angefügt gem. Art. 8 Z 7 des Gesetzes BGBl. I Nr. 118/2015
HINWEIS:
Der § 211 erhält gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 16) mit Wirksamkeit vom 1.7.2019 folgende Fas-
sung:

„§ 211. (1) Unbeschadet besonderer landes- oder gemeinderechtlicher Vorschriften gelten Abgaben
in nachstehend angeführten Fällen als entrichtet:

1. bei Überweisung auf das Konto der empfangsberechtigten Kasse am Tag der Gutschrift;
2. bei Einziehung einer Abgabe durch die empfangsberechtigte Kasse am Tag der Einziehung;
3. bei Einzahlungen mit Erlagschein an dem Tag, der sich aus dem Tagesstempel des kontoführenden

Kreditinstituts der empfangsberechtigten Kasse ergibt;
4. bei Umbuchung oder Überrechnung von Guthaben (§ 215) eines Abgabepflichtigen auf Abgaben-

schuldigkeiten desselben Abgabepflichtigen am Tag der Entstehung der Guthaben, auf Abgaben-
schuldigkeiten eines anderen Abgabepflichtigen am Tag der nachweislichen Antragstellung, frühe-
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stens jedoch am Tag der Entstehung der Guthaben;
5. bei Barzahlungen am Tag der Zahlung, bei Abnahme von Bargeld durch den Vollstrecker am Tag

der Abnahme.
(2) Erfolgt in den Fällen des Abs.  1 Z 1 die Gutschrift auf dem Konto der empfangsberechtigten

Kasse zwar verspätet, aber noch innerhalb von drei Tagen nach Ablauf der zur Entrichtung einer Abga-
be zustehenden Frist, so bleibt die Verspätung ohne Rechtsfolgen; in den Lauf der dreitägigen Frist sind
Samstage, Sonntage, gesetzliche Feiertage, der Karfreitag und der 24. Dezember nicht einzurechnen.

(3) Erfolgt die Entrichtung im Wege der Überweisung gemäß Abs. 1 Z 1, so hat die Beauftragung
mittels Electronic-Banking zu erfolgen, wenn dies dem Abgabepflichtigen zumutbar ist. Die nähere
Regelung kann der Bundesminister für Finanzen durch Verordnung treffen. In der Verordnung kann
auch festgelegt werden, dass bestimmte Formen einer Electronic-Banking-Überweisung zu verwenden
sind.

(4) Der Bundesminister für Finanzen hat die näheren Regelungen für die Nutzung des SEPA-Last-
schriftverfahrens für die Abgabenentrichtung durch Verordnung zu bestimmen; er kann die Zulässigkeit
der Nutzung des SEPA-Lastschriftverfahrens auf bestimmte Abgaben oder auf Vorauszahlungen auf
bestimmte Abgaben beschränken.

(5) Im Falle der Einziehung mittels SEPA-Lastschriftmandat gilt die Abgabe nicht als im Sinne des
Abs. 1 Z 2 entrichtet, wenn die Abgabenschuld aus Gründen, die vom Abgabepflichtigen als Mandatsge-
ber zu vertreten sind, nicht gemäß § 213 verrechnet wird oder die Verrechnung rückwirkend zu korrigie-
ren ist.

(6)1 Die Entrichtung von Abgaben auf andere als in Abs. 1 angeführte Arten, mit Ausnahme der Ver-
wendung sonstiger Gutschriften und Guthaben sowie der Aufrechnung (§ 1438 ff ABGB), ist unzulässig.

(7) Zahlt oder überweist ein anderer als der Abgabepflichtige oder erfolgt die Entrichtung durch
Umbuchung oder Überrechnung von Guthaben eines anderen Abgabepflichtigen, ist die Einlösung der
Forderung (§ 1358 ABGB und § 1422 ABGB) ausgeschlossen.“

1 Absatz 6 ist auf Landes- und Gemeindeabgaben ab 1. Juli 2019 anzuwenden. (§ 323 Abs. 58).

§ 212. (1) Auf Ansuchen des Abgabepflichtigen kann die Abgabenbehörde für Abgaben, hinsicht-
lich derer ihm gegenüber auf Grund eines Rückstandsausweises (§ 229) Einbringungsmaßnahmen für
den Fall des bereits erfolgten oder späteren Eintrittes aller Voraussetzungen hiezu in Betracht kommen,
den Zeitpunkt der Entrichtung der Abgaben hinausschieben (Stundung) oder die Entrichtung in Raten
bewilligen, wenn die sofortige oder die sofortige volle Entrichtung der Abgaben für den Abgabepflich-
tigen mit erheblichen Härten verbunden wäre und die Einbringlichkeit der Abgaben durch den Auf-
schub nicht gefährdet wird. Eine vom Ansuchen abweichende Bewilligung von Zahlungserleichterun-
gen kann sich auch auf Abgaben, deren Gebarung mit jener der den Gegenstand des Ansuchens bilden-
den Abgaben zusammengefaßt verbucht wird (§ 213), erstrecken. 

(2)1 Für Abgabenschuldigkeiten, die den Betrag von insgesamt 750 Euro übersteigen, sind, 
a) solange auf Grund eines Ansuchens um Zahlungserleichterungen, über das noch nicht entschie-

den wurde, Einbringungsmaßnahmen weder eingeleitet noch fortgesetzt werden dürfen (§ 230
Abs. 3) oder 

b) soweit infolge einer gemäß Abs. 1 erteilten Bewilligung von Zahlungserleichterungen ein Zah-
lungsaufschub eintritt, 

Stundungszinsen in Höhe von viereinhalb Prozent über dem je weils geltenden Basiszinssatz pro Jahr
zu entrichten. Im Fall eines Terminverlustes gilt der Zahlungsaufschub im Sinn dieser Bestimmung erst
im Zeitpunkt der Ausstellung des Rückstandsausweises (§ 229) als beendet. Im Fall der nachträglichen
Herabsetzung einer Abgabenschuld hat die Berechnung der Stundungszinsen unter rückwirkender
Berücksichtigung des Herabsetzungsbetrages zu erfolgen. Stundungszinsen, die den Betrag von 50
Euro nicht erreichen, sind nicht festzusetzen.

(3) Wird die Bewilligung einer Zahlungserleichterung durch Abänderung oder Zurücknahme des
Bescheides widerrufen (§ 294), so steht dem Abgabepflichtigen für die Entrichtung des noch aushaf-
tenden Abgabenbetrages eine Nachfrist von einem Monat ab Bekanntgabe des Widerrufsbescheides zu.
Soweit einem vor Ablauf der für die Entrichtung einer Abgabe zur Verfügung stehenden Frist oder
während der Dauer eines diese Abgabe betreffenden Zahlungsaufschubes im Sinn des § 212 Abs. 2
zweiter Satz eingebrachten Ansuchen um Zahlungserleichterungen nicht stattgegeben wird, steht dem 

BUNDESABGABENORDNUNG
3401

3 - 52a/3
442. Erg.



BUNDESABGABENORDNUNG
3401

3 - 52a/4
442. Erg.



Abgabepflichtigen für die Entrichtung eine Nachfrist von einem Monat ab Bekanntgabe des das Ansu-
chen erledigenden Bescheides zu. Dies gilt - abgesehen von Fällen des Abs. 4 - nicht für innerhalb der
Nachfristen des ersten oder zweiten Satzes eingebrachte Ansuchen um Zahlungserleichterungen. 

(4)2 Die für Ansuchen um Zahlungserleichterungen geltenden Vorschriften sind auf Bescheid -
beschwerden gegen die Abweisung derartiger Ansuchen und auf solche Beschwerden betreffende Vor-
lageanträge (§ 264) sinngemäß anzuwenden.

1 I.d.F. gem. Art. 2 Z 34 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013(mit Wirksamkeit vom 1.1.2014 [Entfall der Wortfolge „auf Antrag des
Abgabepflichtigen“ im vorletzten Satz.]2 I.d.F. gem. Art. 2 Z 33 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 212a. (1)1 Die Einhebung einer Abgabe, deren Höhe unmittelbar oder mittelbar von der Erledi-
gung einer Bescheidbeschwerde abhängt, ist auf Antrag des Abgabepflichtigen von der Abgabenbe-
hörde insoweit auszusetzen, als eine Nachforderung unmittelbar oder mittelbar auf einen Bescheid, der
von einem Anbringen abweicht, oder auf einen Bescheid, dem kein Anbringen zugrunde liegt, zurück-
zuführen ist, höchstens jedoch im Ausmaß der sich bei einer dem Begehren des Abgabepflichtigen
Rechnung tragenden Beschwerdeerledigung ergebenden Herabsetzung der Abgabenschuld. Dies gilt
sinngemäß, wenn mit einer Bescheidbeschwerde die Inanspruchnahme für eine Abgabe angefochten
wird. 

(2)1 Die Aussetzung der Einhebung ist nicht zu bewilligen, 
a) soweit die Beschwerde nach Lage des Falles wenig erfolgversprechend erscheint, oder 
b) soweit mit der Bescheidbeschwerde ein Bescheid in Punkten angefochten wird, in denen er

nicht von einem Anbringen des Abgabepflichtigen abweicht, oder 
c) wenn das Verhalten des Abgabepflichtigen auf eine Gefährdung der Einbringlichkeit der

Abgabe gerichtet ist. 
(3)1 Anträge auf Aussetzung der Einhebung können bis zur Entscheidung über die Beschei-

dbeschwerde (Abs. 1) gestellt werden. Sie haben die Darstellung der Ermittlung des gemäß Abs. 1 für
die Aussetzung in Betracht kommenden Abgabenbetrages zu enthalten. Weicht der vom
Abgabepflichtigen ermittelte Abgabenbetrag von dem sich aus Abs. 1 ergebenden nicht wesentlich ab,
so steht dies der Bewilligung der Aussetzung im beantragten Ausmaß nicht entgegen. 

(4)1 Die für Anträge auf Aussetzung der Einhebung geltenden Vorschriften sind auf Beschei-
dbeschwerden gegen die Abweisung derartiger Anträge und auf solche Beschwerden betreffende Vor-
lageanträge (§ 264) sinngemäß anzuwenden. 

(5)1 Die Wirkung einer Aussetzung der Einhebung besteht in einem Zahlungsaufschub. Dieser
endet mit Ablauf der Aussetzung oder ihrem Widerruf (§ 294). Der Ablauf der Aussetzung ist
anlässlich einer (eines) über die Beschwerde (Abs. 1) ergehenden 

a) Beschwerdevorentscheidung (§ 262) oder 
b) Erkenntnisses (§ 279) oder 
c) anderen das Beschwerdeverfahren abschließenden Erledigung 

zu verfügen. Die Verfügung des Ablaufes anlässlich des Ergehens einer Beschwerdevorentscheidung
schließt eine neuerliche Antragstellung im Fall der Einbringung eines Vorlageantrages nicht aus. 

Wurden dem Abgabepflichtigen für einen Abgabenbetrag sowohl Zahlungserleichterungen (§ 212)
als auch eine Aussetzung der Einhebung bewilligt, so tritt bis zum Ablauf der Aussetzung oder ihrem
Widerruf der Zahlungsaufschub auf Grund der Aussetzung ein.

(6) Wurde eine Abgabenschuldigkeit durch die Verwendung von sonstigen Gutschriften (§ 213
Abs. 1) oder Guthaben (§ 215 Abs. 4) gänzlich oder teilweise getilgt, so sind, falls dies beantragt
wurde, die getilgten Beträge in die Bewilligung der Aussetzung der Einhebung einzubeziehen, wenn
die Tilgung 

a) vor Fälligkeit der Abgabenschuldigkeit oder 
b) vor Ablauf einer sonst für ihre Entrichtung gemäß § 210 Abs. 2 zustehenden Frist oder 
c) bei später als einen Monat vor ihrer Fälligkeit festgesetzten Abgaben vor Ablauf eines Monats

ab Bekanntgabe des maßgeblichen Bescheides oder 
d) nach Einbringen des Antrages auf Aussetzung oder 
e) innerhalb eines Monats vor Ablauf der Frist des Abs. 7 

erfolgte. 
(7) Für die Entrichtung einer Abgabe, deren Einhebung ausgesetzt wurde, steht dem Abgabepflich-

tigen eine Frist bis zum Ab lauf eines Monats ab Bekanntgabe des Bescheides über den Ablauf der Aus-
setzung (Abs. 5) oder eines die Aussetzung betreffenden Be scheides gemäß § 294 zu. Soweit einem
vor Ablauf der für die Entrichtung einer Abgabe zur Verfügung stehenden Frist oder während der
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Dauer eines diese Abgabe betreffenden Zahlungsaufschubes im Sinn des § 212 Abs. 2 zweiter Satz ein-
gebrachten Antrag auf Aussetzung der Einhebung nicht stattgegeben wird, steht dem Abgabepflichti-
gen für die Entrichtung eine Nachfrist von einem Monat ab Bekanntgabe des den Antrag erledigenden
Be scheides zu. 

(8) Zur Entrichtung oder Tilgung von Abgabenschuldigkeiten, deren Einhebung ausgesetzt ist, dür-
fen Zahlungen, sonstige Gutschriften  (§ 213 Abs. 1) sowie Guthaben (§ 215 Abs. 4) nur auf Verlangen
des Abgabepflichtigen verwendet werden. Hiebei ist § 214 Abs. 4 sinngemäß anzuwenden, wenn bei
Bekanntgabe des Verwendungszweckes auf den Umstand der Aussetzung der Einhebung der zu ent-
richtenden oder zu tilgenden Abgabenschuldigkeit ausdrücklich hingewiesen wurde. 

(9) Für Abgabenschuldigkeiten sind 
a) solange auf Grund eines Antrages auf Aussetzung der Einhebung, über den noch nicht entschie-

den wurde, Einbringungsmaßnahmen weder eingeleitet noch fortgesetzt werden (§ 230 Abs. 6)
oder 
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b) soweit infolge einer Aussetzung der Einhebung ein Zahlungsaufschub eintritt, 
Aussetzungszinsen in Höhe von zwei Prozent  über dem jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr zu
entrichten. Aussetzungszinsen, die den Betrag von 50 Euro nicht erreichen, sind nicht festzusetzen. Im
Fall der nachträglichen Herabsetzung einer Abgabenschuld hat die Berechnung der Aussetzungszinsen
unter rückwirkender Berücksichtigung des Herabsetzungsbetrages zu erfolgen. Wird einem Antrag auf
Aussetzung der Einhebung nicht stattgegeben, so sind Aussetzungszinsen vor der Erlassung des diesen
Antrag erledigenden Bescheides nicht festzusetzen. Im Fall der Bewilligung der Aussetzung der Einhe-
bung sind Aussetzungszinsen vor der Verfügung des Ablaufes (Abs. 5) oder des Widerrufes der Aus-
setzung nicht festzusetzen. 

1 I.d.F. gem. Art. 2 Z 35 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 212b. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
1. Abweichend von § 212 Abs. 2 erster Satz sind Stundungszinsen für Abgabenschuldigkeiten, die

den Betrag von insgesamt 200 Euro übersteigen, in Höhe von sechs Prozent pro Jahr zu ent -
richten. Stundungszinsen, die den Betrag von zehn Euro nicht erreichen, sind nicht festzusetzen. 

2. (Entf. gem. Art. 17 Z 6 des Gesetzes BGBl. I Nr. 13/2014)

3. Abweichend von § 212a Abs. 9 erster Satz sind Aussetzungszinsen in Höhe von drei Prozent pro
Jahr zu entrichten. 

4. Abweichend von § 212a Abs. 9 zweiter Satz sind Aussetzungszinsen, die den Betrag von zehn
Euro nicht erreichen, nicht festzusetzen. 

§ 213. (1) Bei den von derselben Abgabenbehörde wiederkehrend zu erhebenden Abgaben und den
zu diesen Abgaben zu erhebenden Nebenansprüchen ist, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt
ist, für jeden Abgabepflichtigen, bei Gesamtschuldverhältnissen für die Gesamtheit der zur Zahlung
Verpflichteten, die Gebarung (Lastschriften, Zahlungen und alle sonstigen ohne Rücksicht aus wel-
chem Anlaß entstandenen Gutschriften) in laufender Rechnung zusammengefaßt zu verbuchen.

(2) Bei den anderen als den im Abs. 1 genannten Abgaben ist die Gebarung für jeden Abgabe-
pflichtigen, bei Gesamtschuldverhältnissen für die Gesamtheit der zur Zahlung Verpflichteten, nach
den einzelnen Abgaben getrennt oder zusammengefaßt, jedoch abgesondert von den im Abs. 1 genann-
ten Abgaben zu verbuchen.

(3)* Die Gebarung der vom Grundsteuermeßbetrag oder vom Einheitswert wirtschaftlicher Einhei-
ten oder Untereinheiten des Grundbesitzes unmittelbar abhängigen Abgaben oder Beiträge ist getrennt
nach diesen wirtschaftlichen Einheiten oder Untereinheiten sowie abgesondert von der Gebarung der
übrigen Abgaben zu verbuchen. Im Fall des Wechsels von unbeschränkter und beschränkter Steuer-
pflicht ist die Gebarung der hievon betroffenen Abgaben je nachdem, ob sie sich auf Zeiträume oder
Zeitpunkte vor oder nach diesem Wechsel beziehen, getrennt voneinander zu verbuchen. Die Gebarung
der im Finanzstrafverfahren verhängten Geldstrafen und Wert ersätze und der hiebei angefallenen son-
stigen Geldansprüche ist von der Gebarung der Abgaben getrennt zu verbuchen.

(4) Bei Vorliegen eines Gesamtschuldverhältnisses ist eine im Sinn des Abs. 1 oder 2 zusammenge-
faßte Verbuchung der Gebarung mit der Gebarung der vom Gesamtschuldverhältnis nicht umfaßten
Abgaben insoweit zulässig, als zumindest einer der Gesamtschuldner alle diese Abgaben schuldet.

(5) In den Fällen des § 19 Abs. 2 ist die Gebarung der Abgaben der Personenvereinigung (Perso-
nengemeinschaft) auch nach erfolgter Beendigung zusammengefaßt zu verbuchen.

* I.d.F. gem. Art. 2 Z 36 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (Entfall des ersten Satzes) mit Wirksamkeit vom 1.1.2013

§ 213a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt § 213 nicht.

§ 214. (1) In den Fällen einer zusammengefaßten Verbuchung der Gebarung sind Zahlungen und
sonstige Gutschriften, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist, auf die dem Fälligkeitstag nach
ältesten verbuchten Abgabenschuldigkeiten zu verrechnen; an die Stelle des Fälligkeitstages hat der
davon abweichende zuletzt maßgebliche gesetzlich zustehende oder durch Bescheid zuerkannte Zah-
lungstermin zu treten. Haben mehrere Abgabenschuldigkeiten denselben Fälligkeitstag oder denselben
davon abweichenden Zahlungstermin und reicht ein zu verrechnender Betrag zur Tilgung aller gleich-
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zeitig zu entrichtenden Abgabenschuldigkeiten nicht aus, so hat die Verrechnung bei demselben Zah-
lungstermin auf die dem Fälligkeitstag nach ältesten verbuchten Abgabenschuldigkeiten und bei dem-
selben Fälligkeitstag auf die früher verbuchten Abgabenschuldigkeiten zu erfolgen. Abgabenschuldig-
keiten, für welche ein Pfandrecht besteht, gelten als dem Fälligkeitstag nach jüngste verbuchte Abga-
benschuldigkeiten, es sei denn, das Pfandrecht wurde vertraglich eingeräumt. Die Verbuchung von
Abgabenschuldigkeiten ist ohne unnötigen Aufschub und in einer von sachlichen Gesichtspunkten
bestimmten Reihenfolge vorzunehmen. 

(2) In den Fällen einer gemäß § 201 Abs. 4 zusammengefaßten Festsetzung von Abgaben gilt Abs. 1
mit der Maßgabe, daß als Fälligkeitstag der gesamten Abgabennachforderung der Fälligkeitstag der
jüngsten zusammengefaßt festgesetzten Abgabenschuldigkeit anzusehen ist. 

(3) Die in Bewilligungen von Zahlungserleichterungen vorgesehenen Zahlungstermine sind bei
Anwendung des Abs. 1 nur dann maßgeblich, wenn im Zeitpunkt der Zahlung oder sonstigen Gut-
schrift diese Bewilligung wirksam ist oder ein Zahlungsaufschub im Sinn des § 212 Abs. 2 zweiter
Satz für die den Gegenstand der Bewilligung bildenden Abgaben besteht. 

Eine Verrechnung auf Abgabenschuldigkeiten, deren Einhebung ausgesetzt ist, darf nur nach Maß-
gabe des § 212a Abs. 8 erfolgen. 

(4) Dem der Abgabenbehörde auf dem Zahlungsbeleg be kannt gegebenen Verwendungszweck ent-
sprechend zu verrechnen sind Zahlungen, soweit sie 

a) Abgabenschuldigkeiten oder 
b) im Finanzstrafverfahren oder im Abgabenstrafverfahren verhängte Geldstrafen oder Wertersätze

oder sonstige hierbei angefallene Geldansprüche 
betreffen. 
Dies gilt sinngemäß für die Verwendung sonstiger Gutschriften, soweit sie im Zusammenhang mit
einer in den Abgabenvorschriften vorgesehenen Selbstbemessung oder Einbehaltung und Abfuhr von
Abgaben entstehen. 

(5) Wurde eine Verrechnungsweisung im Sinn des Abs. 4 er teilt und wurde hiebei irrtümlich eine
unrichtige Abgabenart oder ein unrichtiger Zeitraum angegeben, so sind über Antrag die Rechtsfolgen
der irrtümlich erteilten Verrechnungsweisung aufzuheben oder nicht herbeizuführen; dies gilt nicht für
die vor der Antragstellung durchgeführten Einbringungsmaßnahmen und die im Zusammenhang mit
diesen angefallenen Nebengebühren. Der Antrag kann nur binnen drei Monaten ab Erteilung der
unrichtigen Verrechnungsweisung gestellt werden. 

Dies gilt sinngemäß, soweit eine Verrechnungsweisung im Sinn des § 214 Abs. 4 irrtümlich nicht
erteilt wurde. 

(6)1 Zahlungen und sonstige Gutschriften, die unter Bezugnahme auf eine Mahnung, im Zuge eines
Vollstreckungsverfahrens oder auf Grund eines SEPA-Lastschriftmandats erfolgen, sind in erster Linie
mit Abgabenschuldigkeiten zu verrechnen, die Gegenstand der Mahnung, des Vollstreckungsverfah-
rens oder des SEPA-Lastschriftmandats sind. 

(7) In den Fällen einer zusammengefaßten Verbuchung der Ge barung gemäß § 213 Abs. 4 sind Zah-
lungen für Rechnung eines Ge samtschuldners, der nicht alle zusammengefaßt verbuchten Ab gaben schul-
det, ausschließlich auf die ihn betreffenden verbuchten Abgabenschuldigkeiten zu verrechnen, wenn auf
dem Zahlungsbeleg ausdrücklich eine diesbezügliche Widmung verfügt wurde. Soweit sich durch
nachträgliche Abänderung oder Aufhebung eines maßgeblichen Abgaben- oder Haftungsbescheides
erweist, daß die für Rechnung eines Gesamtschuldners zu verrechnen ge wesenen Beträge die Abgaben
übersteigen, für die er in An spruch zu nehmen war, ist der übersteigende Betrag durch Umbuchung aus
der zusammengefaßten Verbuchung der Gebarung herauszulösen. Wurde eine Widmung irrtümlich nicht
verfügt, so gilt Abs. 5 sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Antrag binnen drei Monaten ab nachträgli-
cher Abänderung oder Aufhebung des maßgeblichen Abgaben- oder Haftungsbescheides zulässig ist.

(8) Eine sich aus einem Abgabenbescheid ergebende sonstige Gutschrift ist auf die den Gegenstand
des Bescheides betreffenden verbuchten Abgabenschuldigkeiten zu verrechnen; ein sodann noch ver-
bleibender Teil der sonstigen Gutschrift ist für den Fall, daß der Abgabenbescheid die Festsetzung von
Vorauszahlungen für einen kürzeren Zeitraum als ein Kalenderjahr zum Gegenstand hat, auf gleicharti-
ge, dasselbe Kalenderjahr betreffende ältere verbuchte Vorauszahlungsschuldigkeiten zu verrechnen.
Wird ein Abgabenbescheid ohne gleichzeitige Neufestsetzung der Abgabe aufgehoben oder wird durch
Bescheid ausgesprochen, daß die Voraussetzungen für eine Abgabenfestsetzung nicht vorliegen, so ist
eine sich daraus ergebende sonstige Gutschrift in gleicher Weise zu verrechnen. 

1 I.d.F. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 17) mit Wirksamkeit vom 15.8.2018. 
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§ 215. (1) Ein sich aus der Gebarung (§ 213)* unter Außer achtlassung von Abgaben, deren Einhe-
bung ausgesetzt ist, ergebendes Guthaben eines Abgabepflichtigen ist zur Tilgung fälliger Abgaben-
schuldigkeiten zu verwenden, die dieser Abgabepflichtige bei derselben Abgabenbehörde hat; dies gilt
nicht, so weit die Einhebung der fälligen Schuldigkeiten ausgesetzt ist. 

(2) Das nach einer gemäß Abs. 1 erfolgten Tilgung von Schuldigkeiten bei einer Abgabenbehörde
des Bundes verbleibende Guthaben ist zur Tilgung der dieser Behörde bekannten fälligen Abgaben-
schuldigkeiten zu verwenden, die der Abgabepflichtige bei einer anderen Abgabenbehörde des Bundes
hat; dies gilt nicht, soweit die Einhebung der fälligen Schuldigkeiten ausgesetzt ist.

(3) Ist der Abgabepflichtige nach bürgerlichem Recht nicht rechtsfähig, so ist ein nach Anwendung
der Abs. 1 und 2 noch verbleibendes Guthaben unter sinngemäßer Anwendung dieser Be stimmungen
zugunsten derjenigen zu verwenden, die nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes im eigenen
Namen über das Guthaben zu verfügen berechtigt sind. 

(4) Soweit Guthaben nicht gemäß Abs. 1 bis 3 zu verwenden sind, sind sie nach Maßgabe der
Bestimmungen des § 239 zurückzuzahlen oder unter sinngemäßer Anwendung dieser Bestimmungen
über Antrag des zur Verfügung über das Guthaben Berechtigten zugunsten eines anderen Abgabe-
pflichtigen umzubuchen oder zu überrechnen.

* Wort „Gebarung (§ 213)“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 10 Z 19 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom
14.1.2010)

§ 216. Mit Bescheid (Abrechnungsbescheid) ist über die Richtigkeit der Verbuchung der Gebarung
(§ 213) sowie darüber, ob und inwieweit eine Zahlungsverpflichtung durch Erfüllung eines be stimmten
Tilgungstatbestandes erloschen ist, auf Antrag des Ab gabepflichtigen (§ 77) abzusprechen. Ein solcher
Antrag ist nur innerhalb von fünf Jahren nach Ablauf des Jahres, in dem die be treffende Verbuchung
erfolgt ist oder erfolgen hätte müssen, zu lässig. 

2. Säumniszuschläge 
§ 217. (1) Wird eine Abgabe, ausgenommen Nebengebühren  (§ 3 Abs. 2 lit. d), nicht spätestens

am Fälligkeitstag entrichtet, so sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Säumniszuschläge zu
entrichten. 

(2) Der erste Säumniszuschlag beträgt 2% des nicht zeitgerecht entrichteten Abgabenbetrages. 
(3) Ein zweiter Säumniszuschlag ist für eine Abgabe zu entrichten, soweit sie nicht spätestens drei

Monate nach dem Eintritt ihrer Vollstreckbarkeit (§ 226) entrichtet ist. Ein dritter Säumniszuschlag ist
für eine Abgabe zu entrichten, soweit sie nicht spätestens drei Monate nach dem Eintritt der Verpflich-
tung zur Entrichtung des zweiten Säumniszuschlages entrichtet ist. Der Säumniszuschlag beträgt
jeweils 1% des zum maßgebenden Stichtag nicht entrichteten Abgabenbetrages. Die Dreimonatsfristen
werden insoweit unterbrochen, als nach Abs. 4 Anbringen oder Amtshandlungen der Verpflichtung zur
Entrichtung von Säumniszuschlägen entgegenstehen. Diese Fristen beginnen mit Ablauf der sich aus
Abs. 4 ergebenden Zeiträume neu zu laufen.

(4) Säumniszuschläge sind für Abgabenschuldigkeiten insoweit nicht zu entrichten, als 
a) ihre Einhebung gemäß § 212a ausgesetzt ist, 
b) ihre Einbringung gemäß § 230 Abs. 2, 3, 5 oder 6 gehemmt ist, 
c) ein Zahlungsaufschub im Sinn des § 212 Abs. 2 zweiter Satz nicht durch Ausstellung eines

Rückstandsausweises  (§ 229) als beendet gilt, 
d) ihre Einbringung gemäß § 231 ausgesetzt ist. 

(5) Die Verpflichtung zur Entrichtung eines Säumniszuschlages gemäß Abs. 2 entsteht nicht,
soweit die Säumnis nicht mehr als fünf Tage beträgt und der Abgabepflichtige innerhalb der letzten
sechs Monate vor dem Eintritt der Säumnis alle Abgabenschuldigkeiten, hinsichtlich derer die Geba-
rung (§ 213) 1 mit jener der nicht zeitgerecht entrichteten Abgabenschuldigkeit zusammengefasst ver-
bucht wird, zeitgerecht entrichtet hat. In den Lauf der fünftägigen Frist sind Samstage, Sonntage,
gesetzliche Feiertage, der Karfreitag und der 24. Dezember nicht einzurechnen; sie beginnt in den Fäl-
len des § 211 Abs. 2  erst mit dem Ablauf der dort genannten Frist.3

(6) Wird vor dem Ende einer für die Entrichtung einer Abgabe zustehenden Frist ein Voll-
streckungsbescheid (§ 230 Abs. 7) erlassen, so tritt die Verpflichtung zur Entrichtung des Säumniszu-
schlages gemäß Abs. 2 erst mit dem ungenützten Ablauf dieser Frist, spätestens jedoch einen Monat
nach Erlassung des Vollstreckungsbescheides ein und beginnt erst ab diesem Zeitpunkt die Dreimo-
natsfrist des Abs. 3 erster Satz zu laufen. 
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(7) Auf Antrag des Abgabepflichtigen sind Säumniszuschläge insoweit herabzusetzen bzw. nicht
festzusetzen, als ihn an der Säumnis kein grobes Verschulden trifft, insbesondere insoweit bei nach
Abgabenvorschriften selbst zu berechnenden Abgaben kein grobes Verschulden an der Unrichtigkeit
der Selbstberechnung vorliegt. 

(8)2 Im Fall der nachträglichen Herabsetzung der Abgabenschuld hat die Berechnung der Säumniszu-
schläge unter rückwirkender Berücksichtigung des Herabsetzungsbetrages zu erfolgen; dies gilt sinngemäß

a) für bei Veranlagung durch Anrechnung von Vorauszahlungen entstehende Gutschriften und 
b) für Nachforderungszinsen (§ 205), soweit nachträglich dieselbe Abgabe betreffende Gutschrifts-

zinsen festgesetzt werden. 
(9) Im Fall der nachträglichen rückwirkenden Zuerkennung oder Verlängerung von Zahlungsfristen

hat auf Antrag des Abgabepflichtigen die Berechnung der Säumniszuschläge unter rückwirkender
Berücksichtigung der zuerkannten oder verlängerten Zahlungsfrist zu erfolgen. 

(10) Säumniszuschläge, die den Betrag von 50 Euro  nicht erreichen, sind nicht festzusetzen. Dies
gilt für Abgaben, deren Selbstberechnung nach Abgabenvorschriften angeordnet oder ge stattet ist, mit
der Maßgabe, dass die Summe der Säumniszuschläge für Nachforderungen gleichartiger, jeweils mit
einem Ab gabenbescheid oder Haftungsbescheid geltend gemachter Abgaben maßgebend ist.

1 Wort „Gebarung (§ 213)“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 10 Z 19 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010)2 I.d.F. gem. Art. 2 Z 37 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2014 [Entfall der Wortfolge „auf Antrag des
Abgabepflichtigen“]3 Entfall des Ausdrucks „und 3“ im letzten Satz [nach dem Zitat „§ 211 Abs. 2“] BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 18) mit Wirksamkeit
vom 15.8.2018. 

§ 217a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
1. § 217 Abs. 3 ist nicht anzuwenden, 
2. Säumniszuschläge werden im Zeitpunkt der Zustellung des sie festsetzenden Bescheides fällig, 
3. abweichend von § 217 Abs. 10 erster Satz sind Säumniszuschläge, die den Betrag von fünf

Euro nicht erreichen, nicht festzusetzen. 

§  218.1 Kosten, die der Abgabenbehörde bei der Entrichtung gemäß § 211 Abs.  1 Z 2 aufgrund
mangelnder Deckung des Kontos, bei Widerruf eines Zahlungsvorganges gemäß § 34 Abs. 2 Zahlungs-
dienstegesetz – ZaDiG, BGBl. I Nr. 66/2009, oder Erstattung gemäß § 45 ZaDiG entstehen, sind vom
Abgabepflichtigen zu ersetzen.

1 Eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 19) mit Wirksamkeit vom 15.8.2018. 

§§ 219 - 221. (Aufgeh.)

B. Sicherheitsleistung und Geltendmachung von 
Haftungen. 

1. Sicherheitsleistung. 
§ 222. (1) Die Bestellung einer nach den Abgabenvorschriften zu leistenden oder vom Abgabe-

pflichtigen angebotenen Sicherheit erfolgt durch Erlag von Geld oder von inländischen Wertpapieren,
die sich nach den hierüber bestehenden Vorschriften zur Anlegung der Gelder von Minderjährigen eig-
nen, und nur in Ermangelung solcher durch Erlag von anderen inländischen, an einer Börse no tierten
Wertpapieren, die nach Ermessen der Abgabenbehörde genügende Deckung bieten. Die Wertpapiere
dürfen nicht außer Kurs gesetzt und müssen mit den laufenden Zins- oder Gewinnanteilscheinen und
Erneuerungsscheinen versehen sein. Sie sind nach dem Kurs des Erlagstages zu bewerten und bei der
Abgabenbehörde zu hinterlegen. Diese kann auch Einlagebücher einer inländischen Kreditunterneh-
mung als Sicherheits leistung zulassen. 

(2) Mit dem Erlag bei der Abgabenbehörde wird an dem Gegenstand des Erlages ein Pfandrecht für
den Anspruch begründet, in Ansehung dessen die Sicherheitsleistung erfolgt. 

(3) Die Abgabenbehörde kann, wenn der zur Sicherheitsleistung Verpflichtete eine Sicherheit nach
Abs. 1 nicht oder nur schwer beschaffen kann, eine Sicherheitsleistung mittels einer ge setzliche Sicher-
heit bietenden Hypothek an einem inländischen Grundstück, mittels einer Bankgarantie, durch zah-
lungsfähige in ländische Bürgen (§ 1357 ABGB), durch Verpfändung von Bankdepots oder durch
Abtretung von Forderungen gegen zahlungsfähige inländische Schuldner zulassen. 
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(4) In Abgabenvorschriften enthaltene besondere Bestimmungen über die Art der Sicherheitslei-
stung bleiben unberührt. 

§ 223. (1) Wer Sicherheit geleistet hat, ist berechtigt, die Si cher heit oder einen Teil davon durch
eine andere den Vorschriften des § 222 entsprechende Sicherheit zu ersetzen. 

(2) Wird eine Sicherheit unzureichend, so ist sie zu ergänzen oder es ist eine anderweitige Sicher-
heit zu leisten. 

2. Geltendmachung von Haftungen. 
§ 224. (1) Die in Abgabenvorschriften geregelten persönlichen Haftungen werden durch Erlassung

von Haftungsbescheiden geltend gemacht. In diesen ist der Haftungspflichtige unter Hinweis auf die
gesetzliche Vorschrift, die seine Haftungspflicht begründet, aufzufordern, die Abgabenschuld, für die
er haftet, binnen einer Frist von einem Monat zu entrichten. 

(2) Die Bestimmungen des Einkommensteuerrechtes über die Geltendmachung der Haftung für
Steuerabzugsbeträge bleiben unberührt. 

(3) Die erstmalige Geltendmachung eines Abgabenanspruches anläßlich der Erlassung eines Haf-
tungsbescheides gemäß Abs. 1 ist nach Eintritt der Verjährung des Rechtes zur Festsetzung der Ab ga be
nicht mehr zulässig. 

§ 225. (1) Sachliche Haftungen, die nach Abgabenvorschriften an beweglichen Sachen bestehen,
werden durch Erlassung eines die Beschlagnahme der haftenden Sachen aussprechenden Be scheides
geltend gemacht. Die §§ 248, 249 Abs. 2 und 281 Abs. 2 * gelten sinngemäß. 

(2) In Abgabenvorschriften vorgesehene sachliche Haftungen unbeweglicher Sachen sind nach den
Bestimmungen der Exekutionsordnung geltend zu machen. 

* Zitat ersatzweise eingefügt gem. Art. 2 Z 38 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2013

C. Vollstreckbarkeit.
§ 226. Abgabenschuldigkeiten, die nicht spätestens am Fälligkeitstag entrichtet werden, sind in

dem von der Abgabenbehörde festgesetzten Ausmaß vollstreckbar; solange die Voraussetzungen für
die Selbstberechnung einer Abgabe durch den Abgabepflichtigen ohne abgabenbehördliche Festset-
zung gegeben sind, tritt an die Stelle des festgesetzten Betrages der selbst berechnete und der Abgaben-
behörde bekanntgegebene Betrag. Dies gilt sinngemäß, wenn nach den Abgabenvorschriften die
Selbstberechnung einer Abgabe einem abgabenrechtlich Haftungspflichtigen obliegt. 

§ 227. (1) Vollstreckbar gewordene Abgabenschuldigkeiten sind einzumahnen. 
(2) Die Mahnung wird durch Zustellung eines Mahnschreibens (Mahnerlagscheines) vollzogen, in

dem der Abgabepflichtige unter Hinweis auf die eingetretene Vollstreckbarkeit aufgefordert wird, die
Abgabenschuld binnen zwei Wochen, von der Zustellung an gerechnet, zu bezahlen (Mahnklausel).
Ein Nachweis der Zustellung des Mahnschreibens ist nicht erforderlich; bei Postversand wird die
Zustellung des Mahnschreibens am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post vermutet. 

(3) Bei Abgabenschuldigkeiten, die durch Postauftrag eingezogen werden sollen, gilt der Postauf-
trag als Mahnung. 

(4) Eine Mahnung ist nicht erforderlich, 
a) wenn dem Abgabepflichtigen spätestens eine Woche vor dem Eintritt der Fälligkeit oder, wenn

eine Mahnung bis dahin nicht erfolgt sein sollte, spätestens eine Woche vor dem Ablauf einer
gesetzlich zustehenden oder durch Be scheid zuerkannten Zahlungsfrist eine Verständigung
(Bu chungsmitteilung, Lastschriftanzeige) zugesendet wur de, die ihn über Art, Höhe und Zeit-
punkt der Zahlungsverpflichtung unterrichtet oder der Abgabepflichtige auf elektronischem
Wege (§ 98 Abs. 2) davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass auf dem Abgabenkonto Buchungen
erfolgt sind;* 

b) wenn eine vom Abgabepflichtigen oder von dem zur Einbehaltung und Abfuhr Verpflichteten
selbst zu berechnende Abgabe zum Fälligkeitstag nicht entrichtet wurde; 

c) insoweit der Zeitpunkt der Entrichtung einer Abgabe durch Bewilligung einer Zahlungserleich-

BUNDESABGABENORDNUNG
3401

3 - 52/7
442. Erg. 



terung oder einer Aussetzung der Einhebung hinausgeschoben wurde; 
d) insoweit ein Ansuchen um Zahlungserleichterungen oder ein Antrag auf Aussetzung der Einhe-

bung abgewiesen wurde; 
e) wenn die Voraussetzungen für die Erlassung eines Vollstreckungsbescheides gegeben sind

(§ 230 Abs. 7); 
f) bei Nichteinhaltung einer gemäß §§ 212 Abs. 3, 212 a Abs. 7, 235 Abs. 3 oder 237 Abs. 2 zuste-

henden Frist; 
g) bei Nebenansprüchen. 
* Wortfolge „oder der Abgabepflichtige auf elektronischem Wege (§ 98 Abs. 2) davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass auf dem

Abgabenkonto Buchungen erfolgt sind;“ angefügt gem. Art. 2 Z 39 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom
1.1.2013

§ 227a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
1. Im Falle einer Mahnung nach § 227 ist eine Mahngebühr von einem halben Prozent des einge-

mahnten Abgabenbetrages, mindestens jedoch drei Euro und höchstens 30 Euro, zu entrichten.
Die Mahngebühr wird bei Zustellung des Mahnschreibens mit der Zustellung, bei Einziehung
des Abgabenbetrages durch Postauftrag mit der Vorweisung des Postauftrages fällig. 

2. Wird eine vollstreckbar gewordene Abgabenschuldigkeit erstmals eingemahnt, ohne dass dies
erforderlich gewesen wäre, so kann eine Mahngebühr festgesetzt werden; Z 1 gilt sinngemäß. 

§ 228. Auf Abgabenschuldigkeiten, die infolge einer Umbuchung gemäß § 214 Abs. 7, einer Rückzah-
lung gemäß § 241 Abs. 1 oder deswegen wiederaufleben, weil eine unrichtige oder nachträglich unrichtig
gewordene Verbuchung der Gebarung rückgängig gemacht wird, ist § 227 mit Ausnahme des Abs. 4 anzu-
wenden. Eine Mahnung ist jedoch nicht erforderlich, wenn dem Abgabepflichtigen spätestens eine Woche
vor dem Ablauf der Nachfrist ge mäß § 210 Abs. 5 eine Verständigung (Buchungsmitteilung, Lastschriftan-
zeige) zugesendet wurde, die ihn über Art, Höhe und Zeitpunkt der Zahlungsverpflichtung unterrichtet
oder der Abgabepflichtige auf elektronischem Wege (§ 98 Abs. 2) davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass
auf dem Abgabenkonto Buchungen erfolgt sind.*

* Wortfolge „oder der Abgabepflichtige auf elektronischem Wege (§ 98 Abs. 2) davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass auf dem Abgaben-
konto Buchungen erfolgt sind.“ angefügt gem. Art. 2 Z 40 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2013

D. Allgemeine Bestimmungen über die Einbringung und 
Sicherstellung. 

1. Rückstandsausweis.
§ 229. Als Grundlage für die Einbringung ist über die vollstreckbar gewordenen Abgabenschuldig-

keiten ein Rückstandsausweis elektronisch oder in Papierform auszustellen *. Dieser hat Namen und
Anschrift des Abgabepflichtigen, den Betrag der Abgabenschuld, zergliedert nach Abgabenschuldig-
keiten, und den Vermerk zu enthalten, daß die Abgabenschuld vollstreckbar geworden ist (Vollstreck-
barkeitsklausel). Der Rückstndsausweis ist Exekutionstitel für das finanzbehördliche und gerichtliche
Voll streckungsverfahren.

* Wortfolge „elektronisch oder in Papierform auszustellen“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 2 Z 41 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013
mit Wirksamkeit vom 1.1.2013 

§ 229a. (1) Das Finanzamt (Abs. 3) hat auf Antrag des Abgabepflichtigen eine Bescheinigung über
die Höhe des Rückstandes (Abs. 2) auszustellen (Rückstandsbescheinigung).

(2) Die Bescheinigung hat zu enthalten: 
a) den beim Finanzamt vollstreckbar aushaftenden Rückstand, 
b) einschließlich jener Beträge, deren Einbringung gemäß § 231 ausgesetzt ist,
c) ausschließlich jener Beträge, deren Einbringung, außer in den Fällen des § 230 Abs. 1, gehemmt ist.

(3)* Die Ausstellung der Bescheinigung obliegt dem Finanzamt, das für die Erhebung der Einkom-
mensteuer oder Körperschaftssteuer des Abgabepflichtigen oder, wenn dieser eine Personenvereini-
gung (Personengemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit ist, das für die Feststellung der Ein-
künfte    (§ 188) zuständig ist.

* I.d.F. des Art. 10 Z 20 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010) [Wortfolge „Einkommensteuer und Kör-
perschaftssteuer „ ersatzweise eingefügt.]
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2. Hemmung der Einbringung. 
§ 230. (1) Wenn eine vollstreckbar gewordene Abgabenschuldigkeit gemäß § 227 eingemahnt wer-

den muß, dürfen Einbringungsmaßnahmen erst nach ungenütztem Ablauf der Mahnfrist, bei Einzie-
hung durch Postauftrag erst zwei Wochen nach Absendung des Postauftrages oder bei früherem Rück-
langen des nicht eingelösten Postauftrages eingeleitet werden. Ferner dürfen, wenn die Abgabenbehör-
de eine Abgabenschuldigkeit einmahnt, ohne daß dies erforderlich gewesen wäre, innerhalb der Mahn-
frist Einbringungsmaßnahmen weder eingeleitet noch fortgesetzt werden. 
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(2) Während einer gesetzlich zustehenden oder durch Bescheid zuerkannten Zahlungsfrist dürfen
Einbringungsmaßnahmen nicht eingeleitet oder fortgesetzt werden. 

(3) Wurde ein Ansuchen um Zahlungserleichterungen (§ 212 Abs. 1) vor dem Ablauf der für die
Entrichtung einer Abgabe zur Verfügung stehenden Frist oder während der Dauer eines diese Abgabe
betreffenden Zahlungsaufschubes im Sinn des § 212 Abs. 2 zweiter Satz eingebracht, so dürfen Ein-
bringungsmaßnahmen bis zur Erledigung des Ansuchens nicht eingeleitet werden; dies gilt nicht, wenn
es sich bei der Zahlungsfrist um eine Nachfrist gemäß § 212 Abs. 3 erster oder zweiter Satz handelt. 

(4) Wurde ein Ansuchen um Zahlungserleichterungen nach dem im Abs. 3 bezeichneten Zeitpunkt
eingebracht, so kann die Abgabenbehörde dem Ansuchen aufschiebende Wirkung hinsichtlich der
Maßnahmen zur Einbringung zuerkennen; das gleiche gilt für einen Antrag gemäß § 214 Abs. 5. 

(5) Wurden Zahlungserleichterungen bewilligt, so dürfen Einbringungsmaßnahmen während der
Dauer des Zahlungsaufschubes weder eingeleitet noch fortgesetzt werden. Erlischt eine bewilligte Zah-
lungserleichterung infolge Nichteinhaltung eines Zahlungstermines oder infolge Nichterfüllung einer in
den Bewilligungsbescheid auf genommenen Bedingung (Terminverlust), so sind Einbringungsmaßnah-
men hinsichtlich der gesamten vom Terminverlust betroffenen Abgabenschuld zulässig. Ist ein Termin-
verlust auf andere Gründe als die Nichteinhaltung eines in der Bewilligung von Zahlungserleichterungen
vorgesehenen Zahlungstermines zu rückzuführen, so darf ein Rückstandsausweis frühestens zwei Wochen
nach Verständigung des Abgabepflichtigen vom Eintritt des Terminverlustes ausgestellt werden. 

(6) Wurde ein Antrag auf Aussetzung der Einhebung gestellt, so dürfen Einbringungsmaßnahmen
hinsichtlich der davon nach Maßgabe des § 212 a Abs. 1, 2 lit. b und 3 letzter Satz betroffenen Abga-
ben bis zu seiner Erledigung weder eingeleitet noch fortgesetzt werden. 

(7) Kommen während der Zeit, in der gemäß Abs. 1 bis 6 Einbringungsmaßnahmen nicht eingelei-
tet oder fortgesetzt werden dürfen, Umstände hervor, die die Einbringung einer Abgabe ge fährden oder
zu erschweren drohen, so dürfen Einbringungsmaßnahmen durchgeführt werden, wenn spätestens bei
Vornahme der Vollstreckungshandlung ein Bescheid zugestellt wird, der die Gründe der Gefährdung
oder Erschwerung der Einbringung anzugeben hat (Vollstreckungsbescheid). Mit der Zustellung dieses
Bescheides treten bewilligte Zahlungserleichterungen außer Kraft.

3. Aussetzung der Einbringung. 
§ 231. (1) Die Einbringung fälliger Abgaben kann ausgesetzt werden, wenn Einbringungsmaßnah-

men erfolglos versucht worden sind oder wegen Aussichtslosigkeit zunächst unterlassen werden, aber
die Möglichkeit besteht, daß sie zu einem späteren Zeitpunkt zum Erfolg führen können. Das gleiche
gilt, wenn der für die Einbringung erforderliche Verwaltungsaufwand außer Verhältnis zu dem einzu-
bringenden Betrag stehen würde. 

(2) Wenn die Gründe, die zur Aussetzung der Einbringung geführt haben (Abs. 1), innerhalb der
Verjährungsfrist (§ 238) wegfallen, ist die ausgesetzte Einbringung wieder aufzunehmen. 

4. Sicherstellung. 
§ 232. (1) Die Abgabenbehörde kann, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den die Abgaben-

vorschriften die Abgabepflicht knüpfen, selbst bevor die Abgabenschuld dem Ausmaß nach feststeht,
bis zum Eintritt der Vollstreckbarkeit (§ 226) an den Abgabepflichtigen einen Sicherstellungsauftrag
erlassen, um einer Ge fährdung oder wesentlichen Erschwerung der Einbringung der Ab gabe zu begeg-
nen. Der Abgabepflichtige kann durch Erlag eines von der Abgabenbehörde zu bestimmenden Betrages
erwirken, daß Maßnahmen zur Vollziehung des Sicherstellungsauftrages unterbleiben und bereits voll-
zogene Maßnahmen aufgehoben werden. 

(2) Der Sicherstellungsauftrag (Abs. 1) hat zu enthalten: 
a) die voraussichtliche Höhe der Abgabenschuld; 
b) die Gründe, aus denen sich die Gefährdung oder Erschwerung der Einbringung der Abgabe

ergibt; 
c) den Vermerk, daß die Anordnung der Sicherstellung sofort in Vollzug gesetzt werden kann; 
d) die Bestimmung des Betrages, durch dessen Hinterlegung der Abgabepflichtige erwirken kann,

daß Maßnahmen zur Vollziehung des Sicherstellungsauftrages unterbleiben und bereits vollzo-
gene Maßnahmen aufgehoben werden. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß ab der Anhängigkeit eines Strafverfahrens gegen einen der
Begehung eines vorsätzlichen Finanzvergehens oder einer vorsätzlichen Verletzung von Abgabenvor-
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schriften der Länder und Gemeinden Verdächtigen hinsichtlich jenes Betrages, um den die Abgaben
voraussichtlich verkürzt wurden. 

§ 233. (1) Der Sicherstellungsauftrag ist Grundlage für das fi nanz behördliche und gerichtliche
Sicherungsverfahren. 

(2) Auf Grund eines Sicherstellungsauftrages hat das Gericht auf Antrag der Abgabenbehörde ohne
Bescheinigung der Gefahr und ohne Sicherheitsleistung die Exekution zur Sicherstellung des Abgaben-
betrages bis zu dessen Vollstreckbarkeit zu bewilligen. Der Sicherstellungsauftrag kann zusammen mit
der Verständigung von der gerichtlichen Exekutionsbewilligung zugestellt werden. 

§ 234. (Aufgeh.)
E. Abschreibung (Löschung und Nachsicht) und 

Entlassung aus der Gesamtschuld.
§ 235. (1) Fällige Abgabenschuldigkeiten können von Amts we gen durch Abschreibung gelöscht

werden, wenn alle Möglichkeiten der Einbringung erfolglos versucht worden oder Einbringungsmaß-
nahmen offenkundig aussichtslos sind und auf Grund der Sachlage nicht angenommen werden kann,
daß sie zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Erfolg führen werden. 

(2) Durch die verfügte Abschreibung erlischt der Abgabenanspruch. 
(3) Wird die Abschreibung einer Abgabe widerrufen (§ 294), so lebt der Abgabenanspruch wieder auf.

Für die Zahlung, die auf Grund des Widerrufes zu leisten ist, ist eine Frist von einem Monat zu setzen. 

§ 236. (1) Fällige Abgabenschuldigkeiten können auf Antrag des Abgabepflichtigen ganz oder zum
Teil durch Abschreibung nachgesehen werden, wenn ihre Einhebung nach der Lage des Falles unbillig
wäre. 

(2) Abs. 1 findet auf bereits entrichtete Abgabenschuldigkeiten sinngemäß Anwendung. 
(3) Die Bestimmungen des § 235 Abs. 2 und 3 gelten auch für die Nachsicht von Abgabenschuldig-

keiten. 

§ 237. (1) Auf Antrag eines Gesamtschuldners kann dieser aus der Gesamtschuld ganz oder zum
Teil entlassen werden, wenn die Einhebung der Abgabenschuld bei diesem nach der Lage des Falles
unbillig wäre. Durch diese Verfügung wird der Abgabenanspruch gegen die übrigen Gesamtschuldner
nicht berührt. 

(2) Wird die Entlassung aus der Gesamtschuld widerrufen (§ 294), so lebt der Abgabenanspruch
gegen den bisher aus der Gesamtschuld entlassenen Schuldner (Abs. 1) wieder auf. Für die Zahlung,
die auf Grund des Widerrufes zu leisten ist, ist eine Frist von einem Monat zu setzen. 

F. Verjährung fälliger Abgaben.
§ 238. (1) Das Recht, eine fällige Abgabe einzuheben und zwangs weise einzubringen, verjährt bin-

nen fünf Jahren nach Ab lauf des Kalenderjahres, in welchem die Abgabe fällig geworden ist, keines-
falls jedoch früher als das Recht zur Festsetzung der Ab gabe. § 209a gilt sinngemäß. 

(2) Die Verjährung fälliger Abgaben wird durch jede zur Durch setzung des Anspruches unternom-
mene, nach außen erkennbare Amtshandlung, wie durch Mahnung, durch Vollstreckungsmaßnahmen,
durch Bewilligung einer Zahlungserleichterung oder durch Erlassung eines Haftungsbescheides unter-
brochen. Mit Ab lauf des Jahres, in welchem die Unterbrechung eingetreten ist, beginnt die Ver-
jährungsfrist neu zu laufen. 

(3) Die Verjährung ist gehemmt, solange 
a) die Einhebung oder zwangsweise Einbringung einer Abgabe innerhalb der letzten sechs Monate

der Verjährungsfrist wegen höherer Gewalt nicht möglich ist, oder 
b) die Einhebung einer Abgabe ausgesetzt ist, oder 
c)1 einer Revision gemäß § 30 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 – VwGG, BGBl. Nr.

10/1985, oder einer Beschwerde gemäß § 85 des Verfassungsgerichtshofgesetzes – VfGG,
BGBl. Nr. 85/1953, aufschiebende Wirkung zuerkannt ist.

(4) Wenn fällige Abgaben durch Handpfand gesichert sind, findet § 1483 ABGB. sinngemäß
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Anwendung. Sind sie durch bücherliche Eintragung gesichert, so kann innerhalb von dreißig Jahren
nach erfolgter Eintragung gegen die Geltendmachung der durch das Pfandrecht gesicherten Forderung
die seither eingetretene Verjährung der Abgabe nicht eingewendet werden. 

(5) Wird ein Bescheid, mit dem eine Abgabenschuldigkeit gelöscht (§ 235) oder nachgesehen (§
236) wird, innerhalb von drei Jahren ab seiner Bekanntgabe (§ 97) abgeändert oder aufgehoben, so lebt
dadurch der Abgabenanspruch wieder auf und beginnt die Verjährungsfrist mit der Bekanntgabe des
Abänderungs- oder Aufhebungsbescheides neu zu laufen. 

(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten auch für die Einhebung und zwangs weise Einbringung der im § 207
Abs. 4 bezeichneten gegen Ab gabepflichtige gerichteten Ansprüche.

1 I.d.F. gem. Art. 2 Z 42 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

G. Rückzahlung. 
§ 239. (1) Die Rückzahlung von Guthaben (§ 215 Abs. 4) kann auf Antrag des Abgabepflichtigen

oder von Amts wegen erfolgen. Ist der Abgabepflichtige nach bürgerlichem Recht nicht rechtsfähig, so
können Rückzahlungen mit Wirkung für ihn unbeschadet der Vorschrift des § 80 Abs. 2 nur an diejeni-
gen erfolgen, die nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes über das Guthaben zu verfügen
berechtigt sind. 

(2) Die Abgabenbehörde kann den Rückzahlungsbetrag auf jenen Teil des Guthabens beschränken,
der die der Höhe nach festgesetzten Abgabenschuldigkeiten übersteigt, die der Abgabepflichtige nicht
später als drei Monate nach der Stellung des Rückzahlungsantrages zu entrichten haben wird. 

§ 239a. Soweit eine Abgabe, die nach dem Zweck der Abgabenvorschrift wirtschaftlich von einem
Anderen als dem Abgabepflichtigen getragen werden soll, wirtschaftlich von einem Anderen als dem
Abgabepflichtigen getragen wurde, haben zu unterbleiben: 

1. die Gutschrift auf dem Abgabenkonto, 
2. die Rückzahlung, Umbuchung oder Überrechnung von Guthaben und 
3. die Verwendung zur Tilgung von Abgabenschuldigkeiten, wenn dies zu einer ungerechtfertig-

ten Bereicherung des Abgabepflichtigen führen würde. 

§ 240. (1) Bei Abgaben, die für Rechnung eines Abgabepflichtigen ohne dessen Mitwirkung einzu-
behalten und abzuführen sind, ist der Abfuhrpflichtige berechtigt, während eines Kalenderjahres zu
Unrecht einbehaltene Beträge bis zum Ablauf dieses Kalenderjahres auszugleichen oder auf Verlangen
des Abgabepflichtigen zurückzuzahlen. 

(2) (Entf. gem. Art. 77 Z 4 des Gesetzes BGBl. I Nr. 111/2010)
(3)* Auf Antrag des Abgabepflichtigen (Abs. 1) hat die Rückzahlung des zu Unrecht einbehaltenen

Betrages insoweit zu erfolgen, als nicht 
a) eine Rückzahlung oder ein Ausgleich gemäß Abs. 1 erfolgt ist, 
b) ein Ausgleich im Wege der Veranlagung erfolgt ist, 
c) ein Ausgleich im Wege der Veranlagung zu erfolgen hat oder im Fall eines Antrages auf Veran-

lagung zu erfolgen hätte. 
Der Antrag kann bis zum Ablauf des fünften Kalenderjahres, das auf das Jahr der Einbehaltung folgt,
gestellt werden. Für das Verfahren über die Rückzahlung ist die Abgabenbehörde zuständig, der die
Erhebung der betroffenen Abgabe obliegt. Betrifft der Antrag im Einkommensteuerrecht geregelte
Abzugsteuern, so ist das Finanzamt für das Verfahren über die Rückzahlung örtlich zuständig, dem die
Erhebung der Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer des Antragstellers obliegt.

* I.d.F. des Art. 10 Z 21 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010) [Vorletzter und letzter Satz ersatzweise
eingefügt.]

§ 240a.1 Anträge beschränkt Steuerpflichtiger auf Rückzahlung (Zurückzahlung) oder Erstattung
(Rückerstattung) der von Abfuhrpflichtigen einbehaltenen Kapitalertragsteuer sind erst nach Ablauf des
Jahres der Einbehaltung zulässig, wenn ihre Rechtsgrundlage § 240 Abs. 3, § 94 Z 2 EStG 1988, § 21
Abs. 1 Z 1a KStG 1988 oder eine Bestimmung eines Doppelbesteuerungsabkommens ist. Dies gilt auch
für wegen Vorliegens der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung nach § 6 Abs. 1 KStG 1988 gestellte
Anträge auf Rückzahlungen an ausländische Einrichtungen im Sinn des § 5 Z 4 des Pensionskassenge-
setzes – PKG, BGBl. Nr. 281/1990.

1 Angefügt gem. Art. 9 Z 3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 105/2014
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HINWEIS:
Der § 240a erhält gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 20) mit Wirksamkeit vom 1.1.2019 folgende Fas-
sung:
„§ 240a. (1) Beschränkt Steuerpflichtige haben vor der Stellung eines Antrags auf Rückzahlung (Zurück-
zahlung) oder Erstattung (Zurückerstattung) der von Abfuhrpflichtigen einbehaltenen Lohnsteuer, Kapi-
talertragsteuer oder Abzugsteuer gemäß § 99 EStG auf der Grundlage von § 240 Abs. 3, § 94 Z 2 oder
Z 10 oder § 98 oder § 99 EStG 1988, § 21 Abs. 1 Z 1a KStG 1988 oder einer Bestimmung eines Doppel-
besteuerungsabkommens eine Vorausmeldung bei dem für die Rückzahlung oder Erstattung zuständigen
Finanzamt abzugeben. Die Vorausmeldung ist erst nach Ablauf des Jahres der Einbehaltung zulässig.
Die Abgabe der Vorausmeldung hat elektronisch zu erfolgen. Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der elektronischen Vorausmeldung mit Verordnung festzule-
gen.
(2) Der Antrag auf Rückzahlung (Zurückzahlung) oder Erstattung (Zurückerstattung) kann ausschließ-
lich mittels des mit einer Übermittlungsbestätigung versehenen, unterfertigten und mit der Ansässigkeits-
bescheinigung der ausländischen Abgabenverwaltung ergänzten Ausdruckes der Vorausmeldung
(Abs. 1) gestellt werden.
(3) Abs. 1 und 2 gelten auch für Anträge auf Rückzahlung an ausländische Einrichtungen im Sinne des
§ 5 Z 4 des Pensionskassengesetzes – PKG, BGBl. Nr. 281/1990, die sich auf die Steuerbefreiung gemäß
§ 6 Abs. 1 KStG 1988 stützen.“

§ 241. (1) Wurde eine Abgabe zu Unrecht zwangsweise eingebracht, so ist der zu Unrecht entrich-
tete Betrag über Antrag zu rück zuzahlen. 

(2) Wurden Wertzeichen (Stempelmarken) in der Absicht verwendet, eine Abgabe zu entrichten, so
ist der entrichtete Betrag, soweit eine Abgabenschuld nicht besteht, von der zur Erhebung der Abgabe
zuständigen Abgabenbehörde auf Antrag zurückzuzahlen. 

(3) Anträge nach Abs. 1 und 2 können bis zum Ablauf des dritten Kalenderjahres gestellt werden,
das auf das Jahr folgt, in dem der Betrag zu Unrecht entrichtet wurde.

H. Behandlung von Kleinbeträgen.
§ 242. (1)3 Abgabenbeträge unter 20 Euro sind nicht zu vollstrecken. Dies gilt nicht für Abgaben, die in

Wertzeichen (Stempelmarken) zu entrichten sind, und für die zu diesen zu erhebenden Nebenansprüche.
(2)4 Guthaben unter fünf Euro sind nicht von Amts wegen zurückzuzahlen.
§ 242a.1 (1) Für Gemeindeabgaben gilt Folgendes: Abweichend von § 242 Abs. 1 erster Satz 5. sind

Abgabenbeträge unter fünf Euro nicht zu vollstrecken. 
(2)2 Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: Guthaben (§ 215) unter fünf Euro sind

nicht zurückzuzahlen. Dies gilt sinngemäß für Rückzahlungen gemäß § 240 Abs. 3 und § 241.
1 I.d.F. gem. Art. 77 Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 111/20102 Letzter Satz angefügt gem. Art. 10 Z 6 des Gesetzes LGBl. Nr. 76/2011 (mit Wirksamkeit vom 2. August 2011)3 Absatzbezeichnung gem. Art. 7 Z 4 des Gesetzes BGBl. I Nr. 163/20154 Eingefügt gem. Art. 7 Z 4 des Gesetzes BGBl. I Nr. 163/20155 Zitat gem. Art. 7 Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 163/2015

7. ABSCHNITT 
Rechtsschutz. 

A. Ordentliche Rechtsmittel. 
1. Beschwerden an Verwaltungsgerichte *

§ 243. Gegen Bescheide, die Abgabenbehörden erlassen, sind Beschwerden (Bescheidbeschwer-
den) an die Verwaltungsgerichte zulässig, soweit in Abgabenvorschriften nicht anderes bestimmt ist. 

* Überschrift und §§ 243 bis 292 ersatzweise eingefügt gem. Art. 2 Z 43 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom
1.1.2014)

§ 244. Gegen nur das Verfahren betreffende Verfügungen ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht
zulässig. Diese können erst in der Bescheidbeschwerde gegen den die Angelegenheit abschließenden
Bescheid angefochten werden. 

2. Einbringung der Beschwerde
§ 245. (1) Die Beschwerdefrist beträgt einen Monat. Enthält ein Bescheid die Ankündigung, dass
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noch eine Begründung zum Bescheid ergehen wird, so wird die Beschwerdefrist nicht vor Bekanntgabe
der fehlenden Begründung oder der Mitteilung, dass die Ankündigung als gegenstandslos zu betrachten
ist, in Lauf gesetzt. Dies gilt sinngemäß, wenn ein Bescheid auf einen Bericht (§ 150) verweist. 

(2) Durch einen Antrag auf Mitteilung der einem Bescheid ganz oder teilweise fehlenden Begrün-
dung (§ 93 Abs. 3 lit. a) wird der Lauf der Beschwerdefrist gehemmt. 

(3) Die Beschwerdefrist ist auf Antrag von der Abgabenbehörde aus berücksichtigungswürdigen
Gründen, erforderlichenfalls auch wiederholt, zu verlängern. Durch einen Antrag auf Fristverlängerung
wird der Lauf der Beschwerdefrist gehemmt. 

(4) Die Hemmung des Fristenlaufes beginnt mit dem Tag der Einbringung des Antrages (Abs. 2
oder 3) und endet mit dem Tag, an dem die Mitteilung (Abs. 2) oder die Entscheidung (Abs. 3) über
den Antrag dem Antragsteller zugestellt wird. In den Fällen des Abs. 3 kann jedoch die Hemmung
nicht dazu führen, dass die Beschwerdefrist erst nach dem Zeitpunkt, bis zu dem letztmals ihre Ver-
längerung beantragt wurde, abläuft. 

(5) Abs. 3 und 4 gelten sinngemäß für Anträge auf Verlängerung der Frist des § 85 Abs. 2 bei Män-
geln von Beschwerden. 

§ 246. (1) Zur Einbringung einer Bescheidbeschwerde ist jeder befugt, an den der den Gegenstand
der Anfechtung bildende Bescheid ergangen ist. 
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(2) Zur Einbringung einer Bescheidbeschwerde gegen Feststellungsbescheide und Grundsteuer-
messbescheide ist ferner jeder befugt, gegen den diese Bescheide gemäß § 191 Abs. 3, 4 und 5 und
gemäß § 194 Abs. 5 wirken. 

§ 248. Der nach Abgabenvorschriften Haftungspflichtige kann unbeschadet der Einbringung einer
Bescheidbeschwerde gegen seine Heranziehung zur Haftung (Haftungsbescheid, § 224 Abs. 1) inner-
halb der für die Einbringung der Bescheidbeschwerde gegen den Haftungsbescheid offenstehenden
Frist auch gegen den Bescheid über den Abgabenanspruch Bescheidbeschwerde einbringen. Beantragt
der Haftungspflichtige die Mitteilung des ihm noch nicht zur Kenntnis gebrachten Abgabenanspruches,
so gilt § 245 Abs. 2, 4 und 5 sinngemäß. 

§ 249. (1) Die Bescheidbeschwerde ist bei der Abgabenbehörde einzubringen, die den angefochte-
nen Bescheid erlassen hat. Die Bescheidbeschwerde kann im Fall einer Änderung der Zuständigkeit
jedoch auch bei der neu zuständigen Abgabenbehörde eingebracht werden. Wird eine Bescheidbeschw-
erde innerhalb der Frist gemäß § 245 beim Verwaltungsgericht eingebracht, so gilt dies als rechtzeitige
Einbringung; das Verwaltungsgericht hat die bei ihr eingebrachte Bescheidbeschwerde unverzüglich an
die Abgabenbehörde weiterzuleiten. 

(2) In den Fällen des § 248 kann die Bescheidbeschwerde gegen den Bescheid über den
Abgabenanspruch auch bei der Abgabenbehörde eingebracht werden, die den Haftungsbescheid
erlassen hat. 

3. Inhalt und Wirkung der Beschwerde 
§ 250. (1) Die Bescheidbeschwerde hat zu enthalten: 
a) die Bezeichnung des Bescheides, gegen den sie sich richtet; 
b) die Erklärung, in welchen Punkten der Bescheid angefochten wird; 
c) die Erklärung, welche Änderungen beantragt werden; 
d) eine Begründung. 

(2) Wird mit Bescheidbeschwerde die Einreihung einer Ware in den Zolltarif angefochten, so sind
der Bescheidbeschwerde Muster, Abbildungen oder Beschreibungen, aus denen die für die Einreihung
maßgeblichen Merkmale der Ware hervorgehen, beizugeben. Ferner ist nachzuweisen, dass die den
Gegenstand des angefochtenen Bescheides bildende Ware mit diesen Mustern, Abbildungen oder
Beschreibungen übereinstimmt. 

§ 251. Bescheide, die an die Stelle eines früheren Bescheides treten, sind in vollem Umfang mit
Bescheidbeschwerde anfechtbar. Das gleiche gilt für endgültige Bescheide, die an die Stelle eines vor-
läufigen Bescheides (§ 200) treten und für Bescheide, die einen vorläufigen zum endgültigen Bescheid
erklären. 

§ 252. (1) Liegen einem Bescheid Entscheidungen zugrunde, die in einem Feststellungsbescheid
getroffen worden sind, so kann der Bescheid nicht mit der Begründung angefochten werden, dass die
im Feststellungsbescheid getroffenen Entscheidungen unzutreffend sind. 

(2) Liegen einem Bescheid Entscheidungen zugrunde, die in einem Abgaben-, Mess-, Zerlegungs-
oder Zuteilungsbescheid getroffen worden sind, so gilt Abs. 1 sinngemäß. 

(3) Ist ein Bescheid gemäß § 295 Abs. 3 geändert oder aufgehoben worden, so kann der ändernde
oder aufhebende Bescheid nicht mit der Begründung angefochten werden, dass die in dem zur
Änderung oder Aufhebung Anlass gebenden Bescheid getroffenen Entscheidungen unzutreffend sind. 

§ 253. Tritt ein Bescheid an die Stelle eines mit Bescheidbeschwerde angefochtenen Bescheides, so
gilt die Bescheidbeschwerde auch als gegen den späteren Bescheid gerichtet. Dies gilt auch dann, wenn
der frühere Bescheid einen kürzeren Zeitraum als der ihn ersetzende Bescheid umfasst. 

§ 254. Durch Einbringung einer Bescheidbeschwerde wird die Wirksamkeit des angefochtenen
Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einhebung und zwangsweise Einbringung einer Abgabe
nicht aufgehalten. 
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4. Verzicht auf Beschwerde 
§ 255. (1) Auf die Einbringung einer Bescheidbeschwerde kann verzichtet werden. Der Verzicht ist

schriftlich oder mündlich zu erklären. 
(2) Vor Erlassung eines Bescheides kann ein Verzicht rechtswirksam nur abgegeben werden, wenn

aus der Verzichtserklärung (Niederschrift) hervorgeht, dass dem Verzichtenden im Zeitpunkt ihrer
Abgabe der Inhalt des zu erwartenden Bescheides, bei Abgabenbescheiden die Grundlagen der
Abgabenfestsetzung, die Höhe der Abgabe und die Abweichungen von den bisherigen Festsetzungen,
bekannt waren. Eine Abschrift der Niederschrift ist dem Abgabepflichtigen auszufolgen. 

(3) Eine trotz Verzicht eingebrachte Bescheidbeschwerde ist unzulässig (§ 260). Die Möglichkeit,
den Bescheid hinsichtlich der Fälligkeit einer festgesetzten Abgabe anzufechten, bleibt unberührt. 

5. Zurücknahme der Beschwerde
§ 256. (1) Beschwerden können bis zur Bekanntgabe (§ 97) der Entscheidung über die Beschwerde

zurückgenommen werden. Die Zurücknahme ist schriftlich oder mündlich zu erklären. 
(2) Wurden Beitrittserklärungen abgegeben, so ist die Zurücknahme der Bescheidbeschwerde nur

wirksam, wenn ihr alle zustimmen, die der Beschwerde beigetreten sind. 
(3) Wurde eine Beschwerde zurückgenommen (Abs. 1), so ist sie mit Beschwerdevorentscheidung

(§ 262) oder mit Beschluss (§ 278) als gegenstandslos zu erklären. 

6. Beitritt zur Beschwerde
§ 257. (1) Einer Bescheidbeschwerde, über die noch nicht rechtskräftig entschieden wurde, kann

beitreten, wer nach Abgabenvorschriften für die den Gegenstand des angefochtenen Bescheides
bildende Abgabe als Gesamtschuldner oder als Haftungspflichtiger in Betracht kommt. 

(2) Wer einer Bescheidbeschwerde beigetreten ist, kann die gleichen Rechte geltend machen, die
dem Beschwerdeführer zustehen. 

§ 258. (1) Der Beitritt ist bei der Abgabenbehörde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat,
schriftlich oder mündlich zu erklären. 

(2) Die Abgabenbehörde (Abs. 1) hat eine Beitrittserklärung durch Bescheid zurückzuweisen, 
a) wenn im Zeitpunkt des Einlangens der Beitrittserklärung die Entscheidung über die Beschei-

dbeschwerde bereits rechtskräftig ist, 
b) wenn sie von jemandem abgegeben wurde, der zum Beitritt nicht befugt ist. In diesem Fall darf

das Erkenntnis (§ 279) erst nach Rechtskraft des Zurückweisungsbescheides ergehen. 
§ 259. (1) Einer Bescheidbeschwerde gegen einen Zerlegungs- oder Zuteilungsbescheid (§§ 196 und

197) können die im § 78 Abs. 2 lit. b bezeichneten Körperschaften und der Abgabepflichtige beitreten. 
(2) Die Körperschaften (Abs. 1), deren Interessen durch das Beschwerdebegehren berührt werden,

und der Abgabepflichtige sind vom Finanzamt von der Einbringung der Bescheidbeschwerde unter
Hinweis auf die Möglichkeit des Beitrittes (Abs. 1) in Kenntnis zu setzen. 

(3) Das Beschwerdeverfahren ist ohne Teilnahme der Beitrittsberechtigten fortzusetzen, wenn
deren Beitrittserklärung nicht innerhalb eines Monates nach Zustellung der Mitteilung (Abs. 2)
abgegeben wird. 

7. Zurückweisung der Beschwerde
§ 260. (1) Die Bescheidbeschwerde ist mit Beschwerdevorentscheidung (§ 262) oder mit Beschluss

(§ 278) zurückzuweisen, wenn sie 
a) nicht zulässig ist oder 
b) nicht fristgerecht eingebracht wurde. 

(2) Eine Bescheidbeschwerde darf nicht deshalb als unzulässig zurückgewiesen werden, weil sie
vor Beginn der Beschwerdefrist eingebracht wurde. 

8. Gegenstandsloserklärung der Beschwerde 
§ 261. (1) Die Bescheidbeschwerde ist mit Beschwerdevorentscheidung (§ 262) oder mit Beschluss
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(§ 278) als gegenstandslos zu erklären, wenn dem Beschwerdebegehren Rechnung getragen wird 
a) in einem an die Stelle des angefochtenen Bescheides tretenden Bescheid oder 
b) in einem den angefochtenen Bescheid abändernden oder aufhebenden Bescheid. 

(2) Wird einer Bescheidbeschwerde gegen einen gemäß § 299 Abs. 1 oder § 300 Abs. 1 1 aufheben-
den Bescheid oder gegen einen die Wiederaufnahme des Verfahrens bewilligenden oder verfügenden
Bescheid (§ 307 Abs. 1) entsprochen, so ist eine gegen den den aufgehobenen Bescheid ersetzenden
Bescheid (§ 299 Abs. 2 bzw. § 300 Abs. 3)2 oder eine gegen die Sachentscheidung (§ 307 Abs. 1)
gerichtete Bescheidbeschwerde mit Beschwerdevorentscheidung (§ 262) oder mit Beschluss (§ 278) als
gegenstandslos zu erklären. 

1 Zitierung „§ 299 Abs. 1 oder § 300 Abs. 1“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 17 Z 7 des Gesetzes BGBl. I Nr. 13/2014 2 Klammerausdruck „(§ 299 Abs. 2 bzw. § 300 Abs. 3)“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 17 Z 7 des Gesetzes BGBl. I Nr. 13/2014

9. Beschwerdevorentscheidung 
§ 262. (1) Über Bescheidbeschwerden ist nach Durchführung der etwa noch erforderlichen Ermit-

tlungen von der Abgabenbehörde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat, mit als Beschwerde-
vorentscheidung zu bezeichnendem Bescheid abzusprechen. 

(2) Die Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung hat zu unterbleiben, 
a) wenn dies in der Bescheidbeschwerde beantragt wird und 
b) wenn die Abgabenbehörde die Bescheidbeschwerde innerhalb von drei Monaten ab ihrem Ein-

langen dem Verwaltungsgericht vorlegt. 
(3) Wird in der Bescheidbeschwerde lediglich die Gesetzwidrigkeit von Verordnungen, die Verfas-

sungswidrigkeit von Gesetzen oder die Rechtswidrigkeit von Staatsverträgen behauptet, so ist keine
Beschwerdevorentscheidung zu erlassen, sondern die Bescheidbeschwerde unverzüglich dem Verwal-
tungsgericht vorzulegen. 

(4) Weiters ist keine Beschwerdevorentscheidung zu erlassen, wenn der Bundesminister für
Finanzen den angefochtenen Bescheid erlassen hat. 

§ 263. (1) Ist in der Beschwerdevorentscheidung die Bescheidbeschwerde 
a) weder als unzulässig oder als nicht rechtzeitig eingebracht zurückzuweisen (§ 260) noch 
b) als zurückgenommen (§ 85 Abs. 2, § 86a Abs. 1) oder als gegenstandslos (§ 256 Abs. 3, § 261)

zu erklären, 
so ist der angefochtene Bescheid nach jeder Richtung abzuändern, aufzuheben oder die Beschei-

dbeschwerde als unbegründet abzuweisen. 
(2) In der Beschwerdevorentscheidung ist auf das Recht zur Stellung eines Vorlageantrages (§ 264)

hinzuweisen. 
(3) Eine Beschwerdevorentscheidung wirkt wie ein Beschluss (§ 278) bzw. ein Erkenntnis (§ 279)

über die Beschwerde. 
(4) § 281 gilt sinngemäß für Beschwerdevorentscheidungen; § 281 Abs. 2 allerdings nur, soweit

sich aus der in § 278 Abs. 3 oder in § 279 Abs. 3 angeordneten Bindung nicht anderes ergibt. 

10. Vorlageantrag 
§ 264. (1) Gegen eine Beschwerdevorentscheidung kann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe

(§ 97) der Antrag auf Entscheidung über die Bescheidbeschwerde durch das Verwaltungsgericht
gestellt werden (Vorlageantrag). Der Vorlageantrag hat die Bezeichnung der Beschwerdevorentschei-
dung zu enthalten.2

(2) Zur Einbringung eines Vorlageantrages ist befugt 
a) der Beschwerdeführer, ferner 
b) jeder, dem gegenüber die Beschwerdevorentscheidung wirkt. 

(3) Wird ein Vorlageantrag rechtzeitig eingebracht, so gilt die Bescheidbeschwerde von der Ein-
bringung des Antrages an wiederum als unerledigt. Die Wirksamkeit der Beschwerdevorentscheidung
wird durch den Vorlageantrag nicht berührt. Bei Zurücknahme des Antrages gilt die Bescheidbeschw-
erde wieder als durch die Beschwerdevorentscheidung erledigt; dies gilt, wenn solche Anträge von
mehreren hiezu Befugten gestellt wurden, nur für den Fall der Zurücknahme aller dieser Anträge. 
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(4) Für Vorlageanträge sind sinngemäß anzuwenden: 
a) § 93 Abs. 4 und 5 sowie § 245 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 bis 5 (Frist), 
b) § 93 Abs. 6 und § 249 Abs. 1 (Einbringung), 
c) § 255 (Verzicht), 
d) § 256 (Zurücknahme), 
e) § 260 Abs. 1 (Unzulässigkeit, nicht fristgerechte Einbringung),
f)3 § 274 Abs. 3 Z 1 und 2 sowie Abs. 5 (Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung).3

(5)1 Die Zurückweisung nicht zulässiger oder nicht fristgerecht eingebrachter Vorlageanträge
obliegt dem Verwaltungsgericht.

(6)4 Erfolgt die Vorlage der Bescheidbeschwerde an das Verwaltungsgericht nicht innerhalb von
zwei Monaten ab Einbringung des Vorlageantrages bzw. in den Fällen des § 262 Abs. 3 und 4
(Unterbleiben einer Beschwerdevorentscheidung) ab Einbringung der Bescheidbeschwerde, so kann
die Partei (§ 78) beim Verwaltungsgericht eine Vorlageerinnerung einbringen. Diese wirkt wie eine
Vorlage der Beschwerde. Sie hat die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides, der Beschwerde-
vorentscheidung und des Vorlageantrages zu enthalten.

(7)4 Durch die Aufhebung einer Beschwerdevorentscheidung scheidet der Vorlageantrag aus dem
Rechtsbestand aus.

1 Angefügt gem. Art. 17 Z 8 des Gesetzes BGBl. I Nr. 13/20142 Letzter Satz angefügt gem. Art. 9 Z 4 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 105/20143 Angefügt gem. Art. 9 Z 4 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 105/20144 Angefügt gem. Art. 8 Z 4 des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2017)

11. Vorlage der Beschwerde und der Akten 
§ 265. (1) Die Abgabenbehörde hat die Bescheidbeschwerde, über die keine Beschwerde-

vorentscheidung zu erlassen ist oder über die infolge eines Vorlageantrages vom Verwaltungsgericht
zu entscheiden ist, nach Durchführung der etwa noch erforderlichen Ermittlungen ohne unnötigen Auf-
schub dem Verwaltungsgericht vorzulegen. 

(2) Die Vorlage der Bescheidbeschwerde hat jedenfalls auch die Vorlage von Ablichtungen (Aus-
drucken) des angefochtenen Bescheides, der Beschwerdevorentscheidung, des Vorlageantrages und
von Beitrittserklärungen zu umfassen. 

(3) Der Vorlagebericht hat insbesondere die Darstellung des Sachverhaltes, die Nennung der
Beweismittel und eine Stellungnahme der Abgabenbehörde zu enthalten. 

(4) Die Abgabenbehörde hat die Parteien (§ 78) vom Zeitpunkt der Vorlage an das Verwaltungs-
gericht unter Anschluss einer Ausfertigung des Vorlageberichtes zu verständigen. 

(5) Partei im Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht ist auch die Abgabenbehörde,
deren Bescheid mit Bescheidbeschwerde angefochten ist. 

(6) Die Abgabenbehörde ist ab der Vorlage der Bescheidbeschwerde verpflichtet, das Verwaltungs-
gericht über Änderungen aller für die Entscheidung über die Beschwerde bedeutsamen tatsächlichen
und rechtlichen Verhältnisse unverzüglich zu verständigen. Diese Pflicht besteht ab Verständigung
(Abs. 4) auch für den Beschwerdeführer. 

§ 266. (1) Die Abgabenbehörde hat, soweit nicht anderes angeordnet ist, gleichzeitig mit der Vor-
lage der Bescheidbeschwerde die Akten (samt Aktenverzeichnis) vorzulegen. Die Abgabenbehörde hat
den Parteien (§ 78) eine Ausfertigung des Aktenverzeichnisses zu übermitteln. 

(2) Mit Zustimmung des Verwaltungsgerichtes darf die Übermittlung der Beschwerde (§ 265) und
die Aktenvorlage (Abs. 1) in Form von Ablichtungen erfolgen. 

(3) Soweit Akten oder Beweismittel nur auf Datenträgern vorliegen, sind auf Verlangen des Ver-
waltungsgerichtes ohne Hilfsmittel lesbare, dauerhafte Wiedergaben von der Abgabenbehörde bzw.
von der Partei (§ 78) beizubringen. 

(4) Soweit die Abgabenbehörde die Vorlage von Akten (Abs. 1 bzw. bezüglich Maßnahmenbeschw-
erden oder Säumnisbeschwerden auf Verlangen des Verwaltungsgerichtes) unterlässt, kann das Verwal-
tungsgericht nach erfolgloser Aufforderung unter Setzung einer angemessenen Nachfrist auf Grund der
Behauptungen des Beschwerdeführers erkennen. 

12. Verbindung mehrerer Beschwerden 
§ 267. Ist ein Bescheid von mehreren Beschwerdeführern angefochten oder sind gegen einen

Bescheid mehrere Bescheidbeschwerden eingebracht, so sind diese Beschwerden zu einem gemeinsamen

BUNDESABGABENORDNUNG
3401

3 - 52/16
415. Erg



Verfahren zu verbinden. Ist auch nur über eine solcher Beschwerden nach § 272 Abs. 2 von einem Senat
zu entscheiden, so obliegt diesem Senat auch die Entscheidung über die anderen Beschwerden. 

13. Ablehnung wegen Befangenheit oder Wettbewerbsgefährdung 
§ 268. (1) Den Parteien steht das Recht zu, den Einzelrichter oder ein Mitglied des Senates mit der

Begründung abzulehnen, dass einer der im § 76 Abs. 1 aufgezählten Befangenheitsgründe vorliegt. 
(2) Den Parteien (§ 78) steht das Recht zu, den Einzelrichter oder ein Mitglied des Senates

abzulehnen, wenn anzunehmen ist, dass die Bekanntgabe der zu erörternden Tatsachen an diese Person
die Wettbewerbsfähigkeit der Partei (§ 78) gefährden könnte. 

(3) Anträge nach Abs. 1 und 2 sind beim Verwaltungsgericht einzubringen. Die Gründe für die
Ablehnung sind glaubhaft zu machen. 

14. Ermittlungen 
§ 269. (1) Im Beschwerdeverfahren haben die Verwaltungsgerichte die Obliegenheiten und Befug-

nisse, die den Abgabenbehörden auferlegt und eingeräumt sind. Dies gilt nicht für: 
a) § 245 Abs. 3 (Verlängerung der Beschwerdefrist), 
b) §§ 262 und 263 (Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung), 
c) §§ 278 Abs. 3 und 279 Abs. 3 (Bindung an die für den aufhebenden Beschluss bzw. für das

Erkenntnis maßgebliche Rechtsanschauung). 
(2) Die Verwaltungsgerichte können das zur Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes erforder-

liche Ermittlungsverfahren durch eine von ihnen selbst zu bestimmende Abgabenbehörde durchführen
oder ergänzen lassen. 

(3) Der Einzelrichter bzw. der Berichterstatter kann die Parteien zur Erörterung der Sach- und
Rechtslage sowie zur Beilegung des Rechtsstreits laden. Über das Ergebnis ist eine Niederschrift
anzufertigen. 

15. Kein Neuerungsverbot 
§ 270. Auf neue Tatsachen, Beweise und Anträge, die der Abgabenbehörde im Laufe des Beschw-

erdeverfahrens zur Kenntnis gelangen, ist von der Abgabenbehörde Bedacht zu nehmen, auch wenn
dadurch das Beschwerdebegehren geändert oder ergänzt wird. Dies gilt sinngemäß für dem Verwal-
tungsgericht durch eine Partei oder sonst zur Kenntnis gelangte Umstände. 

16. Aussetzung der Entscheidung
§ 271. (1) Ist wegen einer gleichen oder ähnlichen Rechtsfrage eine Beschwerde anhängig oder

schwebt sonst vor einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde ein Verfahren, dessen Ausgang von
wesentlicher Bedeutung für die Entscheidung über die Beschwerde ist, so kann die Entscheidung über
diese unter Mitteilung der hiefür maßgebenden Gründe ausgesetzt werden, sofern nicht überwiegende
Interessen der Partei (§ 78) entgegenstehen. Dies hat vor Vorlage der Beschwerde durch Bescheid der
Abgabenbehörde, nach Vorlage der Beschwerde durch Beschluss des Verwaltungsgerichtes zu erfol-
gen. 

(2) Nach rechtskräftiger Beendigung des Verfahrens, das Anlass zur Aussetzung gemäß Abs. 1
gegeben hat, ist das ausgesetzte Beschwerdeverfahren von Amts wegen fortzusetzen. 

(3) Von der Abgabenbehörde erlassene Aussetzungsbescheide verlieren ihre Wirksamkeit, sobald
die Partei (§ 78) die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens beantragt. 

17. Verfahren
§ 272. (1) Sind für die Erledigung von Beschwerden durch Bundesgesetz oder durch Landesgesetz

Senate vorgesehen, so richtet sich das Verfahren, soweit gesetzlich nicht anderes angeordnet ist, nach
den folgenden Bestimmungen. 

(2) Die Entscheidung obliegt dem Senat, 
1. wenn dies beantragt wird 
a) in der Beschwerde, 
b) im Vorlageantrag (§ 264), 
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c) in der Beitrittserklärung (§ 258 Abs. 1) oder 
d) wenn ein Bescheid gemäß § 253 an die Stelle eines mit Bescheidbeschwerde angefochtenen

Bescheides tritt, innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (§ 97) des späteren Bescheides oder 
2. wenn dies der Einzelrichter 2 verlangt. 
(3) Ein Verlangen nach Abs. 2 Z 2 ist zulässig, wenn der Entscheidung grundsätzliche Bedeutung

zukommt, insbesondere weil der Bescheid von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts abweicht,
eine solche Rechtsprechung fehlt, die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung nicht
einheitlich beantwortet wird oder wenn ein Antrag des Verwaltungsgerichtes beim Verfassungsgericht-
shof wegen Gesetzwidrigkeit von Verordnungen oder wegen Verfassungswidrigkeit von Gesetzen
gestellt werden soll oder bei Annahme einer Verdrängung nationalen Rechts durch Unionsrecht. Ein
solches Verlangen ist weiters zulässig, wenn die Verbindung von Beschwerden, über die der Senat zu
entscheiden hat, mit Beschwerden, über die ansonsten der Einzelrichter zu entscheiden hätte, zu einem
gemeinsamen Verfahren insbesondere zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens zweck-
mäßig ist. Das Verlangen ist zu begründen; es kann bis zur Bekanntgabe (§ 97) der Entscheidung über
die Beschwerde gestellt werden. 

(4) Obliegt die Entscheidung über Beschwerden dem Senat, so können die dem Verwaltungsgericht
gemäß § 269 3 eingeräumten Rechte zunächst vom Berichterstatter ausgeübt werden. Diesem obliegen
auch zunächst die Erlassung von Mängelbehebungsaufträgen (§ 85 Abs. 2), von Aufträgen gemäß §
86a Abs. 1 und von Gegenstandsloserklärungen (§ 256 Abs. 3) sowie die Verfügung der Aussetzung
der Entscheidung gemäß § 271 Abs. 1. Diesem obliegen auch zunächst die Erlassung von Mängelbehe-
bungsaufträgen (§ 85 Abs. 2) und von Aufträgen gemäß § 86a Abs. 1 sowie Zurückweisungen (§ 260),
Zurücknahmeerklärungen (§ 85 Abs. 2, § 86a Abs. 1), Gegenstandsloserklärungen (§ 256 Abs. 3, §
261), Verfügungen der Aussetzung der Entscheidung (§ 271 Abs. 1) und Beschlüsse gemäß § 300 Abs.
1 lit. b.4

(5)1 Berichtigungen (§ 293, § 293a und § 293b) und Aufhebungen zur Klaglosstellung (§ 289) der
vom Einzelrichter erlassenen Erkenntnisse und Beschlüsse obliegen dem Einzelrichter, wenn jedoch
der Senat entschieden hat, dem Senat.

1 I.d.F. gem. Art. 17 Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)2 Wort „Einzelrichter“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 17 Z 9 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 13/20143 Gesetzeszitat ersatzweise eingefügt gem. Art. 17 Z 9 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 13/20144 Letzter Satz angefügt gem. Art. 8 Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2017)

§ 273. (1) Zu den Verhandlungen des Senates kann ein Schriftführer beigezogen werden. 
(2) An der Verhandlung, Beratung und Abstimmung über die Beschwerde haben alle Mitglieder

des Senates teilzunehmen. 
(3) Ein Mitglied des Senates, bei dem einer der im § 76 Abs. 1 aufgezählten Befangenheitsgründe

zutrifft, hat hievon dem Senatsvorsitzenden Mitteilung zu machen. 

§ 274. (1) Über die Beschwerde hat eine mündliche Verhandlung stattzufinden, 
1. wenn es beantragt wird 
a) in der Beschwerde, 
b) im Vorlageantrag (§ 264), 
c) in der Beitrittserklärung (§ 258 Abs. 1) oder 
d) wenn ein Bescheid gemäß § 253 an die Stelle eines mit Bescheidbeschwerde angefochtenen

Bescheides tritt, innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe (§ 97) des späteren Bescheides, oder 
2. wenn es der Einzelrichter bzw. der Berichterstatter für erforderlich hält.1

(2) Obliegt die Entscheidung über die Beschwerde dem Senat, so hat eine mündliche Verhandlung
weiters stattzufinden, 

1. wenn es der Senatsvorsitzende für erforderlich hält oder 
2. wenn es der Senat auf Antrag eines Mitglieds beschließt. 

(3) Der Senat kann ungeachtet eines Antrages (Abs. 1 Z 1) von einer mündlichen Verhandlung
absehen, wenn die Beschwerde 

1. als unzulässig oder nicht rechtzeitig eingebracht zurückzuweisen ist (§ 260), 
2. als zurückgenommen (§ 85 Abs. 2, § 86a Abs. 1) oder als gegenstandslos (§ 256 Abs. 3, § 261)

BUNDESABGABENORDNUNG
3401

3 - 52/18
415. Erg



zu erklären ist oder 
3. wenn eine Aufhebung unter Zurückverweisung der Sache an die Abgabenbehörde erfolgt (§

278). 
(4) Der Senatsvorsitzende hat den Ort und den Zeitpunkt der Verhandlung zu bestimmen. Hat eine

mündliche Verhandlung stattzufinden, so sind die Parteien mit dem Beifügen vorzuladen, dass ihr
Fernbleiben der Durchführung der Verhandlung nicht entgegensteht. 

(5) Obliegt die Entscheidung über die Beschwerde dem Einzelrichter und hat nach Abs. 1 eine
mündliche Verhandlung stattzufinden, so sind Abs. 3 und 4 sowie § 273 Abs. 1, § 275 und § 277 Abs.
4 sinngemäß anzuwenden; hierbei sind die Obliegenheiten und Befugnisse des Senatsvorsitzenden dem
Einzelrichter auferlegt bzw. eingeräumt. 

1 I.d.F. gem. Art. 17 Z 10 des Gesetzes BGBl. I Nr. 13/2014

§ 275. (1) Der Senatsvorsitzende hat die mündliche Verhandlung zu eröffnen, zu leiten, erforder-
lichenfalls zu vertagen und zu schließen. Er hat dafür zu sorgen, dass die Sache vollständig, erforder-
lichenfalls in Rede und Gegenrede, erörtert wird. Er hat das Wort zu erteilen und kann es bei Miss-
brauch entziehen. 

(2) Der Berichterstatter hat die Sache vorzutragen und über die Ergebnisse etwa bereits durchge-
führter Beweisaufnahmen oder vorangegangener mündlicher Verhandlungen zu berichten. Dann hat
der Senat erforderlichenfalls weitere Beweisaufnahmen vorzunehmen und die Parteien zu hören. Das
letzte Wort kommt den Parteien (§ 78) zu. 

(3) Die mündliche Verhandlung ist öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auf Anordnung des Senatsvor-
sitzenden auszuschließen, 

1. soweit eine Partei (§ 78) es verlangt, 
2. von Amts wegen oder auf Antrag der Abgabenbehörde (§ 265 Abs. 5), eines Zeugen, einer

Auskunftsperson oder eines Sachverständigen, soweit unter die abgabenrechtliche Geheimhal-
tungspflicht (§ 48a) oder unter andere Geheimhaltungspflichten fallende Umstände erörtert werden
oder soweit die Öffentlichkeit der Verhandlung die Interessen der Abgabenerhebung beeinträchtigen
würde. 

(4) Bei Verhandlungen und sonstigen Amtshandlungen dürfen nur unbewaffnete Personen anwe-
send sein. Dies gilt nicht für Personen, die vermöge ihres öffentlichen Dienstes zum Tragen einer
Waffe verpflichtet sind oder mit der Sicherung von Amtshandlungen oder Amtsräumen beauftragt sind. 

(5) Fernseh- und Hörfunkaufnahmen und -übertragungen, jede sonstige Form von Bild- und
Tonübertragungen sowie Film- und Fotoaufnahmen von Verhandlungen sind unzulässig. Tonaufnah-
men sind nur zulässig, soweit sie für die Abfassung der Niederschrift (§ 87 Abs. 6) gestattet sind. 

(6) Außer den Mitgliedern des Senates sind auch die Parteien berechtigt, an Personen, die einver-
nommen werden, Fragen zu stellen. Der Senatsvorsitzende kann Fragen, die nicht der Klärung des
Sachverhaltes dienen, zurückweisen. 

(7) Über den Verlauf der mündlichen Verhandlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nieder-
schrift hat die Namen der Mitglieder des Senates und des etwa beigezogenen Schriftführers, die Namen
der zur Verhandlung erschienenen Parteien und ihrer Vertreter sowie die wesentlichen Vorkommnisse
der Verhandlung, insbesondere das Parteienvorbringen und die Anträge der Parteien, die über diese
Anträge gefassten Beschlüsse des Senates sowie die durchgeführten Beweisaufnahmen zu enthalten.
Die Niederschrift ist vom Senatsvorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen. 

§ 276. (1) Der Senat hat über die Beschwerde zu beraten und über die Entscheidung sowie über
allfällige Vorfragen abzustimmen. Hat eine mündliche Verhandlung stattgefunden, so ist die Beratung
und Abstimmung im Anschluss an die Verhandlung durchzuführen. Die Beratung und Abstimmung ist
nicht öffentlich. 

(2) Der Senat kann nach Entscheidung über die maßgebenden Sach- und Rechtsfragen einstimmig
beschließen, dass die Berechnung der Bemessungsgrundlagen und der Höhe der Abgabe erst anlässlich
der schriftlichen Ausfertigung des Erkenntnisses ohne neuerliche Beschlussfassung des Senates zu
erfolgen hat. 

§ 277. (1) Der Senatsvorsitzende hat die Beratung und Abstimmung des Senates zu leiten. Der
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Berichterstatter hat seine Stimme als erster, der Senatsvorsitzende als letzter abzugeben. Ist der Sen-
atsvorsitzende selbst auch Berichterstatter, so gibt er seine Stimme als letzter ab. Im Übrigen haben die
Mitglieder ihre Stimmen in alphabetischer Reihenfolge abzugeben. Kein Mitglied des Senates darf die
Abgabe der Stimme über eine zur Beschlussfassung gestellte Frage verweigern. Dies gilt auch dann,
wenn ein Mitglied bei der Abstimmung über eine früher gestellte Frage in der Minderheit geblieben ist. 

(2) Der Senat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme des Senatsvorsitzenden den Ausschlag. Bilden sich wegen eines Betrages, über den ein
Beschluss zu fassen ist, mehr als zwei Meinungen, so werden die Stimmen für den höchsten Betrag
jenen für den nächstniedrigeren Betrag hinzugezählt, bis sich eine Mehrheit ergibt. 

(3) Über die Beratung und Abstimmung des Senates ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom
Senatsvorsitzenden und vom etwa beigezogenen Schriftführer zu unterfertigen ist. Diese Niederschrift
ist von der nach § 275 Abs. 7 aufgenommenen Niederschrift zu trennen. 

(4) Wird die mündliche Verhandlung nicht vertagt, so schließt sie mit der Verkündung der
Entscheidung über die Beschwerde, die jedoch immer auch zugestellt werden muss, oder mit der
Verkündung des Beschlusses, dass die Entscheidung der schriftlichen Ausfertigung vorbehalten bleibt.
Die Verkündung obliegt dem Senatsvorsitzenden. 

18. Erkenntnisse und Beschlüsse
§ 278. (1) Ist die Bescheidbeschwerde mit Beschluss des Verwaltungsgerichtes 
a) weder als unzulässig oder nicht rechtzeitig eingebracht zurückzuweisen (§ 260) noch 
b) als zurückgenommen (§ 85 Abs. 2, § 86a Abs. 1) oder als gegenstandslos (§ 256 Abs. 3, § 261)

zu erklären, 
so kann das Verwaltungsgericht mit Beschluss die Beschwerde durch Aufhebung des angefochte-

nen Bescheides und allfälliger Beschwerdevorentscheidungen unter Zurückverweisung der Sache an
die Abgabenbehörde erledigen, wenn Ermittlungen (§ 115 Abs. 1) unterlassen wurden, bei deren
Durchführung ein anders lautender Bescheid hätte erlassen werden oder eine Bescheiderteilung hätte
unterbleiben können. Eine solche Aufhebung ist unzulässig, wenn die Feststellung des maßgeblichen
Sachverhaltes durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer
erheblichen Kostenersparnis verbunden ist. 

(2) Durch die Aufhebung des angefochtenen Bescheides tritt das Verfahren in die Lage zurück, in
der es sich vor Erlassung dieses Bescheides befunden hat. 

(3) Im weiteren Verfahren sind die Abgabenbehörden an die für die Aufhebung maßgebliche, im
aufhebenden Beschluss dargelegte Rechtsanschauung gebunden. Dies gilt auch dann, wenn der
Beschluss einen kürzeren Zeitraum als der spätere Bescheid umfasst. 

§ 279. (1) Außer in den Fällen des § 278 hat das Verwaltungsgericht immer in der Sache selbst mit
Erkenntnis zu entscheiden. Es ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung
seine Anschauung an die Stelle jener der Abgabenbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen
Bescheid nach jeder Richtung abzuändern, aufzuheben oder die Bescheidbeschwerde als unbegründet
abzuweisen. 

(2) Durch die Aufhebung des angefochtenen Bescheides tritt das Verfahren in die Lage zurück, in
der es sich vor Erlassung dieses Bescheides befunden hat. 

(3) Im Verfahren betreffend Bescheide, die Erkenntnisse (Abs. 1) abändern, aufheben oder erset-
zen, sind die Abgabenbehörden an die für das Erkenntnis maßgebliche, dort dargelegte Rechtsanschau-
ung gebunden. Dies gilt auch dann, wenn das Erkenntnis einen kürzeren Zeitraum als der spätere
Bescheid umfasst. 

§ 280. (1) Urschriften und Ausfertigungen von Erkenntnissen und Beschlüssen der Verwaltungs-
gerichte haben zu enthalten:4

a)5 die Bezeichnung des Verwaltungsgerichtes und den Namen des Richters,
b) die Namen der Parteien des Beschwerdeverfahrens und ihrer Vertreter, 
c) die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides, 
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d) den Spruch, einschließlich der Entscheidung, ob eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof
nach Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist, 

e) die Begründung,
f)2 im Verfahren eines Senates die Unterschrift des Senatsvorsitzenden bzw. in den Fällen des § 272

Abs.  4 des Berichterstatters, in den übrigen Fällen die Unterschrift des Einzelrichters; bei
schriftlichen Ausfertigungen kann an die Stelle der Unterschrift die Beglaubigung der Kanzlei
treten, dass die Ausfertigung mit der Urschrift übereinstimmt und diese die eigenhändig beige-
setzte Unterschrift aufweist; Ausfertigungen in Form von elektronischen Dokumenten müssen
an Stelle der Unterschrift oder Beglaubigung mit einer Amtssignatur (§  19 E-Government-
Gesetz) versehen sein; Ausfertigungen in Form von Ausdrucken von mit einer Amtssignatur
versehenen elektronischen Dokumenten oder von Kopien solcher Ausdrucke brauchen keine
weiteren Voraussetzungen erfüllen, 

g)6 das Datum der mündlichen Verkündung, sonst das Datum der Unterfertigung.
(2)3 Urschriften und 7 Ausfertigungen von Erkenntnissen und Beschlüssen der Senate haben

überdies die Namen der Senatsmitglieder und des etwa beigezogenen Schriftführers zu enthalten.  
(3) Erkenntnisse sind im Namen der Republik zu verkünden und auszufertigen. 
(4) Ausfertigungen von Erkenntnissen und Beschlüssen 1 haben eine Belehrung über die Mög lich -

keit der Erhebung einer Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof und einer ordentlichen oder
außerordentlichen Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu enthalten. Das Verwaltungsgericht hat
ferner hinzuweisen: 

a) auf die bei der Einbringung einer solchen Beschwerde bzw. Revision einzuhaltenden Fristen; 
b) auf die gesetzlichen Erfordernisse der Einbringung einer solchen Beschwerde bzw. Revision

durch einen bevollmächtigten Rechtsanwalt (bei Beschwerden) bzw. durch einen bevollmächtigten
Rechtsanwalt oder Wirtschaftstreuhänder (bei Revisionen); 

c) auf die für eine solche Beschwerde bzw. Revision zu entrichtenden Eingabengebühren. 
1 Wortfolge „und Beschlüssen“ eingefügt gem. Art. 17 Z 11 des Gesetzes BGBl. I Nr. 13/20142  I.d.F. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 21 lit. c) mit Wirksamkeit vom 15.8.2018.3 I.d.F. gem. Art. 8 Z 7 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2017) [Entfall des zweiten Satzes.]4 Einleitungssatz i.d.F. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 21 lit. a) mit Wirksamkeit vom 15.8.2018.5 I.d.F. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 21 lit. b) mit Wirksamkeit vom 15.8.2018.6 Angefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 21 lit. d) mit Wirksamkeit vom 15.8.2018.7 Wortfolge „Urschriften und“ eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 21 lit. e) mit Wirksamkeit vom 15.8.2018.

§ 281. (1) Im Beschwerdeverfahren können nur einheitliche Entscheidungen (Beschwerde-
vorentscheidungen, Erkenntnisse und gemäß § 278 aufhebende Beschlüsse) getroffen werden. Sie
wirken für und gegen die gleichen Personen wie der angefochtene Bescheid. 

(2) Ein Erkenntnis über das Bestehen und die Höhe einer Abgabenschuld, das auf Grund einer vom
Haftungspflichtigen eingebrachten Bescheidbeschwerde (§ 248) ergeht, wirkt auch für und gegen den
Abgabepflichtigen. 

(3) Eine einheitliche Entscheidung unterbleibt abweichend von Abs. 1, wenn in einem Dokument,
das Form und Inhalt eines Feststellungsbescheides (§ 188) hat, gemeinschaftliche Einkünfte auch Per-
sonen oder Personenvereinigungen (Personengemeinschaften) ohne eigene Rechtspersönlichkeit
zugerechnet werden, die nicht oder nicht mehr rechtlich existent sind (insbesondere infolge Todes,
Beendigung der Gesellschaft, Gesamtrechtsnachfolge) oder die nicht oder nicht mehr handlungsfähig
sind (zB infolge eines Genehmigungsvorbehalts bei Bestellung eines gerichtlichen Erwachsenen-
vertreters)1. Dies steht der Wirksamkeit als Erkenntnis nicht entgegen. Ein solches Erkenntnis wirkt
lediglich gegenüber den übrigen, denen im Spruch Einkünfte zugerechnet bzw. nicht zugerechnet wer-
den. 

1 Wortfolge „(zB infolge eines Genehmigungsvorbehalts bei Bestellung eines gerichtlichen Erwachsenenvertreters)“ ersatzweise
eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 22) mit Wirksamkeit vom 1.7.2018.

18a. Verständigung1

§  281a.1 Wenn das Verwaltungsgericht nach einer Vorlage (§ 265) zur Auffassung gelangt, dass
noch eine Beschwerdevorentscheidung zu erlassen ist oder ein Vorlageantrag nicht eingebracht wurde,
hat es die Parteien darüber unverzüglich formlos in Kenntnis zu setzen.

1 Eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 23) mit Wirksamkeit vom 15.8.2018.
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19. Vollstreckung
§ 282. Die Abgabenbehörden sind verpflichtet, in dem betreffenden Fall mit den ihnen zu Gebote

stehenden rechtlichen Mitteln unverzüglich den der Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtes
entsprechenden Rechtszustand herzustellen. 

20. Maßnahmenbeschwerde
§ 283. (1) Gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt

durch Abgabenbehörden kann wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde (Maßnahmenbeschwerde) erheben,
wer durch sie in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet. 

(2) Die Maßnahmenbeschwerde ist innerhalb von sechs Wochen 2 ab dem Zeitpunkt, in dem der
Beschwerdeführer von der Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsge-
walt Kenntnis erlangt hat, sofern er aber durch sie behindert war, von seinem Beschwerderecht
Gebrauch zu machen, ab dem Wegfall dieser Behinderung beim Verwaltungsgericht einzubringen.
Wird die Maßnahmenbeschwerde rechtzeitig 1 bei einem anderen Verwaltungsgericht oder bei einer
Abgabenbehörde eingebracht, so gilt dies als rechtzeitige Einbringung; solche Maßnahmenbeschwer-
den sind unverzüglich an das Verwaltungsgericht weiterzuleiten. 

(3) Die Maßnahmenbeschwerde hat zu enthalten: 
a) die Bezeichnung des angefochtenen Verwaltungsaktes; 
b) soweit dies zumutbar ist, eine Angabe darüber, welches Organ den angefochtenen Verwal-

tungsakt gesetzt hat; 
c) den Sachverhalt; 
d) die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt; 
e) das Begehren, den angefochtenen Verwaltungsakt für rechtswidrig zu erklären; 
f) die Angaben, die zur Beurteilung der fristgerechten Einbringung der Maßnahmenbeschwerde

erforderlich sind. 
(4) Der angefochtene Verwaltungsakt ist vom Verwaltungsgericht mit Erkenntnis für rechtswidrig

zu erklären, wenn die Maßnahmenbeschwerde nicht mit Beschluss bzw. mit Erkenntnis 
a) als nicht zulässig oder nicht fristgerecht eingebracht zurückzuweisen ist (§ 260), 
b) als zurückgenommen (§ 85 Abs. 2, § 86a Abs. 1) oder als gegenstandslos zu erklären ist (§ 256

Abs. 3) oder 
c) als unbegründet abzuweisen ist. 

(5) Dauert der für rechtswidrig erklärte Verwaltungsakt noch an, so hat die belangte Behörde
unverzüglich den dem Erkenntnis entsprechenden Rechtszustand herzustellen. 

(6) Partei im Beschwerdeverfahren ist auch die belangte Behörde. 
(7) Sinngemäß sind anzuwenden: 
a)3 § 245 Abs. 3, 4 und 5 (Frist), 
b) § 256 Abs. 1 und 3 (Zurücknahme der Beschwerde), 
c) § 260 Abs. 1 (Unzulässigkeit, nicht fristgerechte Einbringung), 
d) § 265 Abs. 4 und 6 (Verständigungspflichten), 
e) § 266 (Vorlage der Akten), 
f) § 268 (Ablehnung wegen Befangenheit oder Wettbewerbsgefährdung), 
g) § 269 (Obliegenheiten und Befugnisse, Ermittlungen, Erörterungstermin), 
h) § 271 (Aussetzung der Entscheidung), 
i) §§ 272 bis 277 (Verfahren), 
j) § 280 (Inhalt des Erkenntnisses oder des Beschlusses).
1 Wort „rechtzeitig“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 8 Z 8 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2017)2 Wortfolge „innerhalb von sechs Wochen“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 8 Z 8 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirk-

samkeit vom 1.1.2017)3 I.d.F. gem. Art. 8 Z 8 lit. c des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2017) [Entfall der Wortfolge  1 erster
Satz,“

21. Säumnisbeschwerde 
§ 284. (1) Wegen Verletzung der Entscheidungspflicht kann die Partei Beschwerde (Säumnis-
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beschwerde) beim Verwaltungsgericht erheben, wenn ihr Bescheide der Abgabenbehörden nicht inner-
halb von sechs Monaten nach Einlangen der Anbringen oder nach dem Eintritt zur Verpflichtung zu
ihrer amtswegigen Erlassung bekanntgegeben (§ 97) werden. Hiezu ist jede Partei befugt, der
gegenüber der Bescheid zu ergehen hat. 

(2) Das Verwaltungsgericht hat der Abgabenbehörde aufzutragen, innerhalb einer Frist von bis zu
drei Monaten ab Einlangen der Säumnisbeschwerde zu entscheiden und gegebenenfalls eine Abschrift
des Bescheides vorzulegen oder anzugeben, warum eine Verletzung der Entscheidungspflicht nicht
oder nicht mehr vorliegt. Die Frist kann einmal verlängert werden, wenn die Abgabenbehörde das Vor-
liegen von in der Sache gelegenen Gründen nachzuweisen vermag, die eine fristgerechte Entscheidung
unmöglich machen. Wird der Bescheid erlassen oder wurde er vor Einleitung des Verfahrens erlassen,
so ist das Verfahren einzustellen.1

(3) Die Zuständigkeit zur Entscheidung geht erst dann auf das Verwaltungsgericht über, wenn die
Frist (Abs. 2) abgelaufen ist oder wenn die Abgabenbehörde vor Ablauf der Frist mitteilt, dass keine
Verletzung der Entscheidungspflicht vorliegt. 

(4) Säumnisbeschwerden sind mit Erkenntnis abzuweisen, wenn die Verspätung nicht auf ein über-
wiegendes Verschulden der Abgabenbehörde zurückzuführen ist. 

(5) Das Verwaltungsgericht kann sein Erkenntnis vorerst auf die Entscheidung einzelner maßge-
blicher Rechtsfragen beschränken und der Abgabenbehörde auftragen, den versäumten Bescheid unter
Zugrundelegung der hiermit festgelegten Rechtsanschauung binnen bestimmter, acht Wochen nicht
übersteigender Frist zu erlassen. Kommt die Abgabenbehörde dem Auftrag nicht nach, so entscheidet 
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das Verwaltungsgericht über die Beschwerde durch Erkenntnis in der Sache selbst.
(6) Partei im Beschwerdeverfahren ist auch die Abgabenbehörde, deren Säumnis geltend gemacht

wird. 
(7) Sinngemäß sind anzuwenden: 
a) § 256 Abs. 1 und 3 (Zurücknahme der Beschwerde), 
b) § 260 Abs. 1 lit. a (Unzulässigkeit), 
c) § 265 Abs. 6 (Verständigungspflichten), 
d) § 266 (Vorlage der Akten), 
e) § 268 (Ablehnung wegen Befangenheit oder Wettbewerbsgefährdung), 
f) § 269 (Obliegenheiten und Befugnisse, Ermittlungen, Erörterungstermin), 
g) §§ 272 bis 277 (Verfahren), 
h) § 280 (Inhalt des Erkenntnisses oder des Beschlusses). 

1 Letzter Satz angefügt gem. Art. 9 Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 105/2014

§ 285. (1) Die Säumnisbeschwerde hat zu enthalten: 
a) die Bezeichnung der säumigen Abgabenbehörde; 
b) die Darstellung des Inhaltes des unerledigten Antrages bzw. der Angelegenheit, in der eine

Verpflichtung zur amtswegigen Erlassung eines Bescheides besteht; 
c) die Angaben, die zur Beurteilung des Ablaufes der Frist des § 284 Abs. 1 notwendig sind. 

(2) Die Frist des § 284 Abs. 2 wird durch einen Mängelbehebungsauftrag (§ 85 Abs. 2) gehemmt.
Die Hemmung beginnt mit dem Tag der Zustellung des Mängelbehebungsauftrages und endet mit
Ablauf der Mängelbehebungsfrist oder mit dem früheren Tag des Einlangens der Mängelbehebung
beim Verwaltungsgericht. 

§ 286. Ist wegen einer gleichen oder ähnlichen Rechtsfrage eine Säumnisbeschwerde anhängig oder
schwebt sonst vor einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde ein Verfahren, dessen Ausgang von
wesentlicher Bedeutung für die Entscheidung in der Angelegenheit, in der die Säumnisbeschwerde
eingebracht wurde, ist, so kann das Verwaltungsgericht die Entscheidung über die Säumnisbeschwerde
unter Mitteilung der hiefür maßgebenden Gründe mit Beschluss aussetzen, sofern nicht überwiegende
Interessen der Partei (§ 78) entgegenstehen. Während der Zeit der Wirksamkeit des Aussetzungs-
bescheides ist die Frist des § 284 Abs. 2 gehemmt. Nach Beendigung des Verfahrens, das Anlass zur
Aussetzung gegeben hat, ist das ausgesetzte Verfahren von Amts wegen fortzusetzen. 

22. Nebenansprüche 
§ 287. (1) Die Einhebung und zwangsweise Einbringung der von Verwaltungsgerichten mit

Beschluss festgesetzten Nebenansprüche obliegt der vom Verwaltungsgericht bestimmten Abgabenbe-
hörde. 

(2) Für solche Beschlüsse gelten die §§ 293, 303, 304 und 307 sinngemäß. Solche Maßnahmen
obliegen dem Verwaltungsgericht. 

23. Zweistufiger Instanzenzug bei Gemeinden 
§ 288. (1) Besteht ein zweistufiger Instanzenzug für Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbere-

iches der Gemeinden, so gelten für das Berufungsverfahren die für Bescheidbeschwerden und für den
Inhalt der Berufungsentscheidungen die für Beschwerdevorentscheidungen anzuwendenden Bestim-
mungen sinngemäß. Weiters sind die Beschwerden betreffenden Bestimmungen (insbesondere die §§
76 Abs. 1 lit. d, 209a, 212 Abs. 4, 212a und 254) sowie § 93 Abs. 3 lit. b und Abs. 4 bis 6 sinngemäß
anzuwenden. 

(2) Im Berufungsverfahren sind die §§ 278 und 279 Abs. 3 (Aufhebung unter Zurückverweisung,
Bindung an Rechtsanschauung) nicht anzuwenden. 

(3) Besteht ein zweistufiger Instanzenzug (Abs. 1), so sind die §§ 262 bis 264 (Beschwerdevor ent -
schei dung, Vorlageantrag) weder im Berufungsverfahren noch im Beschwerdeverfahren 1 anzuwenden.
§ 300 gilt sinngemäß ab Einbringung der gegen die Entscheidung über die Berufung gerichteten
Bescheidbeschwerde.2
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1 Wortfolge „weder im Berufungsverfahren noch im Beschwerdeverfahren“ ersatzweise eingefügt gem. Art. 17 Z 12 des Gesetzes
BGBl. I Nr. 13/20142 Letzter Satz angefügt gem. Art. 17 Z 12 des Gesetzes BGBl. I Nr. 13/2014

24. Klaglosstellung 
§ 289. (1) Das Verwaltungsgericht kann Erkenntnisse und Beschlüsse nur aufheben, wenn sie beim

Verwaltungsgerichtshof mit Revision oder beim Verfassungsgerichtshof mit Beschwerde angefochten
sind, und zwar 

a) wegen Rechtswidrigkeit ihres Inhaltes, oder 
b) wenn sie von einem unzuständigen Verwaltungsgericht, von einem hiezu nicht berufenen Organ

oder von einem nicht richtig zusammengesetzten Senat erlassen wurden, oder 
c) wenn der ihnen zugrunde gelegte Sachverhalt in einem wesentlichen Punkt unrichtig festgestellt

oder aktenwidrig angenommen wurde, oder 
d) wenn Verfahrensvorschriften außer Acht gelassen wurden, bei deren Einhaltung ein anders laut-

endes Erkenntnis oder ein anders lautender Beschluss hätte erlassen werden können. 
(2) Eine Aufhebung (Abs. 1) darf in jedem Beschwerdeverfahren nur einmal erfolgen. Sie ist bis

zum Ablauf von fünf Jahren ab Bekanntgabe (§ 97) des angefochtenen Erkenntnisses bzw. Beschlusses
zulässig. 

(3) Durch die Aufhebung tritt das Verfahren in die Lage zurück, in der es sich vor Erlassung des
aufgehobenen Erkenntnisses bzw. Beschlusses befunden hat. 

25. Antrag auf Vorabentscheidung
§ 290. (1) Ein Beschluss des Verwaltungsgerichtes, dem Gerichtshof der Europäischen Union eine

Frage zur Vorabentscheidung nach Art. 267 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV) vorzulegen, ist den Parteien zuzustellen. 

(2) Nach Vorlage (Abs. 1) dürfen bis zum Einlangen der Vorabentscheidung nur solche Amtshand-
lungen vorgenommen werden, die durch die Vorabentscheidung nicht beeinflusst werden können oder
die die Frage nicht abschließend regeln und keinen Aufschub gestatten. 

(3) Erachtet das Verwaltungsgericht die noch nicht ergangene Vorabentscheidung für ihre
Entscheidung in der Sache nicht mehr für erforderlich, so hat sie ihren Antrag unverzüglich zurück-
zuziehen. Hievon sind die Parteien in Kenntnis zu setzen. 

26. Entscheidungspflicht 1

§ 291. (1) Soweit die Bundes- oder Landesgesetze nicht anderes vorsehen, ist das Verwaltungs-
gericht verpflichtet, über Anträge der Parteien und über Beschwerden ohne unnötigen Aufschub,
spätestens aber sechs Monate nach deren Einlangen zu entscheiden. Im Verfahren über Beschei-
dbeschwerden beginnt die Entscheidungsfrist mit der Vorlage der Beschwerde (§ 265) oder nach Ein-
bringung einer Vorlageerinnerung (§ 264 Abs. 6) 2. In den Fällen des § 284 Abs. 5 beginnt die
Entscheidungsfrist mit Ablauf der vom Verwaltungsgericht gesetzten Frist. 

(2) Die Zeit eines Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof gemäß Art. 139, 139a, 140 und 140a
B-VG oder eines Vorabentscheidungsverfahrens vor dem Gerichtshof der Europäischen Union ist in
die Entscheidungsfrist nach Abs. 1 nicht einzurechnen. 

1 Überschrift eingefügt gem. Art. 8 Z 9 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2017) 2 Wortfolge „oder nach Einbringung einer Vorlageerinnerung (§ 264 Abs. 6)“ eingefügt gem. Art. 8 Z 9 lit. b des Gesetzes BGBl. I
Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2017)

27. Verfahrenshilfe 1

§ 292.1 (1) Auf Antrag einer Partei (§ 78) ist, wenn zu entscheidende Rechtsfragen besondere
Schwierigkeiten rechtlicher Art aufweisen, ihr für das Beschwerdeverfahren Verfahrenshilfe vom Ver-
waltungsgericht insoweit zu bewilligen,

1. als die Partei außerstande ist, die Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung des
notwendigen Unterhalts zu bestreiten und

2. als die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht als offenbar mutwillig
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oder aussichtslos erscheint.
(2) Als notwendiger Unterhalt ist derjenige Unterhalt anzusehen, den die Partei für sich und ihre

Familie, für deren Unterhalt sie zu sorgen hat, zu einer einfachen Lebensführung benötigt.
(3) Einer juristischen Person oder einer Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne eigene

Rechtspersönlichkeit ist die Verfahrenshilfe insoweit zu bewilligen,
1. als die zur Führung des Verfahrens erforderlichen Mittel weder von ihr noch von den an der

Führung des Verfahrens wirtschaftlich Beteiligten aufgebracht werden können und
2. als die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht als offenbar mutwillig

oder aussichtslos erscheint.
(4) Ein wirtschaftlich Beteiligter (Abs. 3 Z 1) ist eine Person, auf deren Vermögenssphäre sich der

Ausgang des Beschwerdeverfahrens nicht ganz unerheblich auswirkt und bei der es – auch aus diesem
Grund – als zumutbar angesehen werden kann, von dieser Person eine Finanzierung der Verfahrensko-
sten zu verlangen.

(5) Offenbar aussichtslos ist eine Beschwerde insbesondere bei Unschlüssigkeit des Begehrens oder
bei unbehebbarem Beweisnotstand. Bei einer nicht ganz entfernten Möglichkeit des Erfolges liegt
keine Aussichtslosigkeit vor. Mutwillig ist eine Beschwerde dann, wenn sich die Partei der Unrichtig-
keit ihres Standpunktes bewusst ist oder bewusst sein muss.

(6) Der Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe ist bis zur Vorlage der Bescheidbeschwerde bei
der Abgabenbehörde, ab Vorlage der Beschwerde beim Verwaltungsgericht einzubringen. Wird der
Antrag vor Ablauf der Frist zur Einbringung einer Bescheidbeschwerde beim Verwaltungsgericht ein-
gebracht, so gilt dies als rechtzeitige Einbringung. Für Verfahren über Maßnahmenbeschwerden (§
283) und über Säumnisbeschwerden (§ 284) ist der Antrag beim Verwaltungsgericht einzubringen.
Wird der Antrag vor Ablauf der Frist zur Einbringung einer Maßnahmenbeschwerde bei der Abgaben-
behörde eingebracht, so gilt dies als rechtzeitige Einbringung.

(7) Der Antrag kann gestellt werden
1. ab Erlassung des Bescheides, der mit Beschwerde angefochten werden soll bzw.
2. ab dem Zeitpunkt, in dem der Betroffene Kenntnis von der Ausübung unmittelbarer verwal-

tungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt erlangt hat bzw.
3. nach Ablauf der für Säumnisbeschwerden nach § 284 Abs. 1 maßgebenden Frist.

(8) Der Antrag hat zu enthalten
1. die Bezeichnung des Bescheides (Abs. 7 Z 1) bzw. der Amtshandlung (Abs. 7 Z 2) bzw. der

unterlassenen Amtshandlung (Abs. 7 Z 3),
2. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt,
3. die Entscheidung der Partei, ob der Kammer der Wirtschaftstreuhänder oder der Rechtsanwalts-

kammer die Bestellung des Verfahrenshelfers obliegt,
4. eine Darstellung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Antragstellers und der wirt-

schaftlich Beteiligten.
(9) Ein bei der Abgabenbehörde vor Vorlage der Bescheidbeschwerde eingebrachter Antrag ist

unter Anschluss der Verwaltungsakten unverzüglich dem Verwaltungsgericht vorzulegen.
(10) Das Verwaltungsgericht hat über den Antrag mit Beschluss zu entscheiden. Hat das Gericht

die Bewilligung der Verfahrenshilfe beschlossen, so hat es die Kammer der Wirtschaftstreuhänder
bzw. die Rechtsanwaltskammer hievon zu benachrichtigen.

(11) Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder bzw. die Rechtsanwaltskammer hat mit Beschluss den
Wirtschaftstreuhänder bzw. Rechtsanwalt zu bestellen, dessen Kosten die Partei nicht zu tragen hat.
Wünschen der Partei über die Auswahl der Person des Wirtschaftstreuhänders oder Rechtsanwaltes ist
im Einvernehmen mit dem namhaft gemachten Wirtschaftstreuhänder bzw. Rechtsanwalt nach Mög-
lichkeit zu entsprechen. Von der Bestellung sind die Abgabenbehörde und das Verwaltungsgericht zu
verständigen.

(12) Wird der Antrag auf Verfahrenshilfe innerhalb einer für die Einbringung der Beschwerde (§
243, § 283), des Vorlageantrages (§ 264) oder einer im Beschwerdeverfahren gegenüber dem Verwal-
tungsgericht einzuhaltenden Frist gestellt, so beginnt diese Frist mit dem Zeitpunkt, in dem

1. der Beschluss über die Bestellung des Wirtschaftstreuhänders bzw. Rechtsanwaltes zum Vertre-
ter und der anzufechtende Bescheid dem Wirtschaftstreuhänder bzw. Rechtsanwalt bzw.
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2. der den Antrag nicht stattgebende Beschluss der Partei
zugestellt wurde, von neuem zu laufen.

(13) Die Bewilligung der Verfahrenshilfe ist vom Verwaltungsgericht zu widerrufen, wenn die
Voraussetzungen für die Bewilligung nicht mehr gegeben sind oder wenn das Vorhandensein der Vor-
aussetzungen auf Grund unrichtiger oder irreführender Angaben der Partei zu Unrecht angenommen
worden ist.

(14) Der Bund hat der Kammer der Wirtschaftstreuhänder und dem Österreichischen Rechtsan-
waltskammertag jährlich spätestens zum 30. September für die im abgelaufenen Kalenderjahr erbrach-
ten Leistungen der nach Abs. 11 bestellten Wirtschaftstreuhänder und Rechtsanwälte eine angemessene
Pauschalvergütung zu zahlen, deren Höhe durch Verordnung des Bundesministers für Finanzen festzu-
setzen ist. Die Festsetzung hat anhand der Anzahl der jährlichen Bestellungen und des Umfanges der
erbrachten Leistungen zu erfolgen.

1 Eingefügt gem. Art. 8 Z 10 des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2017)

B. Sonstige Maßnahmen. 
1. Abänderung, Zurücknahme und Aufhebung.

§ 293. Die Abgabenbehörde kann auf Antrag einer Partei (§ 78) oder von Amts wegen in einem
Bescheid unterlaufene Schreib- und Rechenfehler oder andere offenbar auf einem ähnlichen Versehen
beruhende tatsächliche oder ausschließlich auf dem Einsatz einer automationsunterstützten Datenverar-
beitungsanlage beruhende Unrichtigkeiten berichtigen. 

293a.1 Verletzt die Angabe der Einkunftsart in der Begründung (§ 93 Abs. 3 lit. a) eines Ab gaben -
be scheides rechtliche Interessen der Partei (§ 78), so kann sie auf Antrag der Partei auch dann be 

richtigt werden, wenn eine Berichtigung nach § 293 nicht zulässig ist.
1 I.d.F. gem. Art. 2 Z 44 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 293b. Die Abgabenbehörde kann auf Antrag einer Partei (§ 78) oder von Amts wegen einen
Bescheid insoweit berichtigen, als seine Rechtswidrigkeit auf der Übernahme offensichtlicher Unrich-
tigkeiten aus Abgabenerklärungen beruht. 

§ 293c. (Entf. gem. Art. 17 Z 6 des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/2012)

§ 294. (1) Eine Änderung oder Zurücknahme eines Bescheides, der Begünstigungen, Berechtigun-
gen oder die Befreiung von Pflichten betrifft, durch die Abgabenbehörde ist - soweit nicht Wi der ruf
oder Bedingungen vorbehalten sind - nur zulässig, 

a) wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse geändert haben, die für die Erlassung des Bescheides
maßgebend gewesen sind, oder 

b) wenn das Vorhandensein dieser Verhältnisse auf Grund un richtiger oder irreführender Angaben
zu Unrecht angenommen worden ist.

(2) Die Änderung oder Zurücknahme kann ohne Zustimmung der betroffenen Parteien mit rückwir-
kender Kraft nur ausgesprochen werden, wenn der Bescheid durch wissentlich unwahre Angaben oder
durch eine strafbare Handlung herbeigeführt worden ist. 

(3) Die Bestimmungen der Abgabenvorschriften über die Än derung und den Widerruf von Beschei-
den der im Abs. 1 bezeichneten Art bleiben unberührt.

(4)1 Die Entscheidung über Änderungen und Zurücknahmen nach Abs. 1 und 2 steht der Abgaben-
behörde zu, die für die Erlassung des zu ändernden bzw. zurückzunehmenden Bescheides zuständig
war oder vor Übergang der Zuständigkeit als Folge einer Bescheidbeschwerde oder einer Säumnis-
beschwerde (§ 284 Abs. 3) zuständig gewesen wäre. Ist die diesbezügliche Zuständigkeit auf eine
andere Abgabenbehörde übergegangen, so steht die Entscheidung der zuletzt zuständig gewordenen
Abgabenbehörde zu.

1 Angefügt gem. Art. 2 Z 45 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 295. (1) Ist ein Bescheid von einem Feststellungsbescheid abzuleiten, so ist er ohne Rücksicht
darauf, ob die Rechtskraft eingetreten ist, im Fall der nachträglichen Abänderung, Aufhebung oder
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Erlassung des Feststellungsbescheides von Amts wegen durch einen neuen Bescheid zu ersetzen oder,
wenn die Voraussetzungen für die Erlassung des abgeleiteten Bescheides nicht mehr vorliegen, aufzu-
heben. Mit der Änderung oder Aufhebung des ab geleiteten Bescheides kann gewartet werden, bis die
Abänderung oder Aufhebung des Feststellungsbescheides oder der nachträglich erlassene Feststel-
lungsbescheid rechtskräftig geworden ist. 

(2) Ist ein Bescheid von einem Abgaben-, Meß-, Zerlegungs- oder Zuteilungsbescheid abzuleiten,
so gilt Abs. 1 sinngemäß. 

(3) Ein Bescheid ist ohne Rücksicht darauf, ob die Rechtskraft eingetreten ist, auch ansonsten zu
ändern oder aufzuheben, wenn der Spruch dieses Bescheides anders hätte lauten müssen oder dieser
Bescheid nicht hätte ergehen dürfen, wäre bei seiner Erlassung ein anderer Bescheid bereits abgeän-
dert, aufgehoben oder erlassen ge wesen. Mit der Änderung oder Aufhebung des Bescheides kann ge -
wartet werden, bis die Abänderung oder Aufhebung des anderen Be scheides oder der nachträglich
erlassene andere Bescheid rechts kräftig geworden ist. 

(4)1 Wird eine Bescheidbeschwerde3, die gegen ein Dokument, das Form und Inhalt eines 
- Feststellungsbescheides (§ 188) oder eines 
- Bescheides, wonach eine solche Feststellung zu unterbleiben hat, 

gerichtet ist, als nicht zulässig zurückgewiesen, weil das Dokument kein Bescheid ist, so sind auf das
Dokument gestützte Änderungsbescheide (Abs. 1) auf Antrag der Partei (§ 78) aufzuheben. Der Antrag
ist vor Ablauf der für Wiederaufnahmsanträge nach § 304 maßgeblichen Frist zu stellen.

(5)2 Die Entscheidung über Aufhebungen und Änderungen nach den Abs. 1 bis 3 steht der
Abgabenbehörde zu, die für die Erlassung des aufzuhebenden bzw. zu ändernden Bescheides zuständig
war oder vor Übergang der Zuständigkeit als Folge einer Bescheidbeschwerde oder einer Säumnis-
beschwerde (§ 284 Abs. 3) zuständig gewesen wäre. Ist die diesbezügliche Zuständigkeit auf eine
andere Abgabenbehörde übergegangen, so steht die Entscheidung der zuletzt zuständig gewordenen
Abgabenbehörde zu.

1 Eingefügt gem. Art. 10 Z 9 des Gesetzes BGBl. Nr. 76/2011 (mit Wirksamkeit vom 1. September 2011)2 Angefügt gem. Art. 2 Z 46 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)3 Wort „Bescheidbeschwerde“ ersatzweise eingefügt gem. Art.17 Z 6 des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/2013 (mit Wirksamkeit vom
1.1.2014)

§ 295a. (1)1 Ein Bescheid kann auf Antrag der Partei (§ 78) oder von Amts wegen insoweit abgeän-
dert werden, als ein Ereignis eintritt, das abgabenrechtliche Wirkung für die Vergangenheit auf den
Bestand oder Umfang eines Abgabenanspruches hat. 

(2)2 Die Entscheidung über die Abänderung steht der Abgabenbehörde zu, die für die Erlassung des
abzuändernden Bescheides zuständig war oder vor Übergang der Zuständigkeit als Folge einer
Bescheidbeschwerde oder einer Säumnisbeschwerde (§ 284 Abs. 3) zuständig gewesen wäre. Ist die
diesbezügliche Zuständigkeit auf eine andere Abgabenbehörde übergegangen, so steht die Entschei-
dung der zuletzt zuständig gewordenen Abgabenbehörde zu.

1Absatzbezeichnung gem. Art. 2 Z 47 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)2 Angefügt gem. Art. 2 Z 47 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 296. (Entf. gem. Art. 2 Z 48 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2013)

§ 297. (1) Ist ein Zerlegungsbescheid gemäß § 295 durch einen neuen Zerlegungsbescheid zu erset-
zen, so kann die Abgabenbehörde, sofern nicht überwiegende Interessen der Parteien entgegenstehen, mit
der Vornahme der neuen Zerlegung warten, bis der abändernde Meßbescheid rechtskräftig geworden ist.

(2) Ist der Anspruch einer Körperschaft auf einen Anteil am Steuermeßbetrag unberücksichtigt
geblieben, ohne bescheidmäßig abgelehnt worden zu sein, so ist auf Antrag eine Zerlegung oder eine
neue Zerlegung des Steuermeßbetrages, erforderlichenfalls auch des für die Festsetzung des Grund-
steuermeßbetrages maßgeblichen Einheitswertes vorzunehmen. Ein Antrag auf erstmalige Zerlegung
kann nur innerhalb eines Jahres ab Eintritt der Rechtskraft des Meßbescheides, ein Antrag auf neue
Zerlegung nur innerhalb eines Jahres ab Eintritt der Rechtskraft des bisherigen Zerlegungsbescheides
gestellt werden.

§ 298. Ein Abgabenbescheid, in dem der Abgabenbetrag auf Grund eines Steuermeßbetrages unter
Anwendung eines Hundertsatzes (Hebesatzes) berechnet wurde, ist im Fall einer nachträglichen Ände-
rung des Hebesatzes von Amts wegen durch einen neuen Abgabenbescheid zu ersetzen. 
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§ 299. (1)1 Die Abgabenbehörde kann auf Antrag der Partei oder von Amts wegen einen Bescheid
der Abgabenbehörde aufheben, wenn der Spruch des Bescheides sich als nicht richtig erweist. Der
Antrag hat zu enthalten: 

a) die Bezeichnung des aufzuhebenden Bescheides; 
b) die Gründe, auf die sich die behauptete Unrichtigkeit stützt.

(2) Mit dem aufhebenden Bescheid ist der den aufgehobenen Bescheid ersetzende Bescheid zu ver-
binden. Dies gilt nur, wenn dieselbe Abgabenbehörde zur Erlassung beider Bescheide zuständig ist. 

(3) Durch die Aufhebung des aufhebenden Bescheides (Abs. 1) tritt das Verfahren in die Lage
zurück, in der es sich vor der Aufhebung (Abs. 1) befunden hat.

1 I.d.F. gem. Art. 2 Z 49 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014) [Entfall der Wortfolgen „erster Instanz“];
gleichzeitig wurde der zweite Satz angefügt.

§ 299a.1 Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes:
Abgabenbehörden im Sinn des § 299 im Anwendungsbereich des § 288 sind nur Abgabenbehörden

erster Instanz.
1 Eingefügt gem. Art. 8 Z 11 des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2017)

§ 300.1 (1) Ab Vorlage der Beschwerde (§ 265) bzw. ab Einbringung einer Vorlageerinnerung
(§ 264 Abs. 6) 2 bzw. in den Fällen des § 262 Abs. 2 bis 4 (Un ter blei ben einer Beschwerdevorentschei-
dung) ab Einbringung der Bescheidbeschwerde können Abgaben be hör  den beim Verwaltungsgericht
mit Bescheidbeschwerde angefochtene Bescheide und allfällige Beschwerdevorentscheidungen bei
sonstiger Nichtigkeit weder abändern noch aufheben. Die Verpflichtung zur Erlassung einer Beschwer -
devorentscheidung (§ 262 Abs. 1) wird dadurch nicht berührt.4 Sie können solche Bescheide, wenn sich
ihr Spruch als nicht richtig erweist, nur dann aufheben, 

a) wenn der Beschwerdeführer einer solchen Aufhebung gegenüber dem Verwaltungsgericht nach
Vorlage der Beschwerde zugestimmt hat und 

b) wenn das Verwaltungsgericht mit Beschluss die Zustimmungserklärung an die Abgabenbehörde
unter Setzung einer angemessenen Frist zur Aufhebung weitergeleitet hat und 

c) wenn die Frist (lit. b) noch nicht abgelaufen ist. 
(2) Vor Ablauf der Frist des Abs. 1 lit. b kann das Verwaltungsgericht über die Beschwerde weder

mit Erkenntnis noch mit Beschluss absprechen, es sei denn, die Abgabenbehörde teilt mit, dass sie
keine Aufhebung vornehmen wird. 

(3) Mit dem aufhebenden Bescheid ist der den aufgehobenen Bescheid ersetzende Bescheid zu
verbinden. Dies gilt nur, wenn dieselbe Abgabenbehörde zur Erlassung beider Bescheide zuständig ist. 3

(4) (Entf. gem. Art. 8 Z 12 lit. c des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2017)
(5) Durch die Bekanntgabe der Aufhebung (Abs. 1) lebt die Entscheidungspflicht des § 291 wieder

auf. Die Abgabenbehörde hat das Verwaltungsgericht unverzüglich von der Aufhebung zu verständi-
gen.

1 I.d.F. gem. Art. 2 Z 50 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)2 Wortfolge „Ab Vorlage der Beschwerde (§ 265) bzw. ab Einbringung einer Vorlageerinnerung (§ 264 Abs. 6)“ersatzweise eingefügt
gem. Art. 8 Z 12 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2017)3 Satz angefügt gem. Art. 8 Z 12 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2017)4 Satz eingefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 24) mit Wirksamkeit vom 15.8.2018.

§ 301. (Entf.)

§ 302. (1) Abänderungen, Zurücknahmen und Aufhebungen von Bescheiden sind, soweit nicht
anderes bestimmt ist, bis zum Ablauf der Verjährungsfrist, Aufhebungen gemäß § 299 jedoch bis zum
Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe (§ 97) des Bescheides zulässig. 

(2) Darüber hinaus sind zulässig: 
a) Berichtigungen nach § 293 innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft des zu berichtigenden Beschei-
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des oder wenn der Antrag auf Berichtigung innerhalb dieses Jahres eingebracht ist, auch nach
Ablauf dieses Jahres; 

b) Aufhebungen nach § 299 auch dann, wenn der Antrag auf Aufhebung vor Ablauf der sich aus
Abs. 1 ergebenden Jahresfrist eingebracht ist. 

c) (Entf.)
d) (Entf. gem. Art. 2 Z 51 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

2. Wiederaufnahme des Verfahrens.
§ 303.1 (1) Ein durch Bescheid abgeschlossenes Verfahren kann auf Antrag einer Partei oder von

Amts wegen wiederaufgenommen werden, wenn 
a) der Bescheid durch eine gerichtlich strafbare Tat herbeigeführt oder sonstwie erschlichen wor-

den ist, oder 
b) Tatsachen oder Beweismittel im abgeschlossenen Verfahren neu hervorgekommen sind, oder 
c) der Bescheid von Vorfragen (§ 116) abhängig war und nachträglich über die Vorfrage von der

Verwaltungsbehörde bzw. dem Gericht in wesentlichen Punkten anders entschieden worden ist, 
und die Kenntnis dieser Umstände allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Ver-

fahrens einen im Spruch anders lautenden Bescheid herbeigeführt hätte. 
(2) Der Wiederaufnahmsantrag hat zu enthalten: 
a) die Bezeichnung des Verfahrens, dessen Wiederaufnahme beantragt wird; 
b) die Bezeichnung der Umstände (Abs. 1), auf die der Antrag gestützt wird. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, durch Verordnung die für die Ermessen-
sübung bedeutsamem Umstände zu bestimmen.

1 I.d.F. gem. Art. 2 Z 52 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 303a. (Entf. gem. Art. 2 Z 53 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§§ 304.1 Nach Eintritt der Verjährung ist eine Wiederaufnahme des Verfahrens nur zulässig, wenn
der Wiederaufnahmsantrag vor Eintritt der Verjährung eingebracht ist.

1 I.d.F. gem. Art. 2 Z 54 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)
1. HINWEIS: § 304 ist mit Erk. des VfGH (Kdm. BGBl. I Nr. 3/2018) mit Ablauf des 31. Dezember 2018 aufgehoben

worden.
2. HINWEIS: § 304 erhält gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 25) mit Wirksamkeit vom 1.1.2019 folgende Fassung:
„§ 304. Nach Eintritt der Verjährung ist eine Wiederaufnahme des Verfahrens nur zulässig, wenn sie

a) vor Eintritt der Verjährungsfrist beantragt wird, oder
b) innerhalb von drei Jahren ab Eintritt der Rechtskraft des das Verfahren abschließenden Bescheides beantragt oder

durchgeführt wird.“  

§ 305.1 Die Entscheidung über die Wiederaufnahme steht der Abgabenbehörde zu, die für die Erlas-
sung des nach § 307 Abs. 1 aufzuhebenden Bescheides zuständig war oder vor Übergang der
Zuständigkeit als Folge einer Bescheidbeschwerde oder einer Säumnisbeschwerde (§ 284 Abs. 3)
zuständig gewesen wäre. Ist die diesbezügliche Zuständigkeit auf eine andere Abgabenbehörde überge-
gangen, so steht die Entscheidung der zuletzt zuständig gewordenen Abgabenbehörde zu.

1 I.d.F. gem. Art. 2 Z 55 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 306. (Entf. gem. Art. 2 Z 56 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2013)

§ 307. (1) Mit dem die Wiederaufnahme des Verfahrens bewilligenden oder verfügenden Bescheid
ist unter gleichzeitiger Aufhebung des früheren Bescheides die das wiederaufgenommene Verfahren
abschließende Sachentscheidung zu verbinden. Dies gilt nur, wenn dieselbe Abgabenbehörde zur
Erlassung beider Bescheide zuständig ist. 

(2) (Aufgeh.) 
(3) Durch die Aufhebung des die Wiederaufnahme des Verfahrens bewilligenden oder verfügenden

Bescheides tritt das Verfahren in die Lage zurück, in der es sich vor seiner Wiederaufnahme befunden hat.
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3. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.
§ 308. (1) Gegen die Versäumung einer Frist (§§ 108 bis 110) oder einer mündlichen Verhandlung 1

ist auf Antrag der Partei, die durch die Versäumung einen Rechtsnachteil erleidet, die Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand zu bewilligen, wenn die Partei glaubhaft macht, daß sie durch ein unvorher-
gesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert war, die Frist einzuhalten oder zur Verhandlung zu
erscheinen2. Daß der Partei ein Verschulden an der Versäumung zur Last liegt, hindert die Bewilligung
der Wiedereinsetzung nicht, wenn es sich nur um einen minderen Grad des Versehens handelt. 

(2) (Aufgeh.) 
(3)3 Der Antrag auf Wiedereinsetzung muss binnen einer Frist von drei Monaten nach Aufhören des

Hindernisses bei der Behörde (Abgabenbehörde oder Verwaltungsgericht), bei der die Frist
wahrzunehmen war bzw. bei der die Verhandlung stattfinden sollte, eingebracht werden. Bei Versäum-
nis einer Beschwerdefrist (§ 245) oder einer Frist zur Stellung eines Vorlageantrages (§ 264) gilt § 249
Abs. 1 dritter Satz sinngemäß. Im Fall der Versäumung einer Frist hat der Antragsteller spätestens gle-
ichzeitig mit dem Wiedereinsetzungsantrag die versäumte Handlung nachzuholen.

(4)4 Wenn die Zuständigkeit zur Abgabenerhebung auf eine andere Abgabenbehörde übergegangen
ist, kann der Antrag unter gleichzeitiger Nachholung der versäumten Handlung auch bei der Abgaben-
behörde eingebracht werden, die im Zeitpunkt der Antragstellung zur Abgabenerhebung zuständig ist. 

(5) (Aufgeh.) 
1 Wortfolge „oder einer mündlichen Verhandlung“ eingefügt gem. Art. 2 Z 57 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit

vom 1.1.2014)2 Wortfolge „oder zur Verhandlung zu erscheinen“eingefügt gem. Art. 2 Z 57 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit
vom 1.1.2014)3  I.d.F. gem. Art. 2 Z 57 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)4 I.d.F. gem. Art. 2 Z 57 lit. c des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 mit Wirksamkeit vom 1.1.2014 [Entfall der Wortfolge „ erster Instanz“] 

§ 309. Nach Ablauf von fünf Jahren, vom Ende der versäumten Frist oder vom Termin der ver-
säumten mündlichen Verhandlung 1 an gerechnet, ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand nicht mehr zulässig. 

1 Wortfolge „oder vom Termin der versäumten mündlichen Verhandlung“ eingefügt gem. Art. 2 Z 58 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013
(mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 309a. Der Wiedereinsetzungsantrag hat zu enthalten: 
a) die Bezeichnung der versäumten Frist oder der versäumten mündlichen Verhandlung 1; 
b) die Bezeichnung des unvorhergesehenen oder unabwendbaren Ereignisses (§ 308 Abs. 1); 
c) die Angaben, die zur Beurteilung des fehlenden groben Verschuldens an der Fristversäumung

oder der Versäumung der mündlichen Verhandlung2 notwendig sind; 
d) die Angaben, die zur Beurteilung der Rechtzeitigkeit des Antrags notwendig sind. 

1 Wortfolge „oder der versäumten mündlichen Verhandlung“ eingefügt gem. Art. 2 Z 59 lit. a  des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit
Wirksamkeit vom 1.1.2014)2 Wort „oder der Versäumung der mündlichen Verhandlung“ eingefügt gem. Art. 2 Z 59 lit. b  des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit
Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 310. (1)2 Die Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand obliegt
der Behörde, bei der die versäumte Handlung vorzunehmen war.

(2)1 Wenn die Zuständigkeit zur Abgabenerhebung auf eine andere Abgabenbehörde übergegangen
ist, steht die Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung der zuletzt zuständig gewordenen
Abgabenbehörde zu. 

(3) Durch die Bewilligung der Wiedereinsetzung tritt das Verfahren in die Lage zurück, in der es
sich vor dem Eintritt der Versäumung befunden hat. Soweit die versäumte Handlung erst die Einleitung
eines Verfahrens zur Folge gehabt hätte, ist durch die Be willigung der Wiedereinsetzung die ursprüng-
lich versäumte Handlung als rechtzeitig vorgenommen anzusehen. 

1 I.d.F. des Art. 8 Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 34/20102 I.d.F. gem. Art. 2 Z 60 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)

§ 311. Entf. samt Überschrift  gem. Art. 2 Z 61 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)
§ 311a. Entf. gem. Art. 2 Z 61 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2014)
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8. ABSCHNITT. 
Kosten. 

A. Allgemeine Bestimmungen.
§ 312. Sofern sich aus diesem Bundesgesetz oder aus sonstigen gesetzlichen Vorschriften nicht

anderes ergibt, sind die Kosten für die Tätigkeit der Abgabenbehörden und der Verwaltungsgerichte 1

von Amts wegen zu tragen. 
1 Wortfolge „und der Verwaltungsgerichte“ eingefügt gem. Art. 2 Z 62 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom

1.1.2014)

§ 313. Die Parteien haben die ihnen im Abgabenverfahren und im Beschwerdeverfahren 1 erwach-
senden Kosten selbst zu bestreiten.

1 Wortfolge „und im Beschwerdeverfahren“ eingefügt gem. Art. 2 Z 63 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 (mit Wirksamkeit vom
1.1.2014)

§ 313a. Ist eine Partei gehörlos oder hörbehindert, so ist erforderlichenfalls ein Dolmetscher beizu-
stellen. § 181 gilt sinngemäß; die Gebühr für die Mühewaltung richtet sich nach § 54 Ge büh ren an -
spruchs gesetz 1975. 

B. Kosten im Verbrauchsteuer- und Monopolverfahren. 
§ 314. Im Verbrauchsteuer- und Monopolverfahren besteht Kostenpflicht

1. für alle Amtshandlungen, die auf Antrag zu einer vom Antragsteller gewünschten bestimmten
Zeit vorgenommen werden; 

2. für besondere Überwachungsmaßnahmen im Sinn des § 155; 
3. für die zweite und jede weitere Alkoholfeststellung innerhalb eines Kalendermonats in dersel-

ben Verschlussbrennerei, wenn sie im Interesse des Inhabers der Brennerei vorgenommen wird; 
4. für die Vergällung von Alkohol;
5. für Sachverständigengutachten und für chemische oder technische Untersuchungen von Waren

anläßlich der Prüfung von Anträgen auf Gewährung von Begünstigungen.
6. (Aufgeh.)

§ 315. (1) Soweit nach § 314 Kostenpflicht besteht oder in Verbrauchsteuervorschriften oder
Monopolvorschriften die Auferlegung von Kosten vorgesehen ist, hat die Partei  (§ 78) die der Abga-
benbehörde erwachsenen Barauslagen zu ersetzen und für Amtshandlungen außerhalb des Amtes Kom-
missionsgebühren zu entrichten. Die Kommissionsgebühren sind in dem Ausmaß zu entrichten, in dem
sie auf Grund der §§ 101 oder 102 des Zollrechts-Durchführungsgesetzes für Amtshandlungen außer-
halb des Amtsplatzes zu leisten wären. 

(2) Für eine chemische oder technische Untersuchung (§ 314 Z. 5), die von der Abgabenbehörde
vorgenommen wurde, hat die Partei außer den im Abs. 1 angeführten Kosten eine Untersuchungsge-
bühr zu entrichten. Zur Berechnung der Untersuchungsgebühr sind die nach § 101 Abs. 2 zweiter Satz
des Zollrechts-Durchführungsgesetzes bestimmten Personalkostensätze heranzuziehen. Teile einer
Arbeitsstunde, die eine halbe Stunde übersteigen, gelten als volle Arbeitsstunde.

(3) (Aufgeh.) 
§ 316. (Aufgeh.)

9. ABSCHNITT. 
Übergangs- und Schlußbestimmungen. 

§ 317. Abgabenrechtliche Begünstigungen, Berechtigungen oder Befreiungen von Pflichten, wel-
che bei Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes nach bisherigem Recht durch Bescheid zu erkannt
waren, bleiben aufrecht, sofern sie nicht mangels Vorliegens der nach diesem Bundesgesetz erforderli-
chen Voraussetzungen durch Bescheid widerrufen werden. 

§ 318. Die Fristen dieses Bundesgesetzes gelten auch für jene Fälle, in denen die Fristen des bishe-
rigen Rechtes im Zeitpunkt des Wirksamkeitsbeginnes dieses Bundesgesetzes noch nicht abgelaufen
waren. 
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§ 319. Die auf Grund des Abgabenrechtsmittelgesetzes, BGBl. Nr. 60/1949, in der Fassung der
Novelle, BGBl. Nr. 254/1957, eingerichteten und im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgeset-
zes bestehenden Berufungskommissionen gelten für die Zeit ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als
nach dessen Vorschriften gebildet. Die Amtsdauer der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes-
gesetzes bestellten Mitglieder (Stellvertreter) der nach bisherigem Recht gebildeten Berufungskommis-
sionen wird durch das Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes nicht berührt.

§ 320. (1) Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes werden aufgehoben 
a) die Abgabenordnung vom 22. Mai 1931, Deutsches RGBl. I S. 161, einschließlich der hiezu

ergangenen Durchführungsvorschriften, insbesondere:
1. die §§ 50 und 51 der Dritten Steuernotverordnung vom 14. Februar 1924, Deutsches RGBl. I

S. 74;
2. die Verordnung zur Durchführung des § 160 Abs. 2 der Abgabenordnung vom 24. März

1932, Deutsches RGBl. I S. 165; 
3. die Verordnung über Vereinfachung bei der Zusendung von Bescheiden im Besteuerungs-

verfahren vom 11. Dezember 1932, Deutsches RGBl. I S. 544;
4. die Verordnung über die Auswertung der Personenstands- und Betriebsaufnahme vom 16.

Mai 1935, Deutsches RMinBl. S. 538;
5. die Verordnung über die Führung eines Wareneingangsbuches vom 20. Juni 1935, Deut-

sches RGBl. I S. 752;
6. die Verordnung über landwirtschaftliche Buchführung vom 5. Juli 1935, Deutsches RGBl. I

S. 908;
7. die Verordnung über die Verbuchung des Warenausgangs (Warenausgangsverordnung) vom

20. Juni 1936, Deutsches RGBl. I S. 507;
8. die Gebührenordnung für das Verbauchsteuer- und Branntweinmonopolverfahren vom 9.

Juni 1939, Deutsches RMinBl. S. 1268;
9. die Verordnung zur Vereinfachung des Verfahrens bei Steuernachforderungen vom 28. Juli

1941, Deutsches RGBl. I S. 489;
10. die Verordnung über die Zuständigkeit im Besteuerungsverfahren vom 3. Jänner 1944,

Deutsches RGBl. I S. 11;
b) das Steueranpassungsgesetz vom 16. Oktober 1934, Deutsches RGBl. I S. 925 und die zur

Durchführung des §§ 17 bis 19 des Steueranpassungsgesetzes ergangene Verordnung vom 16.
Dezember 1941, Deutsches RMinBl. S. 299.

(2) Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes werden für ihren gesamten Anwendungs-
bereich aufgehoben

a) die §§ 1 bis 10 des Bundesgesetzes vom 9. Februar 1949, BGBl. Nr. 59, betreffend Zustellun-
gen im Bereich der Abgabenverwaltung;

b) die §§ 1 bis 68 des Abgabenrechtsmittelgesetzes, BGBl. Nr. 60/1949;
c) die §§ 1 bis 17 des Abgabeneinhebungsgesetzes 1951, BGBl. Nr. 87.

(3) Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes werden ferner aufgehoben
a) § 4 Abs. 1 Z. 6 Schlußsatz des Körperschaftsteuergesetzes vom 16. Oktober 1934, Deutsches

RGBl. I S. 1031;
b) § 54 Abs. 2 letzter Satz und § 58 letzter Satz des Einkommensteuergesetzes 1953, BGBl. Nr.

1/1954;
c) § 2 Z. 6 Schlußsatz sowie § 15 Abs. 3 des Gewerbesteuergesetzes 1953, BGBl. Nr. 2/1954;
d) § 3 Abs. 1 Z. 7 Schlußsatz des Vermögensteuergesetzes 1954, BGBl. Nr. 192;
e) die §§ 51a bis 51c des Gesetzes über das Branntweinmonopol vom 8. April 1922, Deutsches

RGBl. I S. 405;
f) § 19 des Bundesgesetzes vom 13. Juli 1949, BGBl. Nr. 186, über das Tabakmonopol;
g) § 3 des Bundesgesetzes vom 18. Juli 1952, BGBl. Nr. 155, betreffend die Erhöhung der

Gebühren im Verbrauchsteuer- und Branntweinmonopolverfahren und eine Änderung des
Weinsteuergesetzes;

h) Artikel IV § 5 Abs. 2 der Verordnung zur Einführung des Gesetzes über das Branntweinmo-
nopol in der Ostmark vom 20. August 1939, Deutsches RGBl. I S. 1449; ferner das Bundesge-
setz vom 18. Mai 1949, BGBl. Nr. 111, und das Bundesgesetz vom 3. Dezember 1953, BGBl.
Nr. 6/1954.

§ 321. (1) Wo in gesetzlichen Vorschriften auf durch dieses Bundesgesetz aufgehobene Bestim-
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mungen hingewiesen wird, treten an deren Stelle sinngemäß die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 
(2) Die gemäß § 71 der Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung, BGBl. Nr. 125/1955, un be rührt

gebliebenen Befugnisse zur Vertretung vor Abgabenbehörden beziehungsweise zur Hilfe- oder
Beistands leistung in Abgabensachen erfahren durch das Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes keine
Änderung; dies gilt auch für die im § 107a Abs. 3  Z. 3 bis 9 der Abgabenordnung genannten Personen
und Stellen. 

§ 322. (Entf.)

§ 323. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1962 in Kraft. 
(2) § 44 Abs. 2 und die Bezeichnung des früheren § 323 Abs. 2 als § 324 in der Fassung des Bun-

desgesetzes BGBl. Nr. 257/1993 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt anhängige
Verfahren sind sie jedoch noch nicht anzuwenden.

(3) § 61 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 tritt mit 1. September 1996 in
Kraft. Verfügungen gemäß § 71 Abs. 1, die dem § 61 in der Fassung dieses Bundesgesetzes entgegen-
stehen, verlieren insoweit mit dessen Inkrafttreten ihre Wirkung. Solange die Verständigung des Abga-
bepflichtigen vom Übergang der örtlichen Zuständigkeit als Folge der Änderung des § 61 durch dieses
Bundesgesetz nicht ergangen ist, können Anbringen auch noch bei der vor Inkrafttreten der Änderung
des § 61 durch dieses Bundesgesetz zuständig gewesenen Abgabenbehörde eingebracht werden.

(4) § 189 ist auf Zeitpunkte nach dem 31. Dezember 1993 nicht mehr anzuwenden.
(5) § 55 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 9/1998 tritt mit 1. Oktober

1998 in Kraft. Verfügungen gemäß § 71 Abs. 1, die § 55 Abs. 3 und 4 in der Fassung dieses Bundesge-
setzes entgegenstehen, verlieren insoweit mit dessen Inkrafttreten ihre Wirkung. Solange die Verstän-
digung des Abgabepflichtigen vom Übergang der örtlichen Zuständigkeit als Folge der Änderung des
§ 55 durch dieses Bundesgesetz nicht ergangen ist, können Anbringen auch noch bei der vor Inkrafttre-
ten der Änderung des § 55 durch dieses Bundesgesetz zuständig gewesenen Abgabenbehörde einge-
bracht werden.

(6) § 187 ist auf Einkünfte, die in einem nach dem 31. Dezember 1996 endenden Wirtschaftsjahr
(§ 2 Abs. 5 und 6 EStG 1988) erzielt werden, nicht mehr anzuwenden. Bei Prüfung der Voraussetzun-
gen für die Anwendung des § 187 ist die Neufassung des § 55 durch Bundesgesetz BGBl. I Nr. 9/1998
unbeachtlich.

(7) Bewilligungen gemäß § 131 Abs. 1 vierter Satz verlieren mit Inkrafttreten der Neufassung des
§ 131 Abs. 1 durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 142/2000 ihre Wirksamkeit. § 205 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 ist erstmals auf Abgaben anzuwenden, für die der Abgabe-
nanspruch nach dem 31. Dezember 1999 entstanden ist; abweichend von § 205 Abs. 1 ist für Abga-
ben, für die der Abgabenanspruch vor dem 1. Jänner 2001 entsteht, anstelle des 1. Juli der 1. Oktober
2001 für den Beginn der Verzinsung maßgebend. § 214 Abs. 4 lit. e in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 142/2000 ist erstmals auf Abgaben anzuwenden, für die der Abgabenanspruch am 31.
Dezember 2000 entstanden ist. § 240 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 ist
erstmals auf Abgaben anzuwenden, für die der Abgabenanspruch nach dem 31. Dezember 2000 ent-
steht.

(8) Die §§ 210 Abs. 6, 212 Abs. 2 lit. a, 212 Abs. 3, 212a Abs. 7, 214 Abs. 5, 217 sowie 230 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 sind erstmals auf Abgaben anzuwenden, für die der
Abgabenanspruch nach dem 31. Dezember 2001 entsteht. Auf Abgaben, für die der Abgabenanspruch
vor dem 1. Jänner 2002 entsteht, sind die §§ 212 Abs. 3 sowie 218 Abs. 2 und 6 (jeweils in der Fassung
vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 142/2000) weiterhin mit der Maßgabe anzuwenden, dass die dort
genannten Zweiwochenfristen jeweils einen Monat betragen.

(9) § 45a und § 125 Abs. 1 lit. a, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 59/2001,
sind erstmals auf im Jahr 2002 ausgeführte Umsätze anzuwenden. § 204, § 212 Abs. 2 und § 242,
jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 59/2001, sowie § 111 Abs. 3, § 112 Abs. 2,
§ 112a, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 144/2001, treten mit 1. Jänner 2002 in
Kraft. § 125 Abs. 1 lit. b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 59/2001 ist erstmals auf
Werte zum 1. Jänner 2002 anzuwenden. § 188 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr.
144/2001 ist letztmalig auf das Jahr 2000 betreffende Feststellungen anzuwenden.

(10) Die §§ 52a, 75, 78, 148, 212 Abs. 4, 212a Abs. 4 und 5, 243, 256, 260, 263 bis 268, 270, 273,
274, 276 bis 279, 281 bis 289 Abs. 2, 293 bis 293b, 299, 300, 302, 305, 308, 310 und 311 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2002, der Entfall der Überschriften vor § 53, § 273 und § 282
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sowie der Entfall der §§ 74, 261, 262, 269 und 301 durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 97/2002 treten
mit 1. Jänner 2003 in Kraft und sind, soweit sie Berufungen und Devolutionsanträge betreffen, auch
auf alle an diesem Tag unerledigten Berufungen und Devolutionsanträge anzuwenden.

(11) § 201 und § 214 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2002 sind erst-
mals auf Abgaben anzuwenden, für die der Abgabenanspruch nach dem 31. Dezember 2002 entsteht.
Die Bindungswirkung gemäß § 289 Abs. 3 und § 290 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 97/2002 kommt erstmals am 1. Jänner 2003 erlassenen Berufungsentscheidungen zu.      §
292 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 97/2002, ist für von Berufungssenaten im
Sinne des § 260 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 97/2002, erlassene Entscheidun-
gen auch nach In-Kraft-Treten des § 292 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2002,
anzuwenden.

(12) Anträge auf Entscheidung durch den gesamten Berufungssenat können abweichend von § 282
Abs. 1 Z 1 bis 31. Jänner 2003 bei den im § 249 genannten Abgabenbehörden für am 1. Jänner 2003
noch unerledigte Berufungen gestellt werden; solche Anträge können weiters in Fällen, in denen nach
der vor 1. Jänner 2003 geltenden Rechtslage durch den Berufungssenat zu entscheiden war und diese
Entscheidung durch den Verfassungsgerichtshof oder den Verwaltungsgerichtshof aufgehoben wird,
innerhalb eines Monates ab Zustellung der Aufhebung gestellt werden. Anträge auf Durchführung
einer mündlichen Berufungsverhandlung können abweichend von § 284 Abs. 1 Z 1 bis 31. Jänner 2003
bei den im § 249 genannten Abgabenbehörden für Berufungen, über die nach der vor 1. Jänner 2003
geltenden Rechtslage nicht durch den Berufungssenat zu entscheiden war, gestellt werden. Nach § 284
Abs. 1 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 97/2002, gestellte Anträge auf mündliche
Verhandlung gelten ab 1. Jänner 2003 als auf Grund des § 284 Abs. 1 Z 1 gestellt.

(13) Die Maßnahmen, die für eine unverzügliche Aufnahme der Tätigkeit des unabhängigen
Finanzsenates erforderlich sind, dürfen bereits ab dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 97/2002 folgenden Tag getroffen werden. Entsendungen nach den §§ 263 ff in der Fassung vor
dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 97/2002, gelten als für den unabhängigen Finanzsenat bis 1. Jänner
2005 erfolgt; dies gilt nicht für von den Berufsvertretungen der Notare, Rechtsanwälte und Wirt-
schaftstreuhänder entsendete Mitglieder sowie für entsendete Notare, Rechtsanwälte und Wirt-
schaftstreuhänder.

(14) (Entf.)
(15) Die §§ 59, 61, 148, 149, 150, 151 und 240 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.

124/2003 treten mit 1. März 2004 in Kraft. Von sich aus der Neufassung der §§ 59 und 61 ergebenden
Übergängen der Zuständigkeit ist der Abgabepflichtige in Kenntnis zu setzen. Solange eine solche Ver-
ständigung nicht erfolgt ist, können Anbringen auch noch bei der vor dem In-Kraft-Treten der Neufas-
sungen zuständig gewesenen Abgabenbehörde eingebracht werden. Delegierungsbescheide (§ 71), die
den §§ 59 oder 61 in der Fassung der Neufassung entgegenstehen, verlieren insoweit mit 1. März 2004
ihre Wirkung.

(16) Die §§ 207, 209, 209a und 304 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 57/2004 treten
mit 1. Jänner 2005 in Kraft. § 209 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 57/2004 tritt
für Nachforderungen bzw. Gutschriften als Folge einer Außenprüfung (§ 147 Abs. 1), wenn der Beginn
der Amtshandlung vor dem 1. Jänner 2005 gelegen ist, erst mit 1. Jänner 2006 in Kraft.

(17) § 57 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 180/2004 ist ab 1. Februar 2005 anzu-
wenden. Von sich aus der Neufassung des § 57 ergebenden Übergängen der Zuständigkeit ist der
Abgabepflichtige in Kenntnis zu setzen. Solange eine solche Verständigung nicht erfolgt ist, können
Anbringen auch noch bei der vor dem In-Kraft-Treten der Neufassungen zuständig gewesenen Abga-
benbehörde eingebracht werden. Delegierungsbescheide (§ 71), die dem § 57 in der Fassung der Neu-
fassung entgegenstehen, verlieren insoweit mit 1. Februar 2005 ihre Wirkung. § 80 in der Fassung des
Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 180/2004 ist erstmals anzuwenden, wenn die Liquidation nach dem 31.
Jänner 2005 beendigt wird.

§ 205 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 180/2004 ist erstmals für Einkom-
mensteuer und Körperschaftsteuer, für die der Abgabenanspruch nach dem 31. Dezember 2004 ent-
steht, anzuwenden.

Die §§ 212 Abs. 2 und 212a Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 180/2004 sind
erstmals für Zeiträume nach dem 31. Jänner 2005 anzuwenden.

(18) § 209 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 180/2004 ist ab 1. Jänner 2005
anzuwenden. Für Nachforderungen bzw. Gutschriften als Folge einer Außenprüfung (§ 147 Abs. 1) ist
die Neufassung des § 209 Abs. 1 jedoch erst ab 1. Jänner 2006 anzuwenden, wenn der Beginn der
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Amtshandlung vor dem 1. Jänner 2005 gelegen ist. § 209 Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung BGBl. I
Nr. 180/2004 gilt sinngemäß für im Jahr 2004 unternommene Amtshandlungen im Sinn des § 209
Abs. 1 in der Fassung vor BGBl. I Nr. 57/2004. § 209a Abs. 1 und 2 gilt für den Fall der Verkürzung
von Verjährungsfristen durch die Neufassungen des § 207 Abs. 2 zweiter Satz durch BGBl. I Nr.
57/2004, des § 209 Abs. 1 durch BGBl. I Nr. 180/2004, des § 209 Abs. 3 durch BGBl. I Nr. 57/2004
sowie des  § 304 durch BGBl I Nr. 57/2004 sinngemäß. Wegen der Verkürzung der Verjährungsfri-
sten des § 209 Abs. 3 durch BGBl. I Nr. 57/2004 dürfen Bescheide nicht gemäß § 299 Abs. 1 aufge-
hoben werden.

(19) §§ 131 Abs. 1, 2, 3 und 163 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2006
treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft.

(20) Die Verordnung auf Grund § 131 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2006
kann bereits ab dem auf die Kundmachung des Betrugsbekämpfungsgesetzes 2006, BGBl. I Nr.
99/2006 folgenden Tag erlassen werden; sie darf jedoch frühestens mit 1. Jänner 2007 in Kraft tre-
ten.

(21) § 124 und § 125 Abs. 1 und 5 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2006
sind erstmalig für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2006 beginnen.

(22) § 121a und § 160 Abs. 1, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 85/2008, sind
für Erwerbe nach dem 31. Juli 2008 anzuwenden. Bei der Zusammenrechnung nach § 121a Abs. 2 sind
Erwerbe vor dem 1. August 2008 nicht zu berücksichtigen. 

(23) § 188 Abs. 4 lit. c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 20/2009 ist erstmals auf
Fest stellungen anzuwenden, die das Jahr 2008 betreffen. § 214 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 20/2009, ist erstmals auf Abgaben anzuwenden, für die der Abgabenanspruch nach
dem 31. Dezember 2009 entstanden ist. Die §§ 201 und 302, jeweils in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 20/2009 treten mit 1. November 2009 in Kraft. § 239a in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 20/2009, ist erstmals auf Abgaben (§ 3 in der Fassung vor dem Bundesgesetz,
BGBl. I Nr. 20/2009) anzuwenden, für die der Abgabenanspruch nach dem 31. Dezember 2000 ent-
standen ist.

(24)1 Die §§ 51, 52a bis 68 sowie die §§ 71 bis 75 treten mit 1. Juli 2010 außer Kraft. § 63 ist wei-
terhin für die Erhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer anzuwenden.

(25)2 § 118 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/2010 tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft
(26) 3 § 14 Abs. 2 tritt mit 1. Juli 2010 in Kraft. § 14 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 58/2010 ist anzuwenden, wenn das Insolvenzverfahren nach dem 30. Juni 2010 eröffnet
wurde. Davon unberührt ist § 14 Abs. 2 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 58/2010 für
Insolvenzverfahren, die vor dem 1. Juli eröffnet werden, anzuwenden.

(27) 4 Die §§ 207 Abs. 2 und 209 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2010
sind erstmals auf Abgaben anzuwenden, für die der Abgabenanspruch nach dem 31. Dezember 2002
entstanden ist.

(28) 5 § 240 Abs. 2 ist letztmalig für Anträge auf Erstattung mit Ablauf des 31. Dezembers 2011
anzuwenden.

(29)6 § 205a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 76/2011, tritt mit 1. Jänner 2012 in
Kraft und ist erstmals für ab diesem Zeitpunkt erfolgte Abgabenherabsetzungen anwendbar, wobei vor
Inkrafttreten erfolgte Entrichtungen für die Verzinsung nur für Zeiträume ab Inkrafttreten zu berück-
sichtigen sind. 

(30)6 Die §§ 3 Abs. 2 lit. b, 201 Abs. 3 und 205b, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
I Nr. 76/2011, treten mit 1. Jänner 2012 in Kraft. 

(31)6 Die §§ 208 Abs. 1 lit. f, 209a Abs. 4, 282 Abs. 3, 293c und 295 Abs. 4, jeweils in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 76/2011, treten mit 1. September 2011 in Kraft.

(32)7 § 118a in der Fassung des 1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, tritt mit 1. Jänner
2013 in Kraft.

(33)8 Die §§ 9a und 282 Abs. 3, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2012,
treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft. Die §§ 208 Abs. 1. lit. f und 293c, jeweils in der Fassung des Bun-
desgesetzes, BGBl. I Nr. 76/2011, treten mit 1. Jänner 2013 außer Kraft; dies gilt nicht für vor diesem
Tag erfolgte Berichtigungen gemäß § 293c sowie für vor diesem Tag eingebrachte Anträge auf Berich-
tigung gemäß § 293c.

(34)8 § 118a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2012 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft.
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(35)8 § 125 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2012 ist erstmals anzuwen-
den für Einheitswerte, die gemäß § 20c Bewertungsgesetz 1955 festgestellt werden.

(36)9 Die §§ 43, 83 Abs. 4, 120 Abs. 2, 158 Abs. 4a, 160 Abs. 1, 171 Abs. 1 lit. c, 182 Abs. 2, 190
Abs. 1, 191 Abs. 1 und 3, 206, 213 Abs. 3, 227 Abs. 4, 228 und 229, jeweils in der Fassung des Bun-
desgesetzes. BGBl. I Nr. 14/2013, treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft. Die §§ 4 Abs. 2 lit. b, 10, 187,
189 und 306 treten mit 1. Jänner 2013 außer Kraft.

(37)10 Die §§ 2a, 3 Abs. 2 lit. a, 15 Abs. 1, 52, 76, 78 Abs. 1, 85a, 93a zweiter Satz, 103 Abs. 2,
104, 118 Abs. 9, 120 Abs. 3, 122 Abs. 1, 148 Abs. 3 lit. c, 200 Abs. 5, 201 Abs. 2 und 3 Z 2, 205 Abs.
6, 205a, 209a Abs. 1, 2 und 5, 212 Abs. 2 und 4, 212a Abs. 1 bis 5, 217 Abs. 8, 225 Abs. 1, 238 Abs. 3
lit. c, 243 bis 291, 293a, 294 Abs. 4, 295 Abs. 5, 295a, 299, 300, 303, 304, 305, 308 Abs. 1, 3 und 4,
309, 309a, 310 Abs. 1, 312 sowie 313, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr.
14/2013, treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft und sind, soweit sie Beschwerden betreffen, auch auf alle
an diesem Tag unerledigten Berufungen und Devolutionsanträge anzuwenden. Die §§ 209b, 302 Abs. 2
lit. d, 303a, 311 und 311a, treten mit 1. Jänner 2014 außer Kraft. 

(38)10 Die am 31. Dezember 2013 bei dem unabhängigen Finanzsenat als Abgabenbehörde zweiter
Instanz anhängigen Berufungen und Devolutionsanträge sind vom Bundesfinanzgericht als Beschwerden
im Sinn des Art. 130 Abs. 1 B-VG zu erledigen. Solche Verfahren betreffende Anbringen wirken mit 1.
Jänner 2014 auch gegenüber dem Bundesfinanzgericht. Die Ausfertigung von noch vor dem 1. Jänner
2014 verkündeten Rechtsmittelentscheidungen hat jedoch noch im Namen des unabhängigen Finanzsen-
ates als Abgabenbehörde zweiter Instanz nach den zum 31. Dezember 2013 geltenden Verfahrensbestim-
mungen zu erfolgen. Nach dem 31. Dezember 2013 wirksam werdende Erledigungen des unabhängigen
Finanzsenates als Abgabenbehörde zweiter Instanz gelten als Erledigungen des Bundesfinanzgerichtes. 

(39)10 Soweit zum 31. Dezember 2013 eine Befugnis zur geschäftsmäßigen Vertretung im
Abgabenverfahren vor den Abgabenbehörden zweiter Instanz besteht, ist diese auch im Beschwerdev-
erfahren vor den Verwaltungsgerichten gegeben.

(40) Die §§ 2a, 201 Abs. 2 und 3, 272 Abs. 5 und 295 Abs. 4, jeweils in der Fassung des Bundesge-
setzes, BGBl. I Nr. 70/2013, treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

(41)12 Die §§ 81 Abs. 10, 86a, 185, 207 Abs. 2, 261 Abs. 2, 264 Abs. 5, 272 Abs. 2 und 4, 274 Abs.
1, 280 und 288 Abs. 3, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 13/2014 treten mit 1.
März 2014 in Kraft.

(42)12 Wurde eine Berufung vor dem 1. Jänner 2014, ohne vorher eine Berufungsvorentscheidung
zu erlassen, der Abgabenbehörde zweiter Instanz vorgelegt, so ist § 262 (Erlassung einer Beschwerde-
vorentscheidung) nicht anwendbar.

(43)13 § 125 Abs. 1 lit. a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. 40/2014, ist
erstmals auf in den Jahren 2013 und 2014 ausgeführte Umsätze anzuwenden.

(44)14 § 188 Abs. 4 lit. d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2014 ist erstmals auf
Feststellungen anzuwenden, die Wirtschaftsjahre betreffen, die nach dem 31. Dezember 2014 begin-
nen, wenn die Vereinbarung des Auftragswertes bei Auftragsvergabe nach dem 31. Dezember 2014
erfolgt. § 240a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2014 ist erstmals für nach dem 31.
Dezember 2014 erfolgte Einbehaltungen anzuwenden.

(45)15 § 131 Abs. 1 und 4, § 131b Abs. 1 und Abs. 3, soweit sich dieser auf Abs. 1 bezieht, und
Abs. 5 Z 2, § 132a Abs. 1 bis 7 und § 163 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.
118/2015 treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft. § 131b Abs. 2, Abs. 3, soweit sich dieser auf Abs. 2
bezieht, und Abs. 4 und Abs. 5 Z 1, 3 und 4 und § 132a Abs. 8 jeweils in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 118/2015 treten mit 1. April 18 2017 in Kraft. Die §§ 131b und 132a, jeweils in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 118/2015, treten, soweit sie sich auf Umsätze unter Verwendung
von Warenausgabe- und Dienstleistungsautomaten beziehen, erst mit 1. Jänner 2017 in Kraft; sie gelten
jedoch für vor dem 1. Jänner 2016 in Betrieb genommene Warenausgabe- und Dienstleistungsautomat-
en, soweit sie nicht den Anforderungen der §§ 131b und 132a entsprechen, erst ab 1. Jänner 2027.
Verordnungen auf Grund der §§ 131 Abs. 4, 131b Abs. 5 und 132a Abs. 8 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 118/2015 können bereits ab dem auf die Kundmachung des Steuerreformgesetzes
2015/2016, BGBl. I Nr. 118/2015, folgenden Tag erlassen werden. Sie dürfen jedoch nicht vor dem
Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen in Kraft treten, soweit sie nicht lediglich Maßnah-
men vorsehen, die für ihre mit dem Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen beginnende
Vollziehung erforderlich sind. Für den Eintritt der Verpflichtung nach § 131b Abs.  2 ist auf die
Umsätze des Kalenderjahres 2016 abzustellen.19
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(46)16 § 209 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 163/2015 tritt mit 1. Jänner
2016 in Kraft. § 209 Abs. 5 ist erstmalig auf Fälle anzuwenden, in denen aufgrund der Bestimmungen
des Einkommensteuergesetzes 1988 oder des Umgründungssteuergesetzes über eine nach dem 31.
Dezember 2005 entstandene Einkommen- oder Körperschaftsteuerschuld abgesprochen, aber die
Steuerschuld nicht festgesetzt worden ist.

(47)17 Die §§ 40a und 40b jeweils in der Fassung des Gemeinnützigkeitsgesetzes 2015, BGBl. I Nr.
160/2015, treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

(48)19 § 45 Abs. 1a in der Fassung BGBl. I Nr. 77/2016 ist auf gesellige und gesellschaftliche Ver-
anstaltungen anzuwenden, die ab 1. Jänner 2016 stattfinden.

(49)19 § 131 Abs. 4 Z 1, § 131b Abs. 3 und § 132b, jeweils in der Fassung BGBl. I Nr. 77/2016,
treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

(50)19 § 131b Abs. 2, 4 und 5, jeweils in der Fassung BGBl. I Nr. 77/2016, treten mit 1. Juli 2016 in
Kraft.

(51)20 Die §§ 264 Abs. 6 und 7, 272 Abs. 4, 280 Abs. 1 und 2, 283 Abs. 2, 291, 292 und 300, je -
weils in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 117/2016, treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft.

(52)21 § 48a Abs. 4, § 48b Abs. 3, § 114 Abs. 4 und § 158 Abs. 4 in der Fassung des Dereg-
ulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 40/2017, treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in
Kraft. Der Bundesminister für Finanzen kann zur Vorbereitung einer umfassenden Umsetzung des
§ 48b Abs. 3 in einer Verordnung Pilotierungen mit Betreibern von in § 48b Abs. 3 Z 1 lit. a bis d
genannten Institutionen vorsehen, wobei § 48b Abs. 3 in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2018,
BGBl. I Nr. 62/2018 24, sinngemäß zur Anwendung kommt. Zusätzlich zum vbPK-ZU kann ein indirekt
personenbezogenes Identifikationsmerkmal übermittelt werden. Die Pilotierungsphase kann nach Maß-
gabe der technischen und organisatorischen Voraussetzungen auch zeitlich befristet werden.

(53)22 § 48b Abs. 3 Z 1 lit. a, die §§ 48d bis 48i samt Unterabschnittsüberschrift, § 97 Abs. 3, § 97a
Z 1 und § 114 Abs.  4, jeweils in der Fassung des Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes  2018,
BGBl. I Nr. 32/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft.

(54)23 Die §§ 76, 82, 83, 171, 188 und 281, jeweils in der Fassung des BGBl. I Nr. 62/2018, treten
mit 1. Juli 2018 in Kraft.

(55)23 1. Die §§ 148 Abs. 3a und 153a bis 153g treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft.
2. Für Unternehmer, die am 31. Dezember 2018 am Pilotprojekt „Horizontal Monitoring“

teilgenommen und bis zum 30. Juni 2019 einen Antrag gemäß § 153b gestellt haben, ist
das Pilotprojekt so lange fortzusetzen, bis die lückenlose Überführung in die begleitende
Kontrolle gewährleistet ist, falls im Zeitpunkt der Antragstellung alle Voraussetzungen der
§§ 153a bis 153g vorliegen; das Erfüllen der Voraussetzung des §  153b Abs.  4 Z 3 ist
nicht erforderlich.

3. Die begleitende Kontrolle ist laufend zu evaluieren. Spätestens am 31. Dezember 2024 ist
ein Evaluationsbericht vorzulegen, der unter anderem genaue Angaben im Hinblick auf
eine allfällige Absenkung der Umsatzerlösgrenze zu enthalten hat. Weiters ist die bish-
erige Auswirkung der begleitenden Kontrolle auf den Aufwand der Unternehmer und der
Abgabenbehörden zu analysieren und die anzunehmende Auswirkung einer Absenkung
der Umsatzerlösgrenze auf die Abgabenbehörden darzustellen.

(56)23 § 118 Abs. 2 Z 1 bis 3 und Z 5, § 209a Abs. 2, § 240a und § 304, jeweils in der Fassung des
BGBl. I Nr. 62/2018, treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft.

(57)23 § 22 in der Fassung des BGBl. I Nr. 62/2018 ist erstmals auf Sachverhalte anzuwenden, die
nach dem 1. Jänner 2019 verwirklicht werden.

(58)23 § 118 Abs. 5a, § 211 Abs. 1 Z 2, Abs. 4 und Abs. 5, jeweils in der Fassung des BGBl.  I
Nr. 62/2018, treten mit 1. Juli 2019 in Kraft. § 211 Abs. 6 ist auf Landes- und Gemeindeabgaben ab
1. Juli 2019 anzuwenden.

(59)23 § 118 Abs. 2 Z 4 in der Fassung des BGBl. I Nr. 62/2018 tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft.
(60)23 § 40b in der Fassung des BGBl. I Nr. 62/2018 ist auf alle offenen Verfahren anzuwenden. Ist

zur Erfüllung der Voraussetzungen des § 40b eine Änderung der Rechtsgrundlage erforderlich, ist die
geänderte Satzung entgegen § 43 für das offene Verfahren zu berücksichtigen, wenn die Änderung vor
dem 30. Juni 2019 erfolgt.

(61)25 Mit Beginn des siebenten auf den Tag der Kundmachung der Verfügbarkeit des Teil-
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nehmerverzeichnisses gemäß § 28a Abs. 3 ZustG durch den Bundesminister für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort folgenden Monats treten

1. § 98 Abs. 1, § 100 und § 102, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 104/2018,
in Kraft;

2. § 48b Abs. 3 Z 2 und § 99 außer Kraft.“
1 Angefügt gem. Art. 10 Z 23 des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 2 Angefügt gem. Art. 8 Z 6 des Gesetzes BGBl. I Nr. 34/20103 Angefügt gem. Z 2 des Art. 23a des Gesetzes BGBl. I Nr. 34/20104 Angefügt gem. Art. 3 Z 3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 105/20105 Angefügt gem. Art. 77 Z 6 des Gesetzes BGBl. I Nr. 111/20106 Angefügt gem. Art. 10 Z 10 des Gesetzes BGBl. Nr. 76/20117 I.d.F. gem. Art. 9 des Gesetzes BGBl I Nr. 22/20128 Angefügt gem. Art. 17 Z 8 des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/20129 Angefügt gem. Art. 2 Z 64 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2013 10Angefügt gem. Art. 2 Z 64 des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/201311 I.d.F. gem. Art. 17 Z 7 des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/2013 12 Angefügt gem. Art. 17 Z 13 des Gesetzes BGBl. I Nr. 13/201413 Angefügt gem. Art. 18 Z 2 des Gesetzes BGBl. I Nr. 40/201414 Angefügt gem. Art. 9 Z 6 des Gesetzes BGBl. I Nr. 105/201415 Angefügt gem. Art. 8 Z 7 des Gesetzes BGBl. I Nr. 118/201516 Angefügt gem. Art. 7 Z 6 des Gesetzes BGBl. I Nr. 163/201517 Angefügt gem. Art. 6 Z 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 160/201518 Monatsbezeichnung ersatzweise eingefügt gem. Z 7 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 77/201619 Angefügt gem. Z 7 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 77/201620 Angefügt gem. Art. 8 Z 13 des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2016 (mit Wirksamkeit vom 1.1.2017)21 Angefügt gem. Art. 4 Z 5 des Gesetzes BGBl. I Nr. 40/2017. 22 Angefügt gem. Art. 70 Z 6 des Gesetzes BGBl.I Nr. 32/201823 Angefügt gem. BGBl. I Nr. 62/2018 (Art. 9 Z 26) mit Wirksamkeit vom 15.8.2018.24 Wortfolge „in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2018, BGBl. I Nr. 62/2018,“eingefügt gem. Z 6 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr.

104/2018.25 Angefügt  gem. Z 6 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 104/2018.

§ 323a. (1) Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
1. Die Bundesabgabenordnung in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 20/2009 tritt,

soweit sich aus den Z 2 bis 7 und   Abs. 3 nicht anderes ergibt, mit 1. Jänner 2010 in Kraft.
Verordnungen auf Grund des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 20/2009 dürfen bereits von der
Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 20/2009 an erlassen werden. Sie dürfen jedoch
nicht vor dem 1. Jänner 2010 in Kraft treten. 

2. Abgabenrechtliche Begünstigungen, Berechtigungen oder Befreiungen von Pflichten, welche
am 1. Jänner 2010 nach bisherigem Recht zuerkannt waren, bleiben aufrecht, sofern sie nicht
mangels Vorliegens der nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Voraussetzungen durch
Bescheid widerrufen werden. 

3. Abgesehen von Verjährungsfristen gelten die Fristen dieses Bundesgesetzes auch für jene Fälle,
in denen die für Landes- und Gemeindeabgaben maßgeblichen Fristen des bisherigen Rechtes
am 1. Jänner 2010 noch nicht abgelaufen waren. 

4. Vor dem 1. Jänner 2010 erlassene Zurückweisungsbescheide werden nicht dadurch rechtswid-
rig, dass sie nach den ab diesem Zeitpunkt geltenden Abgabenvorschriften nicht mehr erlassen
werden dürften. 

5.1 Die §§ 207 und 209 sind ab 1. Jänner 2010 anzuwenden. Für Nachforderungen bzw. Gutschrif-
ten als Folge einer nach landesrechtlichen Vorschriften vorgenommenen Nachschau gelten die
jeweiligen landesrechtlichen Verjährungsvorschriften noch im Jahr 2010, wenn der Beginn der
Amtshandlung vor dem 1. Jänner 2010 gelegen ist; diesfalls gilt § 209 erst ab 1. Jänner 2011.
§ 209 Abs. 1 zweiter Satz gilt sinngemäß für im Jahr 2009 unternommene Amtshandlungen,
die nach landesrechtlichen Vorschriften die Verjährungsfrist unterbrochen haben. § 209a Abs.
1 und 2 gilt für den Fall der Verkürzung von Verjährungsfristen durch das Inkrafttreten der §§
209 Abs. 1 und 3 sowie 304 für Landes- und Gemeindeabgaben sinngemäß. Wegen des
Inkrafttretens des § 209 Abs. 3 dürfen Bescheide nicht gemäß § 299 Abs. 1 aufgehoben wer-
den. 

6. Die §§ 111, 112, 112a, 212b Z 1 erster Satz und Z 3, 217a Z 1 sowie 239a, jeweils in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 20/2009, sind erstmals auf Abgaben anzuwenden, für die
der Abgabenanspruch nach dem 31. Dezember 2009 entsteht. 
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7. Für Landes- und Gemeindeabgaben der Länder Burgenland, Tirol und Vorarlberg gilt § 212a
erstmals für nach dem 31. Dezember 2009 eingebrachte Anträge auf Aussetzung der Einhe-
bung. 

(2) Zum Zweck der eindeutigen Identifikation von Verfahrensbeteiligten im elektronischen Verkehr
mit der Behörde darf diese die ZMR-Zahl (§ 16 Abs. 4 des Meldegesetzes 1991) als Ausgangsbasis für
eine verwaltungsspezifisch unterschiedliche, abgeleitete, verschlüsselte Personenbezeichnung verwen-
den. 

(3) Folgende landesgesetzliche Bestimmungen sind für vor dem 1. Jänner 2010 entstandene Abga-
benansprüche auch nach dem 1. Jänner 2010 anzuwenden: 

1.2 § 187a Burgenländische Landesabgabenordnung, 
2. § 188a Kärntner Landesabgabenordnung,
3. § 186a NÖ Abgabenordnung 1977,
4. § 186a Oberösterreichische Landesabgabenordnung 1996,
5. § 182a Salzburger Landesabgabenordnung,
6. § 186 Steiermärkische Landesabgabenordnung,
7. 3 § 187a Tiroler Landesabgabenordnung,
8. § 106a Vorarlberger Abgabenverfahrensgesetz,
9. § 185 Abs. 3 Wiener Abgabenordnung.

(4)4 Abweichend von Abs. 3 Z 1 bis 5, 7 und 8 ist § 239a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 20/2009 erstmals auf Landes- und Gemeindeabgaben anzuwenden, für die der Abgabenanspruch
nach dem 31. Dezember 1994 entstanden ist.

1 Ziffer 5, zweiter Satz i.d.F. des Art. 10 Z 24 lit. a des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010)2 I.d.F. des Art. 8 Z 6a des Gesetzes BGBl. I Nr. 34/20103 I.d.F. des Art. 10 Z 24 lit. b des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2010 (mit Wirksamkeit vom 14.1.2010)4 Angefügt gem. Art. 8 Z 7 des Gesetzes BGBl. I Nr. 34/2010

§ 324. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für Finanzen, und
hinsichtlich der §§ 82, 158 Abs. 3, 160, 229 und 233 im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Justiz betraut.
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